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107. Sitzung 

Bonn, den 28. September 1978 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
die Sitzung ist eröffnet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich dem 
Hause Kenntnis von einer Mitteilung des General-
bundesanwalts geben, die ich am 26. September er-
halten habe. Der Generalbundesanwalt schreibt mir 
darin folgendes: 

Ich darf Sie davon in Kenntnis setzen, daß ich 
das Ermittlungsverfahren gegen den Herrn Bun-
destagsabgeordneten Dr. Uwe Holtz gemäß 
§ 170 Abs. 2 der Strafprozeßordnung eingestellt 
habe. Der gegen Herrn Dr. Holtz entstandene 
Tatverdacht ist durch das Ergebnis der Ermitt-
lungen ausgeräumt. 

Soweit der Brief des Generalbundesanwalts. 

Ich begrüße es, daß damit die unseren Kollegen 
Holtz betreffende Angelegenheit einen schnellen 
und für ihn befriedigenden Abschluß gefunden hat. 

Im Hinblick auf die öffentliche Diskussion der 
letzten Tage liegt mir aber daran, noch einmal fol-
gende Feststellung zu treffen. Der Deutsche Bundes-
tag hat am 1. September einen Beschluß über die 
Aufhebung der Immunität eines von uns namentlich 
nicht genannten Abgeordneten gefaßt, weil dies von 
dem Generalbundesanwalt, gestützt auf einen Be-
schluß des Bundesgerichtshofs, so beantragt worden 
war. Das gewählte Verfahren entsprach der bisheri-
gen Ubung des Hauses; alle Fraktionen haben ihm 
zugestimmt. Die Entscheidung im Plenum erging 
einstimmig. 

Ich habe in der Sitzung am 1. September aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß die Aufhebung 
der Immunität grundsätzlich ein wertfreier Akt ist 
und unter keinen Umständen eine Vorabverurtei-
lung durch das Haus darstellen darf. 

Der ungewöhnliche Vorgang einer Sondersitzung 
in der Sommerpause hat dem Ausschuß für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung Veran-
lassung gegeben, erneut Vorschläge über eine Ver-
einfachung des Verfahrens in Immunitätsangelegen-
heiten zu beraten und den Fraktionen zur Stellung-
nahme vorzulegen. Ich hoffe, daß wir gemeinsam 
eine Lösung finden werden, die allen Belangen, ins-
besondere den vom Grundgesetz garantierten Rech-
ten des Parlaments, Rechnung trägt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nunmehr die 
Punkte 2 bis 6 der Tagesordnung auf: 

2. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes und 
anderer Gesetze (Steueränderungsgesetz 1978 
— StÄndG 1978) 

— Drucksache 8/2116 — 

Uberweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

3. Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Neugestal-
tung des steuerlichen Kinderlastenausgleichs 

— Drucksache 8/2130 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

4. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Einkommensteuergesetzes, des 
Gewerbesteuergesetzes, des Umsatzsteuerge-
setzes und anderer Gesetze (Steueränderungs-
gesetz 1979 — StÄndG 1979) 

- Drucksache 8/2118 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Finanzausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO. 

5. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Herabsetzung der flexiblen Altersgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung für 
Schwerbehinderte (Fünftes Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetz — 5. RVÄndG) 

— Drucksache 8/2119 — 
Überweisungsvosrchlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

6. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Achten Geset-
zes zur Änderung des Bundeskindergeldgeset-
zes 

— Drucksache 8/2120 — 
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Präsident Carstens 
Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 

Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (federführend) 
Finanzausschuß 
Aussdiuß für Arbeit und Sozialordnung 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist 
eine Aussprache zu diesen Gesetzentwürfen nicht 
vorgesehen. 

Wird zu diesen Punkten 2 bis 6 der Tagesordnung 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Die 
Überweisungsvorschläge des Ältestenrats sind aus 
der Ihnen vorliegenden Tagesordnung ersichtlich. 
Ist das Haus mit den vom Ältestenrat vorgeschlage-
nen Überweisungen einverstanden? — Ich sehe und 
höre keinen Widerspruch. Dann ist dies so beschlos-
sen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Sondergutachtens des Sachver-
ständigenrats zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung zur wirtschaftli-
chen Lage im Juni 1978 

— Drucksache 8/2069 
Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 

Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Haushaltsausschuß 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Wirtschaft. 

Dr. Graf Lambsdorff, Bundesminister für Wirt-
schaft: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Sachverständigenrat hat den ge-
setzlichen Auftrag, außer dem Jahresgutachten dann 
ein zusätzliches Gutachten zu erstatten, wenn Ent-
wicklungen erkennbar werden, welche die im Ge-
setz genannten gesamtwirtschaftlichen Ziele ge-
fährden. 

(Unruhe) 

Präsident Carstens: Entschuldigung, Herr Bundes-
minister. Darf ich die Kollegen bitten, Platz zu neh-
men und dem Redner ihre Aufmerksamkeit zuzu-
wenden. 

Bitte schön. 

Dr. Graf Lambsdorff, Bundesminister für Wirt-
schaft: Mit dem vorliegenden Sondergutachten hat 
der Rat diesen Auftrag des Gesetzgebers pflicht-
gemäß erfüllt. 

Ich habe das Sondergutachten vom 19. Juni noch 
am gleichen Tage zur Veröffentlichung freigegeben. 
Ich bitte das Parlament ausdrücklich um Entschul-
digung, daß es auf Grund eines Versehens nicht 
auch sogleich den gesetzgebenden Körperschaften 
förmlich zugeleitet worden ist. Wir werden das 
beim nächstenmal selbstverständlich wieder beach-
ten. 

Die Beurteilung der Lage und Perspektiven im 
Sondergutachten deckte sich weitgehend mit meiner 
Auffassung. Der Sachverständigenrat unterstrich die 
negativen Besonderheiten des ersten Quartals, näm-
lich die währungspolitische Unsicherheit, die Ar-
beitskämpfe und die anhaltend schlechte Witterung. 
Er rechnete damit, daß man sich wohl auf eine im  

ganzen etwas schwächere konjunkturelle Belebung 
einstellen müsse, als es im Herbst des letzten Jahres 
möglich schien. Den zu erwartenden Abstand zum 
Wachstumsziel der Bundesregierung schätzte der 
Rat allerdings nicht sehr groß ein. Er hat in der 
Tat mit seinem damaligen Urteil recht behalten, 
daß die konjunkturellen Aussichten für den weite-
ren Verlauf dieses Jahres nicht so ungünstig sind, 
wie sie sich nach der Entwicklung in den ersten 
Monaten dieses Jahres darstellten. 

Die Bilanz des ersten Halbjahres 1978 weist ge-
genüber der ersten Hälfte des Vorjahres einen An-
stieg des realen Bruttosozialprodukts um 2,8 % aus. 
Das sind weniger als die 3 1/2 %, die wir uns im 
Jahreswirtschaftsbericht als Wachstumsziel für das 
ganze Jahr 1978 gesetzt hatten. Aber wir haben im 
Jahreswirtschaftsbericht hinzugefügt und nach-
drücklich unterstrichen, daß diese Aussage mit 
Risiken und Unsicherheiten, vor allem im inter-
nationalen Bereich, verbunden sei. 

Dieses Ergebnis beruht jedoch auf recht unter-
schiedlichen Entwicklungen. Die Produktion hat 
nach einer beachtlichen Dämpfung durch Arbeits-
kämpfe und ungünstige Witterung erst nach dem 
ersten Quartal Tritt fassen können. Der private 
Verbrauch nahm mit real plus 4 % dagegen über-
proportional zu und entsprach den Vorstellungen 
der Jahresprojektion. Hierzu haben die Steuer-
erleichterungen und die Kindergelderhöhung zum 
1. Januar 1978 sowie eine günstige Verbraucher-
preisentwicklung wesentlich beigetragen. 

Unter dem Einfluß staatlicher Maßnahmen und 
des relativ niedrigen Zinsniveaus kam es zu einer 
kräftigen Expansion der Baunachfrage. Die Reich-
weite der Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe 
entsprach im Juli dem hohen Niveau im Sommer 
1971. 

Die Investitionsneigung der Unternehmen der ge-
werblichen Wirtschaft war im ersten Halbjahr aber 
insgesamt immer noch verhalten. Inzwischen hat sich 
die Investitionsbereitschaft der gewerblichen Wirt-
schaft wieder leicht verbessert. 

Von der Außenwirtschaft gingen im bisherigen 
Jahresverlauf, vor allem unter dem Einfluß schwa-
cher Konjunktur in Westeuropa, abschwächende 
Wirkungen auf unser Wirtschaftswachstum aus. In 
der Abgrenzung der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung lagen die realen Ausfuhren in den ersten 
sechs Monaten um 4 1/2% die realen Einfuhren da-
gegen um 6 % höher als vor Jahresfrist. Dieses Ver-
hältnis von Ein- und Ausfuhren hat sich in den Mo-
naten Juli und August fortgesetzt. Die wieder höhe-
ren Überschüsse in unserer Handels- und Leistungs-
bilanz sind auf unterschiedliche Entwicklungen der 
Export- und Importpreise, also die Verbesserung der 
Terms of trade zurückzuführen und verschleiern die 
realen Güterbewegungen. Die deutsche Wirtschaft 
leistet derzeit einen starken Beitrag dazu, Produk-
tion und Beschäftigung in unseren Partnerstaaten 
zu stützen. Das ist gewollt. 

Für den weiteren Jahresverlauf ist mit leicht an-
ziehender Konjunktur zu rechnen. Auch das Sonder-
gutachten des Sachverständigenrates ging von einer 
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solchen Entwicklung aus. Dafür sprechen insbeson-
dere folgende Faktoren. Gestiegene Geschäftserwar-
tung der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere 
auch der Investitionsgüterindustrie, und die um die 
Jahresmitte registrierte leichte Zunahme der In-
landsbestellungen bei diesem Wirtschaftszweig könn-
ten darauf hindeuten, daß sich die im ersten Halb-
jahr nur schwach ausgeprägte Investitionsneigung 
verstärkt. 

Vom Wohnungsbau und von den öffentlichen In-
vestitionen werden nach der jüngsten Entwicklung 
von Auftragseingang und Auftragsbestand weiter-
hin deutliche Wachstumsimpulse kommen. Aller-
dings gibt es in der Bauwirtschaft bereits Kapazi-
tätsengpässe und insbesondere Facharbeitermangel. 
Die deutliche Expansion des Staatsverbrauchs, die 
bereits im ersten Halbjahr erkennbar wurde, dürfte 
sich — den Haushaltsplänen der Gebietskörperschaf-
ten zufolge — ebenfalls fortsetzen. Auch die private 
Verbrauchsnachfrage wird weiterhin konjunktursta-
bilisierende Wirkungen ausüben. 

Demgegenüber sind von der Auslandsnachfrage 
nachhaltige Wachstumsimpulse kurzfristig kaum zu 
erwarten; denn die Weltwirtschaft befindet sich of-
fenbar noch immer in einer Phase verhaltener Ex-
pansion, und die Dollarschwäche belastet leider noch 
immer die derzeitige Lage. Vor allem in den USA 
und in Japan hat sich die Produktionsentwicklung 
zuletzt wieder verlangsamt. In Westeuropa konnten 
sich zeitweise beobachtete Belebungstendenzen 
bisher nicht eindeutig durchsetzen. Für 1979 sind 
die Perspektiven angesichts der zur Zeit in den mei-
sten Ländern eingeleiteten Maßnahmen allerdings 
günstiger. 

Für die deutsche Wirtschaft, meine Damen und 
Herren, kommt hinzu: ausländische Wettbewerber 
sind vielfach billiger als wir. Wir können auf die 
Dauer nicht davon ausgehen, daß Qualität, pünkt-
liche Lieferung und sorgfältiger Service unsere höhe-
ren Preise kompensieren können. Ich habe das ge-
rade bei meinen Reisen nach Tokio und Moskau 
deutlich gespürt. Auch bei den in Aussicht gestell-
ten China-Geschäften werden wir die internationale 
Konkurrenz nicht übersehen dürfen. Hier stehen un-
übersehbare Warnzeichen, die wir beachten müssen 
und auf die sich unsere Wirtschaft einzustellen hat. 

Alles in allem aber besteht gute Aussicht, daß wir 
1978 bei der Preisniveaustabilisierung besser als er-
wartet abschneiden werden — knappe 3 % statt 
31/2%— und daß es uns gelingt, die Arbeitslosig-
keit, wie vorgesehen, auf etwa 4 1/2 % zu beschrän-
ken. Im Jahresdurchschnitt wird es wohl gelingen, 
erstmals die Millionengrenze wieder knapp zu un-
terschreiten. Die Jahreswachstumsrate des realen 
Bruttosozialprodukts könnte nahe an 3 % heran-
kommen. 

Diese Zwischenbilanz, meine Damen und Herren, 
beweist die Wirksamkeit der 1977 von der Bundes-
regierung ergriffenen wachstumsfördernden Maß-
nahmen. 

Schon am Jahresanfang waren wir uns darüber 
einig, was wir als wichtigste Aufgabe für die Wirt-
schaftspolitik 1978 anzusehen hatten: eine nachhal

-

tige Belebung der Wirtschaftstätigkeit bei weiteren 
Stabilisierungsfortschritten zu sichern und die Rah-
menbedingungen für ein mittelfristig angemessenes 
und stetiges Wachstum zu verbessern. 

Das Wachstum wollen wir natürlich nicht um sei-
ner selbst willen, sondern für eine Verbesserung 
der Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten 
und eine bessere Befriedigung des privaten und 
öffentlichen Bedarfs. 

Die Bundesregierung stimmt deshalb in weitem 
Maße auch mit dem wirtschaftspolitischen Urteil 
des Sachverständigenrates überein, daß es jetzt 
nicht auf kurzfristige Konjunkturstimulierung an-
kommt; erforderlich ist vielmehr eine Wachstums-
politik, welche die Rahmenbedingungen für mehr 
Investitionen und Innovation und somit mehr Be-
schäftigung verbessert. Die Bundesregierung ließ 
sich bei ihren Beschlüssen vom 28. Juli von der 
Vorstellung leiten, daß kurzfristig wirkende Maß-
nahmen nur einen konjunkturellen Strohfeuereffekt 
hätten und nicht geeignet wären, die Wachstums-
chancen nachhaltig und dauerhaft zu verbessern. 
'Sie hat mit ihren Beschlüssen vom 28. Juli daher 
kein Konjunkturprogramm gewohnter, hergebrach-
ter Art verabschiedet. Sie hat statt dessen der schon 
in den beiden letzten Jahren verfolgten, längerfri-
stig angelegten Strategie zur dauerhaften Verbes-
serung der Wachstumsbedingungen weitere Elemen-
te hinzugefügt. 

Dieses Vorgehen entspricht weitgehend auch der 
Vorstellung des Sachverständigenrates, der gegen-
wärtig keinen Handlungsbedarf für eine Finanzpoli

-

tik als Konjunkturpolitik, dagegen Handlungsbedarf 
für eine Finanzpolitik als Wachstumspolitik sieht. 

Die Bundesregierung stimmt auch weitgehend mit 
Vorstellungen des Sachverständigenrates über die 
konkrete Ausgestaltung der erforderlichen Maßnah-
men überein. Allerdings sind hier nach ihrer An-
sicht die Akzente teilweise etwas anders zu setzen. 

Der Rat betont zu Recht, daß zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung eine Minderung der 
Investitionsrisiken und die zusätzliche Schaffung 
rentabler Angebotsmöglichkeiten erforderlich sind. 
Dazu ist eine nachhaltige Kostenentlastung zweifel-
los von großer Bedeutung. Ebenso wie zahlreiche 
Maßnahmen der vergangenen Jahre liegen daher 
auch die neuen Regierungsbeschlüsse auf dieser 
Linie: zunächst die Entlastungen bei der Einkom-
mensteuer, die auch den kleinen Unternehmen zu-
gute kommen — oft wird geradezu geflissentlich 
übersehen daß die erhebliche Zahl der Selbständi-
gen mit mittleren Einkommen von der Tarifreform 
ebenso profitiert wie die abhängig Beschäftigten —, 
Abschaffung der Lohnsummensteuer, Anhebung des 
Freibetrages bei der Gewerbeertragsteuer, ver-
stärkte Förderung von Forschung, Entwicklung und 
Innovation, Verbesserung der realen Einkommens-
lage für die Arbeitnehmer durch die Entlastung bei 
der Lohnsteuer. Solche angebotsorientierte Politik 
schafft bei nicht ausgelasteten Kapazitäten und der 
erheblich gewachsenen Zurückhaltung bei länger-
fristigen Dispositionen allein jedoch keine zusätz-
lichen Investitionen, solange es an dauerhaften Ab-
satzchancen mangelt. Bei der vorherrschenden Un- 
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terauslastung des Produktionspotentials ist von den 
Unternehmen im Regelfall jedenfalls nicht zu er-
warten, daß sie Erweiterungsinvestitionen vorneh-
men, bevor sie mehr Nachfrage nach den von ihnen 
hergestellten Waren erwarten können. Nur diese 
aber könnte sie an die Normalauslastung heranfüh-
ren. Deshalb brauchen wir zugleich eine dauerhafte 
Stärkung der privaten Nachfrage, wie sie die Regie-
rungsvorschläge zur Senkung der Lohn- und Ein-
kommensteuer und zur Anhebung des Kindergeldes 
vorsehen. 

Die zurückhaltende wachstumspolitische Einstu

-

fung von solchen nachfragestützenden Maßnahmen 
durch den Sachverständigenrat erscheint mir nicht 
gerechtfertigt. Wachstumspolitik erfordert nach mei-
ner Ansicht Aktionen auf beiden Seiten: nachhaltige 
Kostensenkung u n d Stabilisierung der Absatz-
perspektive. Die Korrektur des Einkommensteuer-
tarifs bedeutet außerdem Abbau von Leistungs-
hemmnissen und setzt damit einiges an manchmal 
verschütteter Dynamik frei. 

Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Maßnah-
men beläuft sich für 1979 nach Abzug der zusätz-
lichen Einnahmen aus der geplanten Mehrwert-
steuererhöhung netto auf 12,2 Milliarden DM; das 
ist rund 1 % des Bruttosozialprodukts. Der Netto-
kreditbedarf der Gebietskörperschaften dürfte dabei 
1979 in einer Größenordnung von rund 58 Milliarden 
DM gegenüber zirka 45 bis 47 Milliarden DM 1978 
liegen. 

Auch diese Entwicklung steht im Grunde nicht im 
Gegensatz zu der Auffassung des Sachverständigen-
rates. Die Mehrheit des Rates lehnt zwar im Grund-
satz eine Ausweitung des öffentlichen Defizits ab, 
ging allerdings damals für 1978 auch noch von einem 
wesentlich höheren Defizit aus. Der Rat befürwortet 
deswegen eine Kompensation der wachstumspoli-
tisch motivierten Steuersenkungen durch Ausgaben-
kürzungen oder durch Erhöhung der Mehrwertsteuer 
oder anderer Verbrauchsteuern. Er unterstreicht je-
doch, daß solche Schritte nicht zur konjunkturellen 
Unzeit eingeleitet werden sollen. Gegebenenfalls 
wäre nach seiner Ansicht eine zeitliche Streckung 
der zur Konsolidierung für notwendig erachteten 
Steuererhöhungen vorzusehen. Insoweit hält die 
Mehrheit des Rates dann auch eine vorübergehende 
Zunahme des Staatsdefizits für vertretbar. 

Die Warnung des Sachverständigenrates, daß 
öffentliche Defizite ihres bloßen Ausmaßes wegen 
negative Überreaktionen am Kapitalmarkt auslö-
sen können, nimmt die Bundesregierung sehr ernst. 
Um dieser Gefahr zu begegnen, hat sie gleichzeitig 
die Erhöhung der Mehrwertsteuer ab 1. Juli 1979 
vorgeschlagen. Bundesregierung und Bundesbank 
halten den vorgesehenen Nettokreditbedarf 1979 
kapitalmarktpolitisch für vertretbar. Auch die 
jüngste Entwicklung am Kapitalmarkt mit einem 
wiederum leichten Zinsrückgang und seiner hohen 
Ergiebigkeit zeigt uns, daß die erwartete staatliche 
Kreditaufnahme aus heutiger Sicht vom Kapital-
markt für tragbar gehalten wird. 

Einen guten Anschauungsunterricht, wie unter-
schiedlich solche Dinge auch in der Öffentlichkeit 
dargestellt werden, nämlich von einem Fachmann 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft einerseits und  

dem als Kapitalmarktexperten meines Wissens bis-
lang nicht hervorgetretenen politischen Journalisten 
Matthias Walden auf der anderen Seite, hat die 
letzte Ausgabe der „Welt am Sonntag" geboten. 
Sachverstand steht da gegen Emotion. Wir alle' soll-
ten dazu beitragen, daß der Sachverstand das letzte 
Wort behält. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Im übrigen lohnt es sich wohl, daran zu erinnern, 
daß die staatlichen Defizite in der Vergangenheit am 
Jahresende bisher immer, noch jedes Jahr, niedriger 
waren als ursprünglich angenommen; auch 1978 
wird das wiederum so sein. Fazit: Die Beschlüsse 
der Bundesregierung und die Vorstellungen des 
Sachverständigenrates liegen im großen und ganzen 
eng beieinander. 

Ich weiß, daß es demgegenüber namhafte Anhän-
ger einer expansiven Ausgabenpolitik gibt. Das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin 
votiert z. B. dafür. Massive zusätzliche Ausgaben-
programme verbieten sich aber meines Erachtens 
vor allem deshalb, weil sie nach aller Erfahrung 
den Ausgabensockel dauerhaft erhöhen. Der daraus 
resultierende Konsolidierungsbedarf beeinträchtigt 
eher die Zukunftserwartungen der Privaten. 

Notwendig, meine Damen und Herren — das sei 
allerdings in diesem Zusammenhang unterstrichen —, 
ist aber in jedem Fall eine Verstetigung der öffent-
lichen Investitionsausgaben. Nun sind nach unserer 
Erfahrung öffentliche Investitionen in der Regel 
überwiegend Bauinvestitionen. In der Bauwirtschaft 
sind jedoch die durch Kapazität, Arbeitsmarkt und 
Preissituation gegebenen Grenzen erreicht. Die ex-
pansiven Maßnahmen der Konjunktur- und Wachs-
tumspolitik des vergangenen Jahres haben schon da-
zu geführt, daß die Bauwirtschaft 1978 und auch 
1979 wesentlich zur Stützung der Konjunktur bei-
trägt. Eine weitere Stimulierung der Baunachfrage 
würde das Preisgefüge nur noch mehr in Bewegung 
bringen. 

Steuererleichterungen vergrößern demgegenüber 
den privatwirtschaftlichen Handlungsspielraum. Sie 
verbessern die Wachstumschancen. Sie können sich 
damit gleichzeitig als eine Maßnahme zur Konsoli-
dierung der öffentlichen Haushalte erweisen. Des-
halb haben wir den Akzent unserer Beschlüsse vom 
28. Juli auf Steuererleichterungen gelegt. Das Ifo

-

Institut für Wirtschaftsforschung in München er-
wartet, daß wie schon 1978 und 1979 und 1980 da-
von erhebliche wachstumsanregende Einflüsse auf 
die Wirtschaft ausgehen werden. 

Die Bundesregierung hält es mit dem Sachver-
ständigenrat auch für erforderlich, zum Abbau von 
Investitionsbehinderungen auch staatliche Regulie-
rungen und Auflagen immer wieder auf ihre Not-
wendigkeit hin zu überprüfen. Deshalb haben wir 
gestern im Kabinett z. B. einen Gesetzentwurf zur 
Beschleunigung und Erleichterung von Investitions-
vorhaben im Städtebaurecht verabschiedet und hof-
fen auf Ihre Zustimmung. 

Die Ansicht der Mehrheit des Rates zur Arbeits-
zeitverkürzung ist weitgehend zu teilen. Eine primär 
defensive Strategie der forcierten Arbeitsumvertei- 
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lung würde in einen gesamtwirtschaftlichen Teufels-
kreis führen, bei dem am Ende nicht mehr, sondern 
weniger Beschäftigung herauskommt. Wir haben 
deshalb keine andere Wahl, als die Beschäftigungs-
probleme in erster Linie durch eine offensive, aber 
realistische Wachstumsstrategie zu lösen. Weil dem 
jedoch in der gegebenen weltwirtschaftlichen Lage 
Grenzen gesetzt sind, spricht nichts dagegen, daß 
die Tarifparteien flankierend sorgfältig dosierte und 
in die strukturelle Entwicklung eingepaßte Arbeits-
zeitverkürzungen vereinbaren. 

Alle unsere nationalen Entscheidungen, meine 
Damen und Herren, sind gegenwärtig auf eine 
Stärkung des Wirtschaftswachstums und damit der 
Beschäftigung auszurichten. Auch die autonomen 
Tarifparteien können bei ihren Lohn- und Arbeits-
zeitvereinbarungen daran nicht vorbeigehen. 

Unsere binnenwirtschaftlichen Anstrengungen 
müssen sich natürlich in den größeren weltwirtschaft-
lichen Zusammenhang einfügen. Das Ausland hat 
lange Zeit von uns weit mehr an Einflußnahme auf 
die Belebung der Weltwirtschaft erwartet, als wir 
je zu bewirken vermögen. Die internationale Kraft 
unserer Wirtschaft ist ungeheuer überschätzt wor-
den. Auf dem Bonner Weltwirtschaftsgipfel ist es 
aber gelungen, die großen Industrieländer für eine 
gemeinsame Strategie zu gewinnen. Dabei ist im 
wirtschaftspolitischen Denken gegenüber früher eine 
beachtliche Annäherung eingetreten. Die Probleme 
werden mit sehr viel mehr und sehr viel größerer 
internationaler Solidarität angepackt. 

Die Aufgaben der Industrieländer — und damit 
auch unsere Aufgaben — sind derzeit vielfältig: be-
harrliche Fortsetzung des Kampfes gegen die Infla-
tion; Konsolidierung des Weltwährungssystems und 
Aufbau eines dauerhaften und stabilen europäischen 
Währungssystems; Vermeidung von Handelsprotek-
tionismus und statt dessen Fortsetzung der Liberali-
sierung des Welthandels durch erfolgreichen Ab-
schluß der GATT-Verhandlungen, bei denen immer 
noch wichtige Punkte offen sind; verstärkte Beteili-
gung der Entwicklungsländer am weiteren Ausbau 
des Welthandels; Verzicht auf die Konservierung 
überholter Industriestrukturen und statt dessen Er-
öffnung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten durch 
Förderung der Strukturanpassung, der Investitions-
tätigkeit, von Existenzgründungen und der For-
schung; Verwirklichung der Programme zur Dämp-
fung des Energieverbrauchs sowie gemeinsame För-
derung des Wirtschaftswachstums in allen westli-
chen Industrieländern. Dafür — davon sind wir über-
zeugt — hat der Bonner Weltwirtschaftsgipfel ent-
scheidende Anstöße gegeben. 

Die Bundesregierung hat ihre wachstumspoliti-
schen Beschlüsse vorgelegt. Es geht ihr um die glei-
chen Ziele wie dem Sachverständigenrat in seinem 
Sondergutachten: die Rahmenbedingungen für ein 
anhaltendes, verstärktes Wirtschaftswachstum dauer-
haft deutlich zu verbessern. Sie hat die Akzente zum 
Teil anders gewichtet, um den heute besser als im 
Juni überschaubaren Unterschieden in der wirtschaft-
lichen Entwicklung gerecht zu werden. Eine Garantie, 
meine Damen und Herren, für das Zustandekommen 
eines neuen dynamischen und selbsttragenden 

Wachstumsprozesses können allerdings staatliche 
Maßnahmen allein nicht bieten. Der Staat, die Bun-
desregierung kann für ein dynamisches Wachstum 
nur die Voraussetzungen schaffen. Sie werden um 
so besser sein, je zügiger dieses Programm nun von 
Bundestag und Bundesrat verhandelt und verabschie-
det wird. Aber auch dann haben wir noch nicht mehr 
als eine festere Grundlage geschaffen, auf der Un-
ternehmer und Arbeitnehmer ihr eigenes, selbstver-
antwortliches Handeln bestimmen müssen. Am Ende 
kommt es auf dieses Tun und Handeln an. Wir wol-
len mit einer Verstärkung der privaten Kaufkraft 
und der Kostenentlastung gerade für die kleinen und 
mittleren Unternehmen private Initiativen freiset-
zen, die zu höherem Wachstum und höherer Be-
schäftigung führen. 

Die Bundesregierung hat damit das getan, was in 
der gegenwärtigen nationalen und internationalen 
wirtschaftspolitischen Situation notwendig und, wie 
wir meinen, richtig ist. Über Einzelheiten der Be-
schlüsse läßt sich ganz gewiß diskutieren. 

Aber über dieser Debatte sollte nicht vergessen 
werden, daß die Bundesregierung auf eine Politik 
setzt, die Platz für neue Aktivitäten der Arbeitneh-
mer und der Unternehmen gibt und so die Basis 
für zusätzliches Wachstum auf Dauer schafft. Dieser 
Aufgabe müssen wir uns alle stellen, und niemand 
von uns, ob in der Koalition oder in der Opposition, 
darf sich ihr versagen. Die wirtschaftlichen Aussich-
ten haben sich gebessert. Jetzt müssen wir unseren 
Beitrag leisten, um sie auch langfristig noch sicherer 
zu machen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Abgeord-
nete Pieroth. 

Pieroth (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ein Schlechtachten hat Ihr Kabinettskol-
lege Ehrenberg genannt, was Sie, Herr Bundeswirt-
schaftsminister, gerade so positiv beurteilt haben — 
Schlechtachten das, woraus Sie das Fazit ziehen, daß 
die Vorstellungen des Sachverständigenrates und die 
Beschlüsse der Bundesregierung im großen und gan-
zen eng beieinander liegen. Nun, „im großen und 
ganzen" — das ist dehnbar. Die Opposition ist der 
Ansicht — das habe ich jetzt auszuführen —, daß 
das Steuerpaket nur Spurenelemente aus den Vor-
schlägen des Sachverständigenrates aufgreift. 

Um die Zweckmäßigkeit des Rates der Sachver-
ständigen zu überprüfen, haben wir von der Oppo-
sition her zunächst zu untersuchen, ob es sich wirk-
lich um ein Schlechtachten handelt oder ob wir ein 
Gutachten auf der Tagesordnung haben; denn ich mei-
ne, daß Minister Ehrenberg den Ausdruck Schlecht

-a

chten abwertend gemeint hat und nicht etwa zum 
Ausdruck bringen wollte, Herr Minister, daß Ihr 
Staatssekretär dieses Gutachten bestellt hat. 

Lassen Sie uns auch untersuchen, ob hier wirklich 
ein Dokument vorliegt, das mit „Redseligkeit des 
Sachverständigenrates", mit „Profilneurose des Vor-
sitzenden" zu erklären und als „Brei mit ideologi- 



8416 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 107. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. September 1978 

Pieroth 
schen Zutaten" zu werten ist, wie sich Kollege Roth 
auszudrücken beliebte. Ich meine, Kollege Roth — 
Sie sind ja immerhin Mitglied des Bundesvorstandes 
der SPD —, diesen Brei sollten Sie in Ihrer eigenen 
Küche und nicht bei wissenschaftlichen Autoritäten 
suchen. Sie haben heute morgen hier Gelegenheit, 
sich für die Tiefschläge beim Sachverständigenrat zu 
entschuldigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
SPD) 

Meine Damen und Herren von der Koalition, seit-
dem wir die Wirtschaftskrise haben, beginnen zu-
mindest die SPD-Redner jeweils mit dem gleichen 
Drehbuch. So Ihr Wirtschaftssprecher Junghans zu-
letzt in der Debatte vom 23. Februar; ich zitiere aus 
dem Protokoll: 

aktuell ist die Meldung, die gestern vom 
DIW auf den Tisch kam: Die Wachstumspause 
in der Bundesrepublik ist nach der Stagnation 
im Sommer des vergangenen Jahres beendet ... 

Dazu der Abgeordnete Wehner: Hört! Hört! Zwei 
Monate später haben dann die Forschungsinstitute 
festgestellt, daß genau das Gegenteil der Fall ist. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU — Heiterkeit 
bei der CDU/CSU) 

Zehn Tage vor der Hessen-Wahl bin ich einmal 
gespannt darauf, ob die nachfolgenden Redner ähn-
lich wie Graf Lambsdorff der Versuchung widerste-
hen werden, mit einigen positiven Meldungen wie-
der  einmal den „großen Konjunkturdurchbruch" 
aufzuzeigen. Bundesbankbericht, Ifo, Kieler Institut, 
Monatsbericht des Bundesministeriums für Wirt-
schaft: das sind auch erfreuliche Nachrichten. Aber 
ich warne davor, daraus eine neue konjunkturpoli-
tische Legende zu machen. Ein paar freundliche 
Herbsttage entschädigen noch nicht für einen ver-
regneten Sommer. Es ist politisch ganz und gar 
unangebracht, zehn Tage vor einer wichtigen Wahl 
aus einer partiell verbesserten Verbrauchsneigung 
auf einen echten Aufschwung schließen zu wollen. 
Mit dieser Methode haben Sie in Nordrhein-West-
falen schon im Jahre 1975 die Wähler getäuscht. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU — Wolfram 
[Recklinghausen] [SPD] : Das ist doch 

Quatsch, was Sie sagen!) 

Wie konnte der Bundeskanzler letzte Woche sagen, 
daß es uns so gut gehe, wenn wir doch nach seinen 
eigenen Aussagen die Grenzen der Verschuldung 
erreicht haben? 

Wie ist die reale Lage? Erstens: Das Wachstum 
im ersten Halbjahr beläuft sich auf 2,8 %. Wenn 
man aber abzieht, daß wir einen zusätzlichen Ar-
beitstag hatten, Herr Bundeswirtschaftsminister, 
was man ja wohl tun muß, dann kommen wir nur 
auf 2,5 %. Entscheidend ist: damit sind wir leider 
unter dem Produktivitätszuwachs von 3,0 0/o geblie-
ben. Abbau von Arbeitslosigkeit, heißt das, kann 
allenfalls durch Auffüllen der stillen Reserve erfol-
gen. Anders ausgedrückt: unser Wachstum ist zu 

niedrig, um auch nur einen zusätzlichen Arbeits-
platz zu schaffen, wie es Dieter Piel in der heutigen 
Ausgabe der „Zeit" sinngemäß zum Ausdruck bringt. 
Das heißt, es ist nicht gelungen, von einer angetrie-
benen zu einer autonomen Konjunktur zu kommen. 
Meine Damen und Herren, was ist das für ein 
Wachstum, das in seiner Größenordnung von abso-
lut rund 40 Milliarden DM noch unter der gesamt-
staatlichen Neuverschuldung von 52 Milliarden 
DM steht? 

Eine zweite Bemerkung zur realen Lage. Der Bun-
deswirtschaftsminister hat den Rückgang unserer 
Wettbewerbsfähigkeit auf Auslandsmärkten darge-
stellt. Der Rückgang der Auslandsaufträge, die Ver-
langsamung des Eingangs von Auslandsaufträgen, 
gibt uns zu Besorgnis Anlaß. Es besteht jedenfalls 
die Gefahr, daß der Export im zweiten Halbjahr 
stagnieren wird. Unser Wachstum beruht jetzt vor-
wiegend auf dem inländischen Verbrauch, und der 
ist ja gerade in den Branchen, die im Augenblick 
das Wachstum bringen, nicht gerade auf Dauer 
stabil. 

Damit bin ich — drittens — bei der eigentlichen 
Schwachstelle unserer Konjunktur — sie ist nicht 
beseitigt —, der Investitionslücke. Im ersten Halb-
jahr 1978 ist die Nachfrage nach Investitionsgütern 
nach dm Ifo-Index mengenmäßig real noch nicht 
einmal auf der Höhe von 1970. Der Anteil der Erwei-
terungsinvestitionen ist in jedem Fall zu niedrig. 
Es dürfte auch nicht stimmen, Herr Bundeswirt-
schaftsminister, daß man mit Erweiterungsinvestitio-
nen erst dann zu rechnen hat, wenn die Kapazitä-
ten ausgelastet sind. 1968 sprangen die Erweite-
rungsinvestitionen schon in dem Zeitpunkt an, in 
dem die Kapazitäten noch längst nicht ausgelastet 
waren, das Vertrauen der Investoren in eine ver-
nünftige Wirtschaftspolitik sich jedoch wieder ein-
gestellt hatte. 

Eine letzte Bemerkung zur Lage: Von Juni bis 
August hat sich die Geldmenge M 3, also in ihrer 
weitesten Abgrenzung, saisonbereinigt und auf Jah-
resrate umgerechnet, um 16 °/o erhöht. Die Bundes-
bank sagt in ihrem September-Bericht, der Grund 
liege in dem anhaltend hohen Kreditbedarf des Staa-
tes, der zu befriedigen gewesen sei: allein im 
August netto 6,5 Milliarden DM. Die Bundesbank 
warnt deshalb vor einem Verdrängungswettbewerb 
zwischen privater und öffentlicher Kreditnachfrage 
mit allen kontraktiven Wirkungen, die eine Zins-
steigerung auf das zarte Wachstum haben würde. 
Unsere Investitionsneigung ist auch deshalb so nied-
rig, weil wir heute schon mit den höchsten Realzins 
in der westlichen Welt haben. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Weil Sie 
immer schwarz malen!) 

Hinzu kommt: Der Ausgabenanstieg bei den öf-
fentlichen Haushalten läßt schon jetzt für unsere 
Preisstabilität fürchten. Seit der IMF-Tagung, seit 
vorgestern, wissen wir, daß neben der gigantischen 
Geldmengenausweitung im Inland auch international 
Liquiditätsaufblähung groß geschrieben wird, was 
die DM am wenigsten unberührt lassen wird, worauf 
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Sie, Herr Bundeswirtschaftsminister, heute morgen 
leider nicht eingegangen sind. 

Diese Lagebeurteilung deckt sich mit der Analyse 
des Sachverständigenrates vom Juni. Ausgangspunkt 
der Sachverständigenanalyse ist: Es handelt sich 
nicht um einen konjunkturellen Nachfragemangel 
sondern um eine Störung der Wachstumsbedingun-
gen. Deshalb ist das konsumorientierte Deficit 
spending falsch angesetzt, bringt nur ein Strohfeuer, 
keine dauerhafte Wachstumsenergie. Darin stimmen 
wir überein. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schachtschabel [SPD]) 

— Ihnen gefällt das natürlich nicht. Deshalb muß 
sich, Herr Professor Schachtschabel, der Sachverstän-
digenrat möglicherweise deutlicher ausdrücken, 
wenn er sagt: das Risiko der Wirtschaft ist gestie-
gen, die Risikotragfähigkeit der Wirtschaft dagegen 
ist gesunken. Dann können vor allem Sie in der SPD, 
die Sie diesen Rat nicht hören wollen, nicht mehr so 
tun, als ob Sie ihn überhaupt nicht verstünden. 

Gestiegenes Risiko, gesunkene Risikotragfähig-
keit: das zeigt sich z. B., wenn die Firma Siemens 
43 % ihres Umsatzes mit Produkten macht, die vor 
fünf Jahren noch nicht bekannt waren, oder wenn 
wir hören, daß 80 % des Mokick- und Motorrad-
marktes in der Bundesrepublik Deutschland von den 
Japanern erobert worden sind — nicht mit billigem 
Ramsch, sondern mit hochwertigen Produkten, mit 
ausgeklügeltem Marketing und günstigeren Lohn-
kosten. Demgegenüber wird die Eigenkapitalbildung 
deutscher Unternehmer steuerlich gebremst. Die 
Eigenkapitaldecke ist zu dünn. Viele Risiken erschei-
nen deshalb relativ zu hoch, und die Erweiterungs-
investitionen unterbleiben. 

Die Politik trägt daran ein gerütteltes Maß an 
Schuld: erstens weil zu der steuerlichen Belastung 
der Investitionen die nach den Niederlanden schlech-
testen Abschreibungsbedingungen in der ganzen 
Welt kommen, zweitens weil die Vollbeschäftigungs-
garantie des früheren Bundeskanzlers die Legitima-
tion für das Hochtreiben der Lohnkosten gab, drit-
tens weil durch explosionsartige Ausdehnung der 
Staatsquote und durch ein Gesetz- und Verordnungs-
gestrüpp sondergleichen der Wachstumspfad zu 
stark eingeschränkt wurde. Angesichts dieser Situa-
tion ist es nicht verwunderlich, daß zehn Konjunk-
turprogramme nicht nachhaltig gezündet haben. 

Deshalb sagt das Sondergutachten in seiner Zif-
fer 10 — ich zitiere —: 

Die Nachfrage, die heute fehlt, muß über den 
Markt bereitgestellt werden. 

Und das Sondergutachten sieht die wichtigsten An-
satzpunkte dafür 

in der Risikoentlastung der Unternehmen, in 
einer Minderung der speziell die Investitionen 
treffenden Steuern, in einer stärker in die Brei-
te wirkenden Förderung von Forschung und 
Entwicklung, in der Förderung der marktwirt-
schaftlichen Dynamik von unten, von jungen, 
kleinen und mittleren Unternehmen .. . 

Das also ist die Botschaft der Sachverständigen: Hört 
auf mit immer neuen Konjunkturprogrammen! Key

-

nes gilt jetzt nicht. Denkt an Schumpeters dynami

-

sche Unternehmer! Die Unternehmer sind keine 
Volkswirte, die sich abends vor das Fernsehgerät 
setzen, auf das nächste Konjunkturprogramm war-
ten und danach ihre Produktionsentscheidungen 
treffen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Unternehmer lassen sich neue Produkte für neue 
Märkte einfallen und schaffen mit neuem Angebot 
neue Nachfrage. Das ist der Lauf der Dinge. Macht 
diesen Unternehmern doch das Leben nicht so 
schwer, sondern verbessert auf Dauer die Rahmen-
bedingungen, damit Leistung sich wieder lohnt! 

Der Bundeswirtschaftsminister meinte, das Steu-
erpaket weise nun — er hat sich vorsichtig ausge-
drückt — Elemente zur dauerhaften Verbesserung 
der Rahmenbedingungen auf. Warum sagten Sie 
dann aber noch am Samstag in der „Mainzer All-
gemeinen Zeitung", daß es jetzt darauf ankommt, 
die Investitionstätigkeit der Wirtschaft auf Dauer 
zu verbessern? Offensichtlich genügen die Elemente 
ja noch nicht, weil auch nach Ihrer Meinung das 
Steuerpaket der Bundesregierung dieses wichtigste 
Ziel allzu halbherzig verfolgt. 

Die Vorschläge des Sachverständigenrats dagegen 
sind zielgerichtet. 

Erstens. Der Sachverständigenrat fordert ein 
Wachstumsprogramm, das die Freisetzung investi-
ver Handlungsspielräume sicherstellt. Er sieht dabei 
die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer im Vor-
dergrund. Die CDU/CSU-Fraktion hat das gestern 
beschlossen. Die Bundesratsmehrheit — das sind die 
C-geführten Länder — hat es verlangt. Packen Sie 
doch diese Aufgabe mit an, zumal da Sie, Herr Bun-
deswirtschaftsminister, sich dafür ausgesprochen 
haben! Und übertreiben Sie nicht die — wie sagen 
Sie? — Zeitversetzung bei der Lohnsummensteuer, 
damit die hessischen Wähler sich nach der Wahl 
nicht versetzt fühlen! 

Der Sachverständigenrat fordert zweitens außer-
ordentliche Anstrengungen bei der Förderung von 
Forschung und Entwicklung, besonders für die klei-
nen und die mittleren Unternehmen. Was tut die 
Bundesregierung? Bei der indirekten Forschungs-
förderung für die kleinen und mittleren Unterneh-
men wird schon etwas zugelegt. Das stimmt. Aber 
die direkte Förderung, die Antragsgewährung, soll 
massiv ausgeweitet werden. Herr Hauff liebäugelt 
mit fünf Investitionsfonds. Herr Matthöfer gibt zu, 
daß man damit die Investitionslenkung wolle, und 
behauptet, er traue sich zu, zukünftige Produktions-
strukturen zu kennen. Herr Wirtschaftsminister, sa-
gen Sie Ihrem Kollegen, dem Herrn Finanzminister, 
einen ganz herzlichen Glückwunsch. Er ist ein un-
vergleichliches unternehmerisches Genie, wenn er 
die zukünftigen Produktionsstrukturen schon weiß. 
Er ist ein geballter Brockhaus. Wenn das draußen im 
Land erst mal bekannt wird, dann werden ihm sofort 
alle deutschen Unternehmen den Vorstandssitz an-
bieten — oder auch nicht; vielleicht kommt er ihnen 
doch zu teuer vor. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Leichtsinnig! — 
Kolb  [CDU/CSU] : Er liest aus dem Kaffe

-

satz!) 
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Herr Hauff andererseits will nicht viele Unterneh-
men fördern. Er nennt das „Gießkannenprinzip". Das 
gefällt ihm nicht. Natürlich. Wenn man Macht aus-
üben, lenken, sich die genehmen Firmen heraus-
suchen will, dann schmeckt ein breites Anreiz-
system natürlich nicht. Aber das ist doch gerade 
Soziale Marktwirtschaft, daß die Unternehmen nicht 
an der langen Leine des Staates hängen, daß sie 
innerhalb der auch sozial begründeten Rahmenbe-
dingungen selber herausfinden können, was beim 
Verbraucher ankommt. Soziale Marktwirtschaft be-
deutet: Unternehmer und ihre Mitarbeiter sollen 
darauf kommen, was auch in Zukunft gebraucht 
wird, und das soll nicht Aufgabe sein von Ministe-
rialräten, Strukturräten oder eines Tages sogar von 
Investitionsräten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Drittens fordert der Sachverständigenrat eine För-
derung der Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Ar-
beitnehmer zur Entspannung der tarifpolitischen Dis-
kussion. Die SPD kann sich auf eine Beteiligung der 
Arbeitnehmer an ihren Unternehmen nicht verstän-
digen. Teile wollen das eben nicht. Unser Gesetz-
entwurf liegt seit Februar dem Deutschen Bundestag 
vor. Graf Lambsdorff, wir wissen doch, daß Sie un-
seren Weg im Prinzip für den einzigen richtigen hal-
ten. Dann stimmen Sie doch auch unserer Vorlage 
zu — und Tarifpartner, Unternehmensleitungen und 
Betriebsräte können schon in wenigen Monaten Ver-
einbarungen über Gewinnbeteiligung für viele Mil-
lionen deutscher Arbeitnehmer abschließen. 

Viertens bleibt das Dickicht staatlicher Regulie-
rungen, das der Sachverständigenrat beklagt und 
die Regierung in keiner Weise lichtet. Eine Kon-
zeption zum Abbau der Bürokratisierung gibt es 
nicht. Die Schwalbe im Städtebaurecht aus der 
gestrigen Kabinettssitzung macht noch keinen Som-
mer. Graf Lambsdorff, mit der Bürokratisierung nicht 
fertig werden — das ist der Preis, wenn man sich 
an Sozialisten kettet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Unter Reformen verstehen diese immer nur Eingriffe 
in die Gesellschaft, nie Rationalisierung beim Staat. 
Wie lange können Sie diesen Preis noch zahlen? 

Zum gegebenen Zeitpunkt wird in diesem Haus 
noch zu einer fünften Forderung des Sondergutach-
tens zu sprechen sein, nämlich darüber, wie wir 
den jungen Menschen helfen, die heute noch den 
Schneid haben, sich selbständig zu machen. 

Ich komme zum Schluß und fasse zusammen. Es 
gibt eine Fülle von Anregungen, die uns deutlich 
machen, daß es eine wirtschaftspolitische Alterna-
tive in unserem Land gibt: 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Aber Sie 
sind das nicht! — Zuruf von der CDU/CSU: 

Sie wollen das nicht!) 

die Abkehr von der Illusion, der Staat könne aus-
reichend Nachfrage durch immer neue Defizite ga-
rantieren, und die Hinwendung zu einer mittelfristig 
angelegten Wachstumspolitik. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die CDU/CSU steht hier in breiter Front mit dem 
Sachverständigenrat, dem Wissenschaftlichen Bei-
rat beim Wirtschaftsministerium, der Mehrheit der 
Forschungsinstitute, der Bundesbank und gelegent-
lich auch dem Bundesminister für Wirtschaft. 

Wir danken dem Sachverständigenrat für seine 
klare Analyse und seine vorausschauenden Anre-
gungen. Wir danken dem Sachverständigenrat da-
für, daß er vielen Anfeindungen und Schlägen unter 
die Gürtellinie zum Trotz noch immer das sagt, was 
er für richtig hält. Wir werden dafür sorgen, daß er 
auch in Zukunft nicht das sagen muß, was die 
Regierung oder SPD-Sprecher gerade hören wollen. 
Wird der Sachverständigenrat mundtot gemacht, 
dann verlieren wir eine wichtige autonome Stimme, 
einen unverzichtbaren Kompaß in der Hektik der 
Tagespolitik. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Roth. 

Roth (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Bei der Rede von Herrn Pieroth wurde 
deutlich, wie mißmutig er die aktuelle Konjunktur-
entwicklung beobachtet, mißmutig deshalb, weil 
ganz offensichtlich der Ifo-Investitionstest, aber 
auch das Kieler Institut und verschiedene andere 
Experten für Konjunkturfragen sagen, daß sich die 
wirtschaftliche Entwicklung gebessert hat. 

(Kolb [CDU/CSU] : Wer hat sie verschlech

-

tert?) 

Wir werden nächste Woche mit den Arbeitsmarkt-
daten für September sicher auch eine zusätzliche In-
formation über diesen Sachverhalt bekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies führt mich allerdings nicht dazu, nun eupho-
risch zu werden und zu sagen: Jetzt sind die Wirt-
schaftsprobleme gelöst. — Im Gegenteil, ich hätte 
mir — das bezieht sich schon auf den Sachverstän-
digenrat — etwas mehr Analyse in der Tiefe ge-
wünscht. Ich wollte an sich sägen, daß das Sonder-
gutachten des Sachverständigenrates vom Juni über-
flüssig war. Ich will mich ein bißchen korrigieren. 
Dadurch, daß wir jetzt nach den Sommerferien eine 
wirtschaftspolitische Debatte aus Anlaß der Vor-
lage dieses Gutachtens führen, kann man ihm wenig-
stens etwas abgewinnen. Trotzdem möchte ich hier 
in aller Entschiedenheit wiederholen, was wir schon 
vor der Sommerpause gesagt haben. Vor der 
schwierigen Verhandlungssituation beim Bremer 
und. Bonner Wirtschaftsgipfel war es nicht hilfreich, 
daß der Sachverständigenrat sich öffentlich geäußert 
und versucht hat, die Regierung vor diesen Ver-
handlungen festzulegen. Das war nicht hilfreich. 

(Beifall bei der SPD) 

Sowohl der Herr Bundeskanzler als auch, wie ich 
weiß, der Herr Bundeswirtschaftsminister Graf 
Lambsdorff und Herr Matthöfer, der Finanzminister, 
wären jederzeit bereit gewesen, den Rat des Sach-
verständigenrates vor dem Gipfel anzuhören und 
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seinen Rat umzusetzen. Dazu war eine öffentliche 
Stellungnahme nicht notwendig. 

Das Gesetz räumt dem Sachverständigenrat eine 
besonders exponierte Stellung ein. 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Pieroth? 

Roth (SPD) : Lassen Sie mich diesen Gedanken-
gang noch zu Ende führen. — Er ist autonom, un-
abhängig. Er wird von niemandem beeinflußt. Das 
ist in Ordnung so, nach dem Gesetz ebenso vorge-
sehen. Um so mehr muß er sich seiner politischen 
Verantwortung — auch gegenüber der Bundesregie-
rung, auch gegenüber dem Parlament — bewußt 
sein; er darf sich nicht in das tagespolitische Ge-
schäft mischen. Das haben wir jedenfalls vor der 
Sommerpause bei ihm festgestellt, und das kritisie-
ren wir auch noch heute. —Bitte! 

Pieroth (CDU/CSU) : Herr Kollege Roth, wenn Sie 
schon dabei sind, das etwas einzuschränken, sind 
Sie dann wenigstens bereit, das böse Wort von der 
„Profilneurose" des Vorsitzenden zurückzunehmen? 

Roth (SPD) : Es ist mir bisher keine bessere Erklä-
rung dafür eingefallen, warum sich der Sachver-
ständigenrat äußern mußte. Ich bin sofort bereit, dies 
zurückzunehmen, wenn der Sachverständigenrat — 
ich habe am Montag mit zwei Vertretern des Sach-
verständigenrats noch einmal gesprochen — end-
lich eine plausible Erklärung dafür bringt, warum 
er vor den schwierigsten wirtschaftlichen Verhand-
lungen der letzten Jahre derart in der Öffentlichkeit 
auftritt, ohne die anderen Möglichkeiten der Infor-
mation der Regierung und der betroffenen Politiker 
zu wählen; 

(Beifall bei der SPD) 

dabei bleibe ich. 

Im übrigen gibt es manchen anderen Aspekt der 
Kritik. Ich habe mir einmal in Ruhe angeguckt, 
wie die Prognosen des Sachverständigenrats der 
letzten Jahre im Vergleich zu denen im Jahres-
wirtschaftsbericht sind. Sie, der Sie die Prognosen 
der Bundesregierung immer kritisiert haben, wer-
den nun überrascht sein. Die Prognosen der Bun-
desregierung im Jahreswirtschaftsbericht waren in 
den ganzen letzten Jahren immer besser als die des 
Sachverständigenrates. Nun werden die ganz 
Schlauen sagen: Die Prognosen der Bundesregie-
rung kommen ja auch zwei Monate später heraus. 
Wenn wir die Prognosen des Sachverständigenrats 
mit denen des Gemeinschaftsgutachtens der fünf 
Institute vergleichen, stellen wirr fest, daß auch die 
besser liegen, und deren Prognosen kommen schon 
im Oktober und nicht erst im Dezember wie die des 
Sachverständigenrates heraus — jeweils Progno-
sen für das nächste Jahr, ein interessanter Sachver-
halt. Ich meine, daß der Sachverständigenrat mit 
seinem großen Apparat gut daran täte, einmal zu 
überlegen, weshalb er diese Probleme hat. 

Ich habe bei der Vorlage des heute zur Diskus-
sion stehenden Sondergutachtens am 13. Juni — das 
wurde in einem anderen Zusammenhang schon zi-
tiert und kritisiert — gesagt: Wir hatten im vier-
ten Quartal 1977 eine erhebliche Belebung der 
Wirtschaft; darauf hat sich Herr Junghans im Fe-
bruar bezogen. Diese Belebung der Wirtschaft 
brach auf Grund internationaler Faktoren im Fe-
bruar regelrecht zusammen. Im April 1978 beginnt 
jedoch in Teilen der Wirtschaft ein erstaunlicher 
Aufschwung. Ob er dauerhaft ist, vermag heute 
niemand zu sagen. Diese Aussage halte ich für viel 
zutreffender als das Gutachten und die Aussagen 
des Sachverständigenrates. Ich frage mich — das 
tue ich nicht allein; ich weiß das —, warum der 
Sachverständigenrat dennoch den spektakulären 
Weg gegangen ist und ein Sondergutachten vorge-
legt hat, dessen Kernaussage überhaupt nichts 
Neues enthält, jedenfalls nicht nach dem Jahres-
gutachten, dessen Datenbasis unzureichend war, 
dessen Prognose bereits von den Zahlen, die wir 
jetzt vorliegen haben, widerlegt wird. Der Sachver-
ständigenrat überschreibt sein Gutachten: „Zur wirt-
schaftlichen Lage im Juni 1938". Im ganzen Gutach-
ten gibt es naturgemäß keine neueren Zahlen als die 
vom April 1978. Er hat also seinen Titel ganz be-
wußt an der Situation vorbei gewählt. 

Ich verstehe nun gut, daß der Herr Wirtschafts-
minister in seiner Aussage zum Sachverständigen-
rat zurückhaltender ist, als meine Fraktion, als ich 
das hier sein kann. Es ist sicherlich sinnvoll, daß 
die Auseinandersetzung zwischen Bundeswirt-
schaftsminister und Sachverständigenrat sachlich 
bleibt. Um so mehr müssen die Fraktionen auch 
hier öffentlich, auch hier politisch kontrollierend 
tätig sein. 

Ich finde, der Sachverständigenrat verkennt in 
seinem Gutachten vor allem eines: Er argumentiert 
nur mit der Angebotsseite unserer Wirtschaft. 
Nachfrageprobleme, Arbeitsmarktprobleme im enge-
ren Sinne werden außerordentlich unterschätzt. 
Seine Behauptung ist —. Herr Pieroth hat das wieder 
aufgegriffen und als zentrale Aussage gewählt —, 
wir hätten seit Jahren zu wenig investiert, es gebe 
eine große Investitionslücke. Interessant ist, daß 
diese Theorie der riesigen Investitionslücke im 
Sachverständigenratsgutachten vom Dezember ohne-
hin international relativiert wird. Wörtliches Zitat: 

Im internationalen Vergleich sind allerdings 
sowohl die Investitionsquote als auch die Zu-
wachsraten der Produktivität noch sehr hoch. 
In den meisten anderen hochentwickelten In-
dustrieländern, insbesondere in den Vereinigten 
Staaten, wird ein geringerer Teil des Sozial-
produkts für investive Zwecke verwendet. 

Wo ist da die Investitionslücke? 

Nun ist es ohne Zweifel so, daß, je länger eine 
Krise dauert, je länger über einen gewissen Zeit-
raum Nachfrage fehlt, um so weniger Erneuerung 
des Produktionskapitals stattfindet, so daß allmäh-
lich nach einer derartigen Phase in der Tat eine 
Investitionslücke auftaucht. Insofern, glaube ich, ist 
es völlig richtig, daß die Bundesregierung sowohl 
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das Investitionsproblem angeht als auch die Nach-
frageproblematik in ihrem Programm von Ende Juli 
angepackt hat. Ich finde, die Einseitigkeit des Sach-
verständigenrats ist darin zu sehen, daß er nur die 
Angebotsseite sieht und daß er sich gar nicht klar-
macht, daß ein vorhandenes Angebot Nachfrage 
braucht oder, anders ausgedrückt, daß eben nur 
investiert wird, wenn die Unternehmer auch Chan-
cen im Absatz sehen. Deshalb Gleichzeitigkeit der 
Maßnahmen, deshalb Nachfrageprogramme zusam-
men mit angebotsverbessernden Maßnahmen. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

In diesem Zusammenhang ist es auffallend, daß 
die Opposition nicht einmal erwähnt, wie wirksam 
das 16-Milliarden-Programm heute in der Bundes-
republik Deutschland schon geworden ist. Es ist 
doch schlicht und einfach wahr, daß die Bauwirt-
schaft, derjenige Sektor, der zuerst betroffen wird, 
heute schon an der Vollbeschäftigungsgrenze, d. h. 
an der Kapazitätsgrenze arbeitet und daß hier in 
diesem Sektor gerade in den nächsten Monaten ei-
ne starke Investitionstätigkeit zu erwarten ist. Kern-
satz des Sondergutachtens war dagegen wiederum, 
daß ein neues Investitionsvertrauen durch die dies-
jährige Lohnrunde nicht geschaffen werden konnte. 
Nun stellen wir gerade fest, daß die Investitions-
tätigkeit, die Investitionsbereitschaft nach der Lohn-
runde stark zugenommen hat. Das heißt, es hätte 
eigentlich auch einmal vom Sachverständigenrat 
gesagt werden müssen, daß sich die deutschen Ge-
werkschaften a) stabilitätsorientiert und b) beschäf-
tigungs- und investitionsorientiert verhalten haben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das verlangen wir zum Ausgleich auch der politi-
schen Diskussion. 

Es zeigt sich: Ausdruck dieser Investitionsbereit-
schaft ist beispielsweise die Kreditnachfrage, die 
zwischen Mai und Juli bei privaten Kunden um 25 
Milliarden DM anstieg. Saisonbereinigt und auf die 
Jahresrate umgerechnet würde das Kreditvolumen 
der Privaten um 12 % steigen. Das ist ein Frühindi-
kator von Investitionsprozessen, die anlaufen. Ich 
jedenfalls bin der Auffassung, Sie sollten das nicht 
wegreden oder herunterreden oder madig machen, 
sondern Sie sollten sich freuen, im Interesse auch 
der Bürger im Lande Hessen, an die Sie offenbar 
bei Wirtschaftspolitik nun ausschließlich denken. 
Jedenfalls mußte man bei Herrn Pieroth den Ein-
druck haben. Sie sollten sich auch in Richtung auf 
die Bürger dieses Landes freuen, daß sich hier et-
was bewegt. 

Aber noch einmal sei gesagt: Ich will nicht in 
Euphorie ausbrechen. Es gibt viele Faktoren, die das 
bedrohen, z. B. die Unsicherheit an der Währungs-
front. Trotzdem kann man davon ausgehen, daß die 
Prognose im Jahreswirtschaftsbericht, nämlich ein 
reales gesamtwirtschaftliches Produktionswachstum 
von 3,5 %, realistisch ist und zumindest annähe-
rungsweise erreicht wird. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein paar Berner-
kungen über das machen, was nicht im Sondergut-
achten steht, was auch nie im Jahresgutachten steht 
und wozu wir Argumente oder Beratung brauchen. 

Der Sachverständigenrat soll ja nicht immer wieder 
das wiederholen, was ohnehin in der wirtschafts-
politischen Diskussion breitgetreten ist, sondern er 
soll neue Probleme, Problemstellungen erkennen 
und angehen. 

Erste Problemstellung, zu der ich in den Sachver-
ständigenratsgutachten keinerlei Hinweise finde: 
.Seit 1972 haben wir mit einer Ausnahme einen im-
mer höheren Produktivitätszuwachs als Produktions-
anstieg in der gewerblichen Wirtschaft. 

Die Frage ist: Woher kommt das? Ist das nur 
konjunkturell bedingt? Die Antwort ist bisher nicht 
gegeben worden. Es wäre doch zu erwarten, daß 
sich die Produktivitätsprozesse und der Zuwachs des 
Sozialprodukts jedenfalls nach der Konsolidierung 
wieder annähern. Aber bisher stellen wir das selbst 
in guten Wirtschaftsjahren wie 1976 nicht fest. Hier 
wäre ein Thema, das der Sachverständigenrat einmal 
analysieren müßte. 

Zweites Problemfeld: Es ist ohne Zweifel richtig 
— niemand in diesem Hause wird das leugnen; das 
ist auch ein Punkt, in dem zwischen allen Fraktionen 
Einigkeit besteht —, daß es die kleinen und mittle-
ren Unternehmen auch auf Grund ihrer Eigenkapital-
situation in einer Phase wie der jetzigen besonders 
schwer haben. Marktenge bedeutet bei ihnen Ver-
schärfung der Konkurrenzprozesse gerade ihnen ge-
genüber, und sie können nicht ausweichen. Wir se-
hen aber auf der anderen Seite keine Eigenkapital-
schwäche, sondern eher eine Überliquidität bei den 
großen Unternehmen in ein paar Branchen. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Jemand hat vor einiger Zeit ironisch gesagt: Das 
Haus Siemens ist immer weniger ein Industrieunter-
nehmen und wird immer mehr zu einer Bank. Ich 
zitiere das nur als ironische Bemerkung. Vergleich-
bares läßt sich für verschiedene andere Unterneh-
men erkennen. Auch der zum Teil bundeseigene, 
zum Teil in Kleinkapitalbesitz befindliche Konzern 
VW zeigt das. Immer wieder läßt der Vorstand ver-
öffentlichen: Wir haben Probleme, das jetzt vor-
handene Kapital tatsächlich unterzubringen. 

Meine Bitte an den Sachverständigenrat geht da-
hin: Schlagt uns doch nicht immer pauschale Instru-
mente vor, schlagt uns doch nicht immer Instrumente 
vor, die bei Siemens, bei Daimler-Benz, bei VW noch 
etwas draufgeben, die aber in der Masse zu einer 
wirksamen Förderung gerade der kleinen und mitt-
leren Unternehmen fehlen. 

Schauen Sie sich einmal die Wirkung der Gewer-
bekapitalsteuer auf Große und Kleine an. Die Sen-
kung oder Beseitigung der Gewerbekapitalsteuer 
ist jedenfalls kein wirksames Instrument zur Förde-
rung der Kleinen, wenn man die bewegte Gesamt-
masse betrachtet. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Hier Fragen und Antworten zu formulieren wäre die 
Aufgabe des Sachverständigenrats. 

Dritter Punkt — dankenswerterweise hat Graf 
Lambsdorff darauf hingewiesen —: Wir haben in 
den letzten Jahren eine Reduktion des Welthandels- 
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zuwachses erlebt. Während wir in den 60er Jahren 
einen jährlichen Schnitt von 10% Zuwachs hatten, 
sind wir in den letzten Jahren bei einem Zuwachs 
von im Schnitt 5 °/o. Diese Verminderungen der Zu-
wachsraten der Weltintegration, der Verbesserung 
des Welthandels, schlagen natürlich in allen Märk-
ten durch und schaffen diese Marktenge. 

(Zuruf des Abg. Franke [CDU/CSU]) 

Ich hätte erwartet, daß, nachdem wir das jahrelang 
beobachtet haben, der Sachverständigenrat gerade 
der Nord-Süd-Problematik, gerade der Verbesserung 
des Welthandels, gerade der Schaffung neuer Han-
delsspielräume im internationalen Bereich ein 
Schwergewicht seiner Argumentation und seiner 
Überlegungen widmet. Auch da ist, wie ich meine, 
nahezu Fehlanzeige. 

Ich möchte heute — insofern bin ich Herrn Pieroth 
dankbar, daß er mich aufgefordert hat — im Auftrag 
meiner Fraktion zum Sachverständigenrat sagen: 
Wir erwarten von ihm im Dezember Antworten ge-
rade auf diese Fragen. Wir bedauern, daß es not-
wendig war, auch eine harte Auseinandersetzung mit 
ihm durchzuführen. Wir hoffen, daß sich auch die 
Beziehungen zum Parlament, die Gespräche z. B. im 
Wirtschaftsausschuß, verbessern, so daß wir auch 
dem Sachverständigenrat in Zukunft besser sagen 
können, was uns politisch bedrängt. Gerade zu die-
sen drängenden Fragen verlangen wir von ihm Ant-
wort. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Haussmann. 

Dr. Haussmann (FDP) : Herr Präsident! Sehr ver-
ehrte Damen und Herren! Liebe Kollegen! Ich habe 
Verständnis, Herr Pieroth, daß gerade die heutigen 
Meldungen des Bundesbankpräsidenten, Herrn Em

-

minger, Ihnen in dieser Debatte nicht sehr schmek-
ken. Ich gebe zu, es ist kein konjunktureller Durch-
bruch. Aber wenn Herr Emminger voraussagt, daß 
wir im nächsten Jahr nach seiner Auffassung ein. 
Wachstum zwischen 3,5 und 4,5 % haben werden, 
eine Preissteigerungsrate unter 3 %, und wenn wir 
heute hören, daß in vielen Bundesländern eine 
nochmalige Reduktion um 0,2% erfolgt ist — so 
daß wir die Chance haben, in diesem Monat auf 
2,2 % Inflation zu kommen —, dann ist dies eine 
Konstellation der Daten, die nicht schlecht ist, wenn 
sie auch verbesserungswürdig ist. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zuruf 
von der SPD: Sie ist einmalig!) 

Was das Sachverständigengutachten angeht, möch-
te ich mich nicht an einer Professorenschelte betei-
ligen. Man könnte über die Wertfreiheit der Wirt-
schaftswissenschaften sehr viel philosophieren. Ich 
habe lange genug selber in diesem Bereich gearbei-
tet. Nur sollte man akzeptieren, daß das Sonder-
gutachten nicht so konkret war, daß es einzelne 
Handlungsspielräume der Regierung für den Welt-
wirtschaftsgipfel eingeschränkt hätte. Dies wäre in 
der Tat eine schwierige Situation geworden. 

Daher soll sich mein kurzer Beitrag auf drei 
Dinge beschränken. 

Erstens möchte ich dem Sachverständigenrat fol-
gen, indem ich sage, daß es auch in der jetzigen 
Situation kein Patentrezept gibt, auf einem schnellen 
Weg zurück zur Vollbeschäftigung zu kommen. 

Zweitens möchte ich sagen, daß die Entgegenset-
zung, die bei Herrn Roth und auch bei Herrn Pieroth 
eine große Rolle gespielt hat, einerseits einer aus-
schließlich angebotsbezogenen Politik — also die 
Kostenargumente — und andererseits einer aus-
schließlich nachfrageorientierten Politik, wie sie von 
den Gewerkschaften unter der Kaufkrafttheorie im-
mer angezogen werden, in der jetzigen Situation 
nicht angebracht ist. 

Drittens hebe ich hervor, daß der Wunsch der 
starken Jahrgänge nach Arbeits-, nach Ausbildungs-
plätzen von uns auch neue Wege in unserer Wirt-
schafts- und Beschäftigungspolitik erfordert. 

Ich spreche zunächst zum ersten Punkt. Ich glaube, 
daß dieses Patentrezept für einen kurzen Weg der 
Rückkehr zur Vollbeschäftigung nicht möglich ist. 
Der Sachverständigenrat schreibt in Ziffer 9: Es 
gibt keine wirtschaftspolitische Strategie, die zuver-
lässig und rasch zu einem befriedigenden Beschäf-
tigungsstand zurückführt. Die Opposition sollte auch 
hier ehrlich sein und auch in Wahlkämpfen nicht 
versprechen, daß es in der jetzigen schwierigen Si-
tuation so etwas geben kann. 

Die Entgegensetzung von einerseits Kostenargu-
menten, also Angebotsorientierung und andererseits 
Nachfrageorientierung halte ich nicht für sinnvoll. 
Ich halte es auch für gewagt, wenn die Mehrheit der 
Sachverständigen in Ziffer 9 eine Wertung versucht, 
indem sie ausdrückt, daß die Ursache der Unterbe-
schäftigung eher in ungelösten Angebotsproblemen 
als in einem konjunkturellen Nachfragemangel liege. 
Ich glaube vielmehr, daß die Bundesrepublik eine 
gleichzeitige Verbesserung der Angebots- und Nach-
fragebedingungen benötigt. Ich halte es auch hier 
mit dem Minderheitenvotum von Herrn Scherhorn 
in Ziffer 42 — ich zitiere —: Erforderlich ist, den 
Strukturwandel des Angebots und der Nachfrage-
seite gleichzeitig zu fördern. Genauso treffend sagt 
es, wie ich meine, Hans Barbier in der „Süddeut-
schen Zeitung" — Zitat —: „Aber auch wer in 
Steuererleichterungen den richtigen Ansatz einer 
die unternehmerische Angebots- und Produktions-
bereitschaft fördernden Wachstumspolitik sieht, wird 
nicht verkennen dürfen, daß eine gleichzeitige Nach-
fragebelebung nicht falsch sein muß. Die Wieder-
entdeckung der Freiheit von Angebotsspielräumen 
darf nicht dazu führen, die alte Globalsteuerung der 
Nachfrage in die Ecke zu werfen." 

Es kann deshalb nicht der richtige Weg sein — 
wie manchmal von der Union gefordert —, den 
Großteil unseres nach wie vor verbliebenen, aber 
sehr knappen Finanzspielraumes für eine ausschließ-
liche Senkung der verschiedenen Unternehmens-
steuern auszugeben. Wo sollen denn plötzlich Er-
weiterungsinvestitionen vorgenommen werden? 
Warum bleiben trotz sinkender Sparquote viele 
Kapazitäten unter 80% ausgelastet? Hat dies nicht 
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doch mit strukturellen Nachfrageproblemen zu tun? 
Gibt es nicht doch, so ist zu fragen, nach Abschluß 
der Wiederaufbauphase bei uns viele Teilmärkte, 
die einen gewissen Sättigungsgrad aufweisen? Und 
setzt nicht doch die Währungsentwicklung unserer 
Auslandsnachfrage auf vielen Märkten klare Gren-
zen? 

Das heißt doch, Herr Pieroth, daß nicht jede Ver-
billigung der Angebotsseite gleichzeitig beschäfti-
gungswirksame Mehrnachfrage schafft. Am ehesten 
wäre dies meines Erachtens im Bereich kostengün-
stigerer Dienstleistungen der Fall. Aber hier sind 
natürlich die Produktivitätsfortschritte und damit 
auch die Möglichkeiten der Preisreduktion gering 
Andererseits — auch dies ist interessant — handelt 
es sich bei den eigentlichen Wachstumsträgern un- 
serer Wirtschaft, nämlich der Automobil-, der Bau. 
und Reiseindustrie, durchweg um Güter und Dienst-
leistungen, die steigende Preise aufweisen und trotz, 
dem eine Mehrnachfrage auf sich ziehen. 

Ich halte es deshalb für richtig, daß die Bundes-
regierung und die Fraktionen von SPD und FDP mit 
ihren haushalts- und steuerpolitischen Entscheidun

-

gen eine wirtschaftspolitische Strategie der gleich-
zeitigen Verbesserung der Angebots- und Nach-
fragebedingungen vorschlagen. Ziel unserer libera-
len Wirtschaftspolitik muß es daher sein, nicht 
irgendein Sozialproduktwachstum zu erreichen, son-
dern ein Wachstum an Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten und gleichzeitig eine bessere 
Befriedigung individueller und öffentlicher Bedürf-
nisse durchaus unter strengen qualitativen Rahmen-
bedingungen. 

Vergleicht man dieses Ziel mit den konkreten 
Vorschlägen der Sachverständigen und den Maß-
nahmen, die von den Koalitionsfraktionen vorge-
schlagen werden, so ergeben sich Übereinstimmung, 
aber auch gravierende Unterschiede: Übereinstim-
mung in einem ausgewogenen Konzept der Verbes-
serung der Angebotsbedingungen. Der Wirtschafts-
minister hat sie genannt: die Abschaffung der Lohn-
summensteuer, die Anhebung des Freibetrages bei 
der Gewerbeertragsteuer, die Entlastung bei der 
Einkommensteuer, die Leistungshemmnisse weg-
nimmt und gleichzeitig kleineren Selbständigen 
nützt, und — nicht zuletzt und sehr wichtig — die 
verstärkte Förderung von Forschung und Entwick-
lung, auf die ich nachher nochmals eingehen möchte. 

Der Sachverständigenrat hält — ebenso wie Herr 
Professor Biedenkopf in der letzten Woche — die 
wachstumspolitische Bedeutung der Einkommen-
steuersenkung für gering. Wir beurteilen dies an-
ders. Der Wirtschaftsminister hat dies bereits dar-
getan. 

In Ziffer 28 weist der Sachverständigenrat darauf 
hin, daß es zur Konsolidierung des Einnahmeaus-
falls durch Änderungen bei den Steuern nur zwei 
Möglichkeiten gebe: Entweder kürzt man die Aus-
gabenpläne oder erhöht andere Steuern. Dies, 
glaube ich, muß die Opposition zur Kenntnis neh-
men; sie muß sich hier entscheiden. 

Ich begrüße es deshalb sehr, daß die CDU/CSU 
nun — acht Wochen nach den Beschlüssen der 

Bundesregierung und nach der ersten Debatte in 
Bundestag und Bundesrat — endlich ein Steuer-
programm vorschlägt. Dieses Steuerprogramm ist 
jedoch durch zwei Dinge gekennzeichnet. Einmal 
übernimmt es die zentralen Vorschläge der Koali-
tion, und zum zweiten stellt es weitergehende For-
derungen, für die nach wie vor keine konkreten 
Deckungsvorschläge gemacht werden; denn For-
mulierungen wie „Deckung durch Senkung der 
überhöhten Ausgabesteigerungen" sind zu vage, 
und ich habe bisher bei der Arbeit zur Vorbereitung 
des Haushalts 1979 noch keine Deckungsvorschläge 
für hohe Beträge durch Haushaltseinsparungen ge-
sehen. 

Die CDU fordert — beinahe als Hauptpunkt — die 
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer, obwohl sie 
es in 20 Regierungsjahren nicht geschafft hat, einen 
grundsätzlichen Abbau der Gewerbesteuer auch nur 
anzupacken. 

(Beifall bei der FDP) 

Der zweite Hauptpunkt der Unionsforderungen 
besteht in einer Wiedereinführung von Kinderfrei-
beträgen. Dies zeigt, daß die CDU/CSU von ihren 
früheren Beschlüssen eindeutig abrückt. Bei der 
Reform des Kinderlastenausgleichs 1975 hat sie den 
Übergang zum einheitlichen Kindergeldsystem un-
terstützt. Die Wiedereinführung von Kinderfrei-
beträgen wäre ein familienpolitischer Rückschritt, 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Sehr richtig!) 

da die kinderbedingte Entlastung mit steigendem 
Einkommen wachsen würde. Insofern verrät auch die 
Formulierung „Einstieg in Kinderfreibeträge", daß 
die CDU/CSU hier wieder in Grundpositionen einer 
mehr konservativen Familienpolitik zurückgeht und 
daß sich der von Herrn Dregger oft verkündete 
Mut zur liberalen Erneuerung in Hessen jedenfalls 
in diesem Steuerprogramm nicht wiederfindet. 

Mit ihren zusätzlichen Vorstellungen wird die 
sonst von der Union und insbesondere von Herrn 
Strauß in der letzten Woche wieder erhobene For-
derung nach Haushaltskonsolidierung unglaubwür-
dig; denn die Vorschläge der CDU/CSU führen nach 
eigenen Schätzungen selbst bei Anhebung der Mehr-
wertsteuer um einen Prozentpunkt zu Haushaltsbe-
lastungen von 18 Milliarden DM. Das sind rund 
4 Milliarden mehr, als die Bundesregierung mit 
ihrem Paket vom 28. Juli 1978 vorgeschlagen hat. 

Demgegenüber setzen die Freien Demokraten, wie 
unser Haushaltssprecher Hoppe bereits unmißver-
ständlich darlegte, auf eine Politik der mittelfristi-
gen Haushaltskonsolidierung. Wir halten im jetzi-
gen Moment nichts von weiteren teuren Global-
maßnahmen. Wir setzen daher auf ein Konzept ganz 
konkreter wirtschafts- und beschäftigungspolitischer 
Einzelmaßnahmen, um mit den bevölkerungspoliti-
schen Problemen der 80er Jahre, mit dem verstärkt 
auftretenden Wunsch nach Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen der jungen Generation fertig zu wer-
den. 

In diesem Zusammenhang erscheinen mir zwei 
Vorschläge des Sachverständigenrates, auf die 
meine beiden Kollegen bereits eingegangen sind, 
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sehr wichtig: Einmal — Ziffer 18 — müssen die Ri-
siken und Kosten des Strukturwandels gemildert 
und zum zweiten — Ziffer 10 — muß die Förderung 
der marktwirtschaftlichen Dynamik von unten her, 
also durch neue, junge selbständige Unternehmen 
gefördert werden. Deshalb ist die Frage zu stellen, 
ob wir mit den Beschlüssen der Regierung und den 
Beschlüssen, die sich im Zusammenhang mit dem 
Haushalt 1979  andeuten, dieser doppelten Forde-
rung nach mehr Dynamik und nach Risikobeteili-
gung des Staates beim strukturellen Wandel gerecht 
werden. 

Der Hauptpunkt ist — Herr Pieroth, Sie haben das 
etwas zu kurz dargestellt; vielleicht sind Ihnen 
auch noch nicht alle Vorschläge bekannt —, 

(Pieroth [CDU/CSU] : Wenn sie Ihnen nur 
klar wären! Dann könnten wir darüber ja 

reden!) 

daß sich der Haushalt 1979 durch eine beträchtliche 
Verstärkung der indirekten Forschungsförderung 
auszeichnet. Die' Zuwachsrate der indirekten For-
schungsförderung wird insgesamt höher sein als die 
Zuwachsrate der direkten Forschungsförderung. 

Präsident Carstens: Gestatten Sie, Herr Abgeord-
neter, eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Pieroth? 

Dr. Haussmann (FDP) : Bitte schön. 

Pieroth (CDU/CSU) : Wie wird denn das Verhält-
nis zwischen direkter und indirekter Förderung 
sein? 

Dr. Haussmann (FDP) : Wir schätzen, daß die Zu-
wachsrate bei der direkten Forschungsförderung 
etwa zwischen 5 und 7 % liegen wird, während wir 
in der indirekten Forschungsförderung durch fol-
gende Maßnahmen zu einem höheren Zuwachs kom-
men werden. 

Pieroth (CDU/CSU) : Ich frage nach dem Verhältnis 
zwischen direkter und indirekter. 

Dr. Haussmann (FDP) : Das Verhältnis läßt sich 
nicht genau bestimmen. 

Pieroth (CDU/CSU) : 1 : 16, dabei bleibt es. Einmal 
Kleinbetrieb und 16mal Großbetrieb. 

Dr. Haussmann (FDP) : Wir werden zu einem Ver-
hältnis von 1 : 10 kommen, weil die veränderten 
Abschreibungsbedingungen, Herr Pieroth, nachdem 
sie vom Vermittlungsausschuß gutgeheißen worden 
sind, in Kraft treten, d. h., die Sonderabschreibung 
für Forschung und Entwicklung im Anlagenbereich, 
die bisher bei 7,5 % lag, wird jetzt auf 20 %er-
höht. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich das 
finanzpolitisch auswirken wird. 

(Pieroth [CDU/CSU] : Schätzen Sie doch ein- 
mal!) 

Präsident Carstens: Es tut mir leid, Herr Abge-
ordneter Pieroth, ich kann nicht mehr als insgesamt 
drei Fragen zulassen. 

(Pieroth [CDU/CSU]: Ich habe auf keine 
einzige Frage eine Antwort erhalten!) 

Dr. Haussmann (FDP) : Herr Pieroth, wir können 
nur schätzen, daß das zu einer Verdreifachung der 
Aufwendungen der Sonderabschreibungen im For-
schungs- und Entwicklungsbereich kommt. 

(Pieroth [CDU/CSU]: Verhältnis!) 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter Hauss-
mann, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Roth? 

Dr. Haussmann (FDP) : Gerne. 

(Daweke [CDU/CSU] : Eine Stützfrage!) 

Roth (SPD) : Das ist ein starkes Stück; als ob der 
Stützung bräuchte. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und 
der FDP) 

Meine Frage lautet, Herr Haussmann: Sind Sie 
bereit, uns mitzuteilen, wann die großen Blöcke der 
direkten Forschungsförderung in Angriff genommen 
wurden — Kernenergie, Flugzeugbau, Datenverar-
beitung etc. —, und könnten Sie, bezogen auf die 
Jahre, in denen diese Programme durchgeführt wur-
den, die Verhältniszahl errechnen? Könnte es sein, 
daß das gar nicht geht, könnte es vielleicht sein, daß 
unendlich herauskäme? 

(Daweke [CDU/CSU] : Das ist keine Stütz- 
frage! Das nehme ich zurück!) 

Dr. Haussmann (FDP) : Es ist so, daß sowohl die 
CDU/CSU-Forschungsminister, die ja mit dem 
massiven Einstieg in die direkte Forschungsförde-
rung in den genannten Bereichen damals begonnen 
haben, als auch die nachfolgenden SPD-Minister, 
Herr Matthöfer und Herr Hauff, immer wieder da-
für gesorgt haben, daß die Ausgaben für die direk-
te Forschungsförderung in einigen großtechnologi-
schen Bereichen gestiegen sind. Aber Herr Pieroth, 
eines — — 

(Abg. Pieroth [CDU/CSU] meldet sich zu 
einer weiteren Zwischenfrage) 

Präsident Carstens: Es tut mir leid, ich kann in 
dem gleichen Zusammenhang nicht mehr als drei 
Fragen zulassen. 

Dr. Haussmann (FDP) : Ich werde mich bemühen, 
das in meiner Rede vorwegzunehmen, was Sie fra-
gen wollten, Herr Pieroth. Wir kennen ja diesen 
Dialog. 

Die indirekte Forschungsförderung wird erstens 
steigen, weil die Abschreibungserleichterungen im 
Anlagenbereich verdreifacht werden. Sie wird zwei-
tens steigen, weil die Freien Demokraten durch die 
Ausweitung der Auftragsforschung für Klein- und 
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Mittelbetriebe durch eine 30 % ige Zulage dafür 
sorgen, daß dieser Haushaltstitel beträchtlich anstei-
gen wird. 

Drittens: Im Haushalt 1979 ist ein Programm in 
Höhe von 300 Millionen DM für Personalkosten im 
Bereich der Forschung enthalten, das — vorbehalt-
lich der Ausführungsbestimmungen — dazu führen 
wird, daß erstmals in der Bundesrepublik Deutsch-
land unter einem jetzt liberalen Wirtschaftsminister 
ein massiver Einstieg in die indirekte Forschungs-
förderung geschaffen wird. Ich halte dies für einen 
ganz zentralen Punkt. 

(Beifall bei der FPD) 

Wenn man weiß, daß dies von einem Existenz-
gründungsprogramm flankiert wird — auch davon 
haben Sie gesprochen, herr Pieroth —, das vor al-
lem die Frage des Haftungskapitals neu regelt und 
damit neue Möglichkeiten für selbständige Existen-
zen eröffnet, so sind dies zwei ganz zentrale An-
sätze, mehr indirekte Forschungsförderung und 
mehr Existenzgründungsmittel für Haftungskapital 
zu erhalten, die dazu beitragen werden, daß wir 
etwas mehr Dynamik, von der der Sachverständi-
genrat spricht, bekommen. 

Ergänzt wird dies durch verschiedene Maßnah-
men besserer Exportförderung für kleinere und mitt-
lere Unternehmen. Es geht im Moment — ich hoffe, 
daß die Bundesregierung eine Abstimmung mit den 
Ländern erreichen kann — um ein einheitliches 
Bürgschaftsinstrument, eine Sache, die meines Er-
achtens überfällig ist. Es geht im jetzigen Haus-
halt um eine Verstärkung der Außenhandelskam-
mern in den zentralen Ausfuhrländern, vor allem 
auch in den Staatshandelsländern, und es geht wei-
ter um die Aufstockung der Mittel für eine effek-
tivere und verbesserte Exportberatung. 

Dies sollte ergänzt werden, Herr Pieroth — dazu 
möchte ich Sie auffordern —, durch die Bereitschaft 
Ihrer Fraktion, in einem weiteren zentralen Punkt 
der Mittelstandspolitik die Koalition zu unterstüt-
zen. Ich spreche von der Kartellrechtsnovelle. Sie 
wissen, daß die CDU/CSU-regierten Länder im Bun-
desrat angekündigt haben, daß sie den zentralen 
Punkt der Kartellnovelle, nämlich den § 23 a, in 
dieser Form nicht mittragen möchten. § 23 a ist aber 
dafür da, durch neue Vermutungstatbestände — ge-
rade im Bereich von Großkonzernen — den kleinen 
und mittleren Existenzen einen gewissen Freiraum 
zu schaffen und sie davor zu bewahren, daß immer 
mehr Großbetriebe in überwiegend mittelständische 
Märkte eindringen.  

Es ist sehr verwunderlich, daß Herr Späth, der 
neue Ministerpräsident von Baden-Württemberg, 
einem traditionellen Mittelstandsland, diese Forde-
rung im Bundesrat erneut vorgetragen hat. Es 
wird interessant sein, ob die CDU/CSU im lau-
fenden Gesetzgebungsverfahren zur Kartellrechts

-

novelle diesen zentralen Punkt der Wettbewerbspo-
litik in dieser Form aufrechterhält. 

Ich glaube, wenn diese Maßnahmen zusammen-
kommen, dann bestehen gute Chancen, daß sich im 
nächsten Jahr ein Wachstum der Zahl der Arbeits-
plätze bei den selbständigen Existenzen einstellt, 

das zwar nicht so groß sein wird, daß wir die Pro-
bleme lösen können, das aber einen Weg in die 
richtige Richtung darstellt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, das Sondergut-
achten des Sachverständigenrates auf der Druck-
sache 8/2069 an den Ausschuß für Wirtschaft — 
federführend — und an den Haushaltsausschuß — 
mitberatend — zu überweisen. Ist das Haus damit 
einverstanden? — Ich sehe und höre keinen Wi-
derspruch; dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 8 auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) zu dem Entschließungsantrag der Frak-
tion der CDU/CSU zur dritten Beratung des 
Haushaltsgesetzes 1978 

hier: Einzelplan 09 
Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft 

— Drucksachen 8/1462, 8/1886 

Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Simonis 

Wünscht die Frau Berichterstatterin das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Wird das Wort sonst ge-
wünscht? — Das ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. Wer der Beschluß-
empfehlung des Ausschusses auf Drucksache 8/1886, 
den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU auf Drucksache 8/1462 abzulehnen, zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit. Die Beschlußempfeh-
lung des Ausschusses ist damit angenommen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Errichtung einer Stiftung 
Bundeskanzler-Adenauer-Haus 
— Drucksache 8/1230 — 

a) Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache 8/2135 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Riedl (München) 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des In-
nenausschusses (4. Ausschuß) 

— Drucksache 8/1954 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Konrad 
Abgeordneter Dr. Langguth 

(Erste Beratung 63. Sitzung) 
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Meine Damen und Herren, bevor wir in die Be-

ratung eintreten, möchte ich die hier anwesenden 
Mitglieder der Familie Adenauer und der Stiftung 
Bundeskanzler-Adenauer-Haus herzlich begrüßen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Wünscht einer der  Berichterstatter das Wort? — 
Das ist nicht der Fall. Dann eröffne ich die allge-
meine Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete 
Langguth. 

Dr. Langguth (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! „Wir sind in der Gefahr, ein 
geschichtsloses Land zu werden." Diese Sorge und 
Warnung, die der Bundespräsident kürzlich ausge-
sprochen hat, ist für uns alle eine ernste Aufforde-
rung, der Tendenz zur Geschichtslosigkeit Einhalt zu 
gebieten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das vorliegende Gesetz über die Errichtung einer 
Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus kann zur 
Verwirklichung dieser Aufgabe einen wesentlichen 
Beitrag leisten. 

Das Wohnhaus des ersten Bundeskanzlers der 
Bundesrepublik Deutschland und die Ausstellungs-
räume in Rhöndorf haben sich längst zu einer Ge-
denkstätte von nationalem Rang entwickelt. Von 
Februar 1970 bis zum heutigen Tage haben 759 460 
Personen diese Gedenkstätte aufgesucht. Diese Zah-
len machen deutlich, daß das Leben und Werk Kon-
rad Adenauers nach wie vor in weitesten Teilen 
der Bevölkerung, auch in der jungen Generation, 
ungebrochene Sympathie und Bewunderung findet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Gedenkstätte für Konrad Adenauer wäre aber 
nicht möglich gewesen, wenn nicht die Kinder Kon-
rad Adenauers im Jahre 1967 das Wohnhaus und 
die Grundstücke ihres Vaters in Rhöndorf sowie alle 
beweglichen Gegenstände aus dem Nachlaß Kon-
rad Adenauers auf die Bundesrepublik Deutschland 
übertragen hätten. Im Dezember 1976 wurde schließ-
lich auch der schriftliche Nachlaß Adenauers der 
Verfügung des Bundes übertragen. Da es sich hier. 
wegen der Geschlossenheit des schriftlichen Nach-
lasses um eine dokumentarische Sammlung höchsten 
historischen Wertes handelt, sagt die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion der Familie Adenauer — und ich 
denke auch im Namen des ganzen Hohen Hauses — 
den  herzlichen Dank für die Ermöglichung einer 
solchen Stiftung. 

(Beifall) 

Der starke Besucherandrang nicht nur in Rhön-
dorf, sondern auch bei anderen historischen Aus-
stellungen beweist das tiefempfundene Bedürfnis der 
Bürger nach historischer Erfahrung, historischer Er-
kenntnis und historischer Vertiefung politischer Zu-
sammenhänge. Nicht nur Elternhaus und Schule 
haben die Aufgabe, Geschichte lebendig darzustel-
len. Wir benötigen auch die lebendige konkrete An-
schauung, so wie sie' zu einem Teil unserer Ge-
schichte auch vom Adenauer-Haus in Rhöndorf ver-
mittelt werden soll; denn dieses Haus vermittelt in 
einer ungeheuer lebendigen und anschaulichen 
Form einen Eindruck vom Lebensstil, von der Men

-

talität und den geistigen Konturen Konrad Ade-
nauers. Dies muß im Blick auf die Geschichte unser 
Ziel sein, nicht die Pflege verstaubter musealer Ein-
richtungen, sondern das Erleben und das Erlebnis 
einer lebendigen Vergangenheit. 

Zu der Aufarbeitung gerade unserer jüngeren Ge-
schichte können die großen wissenschaftlichen 
Schätze, die sich in dem Archiv in Rhöndorf befin-
den, einen wesentlichen Beitrag leisten. Dies ist not-
wendig, wenn so profunde Kenner wie die Profes-
soren Hans-Peter Schwarz von dem „unbekannten 
Adenauer" und Werner Weidenfeld von der „Legen-
denbildung über Adenauer" sprechen, die im vollen 
Gange sei. Denn trotz des 100. Geburtstages 
von Konrad Adenauer, der am 5. Januar 1976 
auch in einer Feierstunde im Deutschen Bundes-
tag begangen wurde und aus dessen Anlaß 
zahlreiche wissenschaftliche Publikationen ver-
öffentlicht wurden, gibt es noch viele weiße Flek-
ken auf der Landkarte unseres Wissens über Ade-
nauer und seine Ara. Aus der Geschichte der Bis-
marck- und der Stresemann-Forschung wissen wir 
aber, wie stark eine umfassende Auswertung aller 
Quellen das Bild einer großen Persönlichkeit vertie-
fen kann oder auch ein solches Bild zu verändern 
vermag. 

Das Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein 
Teil der Gemeinsamkeiten aller Demokraten, da 
Adenauer sein politisches Erbe dem ganzen deut-
schen Volk als längst selbstverständlich gewordenen 
Besitz hinterlassen hat. Mit dem Gedenken an Kon-
rad Adenauer wird deutlich, daß Deutschlands Wie-
deraufstieg nach der größten Katastrophe in der 
Geschichte unseres Vaterlandes mit dem Namen 
Konrad Adenauer untrennbar verbunden ist, daß 
eine Politik über den Weg der Verständigung und 
der friedlichen Vereinigung der Demokratien in 
Europa ein zentrales Fundament für die Überwin-
dung von Haß, Mißtrauen und Not formte. Konrad 
Adenauers Leistung war und ist die Rehabilitierung 
Deutschlands in der Gemeinschaft der freien Völker. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Bundesrepublik Deutschland ist also ohne die 
von Adenauer geschaffenen Grundlagen nicht vor-
stellbar. Dies gilt nicht nur für die Außenpolitik. 
Vor allem die erbitterten innenpolitischen Auseinan-
dersetzungen der Nachkriegsjahre und die damals 
angestrebten politischen Alternativen zu der Politik 
Adenauers zeigen, daß die Anfangsjahre der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland in wichti-
gen politischen Fragen von höchst unterschiedlichen 
Standpunkten begleitet waren. 

(Wehner [SPD]: Was heißt das: „von Stand- 
punkten begleitet" ?) 

— Daß sie von Standpunkten und von höchst unter-
schiedlichen, auch alternativen und grundsätzlich an-
gelegten verschiedenen Positionen begleitet waren, 
Herr Fraktionsvorsitzender Wehner. 

Ich denke in diesem Zusammenhang an jenes lei-
denschaftliche Ringen um wichtige Weichenstellun-
gen unseres politischen Lebens, die heute noch 
zwangsläufig auch für unsere aktuellen Entscheidun- 
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gen von höchster Bedeutung sind. Ich denke an Fra-
gen wie die der Westintegration, der Wiederbewaff-
nung, an die Beitritte zur NATO und zur EWG, an 
die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft, an die 
Rentenreform mit der Einführung der dynamischen . 
Rente sowie an den Ausbau des Föderalismus. Alle 
diese Grundsatzentscheidungen wurden im Sinne 
Konrad Adenauers getroffen. Die damals gedachten 
und von der früheren Opposition geforderten Alter-
nativen zu diesen Grundsatzentscheidungen bleiben 
aber zumindest latent bis in die heutige Zeit vor-
handen. Ich denke hier nur an die langfristige Frage 
der Wiedervereinigung, in deren Zusammenhang 
Adenauer als Kernpunkt seiner Politik im übrigen 
immer wieder erklärte, daß die Sicherung der Frei-
heit stets Vorrang vor der Wiederherstellung der 
nationalen Einheit zu haben hat. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht es als 
wünschenswert an, wenn durch die Arbeit der Stif-
tung in Rhöndorf mitgeholfen wird, das Geschichts-
bewußtsein in unserem Volk zu stärken, wenn damit 
durch die historische Aufarbeitung der Adenauer

-Ä

ra eine Rückbesinnung auf die entscheidenden 
Grundprinzipien seiner Politik erfolgen kann und 
von hier aus, wie ich hoffe, vielleicht in einzelnen 
wichtigen politischen Bereichen Anstöße zur Lösung 
der uns heute bedrängenden politischen Probleme 
gegeben werden können. Adenauer sollte nach dem 
Verständnis, wie ich es hier vortrage, nicht Symbol 
einer vergangenen Zeit sein, sondern auch Orien-
tierungshilfe für die Bewältigung der Herausforde-
rungen der Zukunft. 

Das Wissen der Archive muß auch politisch aufge-
arbeitet werden. Dolf Sternberger formulierte, daß 
Archive „Dämme wider die Vergeßlichkeit, wider 
den Tod des Gedächtnisses" sind. Wir hoffen, daß 
die Arbeit der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-
Haus helfen möge, einen solchen Damm gegen die 
Vergeßlichkeit aufzubauen, denn wir wissen auch, 
daß falsche Geschichtsbilder und inhumane Politik 
in einem untrennbaren Zusammenhang stehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und Abgeordne

-

ten der FDP) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Konrad. 

Konrad (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit dem heute zu verabschiedenden Gesetz 
über die Errichtung einer Stiftung Bundeskanzler-
Adenauer-Haus erfüllt die Bundesrepublik Deutsch-
land die Verpflichtung, die sie 1967 gegenüber den 
Erben des Altbundeskanzlers Dr. Konrad Adenauer 
eingegangen ist. Damals wurde das Hausgrundstück 
in Bad Honnef-Rhöndorf auf die Bundesrepublik 
Deutschland übertragen. Der größte Teil der beweg-
lichen Gegenstände aus dem Nachlaß folgte in den 
nächsten Jahren. Der schriftliche Nachlaß, der schon 
auf Grund seiner Geschlossenheit  große Bedeutung 
hat, kam 1976 an den Bund. 

Da der Vertrag vorsah, eine Gedenkstätte, beste-
hend aus dem Wohnhaus mit Pavillon und Garten 
sowie einer Dokumentationsstelle mit Archiv und 
Bibliothek, zu errichten und zu unterhalten; ließ die 

 
Bundesrepublik Deutschland ein Gebäude bauen, 
in dem seit Dezember 1975 eine ständige Ausstel-
lung über Leben und Werk Konrad Adenauers der 
Öffentlichkeit zugänglich ist. Das bisher in der Form 
einer unselbständigen gemeinnützigen Stiftung bür-
gerlichen Rechts verwaltete Sondervermögen bringt 
sie jetzt als Stiftungsvermögen in die öffentlich-
rechtliche bundesunmittelbare Stiftung ein, für die 
sie nach der Natur der Sache die Gesetzgebungs-
kompetenz hat. 

Das dem Hause vorliegende Gesetz zur Sicherung 
des Nachlasses einer berühmten Persönlichkeit des 
politischen Lebens dürfte erst- und einmalig sein. 
Bei der Bedeutung des Lebenswerks des ersten Bun-
deskanzlers der Bundesrepublik Deutschland für die 
deutsche und europäische jüngste Geschichte be-
steht ein starkes staatspolitisches Interesse, seinen 
schriftlichen Nachlaß ungeschmälert für die Allge-
meinheit und für die Nachwelt zu erhalten. Das An-
gebot der Familie Adenauer, der Anerkennung und 
Dank gebühren, schuf die Voraussetzung. 

Wenn der Nachlaß nicht an das Bundesarchiv 
oder ein anderes schon vorhandenes Archiv ge-
langte, so mag einer der Gründe in der Fülle des 
Materials zu suchen sein. Konrad Adenauer hat 
überraschend viel an Erinnerungsstücken aller Art 
— Schriftwechsel, Fotografien, Akten, selbst Zeug-
nisse — aufbewahrt, wovon sich bis heute noch 
nicht alles auswerten ließ. 

Der Innenausschuß hat sich bei der Beratung des 
Gesetzentwurfs in Rhöndorf einen Eindruck davon 
verschaffen können, wie richtig es war, mit dem 
Stiftungsvermögen die Gedenkstätte einzurichten. 
Den jungen Menschen unseres Staates ebenso wie 
aus aller Welt kann in ihr und insbesondere in der 
ständigen Ausstellung eine anschauliche Ergänzung 
unserer Geschichte im 20. Jahrhundert vermittelt 
werden. 

Die kleiner werdende Zahl der Zeitgenossen, die 
Erinnerungen und Kenntnisse aufzufrischen gedenkt, 
sollte dabei dem Satz, den Prof. Dr. Rudolf Morsey 
im Vorwort des ausgezeichneten Gedenkstättenfüh-
rers geschrieben hat, Beachtung schenken. Ich zi-
tiere mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten: 

Die Ergebnisse der jüngsten Adenauer-For-
schung zwingen dazu, manche überkommenen 
Ansichten aufzugeben und, schlimmer noch, 
künftig auf manche inzwischen lieb gewordenen 
Legenden zu verzichten. 

Der Inhalt des Gesetzes bedarf keiner langen Er-
läuterung. Das an der Spitze der Stiftung stehende 
und vom Bundespräsidenten auf die Dauer von fünf 
Jahren berufene Kuratorium besteht aus fünf Mit-
gliedern. Je zwei davon werden von der Bundes-
regierung und den Erben Adenauers der ersten bzw. 
der zweiten Generation vorgeschlagen. Später hat 
die Bundesregierung das Vorschlagsrecht für vier 
Mitglieder. Das fünfte wählt der Bundespräsident 
aus. Die Zusammensetzung des Kuratoriums, das den 
Bundestagspräsidenten zu seinem Vorsitzenden ge-
wählt hat, umfaßt unter Einbeziehung der Stellver-
treter alle im Bundestag vertretenen Parteien. 
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Der Vorstand und die zur Zeit geltende Satzung 

samt der Benutzungsordnung tragen dem Umstand 
Rechnung, daß die Erben Adenauer den gesamten 
Nachlaß, soweit er nicht familiären Charakter hat, 
zur Verfügung gestellt haben. Die Sicherungsrechte 
der Familie stehen in Übereinstimmung mit dem 
Stiftungszweck: das Andenken an das Wirken des 
Staatsmannes Konrad Adenauer zu wahren, seinen 
Nachlaß zu sammeln, zu pflegen und auszuwerten 
und einen Beitrag zum Verständnis der jüngeren 
Geschichte sowie des Entstehens der Bundesrepu-
blik Deutschland zu leisten. 

Die Bundesregierung hat in der Begründung des 
Gesetzentwurfs die Hoffnung ausgedrückt, daß von 
der Übertragung des schriftlichen Adenauer-Nach-
lasses eine beispielhafte Wirkung ausgehen möge. 
Ein Blick auf das Schicksal anderer Politikernach-
lässe zeigt, daß Vorsorge und pfleglicher Umgang 
nicht immer gewährleistet sind. Der Nachlaß des 
ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert hat sich 
ursprünglich in Privathand, später bei einem Samm-
ler befunden und ist nicht mehr feststellbar. Der 
politische Nachlaß des ersten Bundespräsidenten 
Theodor Heuss befand sich zunächst in einem eigens 
gebildeten Archiv in Stuttgart und ist jetzt im Bun-
desarchiv, während sich der literarische Nachlaß im 
Schiller-National-Museum in Marbach befindet. 
Gustav Heinemann hat seinen Nachlaß dem Archiv 
der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stif-
tung vermacht. Der Hauptnachlaß des Reichskanz-
lers Otto Fürst von Bismarck lagert im privaten 
Schloßarchiv Friedrichsruh. Sehenswerte Schrift-
und Erinnerungsstücke daraus bereichern zur Zeit 
die Ausstellung des Geheimen Staatsarchivs Preußi-
scher Kulturbesitz „Der Berliner Kongreß 1872", die 
noch wenige Tage im Wissenschaftszentrum in 
Bonn-Bad Godesberg zu besichtigen ist. Während 
der Nachlaß des Reichskanzlers Wilhelm Marx im 
Stadtarchiv in Köln gesammelt ist, finden sich nur 
Reste der Nachlaßpapiere des Reichsministers Wal-
ther Rathenau im Bundesarchiv. Anfänglich befand 
sich sein Nachlaß in einer Walther-Rathenau-Stif-
tung in Berlin-Grunewald. 

Im allgemeinen sammeln das Bundesarchiv, Archi-
ve 'der Bundesländer, einzelner Behörden und der 
Parteien politische Nachlässe einschließlich des pri-
vaten Schriftgutes. Doch läßt das einschlägige 
Schrifttum der Archivare und Bibliothekare eine ge-
wisse Besorgnis erkennen, die vor allem der Auf-
teilung gilt, der die Nachlässe hervorragender Per-
sonen offenbar leider in besonders starkem Umfang 
ausgesetzt sind. Ein Fachmann, Wolfgang A. Momm-
sen, schreibt in seinem Buch „Die Nachlässe in den 
deutschen Archiven" über die Notwendigkeit ge-
schlossener Sammlungen — ich darf mit Erlaubnis 
des Herrn Präsidenten zitieren —: 

Viele Vorgänge von höchster politischer Be-
deutung, über die die staatlichen Akten wenig 
oder nichts letzthin Entscheidendes aussagen, 
werden seit etwa 1800 nur durch diese privaten 
Briefschaften in allen ihren Zusammenhängen 
erkennbar. Wer quellenmäßig begründete Ge-
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts schreiben 
will, bedarf daher, wenn er den Kern der Dinge 

fassen will, auch der schriftlichen Nachlässe 
der hervorragenden Staatsmänner, der hohen 
Beamten und Politiker. 

Nicht nur durch den heute abzuschließenden Ge-
setzgebungsvorgang wird die Stiftung Bundeskanz-
ler-Adenauer-Haus der doppelten Aufgabe, das An-
denken zu wahren und den Nachlaß zu pflegen, in 
bemerkenswerter Weise gerecht. Auch wer die Ge-
denkstätte ohne Damaskus-Erlebnis verläßt, wird 
anerkennen, daß es gerade der ständigen Ausstellung 
„dank der unprätentiösen Nüchternheit ihrer Aus-
sagen, des Bemühens um Ausgewogenheit und un-
mittelbaren Sachbezug" — ich habe mich nochmals 
auf Worte von Professor Morsey bezogen — ge-
lingt, Persönlichkeit und Werk Konrad Adenauers 
nach einem von ihm selbst schon 1928 gesetzten 
Maßstab „sinnfällig" darzustellen. 

Nicht erst jetzt, sondern schon in seinen letzten 
Lebensjahren hatte sich das Bild Dr. Adenauers so-
gar bei manchen seiner politischen Gegner bis an 
die Grenzen der Verklärung verändert. Sein Tod 
fiel in die letzte Woche vor der Neuwahl des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages. Ich konnte als 
wieder kandidierender Abgeordneter eine Versamm-
lung an seinem Sterbetag nicht mehr absagen, ent-
schloß mich aber, unter Verzicht auf Wahlkampf 
über sein Werk und sein Verhältnis zur SPD zu 
sprechen. Aus dem Bericht der „Lübecker Nachrich-
ten" vom 21. April 1967 möchte ich meine Zusam-
menfassung wiedergeben: „daß Konrad Adenauer 
schon zu Lebzeiten eine geschichtliche Persönlich-
keit geworden sei, die am Tage seines Todes un-
befangen auch von Sozialdemokraten gewürdigt 
werden könne. Erscheinung und Werk des ersten 
Bundeskanzlers, vor allem seine Leistung in den 
frühen 50er Jahren verdienten Achtung und schlös-
sen Bewunderung nicht aus. Geschicklichkeit, Auto-
rität, Einfachheit und Unbeirrbarkeit hätten zu dem 
Erfolg geführt, den man Konrad Adenauer auch 
dann nicht absprechen könne, wenn sich heute seine 
Grenzen deutlicher abzeichneten als in den Jahren 
seiner Kanzlerschaft." 

Die sozialdemokratische Fraktion wird dem Ge-
setzentwurf über die Errichtung einer Stiftung Bun-
deskanzler-Adenauer-Haus zustimmen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Präsident Carstens:, Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Wolfgramm. 

Wolfgramm (Göttingen) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Die 
Bundesrepublik hat sich in ihrer Anfangszeit 
schwergetan, ein natürliches Verhältnis zu Tradi-
tion, zu Leitbildern und zu bedeutenden Vorbildern 
zu gewinnen. Die Erfahrungen mit der Nazizeit, 
ihren Verbrechen und ihrem vergötzenden Perso

-

nenkult bewirkten bei den Älteren und besonders 
bei der Kriegsgeneration eine Distanzierung von 
der Tradition und vom Vorbild. Auch die Anknüp-
fungen an die demokratischen Traditionen von 
Weimar und damit an die bedeutenden Persönlich-
keiten jener Zeit hatten Mühe, im Bewußtsein der 
Bürger der Bundesrepublik einen festen und na- 
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türlichen Platz einzunehmen. Die Beziehungslosig-
keit, ja, gerade die Scheu der Nachkriegsgenera-
tion, Beziehungen zur Vergangenheit herzustellen, 
sie zu pflegen und damit zu einem gesicherten stüt-
zenden Element der Gegenwart zu machen, äußer-
ten sich — wenn ich das hier einmal ohne eine 
tiefgreifende Untersuchung vortragen darf — in der 
Veränderung, ja, teilweise Zerstörung historisch 
gewachsener Stadtkerne, in der Isolierung der älte-
ren Mitbürger von Gesellschaft und gewohnter Um-
gebung und eben dem Unverständnis und der 
Gleichgültigkeit gegenüber den Erfahrungen und 
Wertvorstellungen der Älteren und deren Vor- und 
Leitbildfunktionen. Es ist ein Verdienst der Parteien 
in der Bundesrepublik, einen wichtigen Beitrag in 
der Pflege ihrer Persönlichkeiten durch Stiftungen 
— in Form der Konrad-Adenauer-Stiftung, der 
Friedrich-Ebert-Stiftung und der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung — geleistet zu haben. 

Wir Liberalen meinen, daß Staat und Gesellschaft 
ein vitales Interesse haben müssen, daß die sich nun 
bildende demokratische Tradition unserer Bundes-
republik, die in Namen wie Konrad Adenauer, Kurt 
Schumacher, Theodor Heuss einen persönlichen Aus-
druck findet, über die Parteien, über alles Trennende 
hinaus gemeinsam gepflegt wird. Die Beratung des 
heutigen Tagesordnungspunktes ist ein entscheiden-
der und wichtiger Anlaß dazu. Die Gründung einer 
selbständigen öffentlich-rechtlichen Stiftung, die 
Wohnhaus, Grundstücke und bewegliche Gegenstän-
de aus dem Nachlaß von Konrad Adenauer, zusam-
men mit seinem hinterlassenen Archiv, umfaßt, wird 
ein wichtiger Beitrag zu diesem Ziel sein. Wir Freien 
Demokraten sind den Erben und der Familie Konrad 
Adenauers dankbar, daß sie diese Stiftung durch die 
Übertragung ermöglichen, eine Stiftung, die sich be-
reits seit 1967 in Form einer unselbständigen ge-
meinnützigen Stiftung präsentiert. 

Die enge Verbindung zur Familie wird durch das 
Vorschlagsrecht für zwei Kuratoriumsmitglieder ge-
sichert. Der die Rechts- und Fachaufsicht führende 
Innenminister hat ein Vorschlagsrecht für ein Vor-
standsmitglied. Ich meine, so ist die Verbindung 
zur Familie und zum Bund ausgewogen und dauer-
haft gegeben. Die Geschäftsführung liegt in den Hän-
den der früheren Sekretärin von Konrad Adenauer, 
Frau Dr. Anneliese Poppinga, die für die Verdienste 
um die Stiftung das Bundesverdienstkreuz durch den 
Bundestagspräsidenten erhalten hat. 

Meine Damen und Herren, für mich persönlich ist 
es sehr ehrenvoll, heute zur Errichtung dieser Stif-
tung sprechen zu dürfen. Ich habe Konrad Adenauer 
im Bundestag nicht persönlich erleben können. Die 
Plenardebatten der 50er und 60er Jahre habe ich als 
Schüler, Student am Rundfunk verfolgt. Ich bin 
dankbar, daß ich zum Gedenken an diesen großen 
Mann anläßlich der Errichtung dieser Stiftung einen 
Beitrag liefern darf. Konrad Adenauer hat ja eine 
eigene, prüfende und auch humorvolle Einstellung 
zu Ehrungen und Würdigungen gehabt. Ich darf mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten zitieren. Viel-
leicht würde er sagen: „Dat is Ernst, dat is nich zum 
Schmunzeln." 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär beim Bundesminister des 
Innern. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Etwa 130 000 Menschen jährlich haben 
die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Röhn-
dorf in den letzten Jahren besucht. Das zeigt, daß das 
Wirken dieser Stiftung erfolgreich ist. Die Entste-
hungsgeschichte dieser Stiftung ist hier von den 
Sprechern der Fraktionen dargestellt und gewürdigt 
worden. Ich will mich dazu auf einige wenige Worte 
beschränken. 

Die Kinder des früheren Bundeskanzlers haben 
nach dem Tode Konrad Adenauers im Jahre 1967 — 
zusammen mit dem damaligen Bundesinnenminister 
— überlegt: Was soll aus dem Wohnhaus, dem Gar-
ten, dem Pavillon Konrad Adenauers werden? Wie 
kann man gewährleisten, daß der schriftliche Nach-
laß, der ja eine Zeit von nahezu sechs Jahrzehnten 
deutscher Geschichte umfaßt, als geschlossene Ein-
heit erhalten bleibt? Man hat die Lösung gefunden, 
die hier bereits dargestellt und von der Entwick-
lung, wie ich meine, vollauf bestätigt worden ist. 

In dem Vertrag — er ist hier mehrfach erwähnt 
worden — zwischen den Erben und der Bundesrepu-
blik Deutschland schenkten die Erben Adenauer der 
Bundesrepublik Deutschland das Anwesen ihres Va-
ters in Rhöndorf: das Haus, den Pavillon, die Innen-
einrichtungen sowie den gesamten schriftlichen 
Nachlaß. Für diese großzügige Schenkung darf ich 
den Erben Adenauer heute und von dieser Stelle aus 
nochmals den Dank der Bundesregierung ausspre

-

chen. Ihre Schenkung sollte auch Ansporn für ähn-
liche Initiativen im Interesse des Gemeinwohls sein. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Die selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts 
ist im Hinblick auf die Zweckbestimmung der Stif-
tung die geeignete Rechtsform. Sie gewährleistet 
nicht nur auf Dauer den Bestand des Vermögens-
komplexes, sondern vermeidet, da die Stiftung ihre 
Angelegenheiten weitgehend selbständig regelt, 
auch den Anschein einer zu weit gehenden staatli-
chen Einflußnahme, die der wissenschaftlichen Ar-
beit ebenso wie der politischen Bildungsarbeit ab-
träglich sein könnte. 

Die Bundesregierung konnte diesen Gesetzent-
wurf im Jahre 1977 einbringen, weil die Bestands-
aufnahme des schriftlichen Nachlasses Ende 1976 ab-
geschlossen werden konnte und der Bund zu die-
sem Zeitpunkt die Verfügungsgewalt über die Ar-
chivalien erlangt hat. In dem Vertrag von 1967 ist 
der Bund eine verbindliche Verpflichtung zur Finan-
zierung der Stiftung eingegangen. Diese Verpflich-
tung gilt für alle Bundesregierungen. Sie wird durch 
das kommende Gesetz nur noch unterstrichen. 

Seit Anfang 1970 ist die Gedenkstätte „Stiftung 
Bundeskanzler-Adenauer-Haus" für die Öffentlich-
keit zugänglich. Seither haben — Herr Kollege 
Langguth hat das erwähnt — fast 800 000 Menschen 
die Stiftung besucht. Die Besucher kommen aus al-
len Bevölkerungskreisen. Zu ihnen gehören in stei- 
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gendem Maße Schulklassen. Daß bisher Menschen 
aus über 100 Ländern in Rhöndorf zur Stiftung ka-
men, ist nicht zuletzt ein Beweis für die dem ersten 
Bundeskanzler in der ganzen Welt zukommende 
Wertschätzung. 

Am 19. Dezember 1975 wurde aus Anlaß des 100. 
Geburtstages Konrad Adenauers ein vom Bund er-
stellter Erweiterungsbau eröffnet. In diesem Bau 
wird eine Ausstellung gezeigt, in der Persönlichkeit 
und Wirken Konrad Adenauers vor dem Hinter-
grund der von ihm durchlebten vier Epochen deut-
scher Geschichte dargestellt werden. Die Ausstel-
lung enthält im wesentlichen dem Nachlaß Konrad 
Adenauers angehörende Dokumente, Erinnerungs-
stücke und Photographien. 

Die Ausstellung ist aber nur ein Teil der Zweck-
bestimmung der Stiftung. Gleichrangig steht daneben 
der Bezug zu Wissenschaft und Forschung. Die 
Stiftung hat den Nachlaß Konrad Adenauers zu 
sammeln, zu pflegen, zu verwalten und für die In-
teressen der Allgemeinheit in Wissenschaft, Bildung 
und Politik auszuwerten. Darüber hinaus hält die 
Stiftung wissenschaftliche Tagungen ab. In den ver-
gangenen Jahren wurden sieben große Tagungen 
durchgeführt, die ein bedeutendes Echo gefunden 
haben. 

Mit dieser Stiftung ist zweifellos etwas Neuartiges 
geschaffen worden. Die Persönlichkeit und die Lei-
stung Konrad Adenauers, der Umfang des Nachlas-
ses sowie die Großzügigkeit der Erben Adenauer 
haben den Versuch ermöglicht, mit der Stiftung zu-
gleich mehrere Ziele zu verfolgen. Die Gedenkstätte 
soll erstens im Sinne eines besseren Geschichtsbe-
wußtseins des deutschen Volkes wirken und vor 
allem der Jugend den Irrweg des Nationalsozialis-
mus vor Augen führen und zeigen, daß es zu jener 
Zeit auch standhafte Persönlichkeiten gegeben hat, 
zweitens jeden Deutschen, gleich welcher politischen 
Richtung, ansprechen und veranschaulichen, daß bei 
allem Parteienstreit noch sehr viel Gemeinsames 
zwischen den Demokraten in der Bundesrepublik 
Deutschland besteht und bestehen muß, drittens 
einen Beitrag zur politischen Bildung der Deutschen 
leisten, indem sie für den freiheitlich-demokrati-
schen Rechtsstaat wirbt und am Niedergang der 
Weimarer Republik warnend Gefahren aufzeigt, 
denen jede freiheitliche Demokratie ausgesetzt wer-
den kann, und viertens die Leistung des Wiederauf-
baus des deutschen Volkes nach 1945 verdeutlichen. 

Ich glaube, daß diesen Zielen das gesamte Haus 
zustimmen kann, daß wir uns alle zu diesen Zielen 
bekennen können. Namens der Bundesregierung 
darf ich Sie bitten, dem Gesetzentwurf Ihre Zustim-
mung zu geben. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kom-
men damit zur Einzelberatung und Abstimmung in 
zweiter Beratung. Ich rufe §§ 1 bis 15 mit den vom 
Ausschuß vorgeschlagenen Änderungen, Einleitung 
und Überschrift auf. Wer den aufgerufenen Bestim-
mungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 

das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Enthaltungen? — Das ist einstimmig so beschlos-
sen. 

Wir treten in die 
dritte Beratung 

ein. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. Enthaltungen? — Dann stelle ich 
fest, daß das Gesetz einstimmig angenommen wor-
den ist. 

(V o r s i t z: Vizepräsident Frau Renger) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damei und 
Herren, ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs des Fünften Gesetzes zur 

Änderung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes (5. BAföGAndG) 

— Drucksache 8/2081 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Daweke. 

Daweke (CDU/CSU) : Frau Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf, 
den wir beraten, ist ein Gesetzentwurf des Bundes-
rats, der seinerseits wieder auf eine Initiative zu-
rückgeht, die das Land Niedersachsen im Bundesrat 
mit dem Ziel ergriffen hat, diejenigen Schüler, die 
sich in einer beruflichen Grundbildung befinden, in 
das sogenannte BAföG, also das Bundesausbildungs-
förderungsgesetz, einzubeziehen. Der Entwurf be-
zieht sich also insbesondere auf diejenigen, die 
zur Zeit ein Berufsgrundbildungsjahr absolvieren 
oder sich in der 10. Klasse von Berufsfachschulen 
befinden. Diese Schüler sind bis jetzt entweder gar 
nicht oder nur in besonderen einzelnen Fällen ge-
fördert worden. 

Ich möchte für die CDU/CSU-Fraktion hier fest-
stellen, daß wir diese Initiative des Bundesrats und 
des Landes Niedersachsen begrüßen. Sie entspricht 
vielen Vorstellungen, die wir auch hier im Plenum 
in der Vergangenheit vorgetragen haben. Wir be-
grüßen die Initiative aus zwei Gründen: erstens 
weil wir meinen, daß damit bei der Ausgestaltung 
des 10. Schuljahres ein Schwergewicht insofern rich-
tig gesetzt wird, als man der beruflichen Bildung 
den Vorrang vor der allgemeinen Bildung gibt. 

Zweitens begrüßen wir diese Initiative, weil wir 
der Auffassung sind, daß sich mit dem BAföG mög-
licherweise . ein Einstieg ergibt, manche Leute zu 
fördern, die es bis jetzt vorziehen, entweder als 
Jobber oder als Hilfsarbeiter — wie immer man dazu 
sagen mag — keine berufliche Ausbildung zu akzep-
tieren, die statt dessen lieber direkt irgendeine be-
zahlte Tätigkeit ausüben. Sie sollen einen Anreiz 
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bekommen, in Zukunft in eine berufliche Förderung 
einzusteigen. 

Interessant ist nun die Stellungnahme der Bundes-
regierung zu diesem Gesetzentwurf. Die Bundes-
regierung sagt, sie unterstützt die Auffassung der 
, Länder in dieser Frage. Sie sagt, auch sie will der 
beruflichen Bildung den Vorrang vor der allgemei-
nen Bildung im 10. Schuljahr geben. Sie kündigt 
schließlich an, daß sie selbst einen Gesetzentwurf 
vorbereitet hat. Es ist in der Tat richtig, daß die 
Bundesregierung inzwischen ein Duplikat des An-
trags des Landes Niedersachsen eingebracht hat, 

Die Tatsache, daß sich das Ganze etwas verzögert 
hat, wird damit begründet, daß die Länder nicht 
richtig mitgezogen haben und die Länderbürokratie 
zu langsam gearbeitet hat. Ich darf hier der Ergän-
zung halber, weil es ja ein beliebtes Thema gewor-
den ist, auf die Länder zu schimpfen, sagen, daß 
nach meinen Recherchen die Länder den Entwurf im 
Januar bekommen haben und innerhalb von zehn 
Tagen antworten sollten. Das haben sie auch alle 
brav gemacht. Aber bei der Bundesregierung 
herrschte praktisch vom Januar bis zum Juni Funk-
stille. Der Bundesminister wird sicher noch erklären, 
weshalb das so war. Die Bundesregierung ist mit 
ihrem eigenen Entwurf schnell nachgekommen, als 
das Land Niedersachsen seinen Entwurf eingereicht 
hatte. 

Wenn man untersucht, weshalb denn nun diese 
Verzögerung eingetreten ist da gibt es Äußerun-
gen des Bundesministers —, dann kommt man auf 
interne Schwierigkeiten innerhalb der Regierung, 
und zwar in bezug auf die Frage, wie man so etwas 
z. B. mit dem Finanzminister abstimmen kann. Wer 
wissen will, wie das gewesen ist, der kann in der 
halbamtlichen Wochenzeitung, die da montags im-
mer in Hamburg erscheint, diese Woche nachlesen — 
ich darf mit Ihrer Genehmigung, Frau Präsidentin, 
zitieren —: 

Kaum ein paar Tage Finanzminister, konnte 
Hans Matthöfer schon mit einem ersten Erfolg 
prahlen. Da sei doch, rühmte er sich, sein neuer 
Kollege Jürgen Schmude zu ihm gekommen, 
um mehr Geld für die Ausbildungsförderung zu 
verlangen. Seine Begründung habe er allerdings 
nicht recht verstanden, deshalb erst einmal die 
Zulage verweigert und dem Bildungsminister 
geraten, sich bei weiteren Verhandlungen mit 
ihm auf schriftliche Vorlagen zu stützen. 

Der so geschmähte Parteifreund rächte sich auf 
seine Weise. Er legte die Hausaufgaben gleich 
bei Bundeskanzler Helmut Schmidt vor, und der 
verstand besser ... 

Fazit: 
Seit dem Punktsieg über Matthöfer loben alt-
gediente Regierungsmitglieder den Neuling als 
„Steher". 

Toll, dieser Einblick in die Regierungsarbeit: der 
„Steher" geht zum „Macher", und dann ist die Sache 
perfekt. 

Im übrigen finde ich, das ist der Schnee von 
gestern, insofern, als wir jetzt wissen: die Regie- 

rung hat ihre ursprünglichen Auffassungen zu die-
sem Thema geändert. Denn noch 1974 hat sie An-
träge, die wir im Ausschuß gestellt haben, abge-
lehnt, die Berufsbildung in das BAföG einzubezie-
hen. Sie hat es auch in der Debatte 1977 noch einmal 
getan. Also muß man auch lobend erwähnen: sie 
hat ihre Auffassung hier der Auffassung der Union 
angenähert und ist jetzt bereit, diesen Schritt mit 
zu tun. 

Die Frage bleibt, weshalb die Regierung in ihrer 
Anmerkung zum Entwurf des Bundesrates sagt, daß 
sie dieses Gesetz nur bis 1981 gelten lassen will. 
Die Regierung sagt, daß es aus fachlichen und recht-
lichen Gründen notwendig ist, das zu tun. Ich gehe 
davon aus, daß wir das gleich noch einmal hören 
werden. Ich glaube, es reicht, darauf hinzuweisen, 
daß die Notwendigkeit bestand, den Finanzminister 
von dieser Maßnahme zu überzeugen. Da hat man 
gesagt: wenn wir es bis 1981 begrenzen, dann ist 
das alles nicht so teuer. Die Frage ist aber doch: 
Wenn es prinzipiell als richtig angesehen wird, daß 
eine solche Förderung in das Gesetz aufgenommen 
wird, um die berufliche Bildung zu stärken, wes-
halb ist dann das Prinzip nur bis 1981 richtig, und 
weshalb soll dann plötzlich ab 1981 etwas anderes 
gelten? Auch da warten wir auf eine Antwort. 

Es gibt aber auch noch eine zweite Begründung, 
weshalb diese Befristung in das Gesetz aufgenom-
men wird. Diese lautet wie folgt. Innerhalb der SPD 
gibt es einen Streit über die Ausgestaltung des 
10. Schuljahres. Sehen Sie sich an, was das Land 
Berlin schulisch in der allgemeinen Bildung im 
10. Schuljahr macht! Sehen Sie sich an, was in 
Nordrhein-Westfalen geschieht: Offenhalten dieser 
Frage. Lesen Sie sich dann die Regierungserklärung 
durch und das, was auch der Bundeskanzler z. B. 
kürzlich noch vor den Meistern in Düsseldorf gesagt 
hat. Dann wird deutlich: man will sich vielleicht 
auch mit der 81 er Regelung über diese Diskussion 
hinwegretten und abwarten. Außerdem ist ja 1980 
die Bundestagswahl. Dann hat man erst einmal bis 
dahin eine Förderung gemacht. Dann  kommt 1981, 
und dann reden wir neu darüber. 

(Wehner [SPD] : Sie merken aber doch auch 
alles!) 

— Ich bedanke mich für diese Einschätzung. Das 
wurde mir gestern im Ausschuß übrigens von Ihren 
Parteifreunden schon bestätigt, Herr Wehner, daß 
ich das gemerkt habe. Die kriegten dann auch sol-
che Köpfe dabei. 

(Wehner [SPD]: Und jetzt sind Sie schon 
wieder unvorsichtig!) 

Zum Schluß möchte ich dem Bundesbildungsmi-
minister noch eine Frage stellen, die uns in diesem 
Zusammenhang sehr wichtig erscheint. Wir meinen 
nämlich, daß Sie die Chance vertan haben, Herr 
Minister Schmude, mit dem Entwurf, den Sie nun 
vorgelegt haben, auch gleichzeitig eine BAföG-No-
velle zu machen, die aus einom Guß ist. Wir haben 
Ihnen schon mehrfach vorgetragen, daß wir in dieser 
Beziehung fünf Elemente gerne im neuen BAföG se-
hen möchten, die wir für unverzichtbar halten. Die 
Frage stellt sich in der Tat, weshalb Sie auf diese 
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Vorschläge nicht eingehen und weshalb Sie die Ge-
legenheit der fünften Novelle nicht benutzt haben, 
dies zu tun. 

Die erste Forderung ist, zu einer Verstetigung der 
Freibetragsregelung zu kommen, um damit zu errei-
chen, daß nicht ständig aus der Förderung Zigtau-
sende Studenten und Schüler herausfallen oder we-
niger BAföG beziehen, und zwar nur deshalb, weil 
bei irgendeiner Tarifrunde ein paar Prozente darauf-
gelegt worden sind und auf diese Weise die Freibe-
tragsgrenzen nicht mehr stimmen. Wenn man das im 
sozialen Wohnungsbau gleichermaßen machen woll-
te, bedeutete dies, daß etwa nach einem Jahr, wenn 
Tariferhöhungen gekommen sind, eine Familie aus 
dem sozialen Wohnungsbau ausziehen müßte, dann 
würde angepaßt, und dann darf sie wieder einzie-
hen. Das ist eine unsinnige Regelung. Deshalb for-
dern wir eine Verstetigung der Freibetragsregelung. 

Übrigens hätten Sie dem Finanzminister vielleicht 
auch die Sache schmackhaft machen können, wenn 
Sie darauf hingewiesen hätten, daß Sie, weil diese 
Freibetragsregelung so ist, wie sie jetzt noch ge-
staltet ist, ständig sehr hohe Haushaltsreste haben. 
Das geht in die -zig Millionen, die in Ihrem Etat stän-
dig übrigbleiben. Sie hätten also aus diesen Resten, 
wenn Sie die Freibetragsregelung nicht ändern wol-
len, spielend auch das BBJ z. B. im BAföG finanzie-
ren können. 

Die zweite unserer Forderungen: Wir wollen ei-
nen weiteren Leistungsnachweis in das BAföG ein-
führen, damit diejenigen Studenten, die ich als 
„Karteistudenten" bezeichnen möchte, aus der För-
derung herausgenommen werden. Sie studieren 
überhaupt nicht, sondern sind lediglich an den Uni-
versitäten gemeldet. 

Drittens. Wir legen großen Wert auf die Umge-
staltung der familienfeindlichen Vorausleistungsvor-
schriften und der Überleitungsvorschriften, die im 
Ergebnis dazu führen, daß BAföG-Ämter bei Gerich-
ten die Ausbildungsförderung gegen die Eltern ein-
klagen, die z. B. einem Diplomsoziologen nicht noch 
das Studium der Politologie finanzieren wollen. Das 
können wir anders gestalten,  indem wir dort etwa 
eine Darlehensregelung einführen und damit diese 
Prozeßlawine stoppen. 

Viertens. Wir sind durchaus für eine maßvolle E r-
höhung des Darlehensanteils beim BAföG mit einer 
gleichzeitigen Regelung, die so aussehen könnte, 
daß wir den Studenten, die zügig studieren, diese 
Darlehen dann auch in erheblich größerem Umfange 
erlassen. 

Fünftens. Wir sind der Meinung, daß diejenigen, 
die ihr eigenes Studium boykottieren — man sagt 
immer „Streik" dazu; eine sehr merkwürdige Be-
zeichnung für einen solchen Vorgang —, die also 
ihre eigene Ausbildung boykottieren und andere am 
Studium hindern, in Zukunft keine Förderung mehr 
bekommen sollen. Die können gern weiter studieren, 
aber dann bitte zum BAföG-Nulltarif! 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Hierzu eine weitere Bemerkung. Es ist ja die Fest

-

stellung getroffen worden, daß ein ganz großer 

Teil dieser Studenten namhaft zu machen ist, so daß 
das Argument in diesem Zusammenhang überhaupt 
nicht sticht, daß man das nicht durchführen könne. 

Unsere Vorschläge, die wir ja auch im Sommer 
noch einmal wiederholt haben, liegen hier auf dem 
Tisch. Wir bedauern erneut, daß wir bei dieser 
Gelegenheit nicht gleich sozusagen den großen Wurf 
machen können. Wir erwarten jetzt, daß die Regie-
rung ihre Vorschläge macht. Wenn es richtig ist, daß 
der Bundesbildungsminister der „Steher" ist, würde 
ich sagen: Treten Sie mal kräftig in die Pedale; wir 
helfen Ihnen, daß Sie nicht umfallen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Vogelsang. 

Vogelsang (SPD) : Frau Präsidentin! Meine verehr-
ten Damen! Meine Herren! Ich möchte mich zuerst 
mit der Sache und erst dann mit den Äußerungen 
meines Kollegen Daweke beschäftigen. 

(Beifall bei der SPD) 

In der Regierungserklärung vom 16. 12. 1976 hat 
der Bundeskanzler u. a.. ausgeführt: 

Die berufliche Bildung zu fördern bleibt eine 
zentrale politische Aufgabe der Bundesregie-
rung. 

Dies ist für uns nicht nur eine programmatische Er-
klärung, sondern auch eine Leitlinie für die prak-
tische Politik. Ich möchte also die Beratungen über 
diesen Gesetzentwurf zum Anlaß nehmen, einmal in 
einer kurzen Bilanz darzulegen, was denn auf diesem 
Gebiet bisher geschehen ist. 

Zur Unterstützung der Länder, insbesondre beim 
Ausbau von beruflichen Schulen und Einrichtungen 
der beruflichen Bildung, hat der Bund insgesamt 
650 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Rund die 
Hälfte der Finanzmittel ist inzwischen bereits in 
Anspruch genommen bzw. festgelegt worden. Damit 
leistet der Bund gleichzeitig einen Beitrag zur Reali-
sierung des von der Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung und Forschungsförderung beschlos-
senen Programms zur Minderung der Beschäfti-
gungsrisiken der Jugendlichen. Dieses Programm 
sieht bis 1982 einen Ausbau des Berufsgrundbil-
dungsjahres auf über 100 000 Plätze, der berufsbe-
fähigenden Bildungsgänge auf 44 000 Plätze vor. Im 
Rahmen eines Schwerpunktprogramms fördert der 
Bund überbetriebliche Ausbildungsstätten mit bis 
zu 80 0/o der Investitionskosten und bezuschußt die 
laufenden Kosten der entsprechenden Projekte. Seit 
1975 sind über 520 Millionen DM bewilligt worden. 
Damit war es möglich, die Zahl der Ausbildungs-
plätze in überbetrieblichen Ausbildungsstellen zu 
verdoppeln, so daß die Zahl der Plätze heute 25 000 
beträgt. 

Für die Durchführung von Modellvorhaben in der 
beruflichen Bildung sind allein für 1978 rund 45 
Millionen DM bereitgestellt. Im Mittelpunkt der 
Maßnahmen stehen u. a. die Ausgestaltung der ver-
schiedenen Formen des Berufsgrundbildungsjahres, 
die Abstimmung von schulischer und betrieblicher 
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Ausbildung, die qualitative Verbesserung des Aus-
bildungsangebotes, die Erschließung von Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Mädchen und die Förderung 

- bisher benachteiligter Gruppen. 

Abschließend — dieser Bericht kann natürlich 
nicht vollständig sein — ist noch auf die Steigerung 
des Ausbildungsangebotes des Bundes hinzuweisen, 
der im Jahre 1978 sein Ausbildungsangebot um 
20 % erhöht hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Was hat das mit 
BAföG zu tun?) 

— Gnädige Frau, ich hatte bereits am Anfang ge-
sagt: Das hat insoweit etwas mit BAföG zu tun, als 
die Einbeziehung des Berufsgrundbildungsjahres ein 
Punkt ist, der in der Regierungserklärung genannt 
worden ist. Der heute zu beratende Gesetzentwurf 
ist ein weiterer Schritt im Sinne der Regierungser-
klärung. 

Der Förderungsbereich des Ausbildungsförde-
rungsgesetzes soll auch für das Berufsgrundbildungs

-

fahr einschließlich seiner Sonderformen gelten. Das 
Berufsgrundbildungsjahr ist ja in seiner Bedeutung 
für eine berufliche Qualifizierung unumstritten. Im 
Parlament, in der Regierung, im Bundesrat, bei den 
Gewerkschaften, bei den Arbeitgebern gibt es dar-
über — ich darf kommentierend hinzufügen: erfreu-
licherweise — Einigkeit. Wichtig wird es aber für 
uns sein, daß auch die Jugendlichen und ihre Eltern 
besser als bisher verstehen, warum wir diesem Be-
rufsgrundbildungsjahr eine solche Bedeutung bei-
messen. Das wollen wir dadurch erreichen, daß die 
Leistungen des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes auch für diesen Bereich gelten. 

Es geht also darum, daß sich die Jugendlichen im 
Berufsgrundbildungsjahr nicht wesentlich schlechter 
gegenüber den Gleichaltrigen stehen, die nach ihrer 
schulischen Ausbildung gleich in einem Betrieb, im 
Handel, im Gewerbe oder in einer Verwaltung die 
Ausbildung beginnen. Mit dieser vorgesehenen Re-
gelung wird das soziale Anliegen des Ausbildungs-
förderungsgesetzes unterstrichen. Wir sollten an 
diesen sozialen Charakter auch dann denken, wenn 
das Ausbildungsförderungsgesetz in einer sogenann-
ten Strukturnovelle überarbeitet wird. Und da, 
meine ich, Herr Daweke, eignet sich dieses Gesetz 
nicht als Disziplinierungsmittel für Studenten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Da das Gesetz am 1. August dieses Jahres in 
Kraft treten soll, also rückwirkend, werden wir eine 
Übergangsvorschrift einfügen müssen, die den An-
sprüchen der Antragsteller gerecht wird und keine 
Neuberechnung erforderlich macht, wenn bereits 
Geschwister gefördert werden. 

Wir werden außerdem gewissermaßen einen Prü-
fungsvermerk für den Gesetzgeber einfügen, indem 
wir im Ausschuß beantragen werden, die Laufzeit 
dieses Gesetzes vorerst bis zum 31. Juli 1981 zu 
begrenzen. 

(Daweke [CDU/CSU] : Einen Prüfungsver
-merk?) 

Das ist nichts Außergewöhnliches; ich erinnere da- 
bei an das Graduiertenförderungsgesetz, das eben- 

falls zeitlich begrenzt war und allgemeine Zustim-
mung hier im Hause gefunden hat. 

(Dr. Hennig [CDU/CSU] : Wer ist denn der 
Gesetzgeber?) 

Es liegt dann bei dem Gesetzgeber, also bei uns 
selbst, zu entscheiden, ob das Gesetz weiter gelten 
soll oder nicht. 

Nun, Herr Daweke, zu Ihnen. Sie haben kritisiert, 
daß dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung, der 
heute nicht zur Beratung anstehen kann, weil er nach 
unserer Verfassung erst dem Bundesrat vorgelegt 
werden muß, so spät eingebracht wurde. So ganz 
überzeugend klingt das aus Ihrem Munde nicht; 
denn Sie persönlich haben im Namen Ihrer Fraktion 
am 27. Juni dieses Jahres eine Presseerklärung ab-
gegeben, in der Sie gefordert haben, daß alles das, 
was wir jetzt gemeinsam wollen, ab 1979 Gültigkeit 
haben soll.. 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

Diesem Ihrem politischen Anliegen kämen wir ja 
in jedem Falle nach, käme auch der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung noch nach. 

Wenn Sie der Regierung heute eine zu lange Ab-
stimmung in dieser Frage vorwerfen, so ist das, meine 
ich, ebenfalls nicht ganz überzeugend. Ihr finanzpoli-
tischer Sprecher hat nämlich in der Debatte der vori-
gen Woche die Bundesregierung aufgefordert, viel 
mehr darüber nachzudenken, wie man Ausgabenzu-
wächse beschneiden und Sparmaßnahmen durchfüh-
ren kann. Insoweit, so meine ich, müßte doch inner-
halb Ihrer Fraktion eine Abstimmung der Meinun-
gen von voriger Woche bis zu der heutigen Woche 
noch möglich sein. 

Nun etwas zu der zeitlichen Befristung. Ich denke, 
wir verkennen gemeinsam nicht, daß wir mit die-
sem Gesetz eine — oder besser gesagt: mehr — 
soziale Gleichstellung zwischen den Schülern im Be-
rufsgrundbildungsjahr mit ihren Kollegen im dualen 
System erreichen. Wir übersehen aber doch beide 
auch damit nicht, daß damit bewirkt wird, daß ein 
größerer sozialer Unterschied zu den Schülern der 
allgemeinbildenden Schulen entsteht. Wir halten 
dies für gerechtfertigt, aber der Unterschied bleibt. 
Warum soll der Gesetzgeber — ich betone noch ein-
mal: also wir — dies nicht als ein Zeichen sehen, 
sich selber zu zwingen, im Jahre 1980 oder 1981 noch 
einmal darüber nachzudenken, ob er die in Kürze 
zu treffende Entscheidung über dieses Gesetz beibe-
halten will. 

Zum Abschluß möchte ich noch sagen:  Es-  gibt in 
der • Bildungspolitik wenig Gemeinsamkeiten zwi-
schen Koalition und Opposition. Von diesem Pulte 
aus wollen wir den Bürgern die Unterschiede deut-
lich machen. Wenn wir aber schon — und jetzt darf 
ich sagen: ausnahmsweise — einmal in einer Sach-
frage wie dem Berufsgrundbildungsjahr einig sind, 
dann, so meine ich, sollten wir hier nicht eine Dis-
kussion eröffnen, die wie ein Schauspiel wirken 
mag, wenn ich an Ihre Vorwürfe denke, die Sie hier 
gegenüber der Regierung erhoben haben. 

(Daweke [CDU/CSU] : Die teilen wir doch 
alle!) 
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Die SPD stimmt der Überweisung zu. Wir ver-

sprechen, im Auschuß zügig zu beraten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Laermann. 

Dr.-Ing. Laermann (FDP) : Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Verehrte Kollegen! Die Fraktion 
der FDP begrüßt, daß sowohl die Bundesregierung 
wie auch der Bundesrat einen Gesetzentwurf vor-
gelegt haben, der das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz für den Bereich der beruflichen Bildung aus-
weitet. 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll der Besuch der 
Klasse 10 aller Formen der schulischen beruflichen 
Grundbildung und die Klasse 10 der Berufsfach-
schulen uneingeschränkt in den Förderungsbereich 
des Gesetzes einbezogen werden. Bisher werden 
Schüler der Klasse 10 dieser Ausbildungsstätten be-
kanntlich nur dann gefördert, wenn sie nicht bei 
ihren Eltern wohnen und von der Wohnung der 
Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbil-
dungsstätte nicht erreichen. Noch gravierender ist, 
daß Schüler der Klasse 10 der Sonderformen des 
Berufsgrundbildungsjahres gegenwärtig überhaupt 
nicht gefördert werden. 

Wir Liberale halten es für einen wichtigen Bei-
trag zur Herstellung von Gleichwertigkeit von all-
gemeiner und beruflicher Bildung, daß diese Män-
gel des geltenden Rechts nunmehr beseitigt werden 
sollen. Dies ist ein ganz konkreter und wirksamer 
Schritt, wie wir meinen, in die richtige Richtung 
und entspricht unserer Forderung, eine Schwer-
punktverlagerung zugunsten der beruflichen Bil-
dung vorzunehmen. 

Wenn man von einigen bayerischen Besonder-
heiten absieht, treten Bund und Länder geschlossen 
für den Ausbau des Berufsgrundbildungsjahres auch 
in der Form ein, daß es den jungen Menschen eine 
berufsfeldbreite Grundausbildung gibt und ihre 
fachliche Mobilität und Flexibilität im Berufsleben 
verbessert. 

Ich hoffe sehr, daß mit der Verabschiedung des 
Gesetzes auch der CSU-Kollege Schedl — Herr Da-
weke, mit dem sollten Sie und andere sich einmal 
unterhalten — seine Behauptung, das Berufsgrund-
bildungsjahr sei ein „Irrweg" — nachzulesen im 
„Handelsblatt" vom 22. März 1978 — zurückzieht 
und nicht mehr vor angeblichen „Leberkäs-Inge-
nieuren" warnt. Wir Liberale sind jedenfalls mit der 
SPD und mit der CDU für den zügigen Ausbau des 
Berufsgrundbildungsjahres. Der Bundeswirtschafts-
minister hat vor kurzem eine Verordnung erlassen, 
die die praktischen Schwierigkeiten der Anrechnung 
des Berufsgrundbildungsjahres auf die Ausbildungs-
zeit beseitigen wird. Kehren wir also zu diesem ver-
nünftigen Konsens aller Parteien in der Bildungs-
politik zurück. 

Daß die Sonderformen des Berufsgrundbildungs-
jahres in die Förderung einbezogen werden, ist ein 
besonders wichtiger Punkt. Ich glaube, hier hat es 
immer den Konsens gegeben, daß es eine wichtige 

Aufgabe der Bildungspolitik ist, die Zahl der jungen 
Menschen, die ohne eine berufliche Erstausbildung 
ins Berufsleben treten, möglichst zu senken. Es geht 
darum, allen jungen Menschen eine qualifizierte be-
rufliche Erstausbildung zu sichern, damit ihre 
Chance auf dem Arbeitsmarkt nicht von vornherein 
schlechter ist als die anderer Arbeitnehmer. 

Die in die Förderung einzubeziehenden Sonder-
formen des Berufsgrundbildungsjahres dienen ins- 
besondere dazu, diese benachteiligten, noch nicht 
berufsfreien Jugendlichen auf die berufliche Erst-
ausbildung vorzubereiten. Der mit der Förderung 
verbundene finanzielle Anreiz wird hoffentlich dazu 
führen, daß mehr Jugendliche, die sonst möglicher-
weise auch aus finanziellen Gründen eine Jung-
arbeiterstelle angenommen hätten, in den Bereich 
der beruflichen Bildung einbezogen werden. 

Aus finanziellen Gründen kann derzeit nicht auch 
schon die Klasse 10 der allgemeinbildenden Schulen, 
insbesondere der Hauptschulen, uneingeschränkt in 
die Förderung . einbezogen werden. Angesichts der 
Tatsache, daß die Länder Berlin und Nordrhein-
Westfalen dabei sind, ein zehntes Pflichtschuljahr 
einzuführen — wobei Nordrhein-Westfalen ja wahl-
weise Hauptschule oder berufsbildende Schulen an-
bietet —, ist diese Nichteinbeziehung durchaus 
und so sehen wir es auch — als problematisch an-
zusehen. Wir streben auch hier — Herr Daweke, 
dies ist doch ein gemeinsam besonders erstrebens-
wertes Ziel — eine bundeseinheitliche Regelung an. 
Ich glaube Ihren Ausführungen entnehmen zu kön-
nen, daß keine Bedenken seitens Ihrer Fraktion 
.mehr dagegen bestehen, daß wir Bundeskompetenz 
etablieren, die dann für eine Vereinheitlichung in 
diesem Gebiet — nämlich Einführung des zehnten 
Pflichtschuljahres — sich einsetzen wird. 

(Daweke [CDU/CSU] : Wo haben Sie das 
denn her? Das habe ich nicht gesagt!) 

— Ich habe Sie also falsch verstanden? Dann be-
dauere ich das außerordentlich. 

(Zuruf von der CSU/CSU: Gar nicht ver- 
standen!) 

— Das kann sein. Aber dann hat sich Herr Daweke 
so schwer verständlich ausgedrückt. 

Auch das zehnte Hauptschuljahr könnte wohl mit 
berufspraktischen und berufsorientierenden Inhalten 
wesentlich dazu beitragen, eine größere Berufswahl

-

breite und ein besseres Fundament für die berufliche 
Ausbildung zu erlangen. Mehr als 80 % befragter 
Eltern von Schülern in den Hauptschulen der fünf 
Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen haben 
für die Wahl eines zehnten Schuljahres an der 
Hauptschule plädiert, um den Übergang von der 
Schule in die Berufsausbildung zu erleichtern und 
die Chancen zu verbessern. Sie haben diese Mög-
lichkeit gegenüber einem Schulwechsel für ein Jahr 
in die Berufsgrundschule vorgezogen. Ich möchte 
deutlich darauf hinweisen, daß hier ein eindeutiges 
Votum der Eltern für ein zehntes Hauptschuljahr 
doch wohl vorliegt. 

Um nun Entwicklungen in Richtung auf die Ein-
führung eines zehnten Pflichtschuljahres nicht zu stö- 
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ren, ist die seitens der Bundesregierung vorgeschla-
gene Befristung auf drei Jahre zu begrüßen. Sie 
wird von uns unterstützt werden. Dies sind auch ent-
scheidende Jahre bezüglich der steigenden Nachfra-
ge nach Ausbildungsplätzen, die sich — man mag 
darüber streiten — bis 1981 oder 1982 in der Ten-
denz noch verstärken wird. 

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, daß 
zwei wichtige Novellen zum Bundesausbildungsför-
derungsgesetz in Vorbereitung sind. Das ist einmal 
die Anpassungsnovelle und zum anderen die Struk-
turnovelle. Hierzu hat die CDU-Fraktion schon vor 
längerem fünf Elemente angegeben, die Herr Da-
weke vorhin wiederholt hat. Ich möchte mich mit 
diesen Elementen im einzelnen hier nicht auseinan-
dersetzen. Wir sind der Meinung, daß die Struktur-
novelle und die Anpassungsnovelle in nächster Zu-
kunft hier zur Beratung anstehen, und daß sich dann 
von da aus schon die Notwendigkeit ergibt, über 
eine Novellierung der jetzt anstehenden Änderung 
zu sprechen. Die Befristung auf drei Jahre, Herr Da-
weke, sollte auch wohl so verstanden werden, daß 
wir uns selbst etwas in die zeitliche Pflicht setzen, 
um mit den Beratungen der Novelle zügig überein-
zukommen. 

(Daweke [CDU/CSU] : Eine neue Begrün- 
dung jetzt!) 

— Aber eine vernünftige, wie Sie doch wohl zuge-
ben werden, Herr Daweke. Danke schön! 

Ich möchte grundsätzlich feststellen, daß das Bun-
desausbildungsförderungsgesetz von 1971, das durch 
verschiedene Novellen verbessert wurde, sich wohl 
grundsätzlich bewährt hat. Auch im Rahmen der 
Strukturüberprüfung des BAföG darf dessen Finan-
zierung durch die öffentliche Hand nicht in Frage 
gestellt werden. Die von Konservativen oft gefor-
derten Darlehensgebührenmodelle sind abzulehnen, 
da. sie Jugendliche aus einkommenschwächeren Fa-
milien von bestimmten Ausbildungsgängen ab-
schrecken könnten. Zielsetzung der individuellen 
Bildungsförderung ist es aber gerade, soziale Un-
gleichheiten im Bildungssystem auszugleichen. Ich 
hoffe, daß wir hier zu einem Konsens im Hinblick 
auf die Fünfte Novelle, aber auch im Hinblick auf 
die Beratung bezüglich der Struktur- und der An-
passungsnovelle kommen. 

Wir stimmen der Überweisung an den Ausschuß 
zu und sichern Ihnen eine zügige Beratung dieses 
Gesetzes im Ausschuß im Interesse der zu fördern-
den Jugendlichen zu. 

(Beifall) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Bundesminister Schmude. 

Dr. Schmude, Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Mit diesem Fünften Gesetz zur Änderung 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes wird eine 
bedeutsame Maßnahme zugunsten der beruflichen 
Bildung eingeleitet. Sie ist aus sozialen und bil-
dungspolitischen Gründen, aber auch zur Entlastung 
des Arbeitsmarktes dringend erforderlich. Ich be- 

grüße es — der Eindruck heute morgen bestätigt 
dies —, daß diese Maßnahme offenbar von allen 
Fraktionen dieses Hauses, von den Ländern, den 
Gewerkschaften und der Wirtschaft in bemerkenswer-
ter Einhelligkeit unterstützt wird. Das zeigt sich auch 
darin, daß wir zwei praktisch inhaltsgleiche Entwür-
fe vorliegen haben: den Entwurf des Bundesrates, 
über den heute gesprochen wird, und den seit lan-
gem vorbereiteten und von mir im April angekün-
digten Entwurf der Bundesregierung. 

(Daweke [CDU/CSU] : Schon eher angekün

-

digten!) 

— Herr Daweke, was die „Funkstille" anbelangt, so 
empfehle ich Ihnen, nachzulesen, daß ich Ende April 
ganz eindeutig erklärt habe, dieser Entwurf werde 
im Zuge der Haushaltsberatungen des Kabinetts 
verabschiedet werden. Im übrigen möchte ich auf die 
Vorgeschichte nicht weiter eingehen. Ich halte auch 
das von Ihnen verlesene Zitat zwar für recht unter-
haltsam, aber nicht für geeignet, um eine sachliche 
Darstellung der Angelegenheit zu ermöglichen. 

(Beifall bei der SPD — Daweke [CDU/CSU] : 
Wie war es denn wirklich? — Katzer [CDU/ 

CSU] : Wie war es denn?) 

— Es sind ja Daten bekannt. Herr Daweke berich-
tete, daß der Entwurf der • Bundesregierung im Ja-
nuar den Ländern zugegangen ist. 

(Katzer [CDU/CSU] : Wir wollen einmal hö

-

ren, wie es war! Sie sollten einmal sagen, 
wie es war!) 

Daraufhin hat man dort auf der Grundlage dieses 
Entwurfs offenbar die Initiative ergriffen, ist damit 
aber später herausgekommen, nachdem wir ange-
kündigt hatten, daß er bei den Haushaltsberatungen 
des Kabinetts behandelt werden würde. Nur, ich se-
he keinen großen Wert darin, diese Vorgeschichte 
im einzelnen darzulegen. 

(Daweke [CDU/CSU] : Sie ist ja auch pein

-

lich genug!) 

Woran wir festhalten sollten, ist, daß Bundesregie- 
rung, Bundesrat und, wie wir heute sehen, auch der 
Bundestag, alle drei Fraktionen, dieses Vorhaben 
begrüßen und unterstützen. Das kann der Sache nur 
nützen. 

(Beifall bei der SPD) 

In den Einrichtungen der beruflichen Grundbil-
dung und der Berufsfachschulen im 10. Bildungsjahr 
befinden sich heute rund 250 000 Schüler. Für die so-
zial Bedürftigen unter ihnen — das sind mindestens 
70 000 — wird mit der Einbeziehung in die Ausbil-
dungsförderung eine verbesserte Möglichkeit ge-
schaffen, eine Berufsausbildung oder Berufsvorbil-
dung trotz angespannter Arbeitsmarktlage und Aus-
bildungsstellensituation zu beginnen. Ihre Familien 
werden entlastet. Dieses Vorhaben ist ganz im Sinne 
des von der Bundesregierung mit großem Nachdruck 
auch an dieser Stelle wieder betonten Vorrangs der 
beruflichen Bildung in der Bildungspolitik. 

Ich hoffe, daß die zuständigen Ausschüsse des 
Bundestages angesichts der sachlichen Übereinstim-
mung die Beratungen zügig durchführen können. 
Dann kann der Bundesrat in seiner Sitzung am 20. 
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Oktober den Gesetzentwurf beschließen. Da das Ge-
setz rückwirkend zum 1. August 1978 in Kraft treten 
soll, wird die Förderung bereits für das gesamte 
Schuljahr 1978/79 möglich sein. Ich meine, angesichts 
dieses Termindrucks, dem wir auch gerecht werden 
wollen, ist es durchaus sachgemäß, die weiteren Be-
ratungen, die Sie, Herr Daweke, angesprochen ha-
ben, jetzt damit nicht zu verbinden. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Wir haben im Bereich der beruflichen Grundbil-
dung eine von den Regierungschefs des Bundes und 
der Länder bestätigte gemeinsame Ausbauplanung 
für die geburtenstarken Jahrgänge. Danach soll sich 
besonders die Zahl der Plätze im Berufsgrundbil-
dungsjahr erheblich erhöhen. Zur Verwirklichung 
dieser Planziele der Länder trägt die Bundesregie-
rung übrigens auch durch Investitionen im Bereich 
der beruflichen Schulen erheblich bei. 1976 befan-
den sich etwa 40 000 Schüler in Einrichtungen der 
beruflichen Grundbildung und 120 000 in den 10. Be-
rufsfachschulklassen. 1981 soll die Zahl um 110 000 
höher sein. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, das man 
aber erreichen kann, wenn alle Beteiligten ihren 
Beitrag leisten. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang ein 
Wort zu den kritischen Fragen um die Anrechnungs-
verordnung für das Berufsgrundschuljahr. Sie wis-
sen, daß der Bundesrat am 7. Juli — entgegen der 
vorher erfolgten Abstimmung mit den Kultusmini-
stern der Länder — für viele Fälle weniger als die 
volle, d. h. einjährige, Anrechnung des Berufsgrund-
schuljahres vorgesehen hat. Die Bundesregierung hat 
gleichwohl die neugefaßte Anrechnungsverordnung 
erlassen, um den Ländern und den Jugendlichen 
mehr Sicherheit auf diesem Gebiet zu geben. Sie er-
wartet, daß die Länder den Ausbau der beruflichen 
Grundbildung nachhaltig fortsetzen. Andererseits 
ist es nun an der Wirtschaft, die Bildungsangebote 
der Länder dadurch anzuerkennen, daß sie den bes-
ser vorgebildeten Jugendlichen durch Aufnahme in 
ein Ausbildungsverhältnis eine gute Chance für Be-
ruf und Arbeitswelt gibt. 

Die Bundesregierung hat vorgeschlagen, die von 
uns allen hier gewollte Förderungsmaßnahme bis 
zum Ende des Schuljahres 1980/81 zu befristen. Dann 
wird man Bilanz ziehen können und müssen, nicht 
nur über die Förderung, sondern auch über die Ent-
wicklung im 10. Bildungsjahr. Es wird dann Aufgabe 
des Gesetzgebers sein, auf der Grundlage einer sol-
chen Bilanz die weitere Entwicklung zu bestimmen. 
Ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man 
sagt: Hier besteht ein Streit um die Ausgestaltung 
des 10. Bildungsjahres, und über den will die Bun-
desregierung hinwegkommen. So leichter Hand soll-
ten wir nicht über eine ernste bildungspolitische 
Diskussion sprechen, die ja nicht nur über die Gren-
zen parteipolitischer Zuordnung hinweg geführt 
wird, sondern quer durch alle Länder geht und in 
der sich eine weitere Klärung, etwa im Bereich der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung bei 
der Fortschreibung des Bildungsgesamtplans, in den 
nächsten Jahren sicherlich ergeben wird. Die weite-
re Entwicklung sollte man bei künftigen Entschei-
dungen durchaus einbeziehen können und trotzdem 

angesichts der geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt 
eine berufliche Bildung brauchen, diese Maßnahme 
schon treffen. 

Ich möchte nun die Gelegenheit benutzen, um kurz 
auf die weitere Entwicklung im Bereich der Ausbil-
dungsförderung einzugehen. 

Während die gesetzgebenden Körperschaften über 
die Einbeziehung der beruflichen Grundbildung be-
raten, bereitet die Bundesregierung das 6. Ände-
rungsgesetz zum Bundesausbildungsförderungsge-
setz vor: Gleichzeitig laufen die Vorarbeiten zu dem 
Bericht nach § 35 des Gesetzes, der Vorschläge zur 
Anpassung der Leistungen an die Veränderung der 
Lebenshaltungskosten enthalten soll und dem Deut-
schen Bundestag noch in diesem Jahr vorzulegen ist. 

Ohne der Beschlußfassung der Bundesregierung 
vorzugreifen, kann ich schon jetzt erklären: Die 
Bundesregierung wird in ihrem Bemühen um Ver-
besserung des Rechts der Ausbildungsförderung und 
der Leistungen fortfahren. Mit der 6. Novelle wird 
die Bundesregierung versuchen, notwendige struk-
turelle Änderungen in der Ausbildungsförderung 
mit der Anpassung der Leistungen zum Herbst 1979 
zu verbinden, um dem Gesetzgeber die Entscheidun-
gen zu erleichtern. Es wird also nicht eine 6. und 
dann noch eine 7. Novelle, sondern nur eine 6. No-
velle geben, die beide Bereiche zusammenfaßt. 

Die Bundesregierung wird im Rahmen der struk-
turellen Entwicklung auch die Frage einer Ver-
stetigung der Leistungen zu lösen versuchen. Bis-
her ist es für die Betroffenen ein Ärgernis, daß 
die Förderungsleistung auch bei normaler Entwick-
lung des Einkommens der Eltern in einem Jahr 
sinkt, im nächsten Jahr steigt und dann wieder 
sinkt. Das abzustellen wird von den Ländern und 
vom Bund gewisse Mehraufwendungen fordern. 
Diese Kosten halten sich aber in einem Rahmen, 
der mit der mittelfristigen Finanzplanung verträg-
lich ist. Von da aus spricht sehr viel dafür, den zu-
sätzlichen Aufwand für die Verstetigung als einen 
vertretbaren Preis für ein Mehr an Stabilität und 
Gerechtigkeit in der Ausbildungsförderung zu ver-
stehen. 

Ich weiß, daß die Leistungen nach dem Gesetz 
auch bei strukturellen und inhaltlichen Fortschritten 
immer auf Kritik stoßen werden. Die Bundesregie-
rung nimmt diese Kritik ernst. Die Kritiker aber 
müssen bedenken, daß die Gesamtaufwendungen 
von Bund und Ländern für das BAföG fast drei 
Milliarden DM ausmachen und daß die allgemeine 
Entwicklung der öffentlichen Finanzen Grenzen 
setzt, die auch im sozialen Bereich zu beachten sind. 

Es wird gelegentlich über einen angeblichen Miß-
brauch von Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz gesprochen. Dazu sage ich 
deutlich, daß im Vordergrund unserer Bemühungen 
die über 600 000 Schüler und Studenten stehen 
müssen, die die Leistung nach dem BAföG zu Recht 
erhalten, und nicht die wenigen Fälle, in denen von 
vereinzeltem Mißbrauch berichtet wird, ohne daß 
das bisher konkret nachgewiesen worden ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 
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Im Gegenteil: Wir wissen, daß es gerade die ge-
förderten Studenten sind, die ihr Studium im Durch-
schnitt besonders schnell beenden. Ich habe deshalb 
Zweifel, ob man auf der Grundlage dieser diffusen 
Gerüchte über eine mißbräuchliche Inanspruch-
nahme so weit gehen sollte, Studium und Studien-
reform durch eine zusätzliche und verwaltungs-
aufwendige Überprüfungspraxis zu belasten. 

(Beifall bei der SPD) 

Die weiteren Einzelpunkte, die hier Kollege Da-
weke vorgetragen hat, werden wir im Rahmen die-
ser sechsten Novelle zu beraten haben. Aber ich 
schließe mich schon jetzt voll und ganz den Beden-
ken des Kollegen Vogelsang gegen eine Erweite-
rung der Möglichkeit des Rückrufs oder der Sper-
rung von Leistungen bei dem an, was Sie Vorle-
sungsboykott oder Streik nennen. Das Gesetz ent-
hält schon heute die Möglichkeit, Leistungen zu-
rückzufordern, wenn jemand seine Ausbildung prak-
tisch über einen gewissen Zeitraum nicht durchführt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber das machen 
Sie doch nicht!) 

Wenn wir darüber hinausgehen, besteht die Gefahr, 
daß wir die Ausbildungsförderung zu einem Diszi-
plinierungsinstrument machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser Gefahr sollten wir nicht erliegen. 

Die Förderung der beruflichen Grundbildung und 
die soziale Flankierung der Öffnung der Hochschu-
len sind wichtige Orientierungspunkte für die wei-
tere Entwicklung des Systems der Ausbildungsför-
derung. 

Ich bin zuversichtlich, daß weitere Fortschritte 
möglich sind, die den notwendigen Finanzrahmen 
einhalten und trotzdem den Betroffenen, seien es 
Schüler oder Studenten und ihre Familien, zeigen, 
daß die Bundesregierung ihre Sorgen und Probleme 
kennt und zu berücksichtigen versucht. Im Früh-
jahr 1979 wird der Deutsche Bundestag dazu wich-
tige Entscheidungen zu treffen haben. Schon im 
voraus bitte ich dafür um Ihre Unterstützung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Debatte. 

Der Ältestenrat hat Ihnen seine Vorschläge zur 
Überweisung an die Ausschüsse vorgelegt. Dage-
gen erhebt sich offenkundig kein Widerspruch. Es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 12 a und 12 b 
auf: 

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines ... Gesetzes zur 

Änderung des Grundgesetzes 
— Drucksache 8/2080 -- 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 

Innenausschuß 

b) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Staatshaftungs-
gesetzes 
— Drucksache 8/2079 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

Es soll eine verbundene Debatte stattfinden. 

Das Wort zur Einbringung hat der Herr Bundes-
minister der Justiz. 

Dr. Vogel, Bundesminister der Justiz: Frau Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
der Regierungserklärung vom 16. Dezember 1976 
sind für die Rechtspolitik der Bundesregierung in 
der 8. Legislaturperiode als Leitsätze genannt: 

Erstens: Die Rechtsordnung muß dort weiterent-
wickelt werden, wo sie den Wertvorstellungen des 
Grundgesetzes, insbesondere den Grundrechten, 
dem Sozialstaatsprinzip und dem Rechtsstaatsprin-
zip, noch nicht in vollem Umfange entspricht. 

Zweitens: Sie muß neuen Herausforderungen mit 
zeitgemäßen Lösungen begegnen. 

In Übereinstimmung damit wird sodann in der 
Regierungserklärung angekündigt, die Bundesregie-
rung wolle das gegenwärtig sehr unübersichtliche, 
zersplitterte und deshalb unbefriedigende Staats-
haftungsrecht vereinheitlichen und unserem heuti-
gen 

 
 Verständnis entsprechend erneuern. 

In Vollzug dieser Ankündigung hat die Bundes-
regierung den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Grundgesetzes und den Entwurf eines Staats-
haftungsgesetzes beschlossen. Beide Entwürfe liegen 
heute dem Deutschen Bundestag in erster Lesung 
zur gemeinsamen Beratung und Beschlußfassung 
vor. 

Diese Vorlagen gehen in ihrer Bedeutung über 
die Vielzahl der Entwürfe, mit denen sich der Ge-
setzgeber tagtäglich zu beschäftigen hat, ein Stück 
hinaus. Sie bringen nämlich einen Abschnitt un-
serer Rechtsgeschichte zum Abschluß und eröffnen 
ein neues Kapitel unseres praktischen Staatsver-
ständnisses. Sie geben zugleich der rechtsstaatlichen 
Wirklichkeit unseres Gemeinwesens eine neue 
Qualität. 

Natürlich ist die Frage danach, welche Folgen es 
hat, wenn. der Staat einem seiner Bürger Unrecht 
zufügt, nicht neu. Aber über Jahrhunderte hinweg 
lautete die Antwort: Der Staat ist absolut, er kann 
vom Bürger nicht zur Verantwortung gezogen wer-
den. Bezogen auf die Person des absoluten Herr-
schers war sogar zweifelhaft, ob er überhaupt Un-
recht im materiell-rechtlichen Sinne begehen könne, 
ob sein Tun und Unterlassen nicht über dem Gesetz, 
zumindest aber außerhalb des Gesetzes stehe. In 
der Praxis war jedenfalls eine Haftung des Staates 
für schadenverursachendes Fehlverhalten des Herr-
schers lange Zeit gänzlich unbekannt; es herrschte 
vielmehr die Vorstellung, der Staat brauche für 
schädigende Folgen seines Verhaltens nicht einzu-
stehen. 
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Dieser Rechtszustand konnte nur allmählich und 

unter Überwindung erheblicher Rückschläge zugun-
sten des Bürgers verändert werden. In seine Recht-
losigkeit schlug im Zeitalter der Aufklärung das 
Preußische Allgemeine Landrecht dadurch eine erste 
Bresche, daß es 1794 die allgemeine persönliche, 
wenn auch noch subsidiäre Haftung des Beamten 
einführte, der seine Amtspflicht schuldhaft verletzte. 
Gestützt auf die sogenannte Mandatstheorie des rö-
mischen Rechts folgerte man, daß nicht der Staat, 
sondern der seinen Auftrag, seine Befugnis über-
schreitende Beamte rechtswidrig handle und dafür 
als Person einzustehen habe. Als — auch zeitge-
schichtlich bemerkenswertes — Beispiel erwähne 
ich, daß das Obergericht Wolfenbüttel im Jahre 1879 
den preußischen General von Falckenstein, der dort 
während des deutschfranzösischen Krieges als Ge-
neralgouverneur und Inhaber der vollziehenden 
Gewalt amtierte, deshalb zu Schadenersatz in Höhe 
von etwa 5 Talern täglich pro Person verurteilte, 
weil er fünf Sozialdemokraten in Braunschweig im 
September 1870 ohne jede Rechtsgrundlage auf 
einer Festung gefangensetzen ließ. Diese Fünf hat-
ten sich wenige Tage nach der Schlacht von Sedan 
öffentlich für milde Friedensbedingungen für Frank-
reich und gegen die Annexion Elsaß-Lothringens 
ausgesprochen. Ich meine, sowohl der Mut dieser 
Fünf als auch der Mut des Gerichts, das sein Urteil 
immerhin im ersten Jahr des Sozialistengesetzes 
fällte, verdienen auch nach 100 Jahren Anerken-
nung und Respekt. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Als Bayer kann ich mir die Bemerkung nicht ganz 
versagen, daß die Verurteilung des preußischen 
Generals von Falckenstein auch deswegen auf 
meine besondere Sympathie stößt, weil er die preu-
ßische Armee befehligte, die Bayern 1866 in einige 
Ungelegenheiten brachte. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Der Staat selbst kam erst mit der Einführung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit ins Spiel, die in Baden 
1863, in Bayern 1878 und in Preußen 1875 ihre Tä-
tigkeit begann. Jetzt konnte der Bürger staatliche 
Verwaltungsakte wenigstens in den im Gesetz zu-
gelassenen Fällen von unabhängigen Gerichten 
nachprüfen und gegebenenfalls als rechtswidrig 
aufheben lassen. Der Staat selbst, nicht nur seine 
Beamten als Privatpersonen, standen damit erstmals 
in unserer Rechtsgeschichte dem Bürger vor den 
Schranken des Gerichts gegenüber. Für den Ersatz 
des Schadens haftete allerdings auch in diesen Fäl-
len weiterhin  der  Beamte persönlich. Dies änderte 
sich erst zu Beginn unseres Jahrhunderts. Durch ein 
preußisches Gesetz 1909 und durch ein Reichsgesetz 
1910 wurde eine befreiende Schuldübernahme mit 
der Folge normiert, daß als Schuldner an die Stelle 
des Beamten der Staat trat. Die Haftungsvorausset-
zungen blieben dabei aber unverändert. Der Staat 
mußte also nur Schadensersatz leisten, wenn der 
Geschädigte einem Beamten die schuldhafte Ver-
letzung seiner Amtspflicht nachweisen konnte und 
wenn bei fahrlässiger Pflichtverletzung kein an-
derer Ersatzpflichtiger — sei es auch eine Versiche-
rung — vorhanden war. 

Das Grundgesetz hat, insoweit der Weimarer Ver-
fassung folgend, in seinem Art. 34 diesen Rechts-
zustand im wesentlichen unverändert übernommen. 
Das Grundgesetz hielt auch an der noch aus der 
Zeit der Unangreifbarkeit von Verwaltungsakten 
stammenden Rechtswegregelung fest, derzufolge 
Schadensersatzansprüche gegen die öffentliche 
Hand stets vor den Zivilgerichten geltend zu ma-
chen sind, dies auch dann, wenn über die Recht-
mäßigkeit des Verwaltungshandelns schon vor den 
Verwaltungsgerichten gestritten und entschieden 
worden ist. 

Der Schutz des Bürgers gegen staatliches Unrecht 
muß also nicht nur in zwei verschiedenen Gerichts-
zweigen in maximal sechs Instanzen durchgesetzt 
werden. Er weist auch erhebliche Lücken auf, die 
von der Rechtsprechung durch die Entwicklung des 
sogenannten enteigungsgleichen Eingriffs, des so-
genannten Aufopferungsanspruchs sowie des Fol-
genbeseitigungsanspruchs und die Zuordnung be-
stimmter staatlicher Tätigkeiten zur privatrechtli-
chen Sphäre so zuletzt noch der Bundesgerichts-
hof in seinem Urteil vom Januar 1977 — nur teil-
weise geschlossen werden konnten, was etwa zu 
dem befremdlichen Ergebnis führt, daß ein Unfall 
eines Postfahrzeuges rechtlich andere Konsequen-
zen hat als der Unfall eines Bahnbusses. Im übrigen 
hat aber gerade auch die Rechtsprechung in man-
chen Bereichen deutlich gemacht, welche Lücken 
das geltende Recht enthält, so etwa der Bundesge-
richtshof in seinem Urteil vom Oktober 1970, wo-
nach bei Versagen einer Ampelanlage keine Haf-
tung des Staates für einen dadurch verursachten 
Verkehrsunfall besteht. 

Diesen unbefriedigenden Zustand, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, wollen die beiden Vor-
lagen, die heute in erster Lesung behandelt werden, 
durch eine umfassende Neuregelung beseitigen. 
Art. 34 des Grundgesetzes soll in der neuen Fassung 
das Institut der Staatshaftung garantieren,  und zwar, 
als unmittelbare, ausschließliche und primäre Haf-
tung für die Verletzung den Bürger schützender 
Pflichten des öffentlichen Rechts durch die vollzie-
hende und auch durch die rechtsprechende Gewalt. 
Damit werden Art, Voraussetzungen und Umfang 
der staatlichen Verantwortlichkeit in ihren Wesens-
zügen in der Verfassung selbst festgelegt. Der Kern-
bereich der Staatshaftung kann also künftig durch 
einfaches Gesetz nicht mehr beschränkt werden. Das 
bedeutet: Der Staat haftet künftig unmittelbar, nicht 
anstelle des zunächst haftenden Beamten, und der 
Staat kann sich nicht mehr durch den Hinweis auf 
einen anderen Ersatzpflichtigen von seiner eige-
nen Haftpflicht befreien. Außerdem soll eine Ände-
rung des Art. 34 des Grundgesetzes bewirken, daß 
ein und dasselbe Gericht künftig sowohl über die 
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns als auch 
über die Schadensersatzpflicht entscheidet. 

Der Bundesrat hat erfreulicherweise diese Ver-
fassungsänderungen im Prinzip schon beim ersten 
Durchgang gutgeheißen. Widersprochen hat der 
Bundesrat hingegen dem weiteren Vorschlag der 
Bundesregierung, dem Bund die konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz für die Tumultschädenhaf- 
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tung zu übertragen. Diese Regelung steht unseres 
Erachtens in innerem Zusammenhang mit dem 
Staatshaftungsrecht; denn die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist ja ein 
wesentliches Element der Rechtsstaatlichkeit. Die 
Nichterfüllung dieser Gewährleistung läßt es rechts-
politisch als notwendig erscheinen, dem Staat in 
in den Fallen, in denen er derartige Ereignisse nicht 
beherrschen und ihre Folgen nicht abwenden kann, 
wenigstens in durch das Sozialstaatsprinzip gebote-
nen Umfang die finanzielle Verantwortlichkeit für 
Sachschäden, aber auch für Personenschäden bei 
derartigen Tumulten aufzuerlegen. Anders als .der 
Bundesrat hält die Bundesregierung die gegenwär-
tig geltenden landesrechtlichen Vorschriften, die 
überwiegend aus dem Anfang der 20er Jahre stam-
men, für teilweise unzureichend und überdies eine 
bundeseinheitliche Regelung auf diesem Gebiet für 
erforderlich. 

Der Entwurf eines Staatshaftungsgesetzes füllt die 
neuen Verfassungsbestimmungen im einzelnen aus. 
Hervorzuheben sind dabei folgende Regeln: der 
Übergang zur verschuldensunabhängigen Haftung 
bei rechtswidrigen Grundrechtseingriffen, die Um-
kehr der Beweislast bei sonstigen Amtspflichtver-
letzungen — der Staat muß künftig beweisen, daß er 
in diesen Fällen die den Umständen nach gebotene 
Sorgfalt beachtet hat —, die umfassende Haftung 
für Fehler technischer Einrichtungen, wenn sie, wie 
Ampeln beispielsweise, zur selbständigen Ausübung 
vollziehender Gewalt eingesetzt sind — übrigens 
für den rechtspolitisch und rechtshistorisch Interes

-

sierten auch eine interessante Wegemarke, weil 
erstmals kraft Gesetzes fingiert wird, daß eine tech-
nische Anlage in den Haftungswirkungen einer na-
türlichen Person, einem Menschen, gleichsteht, und 
nicht mehr der konstruierte Versuch unternom-
men wird, das Verschulden der Anlage auf das 
Verschulden eines dahinterstehenden Menschen zu-
rückzuführen —., die Gleichrangigkeit von Folgen-
beseitigung und Schadensersatz in Geld, die Pflicht 
zu angemessenem Geldersatz für Nichtvermögens-
schäden bei Verletzung immaterieller Rechtsgüter, 
also die Ausdehnung des Gedankens dessen, was 
üblicherweise unter dem Begriff Schmerzensgeld be-
kannt ist,  und schließlich die Neuabgrenzung der 
öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen 
Staatshaftung, die bisher eigentlich mehr durch 
historische Zufälligkeiten bestimmt war. 

Diese Neuordnung des Staatshaftungsrechts ist 
nicht nur sachlich geboten; sie ist auch finanzier-
bar. Die Bundesregierung hat zum Nachweis dieser 
Feststellung eine Reihe rechtstatsächlicher Erhe-
bungen über die finanziellen Auswirkungen des ge-
genwärtigen Staatshaftungsrechts bei Bund, Län-
dern, Kommunen und Gerichten durchgeführt. Diese 
Untersuchungen haben ergeben, daß sich die jähr-
lichen finanziellen Gesamtlasten der öffentlichen 
Haushalte in Bund, Ländern und Gemeinden aus der 
Erfüllung von solchen Staatshaftungsansprüchen 
nach geltendem Recht bisher zusammen auf insge-
samt etwa 17 bis 20 Millionen DM belaufen. Dabei 
ist allerdings die besonders schadensträchtige Sparte 
der sogenannten Notarhaftung, die höhere Beträge 
erreicht, ausgenommen. Nach den neuen Vorschlä

-

gen würden sich diese Ausgaben für alle drei Ebe-
nen der öffentlichen Hand in etwa verdoppeln. Ich 
meine, dieser Preis ist für das angestrebte Mehr an 
Rechtsstaatlichkeit vertretbar. 

Namens der Bundesregierung, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, bitte ich um eine gründ-
liche Beratung der Entwürfe, die allerdings noch in 
dieser Legislaturperiode zum Abschluß kommen 
sollte. Dabei ist die Bundesregierung sowohl zur 
erneuten sorgfältigen Prüfung der Vorschläge des 
Bundesrates als auch zur Prüfung aller übrigen 
Vorschläge bereit; denn die Ergebnisse der Bera-
tungen sollten gerade auf diesem wichtigen Gebiet 
unserer Rechtsordnung eine breite, am besten eine 
allseitige Zustimmung ermöglichen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Klein (Göttingen). 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU) : Frau Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ini-
tiative der Bundesregierung zur Novellierung des 
Staatshaftungsrechts ist im Prinzip zu begrüßen, die 
Reformbedürftigkeit des Staatshaftungsrechts, des-
sen Grundlagen im wesentlichen um die Jahrhun-
dertwende abschließend ausgeformt worden sind, 
im Prinzip unbestritten. Die wesentlichen Mängel 
des geltenden Staatshaftungsrechts sind vom Herrn 
Bundesjustizminister hier bereits angesprochen wor-
den. Lassen Sie sie mich kurz zusammenfassend wie-
derholen. 

Es ist zum einen die zivilrechtliche Konstruktion 
dieses Staatshaftungsrechts nach dem Vorbild des 
bürgerlichen Deliktsrechts, was also bedeutet, daß 
der handelnde Beamte bei rechtswidrigem und 
schuldhaftem Verhalten unmittelbar haftet, daß 
der Staat die Schuld des handelnden Beamten ledig-
lich übernimt und sich ein Rückgriffsrecht ihm gegen-
über vorbehält. Im Rechtsstaat demgegenüber kann 
Grund der Staatshaftung lediglich die  Wiederher-
stellung der durch staatliches, organschaftliches Han-
deln verletzten Gerechtigkeit sein. Auf Verschulden 
kann es im Prinzip nicht ankommen. 

Ebenso rührt aus dem vergangenen Jahrhundert 
das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, demzufolge 
bei fahrlässigem Handeln des Beamten die Staats-
haftung nur in Anspruch genommen werden kann, 
wenn anderweitige Ersatzmöglichkeiten nicht be-
stehen — eine Regelung, die unter den Bedingun-
gen des vergangenen Jahrhunderts als Beamten-
privileg sinnvoll gewesen sein mag, als Fiskalprivi-
leg grundsätzlich nicht zu rechtfertigen ist. 

Aus dem Staatsverständnis des vergangenen Jahr-
hunderts ergibt sich auch der Umstand, daß das 
Amtshaftungsrecht im engeren Sinne einen Anspruch 
auf Wiederherstellung des durch einen unrecht-
mäßigen Staatsakt gestörten Zustands nicht kennt. 
Freilich hat die Rechtsprechung durch die Ausbil-
dung des Folgenbeseitigungsanspruchs diesem Übel-
stand abgeholfen, der allerdings auf einem anderen 
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Rechtsweg verfolgt werden muß als der Anspruch 
auf Amtshaftung. 

Für den durch unrechtmäßiges staatliches Handeln 
Geschädigten ist besonders verwirrend die Gemen-
gelage mit den von der Rechtsprechung zum Zwecke 
der Lückenfüllung entwickelten Ansprüchen aus ent-
eignungs- und aufopferungsgleichem Eingriff. Damit 
hat die Rechtsprechung auf dem Wege über das. 
Richterrecht bereits Sonderfälle, freilich Sonderfälle 
von großer Breitenwirkung, einer originären und 
verschuldungsunabhängigen Staatshaftung geschaf-
fen. 

Wenn das Stichwort „Aufopferung" fällt, Herr 
Bundesminister der Justiz, dann sollte man freilich 
nicht nur über die ganz gewiß positiv zu wertenden 
bayerischen Traditionen in unserer Rechtsordnung, 
sondern auch über die nicht minder positiven preu-
ßischen Traditionen unserer Rechtsordnung spre-
chen; denn der Aufopferungsanspruch findet ja 
heute noch seine Grundlage in einer Bestimmung 
des Preußischen Allgemeinen Landrechts aus dem 
Jahre 1794. 

Was — Sie haben das erwähnt, Herr Bundes-
minister — die Rechtswegproblematik angeht, so ist 
es in der Tat nicht voll befriedigend, daß die Ent-
scheidung über die Rechtmäßigkeit staatlicher Akte 
normalerweise nicht durch die gleiche Gerichtsbar-
keit getroffen wird wie die über die Höhe des Ent-
schädigungsanspruchs. 

Trotz dieser Mängel, die zu einem guten Teil 
dogmatischer Art sind, muß man wohl in Würdigung 
des geltenden Rechts und der Bemühungen der 
Rechtsprechung um das geltende Recht festhalten, 
daß der Rechtsschutz des Bürgers im Ergebnis auch 
nach geltendem Recht weitgehend gesichert ist, wo-
bei ich absehe von den Privilegien mancher Hoheits-
verwaltungen, deren Existenzberechtigung aller-
dings schon nach geltendem Recht als zweifelhaft 
angesehen werden kann und muß. 

Nun legt die Regierung nicht nur den Entwurf 
eines neuen Staatshaftungsgesetzes vor, sondern 
auch den Entwurf einer Änderung des Grundgeset-
zes. Damit wird natürlich für die beabsichtigte Re-
form des Staatshaftungsgesetzes ein besonders ho-
her Erwartungshorizont geweckt. Dies, so meine 
ich, rechtfertigt eine besonders kritische Prüfung 
der vorgelegten Entwürfe daraufhin, ob die Vorlage 
den geweckten Erwartungen denn auch gerecht wird. 

Ein weiterer von Ihnen, Herr Minister, auch be-
reits angesprochener Gesichtspunkt ist natürlich die 
Frage, ob das, was uns, glaube ich, übereinstimmend 
rechtspolitisch geboten erscheint, unter den gege-
benen haushaltspolitischen Voraussetzungen denn 
auch realisierbar ist. Ich fürchte, Sie haben diese 
Frage etwas vorschnell bejaht. 

Hier muß zunächst einmal in Betracht gezogen 
werden, daß die Hauptlast dieser Reform nicht der 
Bund, sondern die Länder und die Kommunen zu 
tragen haben, wobei auch die mittelbare Staatsver-
waltung, die körperschaftliche Selbstverwaltung 
nicht ganz außer Betracht gelassen werden dürfen. 
Exakte Berechnungen über zusätzliche Kostenbela-
stungen durch die angestrebte Reform liegen bisher 

nur in Teilen vor. Man mag füglich bezweifeln, ob 
sich die Konsequenzen einer solchen Gesetzgebung 
überhaupt auf Heller und Pfennig im voraus berech-
nen lassen. Jedenfalls sind Befürchtungen, die aus 
den Kreisen der Betroffenen an uns herangetragen 
werden, ganz gewiß nicht auf die leichte Schulter zu 
nehmen. 

Im übrigen ist festzustellen, daß der Regierungs-
entwurf diesen haushaltspolitischen Bedenken, die 
natürlich auch schon im Stadium der Beratung der 
Referentenentwürfe geäußert worden sind, bis zu ei-
nem nicht geringen Grade bereits Rechnung trägt, 
wie ich meine, zum Schaden seiner Qualität unter 
rechtspolitischen Aspekten. 

Deswegen halte ich die Frage für berechtigt, ob 
eine solche Reform, die bei näherem Zusehen — zum 
Teil, ich wiederhole das, aus durchaus verständlichen 
haushaltspolitischen Erwägungen — den Namen 
„Reform" nur bedingt verdient, den Aufwand einer 
Grundgesetzänderung und einer umfassenden ge-
setzlichen Neuregelung der Materie überhaupt recht-
fertigt. 

Die Bereitschaft der Opposition, die Bilanz der 
sozialliberalen Reformgesetzgebung nur in einem 
rein quantitativen Sinne zu vermehren, zumal wenn 
diese Reform einmal mehr im wesentlichen auf Ko-
sten Dritter gehen soll, kann nicht vorausgesetzt wer-
den. Wir werden uns an der Suche nach wirklich qua-
litativen und finanziell tragbaren Verbesserungen 
beteiligen, aber die vorgelegten Entwürfe kritisch 
prüfen. Für ein Gesetz, das an die Stelle der bisheri-
gen, für den Laien zwar verwirrenden, für den Ken-
ner aber immerhin durchschaubaren Rechtslage neue 
Verwirrung treten läßt, werden wir uns nicht begei-
stern können. 

Immerhin ist festzustellen, daß trotz der gerügten 
rechtsdogmatischen und praktischen Mängel des 
Staatshaftungsrechts eine gefestigte, wenngleich 
komplizierte Rechtsprechung im großen und ganzen 
doch für eine zufriedenstellende Erfüllung der Be

-

dürfnisse des sekundären Rechtsschutzes sorgt. Ich 
stehe nicht an, einige Vorzüge des Regierungsent-
wurfs ausdrücklich anzuerkennen, so die Einführung 
des Prinzips — zu unterstreichen ist allerdings „des 
Prinzips" — der unmittelbaren verschuldungsunab-
hängigen Staatshaftung, der Wegfall des Subsidiari-
tätsprinzips, gegen den sich allerdings der Bundesrat 
bereits gewandt hat, die Tatsache der Staatshaftung 
auch bei Versagen technischer Einrichtungen, wie 
der Herr Bundesminister das hier geschildert hat, 
und der Grundsatz der freien Wahl zwischen Scha-
densersatzanspruch und Wiederherstellungsan-
spruch. 

Aber diesen Vorzügen stehen unbestreitbare 
Nachteile gegenüber, so wird das hochgelobte und 
in den Vordergrund gestellte und an sich richtige 
Prinzip der verschuldensunabhängigen Staatshaf-
tung nicht nur aufgeweicht, sondern praktisch auf-
gehoben durch die Klausel, die in § 2 Abs. 1 Satz 2 
des Gesetzentwurfs enthalten ist, wonach Geldersatz 
entfällt, wenn die Pflichtverletzung auch bei Be-
achtung der bei der Ausübung vollziehender oder 
rechtsprechender Gewalt den Umständen nach ge- 
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botenen Sorgfalt nicht hätte vermieden werden kön-
nen. Was danach bleibt, ist die Umkehr der Beweis-
last. Sie fällt deshalb nicht sehr ins Gewicht, weil an 
den Nachweis des Verschuldens des Amtswalters 
seitens der Rechtsprechung schon bisher nur sehr 
bescheidene Anforderungen gestellt wurden. 

Anders ist es übrigens wieder bei Eingriffen im 
Grundrechtsbereich. Hier gibt es eine verschuldensun-
abhängige Staatshaftung. Allerdings wird diese Aus-
nahme durch eine weitere Ausnahme, die die Regel 
dann wiederherstellt, durchbrochen, wenn es sich 
„lediglich" um eine Verletzung des Grundrechts der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit handelt. Durch 
dieses System von Regel- und Ausnahmevorschriften 
wird die ganze Regelung außerordentlich kompli-
ziert, für die künftige Rechtsanwendung schwer 
durchsichtig und schwierig. 

Man fragt sich, wie dies mit dem in der Gegen-
äußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme 
des Bundesrates formulierten Grundanliegen verein-
bar ist, mit diesem Gesetzentwurf ein klares, über-
sichtliches, in sich geschlossenes und einheitliches 
Staatshaftungssystem zu schaffen. 

Ein weiterer Nachteil! Im Bereich der Verkehrs-
sicherungspflicht finden die Grundsätze der Staats-
haftung zwar Anwendung, es bleibt aber insoweit 
auch bei Grundrechtsverletzungen de facto bei der 
verschuldensabhängigen Haftung. Die sogenannten 
Bereichsausnahmen — ich kann das hier nicht länger 
ausführen — nehmen einen erheblichen Umfang ein, 
also der Bereich, wo in der öffentlichen Verwaltung 
nicht die Grundsätze der Staatshaftung, sondern die 
Grundsätze privatrechtlicher Haftung mit allen Ent-
lastungsmöglichkeiten der Verwaltung zur Anwen-
dung kommen. Ob die Vereinheitlichung des Rechts-
weges tatsächlich einen erheblichen Vorteil gegen-
über dem geltenden Recht bringt, ist füglich zu be-
zweifeln. Die kritischen Anmerkungen des Richter-
bundes sind der Aufmerksamkeit der mit der Bera-
tung befaßten Ausschüsse zu empfehlen. 

Eine Randbemerkung zum legislativen Unrecht, 
das natürlich ganz besondere Probleme aufwirft; 
aber von der Rechtsprechung nach geltendem Recht 
wird durchaus anerkannt, daß es im Prinzip mögli-
cherweise einen Schadensersatzanspruch auslöst. Da-
von begegnet in den Entwürfen schlechterdings 
nichts, weder in dem zur Verfassungsänderung noch 
in dem zum einfachen Recht. Ich meine, daß u. a. 
hier eine der Schlechterstellungen des Bürgers be-
gründet liegt, die der Entwurf mit sich bringt. 

Ein Wort zur Einbeziehung der Tumultschäden. 
Auch hier ist eine Grundgesetzänderung erforderlich, 
um die notwendige Grundlage für ein Bundesgesetz 
zu schaffen. Der Bundesrat — dies nur zur Informa-
tion — hat dies bereits abgelehnt. Zutreffend ist je-
denfalls, wie ich meine, seine Erwägung, daß die 
Entschädigung für Tumultschäden keine Frage der 
Staatshaftung für begangenes Staatsunrecht ist, mit-
hin also in einen anderen systematischen Zusam-
menhang gehört, was allerdings die grundsätzliche 
Verpflichtung des sozialen Rechtsstaates nicht aus-
schließt, dort Entschädigung zu leisten, wo er seiner 
Aufgabe, den öffentlichen Frieden zu gewährleisten, 

nicht genügt hat und den Bürgern daraus ein Scha-
den entstanden ist. 

Ich fasse zusammen. Die Reform des Staatshaf-
tungsrechts ist zwar erwünscht, die Frage nach der 
finanziellen Machbarkeit einer vernünftigen Reform 
aber berechtigt. Angesichts einer stetig wachsenden 
Verschuldung der öffentlichen Haushalte sind kost-
spielige Reformen problematisch. Wenn sie sich als 
nicht durchführbar erweisen, könnte nähere Prüfung 
zu der Folgerung führen, es lieber beim geltenden 
Recht zu belassen oder sich auf Teilkorrekturen zu 
beschränken, statt ein neues Gesetz zu machen, das 
keinen wirklichen oder nur einen geringfügigen 
Fortschritt bringt, dafür aber für geraume Zeit neue 
Rechtsunsicherheit schafft. Das, meine Damen und 
Herren, werden wir jedenfalls nach den Erfahrungen 
der vergangenen Jahre nicht mitmachen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, das Wort hat die Frau Abgeordnete Dr. 
Däubler-Gmelin. 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Die Bundestagsfraktion 
der Sozialdemokraten begrüßt die Einbringung des 
Staatshaftungsgesetzes, das eine weitgehend ver-
schuldensunabhängige, ausschließliche, unmittelbare 
und primäre Einstandspflicht von Bund, Ländern 
und Gemeinden zur Wiedergutmachung von solchen 
Schäden vorsieht, die durch rechtswidriges hoheit-
liches Behördenhandeln auf dem Gebiet von vollzie-
hender und rechtsprechender Gewalt angerichtet 
werden. Wir begrüßen ausdrücklich den damit ver-
bundenen Vorschlag, durch eine Grundgesetzände-
rung dieser Haftungsverpflichtung Verfassungsrang 
einzuräumen. Wir sehen beide Entwürfe, Herr Klein, 
durchaus als gelungenes Ergebnis einer jahrzehnte-
langen juristisch-fachlichen Diskussion und der poli-
tischen Wertung dessen an, was gegenwärtig durch 
Bund, Länder und Gemeinden an zusätzlichen Ko-
sten für dieses Gebiet aufgewandt und verkraftet 
werden kann. 

Die Grundzüge und die Bedeutung dieses Reform-
vorhabens, auch ihre staatstheoretische und histori-
sche Verknüpfung hat der Justizminister bereits 
vorgetragen. Mein unmittelbarer Vorredner hat bei 
aller Akzeptierung des Ziels im Grundsatz seine Be-
denken und Zweifel angemeldet. Ausgangspunkt 
für unsere Haltung jetzt und in den kommenden 
Beratungen ist die Lage des Bürgers im derzeitigen 
Regelungsdickicht und Paragraphendschungel auf 
dem Gebiet des Staatshaftungsrechts; denn, Herr 
Klein, wir sind bei allem Verdienst der Rechtspre-
chung um die Fortentwicklung des Rechts in den 
letzten Jahrzehnten nicht der Meinung, daß hier 
von einem zufriedenstellenden Rechtsschutz für den 
einzelnen gesprochen werden kann. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Das ha- 
be ich nicht gesagt!) 

Wir sind vielmehr der Meinung, daß dieses Dickicht 
relativ undurchdringlich ist und daß außerdem die 
bestehenden Regelungen veraltet und lückenhaft 
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und verwirrend sind. Denn wesentliche Bereiche 
des geltenden Rechts beruhen nicht auf Gesetzen, 
sondern auf viefältigsten richterlichen Entscheidun-
gen bei der Entwicklung und Fortentwicklung des 
Rechts. 

(Zuruf des Abg. Erhard [Bad Schwalbach] 
[CDU/CSU]) 

Zum dritten, Herr Kollege Erhard, ist die Risiko-
verteilung zwischen Bürger und Staat auf diesem 
Gebiete ungerecht und muß insofern geändert wer-
den. Sie benachteiligt den rechtsuchenden Bürger. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Wir 
sind einer Meinung!) 

— Gut. Das wird eine hervorragende Ausgangsposi-
tion für unsere weitere Beratung sein. 

Wie das in der Praxis tagtäglich aussieht, dafür 
möchte ich jetzt ein paar Beispiele geben; die gibt 
es ja jeden Tag in Hülle und Fülle: Überall bei den 
Behörden werden mehr und mehr technische Hilfs-
mittel eingesetzt, ob nun Computer, Ampeln oder 
andere Geräte. Wenn sie einen Schaden verursa-
chen, weil sie ausfallen oder irgendwelche Fehl-
schaltungen eintreten, gibt es keine Wiedergutma-
chungspflicht des Staates gegenüber dem Bürger für 
den entstandenen Schaden; auch dann nicht, wenn 
der Bürger nachweisen kann, daß der technische 
Mangel einem bestimmten Behördenbereich zuzu-
ordnen ist. Das bedeutet, für diese Fälle des tech-
nischen Versagens fehlen Haftungsgrundlagen. 

Das nächste Beispiel, das ich jetzt bringe, steht 
für die Undurchschaubarkeit der bestehenden Rege-
lung. 

(Abg. Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] 
meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

— Gerne, aber lassen Sie mich bitte erst das Bei-
spiel vortragen, Herr Klein. — Bei einer der zahl-
reichen normalen Straßenbauarbeiten wird ein 
Grundstück beschädigt, eine Stützmauer wird ein-
gerissen und Gartenanlagen gehen kaputt. Um seine 
Mauer repariert zu bekommen, muß der Grund-
stückseigentümer nach dem geltenden Rechtszu-
stand die Verwaltungsgerichte bemühen. Er muß 
dort seinen Folgenbeseitigungsanspruch einklagen. 
Um darüber hinaus aber Schadensersatz in Geld zu 
bekommen, z. B. um neue Obstbäume kaufen und 
pflanzen zu können, muß er die Zivilgerichte be-
mühen. Für den Bürger selbst stellt sich das als ein 
einheitlicher Schadensvorgang dar. Juristisch ge-
sehen bedeutete er heute jedoch mehrere Prozesse, 
mehrere Gerichte, mehrere Prozeßordnungen, mehr 
Zeit, mehr Arger und mehr Geld als erforderlich. 

Bitte schön. 

Dr. Klein (Göttingen) (CDU/CSU) : Frau Kollegin, 
darf ich zu dem vorigen Beispiel noch fragen, ob Sie 
der Meinung sind, daß sich nach dem neuen Recht, 
so wie es sich nach der Regierungsvorlage darstellt, 
insoweit etwas ändert? Der Begründung habe ich 
nämlich ebenso wie dem Text des Gesetzes entnom-
men, daß dieser Mangel, den Sie zutreffend charak-
terisiert haben, nur bei selbständig arbeitenden tech-
nischen Einrichtungen ausgeglichen werden soll, 

aber nicht, wenn zur Vorbereitung einer Verwal-
tungsentscheidung z. B. Computer eingesetzt wer-
den. 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD): . Herr Klein, bei 
Ampelanlagen haben Sie sicher unrecht. 

(Dr. Klein [Göttingen] [CDU/CSU] : Bei Am

-

pelanlagen ist das kein Problem!) 

— Gut. Bei Computern werden wir genau sehen 
müssen, wo Grenzen zu ziehen sind. Auf jeden Fall 
bin ich der Meinung: Die Beispiele zeigen sicherlich, 
daß der Gesetzentwurf auf dem richtigen Wege ist. 
Lassen Sie uns doch in den Beratungen gemeinsam 
prüfen, ob wir weitere vorbereitende technische An-
lagen einbeziehen können. Damit bin ich sehr ein-
verstanden. 

Noch ein Beispiel, und zwar jetzt zur ungerecht-
fertigten Risikoverteilung, von der ich sprach. Das 
ist natürlich kein Problem, Herr Kleinert, wenn die 
Behörde gutwillig ist und von sich aus den Scha-
den wiedergutmacht. Das ist klar, das ist bei allen 
Rechtsstreitigkeiten so. Wenn der Bürger das Pech 
hat, heute im Auto von einem Dienstfahrzeug ange-
fahren zu werden — sei es während des Manövers 
von einem Soldaten, sei es von einem Polizeibeam-
ten im Dienst —, weil der Fahrer etwas unvorsich-
tig über die Kreuzung fährt, dann muß der Bürger 
dem Soldaten oder Polizeibeamten nachweisen, daß 
dieser den Schaden schuldhaft verursacht hat. Wenn 
es das nicht kann, hat er es schwer, Reparaturkosten 
und Schadensersatz hereinzubekommen. 

Wir sind der Meinung — um das noch einmal zu 
sagen und damit gleichzeitig das aufzugreifen, was 
Sie in Frage gestellt haben, Herr Klein —, daß der 
vorgelegte Entwurf gute Ansatzpunkte bringt, wenn 
natürlich auch zuzugeben ist, daß der Vereinfachung 
und Durchschaubarkeit bei einer so komplizierten 
Materie durchaus Grenzen gesetzt sein müssen. Ich 
bin der Meinung, daß wir in den Beratungen ver-
suchen müssen — und das auch können —, Regelun-
gen im einzelnen zu verbessern, zu vereinfachen, 
auch weitergehende Haftungsverpflichtungen zu 
schaffen, soweit — da ist allerdings die Grenze — 
die  finanziellen Möglichkeiten von Bund, Ländern 
und Gemeinden das zulassen. Von den diesbezüg-
lichen Eingaben haben Sie ja schon selbst gespro-
chen. 

Der Bundesrat hat uns einige interessante Punkte 
zu bedenken gegeben. Die zahlreichen Eingaben, die 
wir bekommen haben, enthalten ebenfalls eine 
Menge Anregungen. Darüber hinaus haben Sie, Herr 
Klein, einige Punkte angesprochen, über die im De-
tail sicherlich noch diskutiert werden muß. Lassen 
Sie mich davon nur einige herausgreifen. Sie er-
wähnten gerade — und beklagten das auf der einen 
Seite —, daß in dem Gesetzentwurf das Prinzip der 
verschuldensunabhängigen Staatshaftung nicht lu-
penrein durchgehalten werde. Vieles spricht dafür, 
daß Sie in dem Punkte recht haben. Nur, was heißt 
eigentlich die Forderung, das Prinzip der verschul-
densunabhängigen Staatshaftung lupenrein durchzu-
halten? Wäre das denn jetzt in der Tat zu bezahlen? 
Heißt, darauf jetzt zu bestehen, nicht in Wirklich- 
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keit, das Gesetzeswerk als Ganzes zu gefährden, 
wo wir doch wissen, daß bereits bei den  jetzigen 
Kostenvoranschlägen die Finanzminister des Bun-
des und der Länder warnend  den  Zeigefinger heben? 

Wollen Sie in der Tat das Gesetz wegen dieses 
Prinzips scheitern lassen, oder müssen wir nicht viel 
mehr sehen, 

(Abg. Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] 
meldet sich zu einer Zwischenfrage) 

— gleich Herr Erhard —, daß es für den Bürger viel 
wichtiger ist, daß staatliche Stellen jetzt erst ein-
mal haften sollen und daß sie dieser Pflicht über-
haupt nur dann entgehen können, wenn ihnen vor 
Gericht der Nachweis gelingt, daß der Schaden nicht 
hätte vermieden werden können, auch dann nicht, 
wenn die übliche Sorgfalt beachtet worden wäre? 

Ein dritter Gedanke. Sind Sie nicht auch der 
Meinung, daß man darüber nachdenken muß, daß 
eine lupenrein durchgehaltene verschuldensunab-
hängige Haftung allein des Staates uns in die Rich-
tung führen müßte, auch für andere nichtstaatliche 
soziale Großorganisationen vergleichbare Haftungs-
maßstäbe und -regeln vorzuprogrammieren? Ich 
glaube, man wird in diesem Zusammenhang dann 
auch über diese Fragen diskutieren müssen. 

Vizepräsident Frau Renger: Frau Abgeordnete, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Erhard? 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD) : Gern, Frau Präsi-
dent! 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Frau Kolle-
gin, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinten 
Sie, wenn man das Gesetz etwas konsequenter ge-
staltete, würden finanziell unabsehbare Folgen ent-
stehen, die das Gesetz kaputtmachten. Ich frage: 
Welche Tatsachenelemente liegen für das Urteil vor, 
daß der Staat oder die öffentliche Hand seine Bür-
ger in so außerordentlichem Umfang rechtswidrig 
schädigt? 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD) : Das ist eine gute 
Frage, Herr Erhard. Wenn Sie hier in Zweifel ziehen, 
daß eine konsequent durchgehaltene verschuldens-
unabhängige Staatshaftung verteuernd wirkt, dann 
ehrt Sie das zwar, aber daß dies kostenmäßig grö-
ßere Auswirkungen für die Haushalte hätte, wird, 
glaube ich, von niemandem bestritten. Wenn Sie 
recht hätten, wäre das Problem in der Tat nicht vor-
handen. Aber so fürchte ich, werden wir uns doch 
des Problems annehmen müssen. 

(Erhard [Bad Schwalbach] [CDU/CSU] : Wir 
müssen Tatsachen feststellen lassen!) 

— Nein, nein. Auf die Tatsachen komme ich gleich 
noch zu sprechen. Es ist ja nun nicht so, daß keine 
Tatsachen da wären, ganz im Gegenteil. Es gibt für 
den Bereich einzelner Gemeinden sehr sorgfältig er-
hobenes Tatsachenmaterial, das einige Jahre hin-
durch erhoben wurde und von dem ich glaube, daß 
daraus nach den verschiedenen Berechnungsmetho-
den durchaus Schlüsse gezogen werden können. Ich 

glaube auch gar nicht, daß da, zwischen dem, was 
Sie und wir wollen, Widersprüche bestehen. Wir 
werden diese Berechnungsmethoden selbstverständ-
lich durchprüfen müssen, wir werden uns anhören 
müssen, was uns die kommunalen Spitzenverbände 
noch dazu sagen. Das ist ganz klar. Von vornherein 
aber so zu tun, als gebe es dieses Tatsachenmate-
rial nicht, das ist, glaube ich, nicht gerechtfertigt. 

Ich darf fortfahren. Herr Klein, Sie haben beklagt, 
daß einige besonders häufig vorkommende Streitig-
keiten des täglichen Lebens jetzt dem Zivilrecht 
zugewiesen werden, und zwar die Haftungsfragen 
im Zusammenhang mit der Teilnahme von Behör-
denfahrzeugen am Straßenverkehr. Ich darf Ihnen 
dazu sagen, daß wir zunächst einmal sehr glücklich 
darüber sind, daß der neue Gesetzentwurf es dem 
Bürger in Zukunft nicht mehr zumuten will, sofort 
nach einem Unfall — sagen wir mit einem etwas un-
vorsichtig fahrenden Post- oder Bahnbus — als er-
stes einmal feststellen zu müssen, ob der gelb, also 
hoheitlich, oder rot, also fiskalisch, fährt, und sich 
danach zu überlegen, wo, wie und in welchem Um-
fang er seine Schäden einklagen und ersetzt bekom-
men kann. 

Wir freuen uns, daß mit dem Gesetzentwurf die-
ses Relikt aus Thurn- und Taxis scher Regalzeit end-
lich einmal abgeschafft werden soll. Natürlich sehen 
wir — darin gebe ich Ihnen wiederum völlig 
recht —, daß die Zuweisung in den privatrechtlichen 
Haftungsbereich den Bürger summenmäßig nicht 
besserstellt. Das ist völlig zuzugeben. Nur: muß man 
dabei nicht auch bedenken, daß es doch zusätzlich 
zu dem Gewinn an Durchschaubarkeit, an Zeit und 
an weniger Ärger eine sachliche Berechtigung für 
eine Zuweisung genau dieses Gesamtkomplexes in 
das Zivilrecht gibt? Im Straßenverkehr, in diesem 
Massenverkehr mit seinen Regeln für alle ist doch 
eigentlich kein Platz für hoheitliches Autofahren, 
für hoheitliches Staatshandeln, jedenfalls nicht in 
dem Sinn, wie wir dies unter den heutigen Vor-
aussetzungen akzeptieren können. 

Sie haben die Tumultschäden angesprochen. Der 
Bundesrat hat hier Einwände vorgetragen. Sie 
haben uns hier nochmals darüber informiert. Sicher-
lich ist vieles von dem, was Sie sagen, richtig. 
Anknüpfungspunkt in diesem Teil des Entwurfes 
eines Staatshaftungsgesetzes ist sicherlich nicht das 
rechtswidrige hoheitliche Handeln, sondern recht-
mäßiges Staatshandeln, das eben nicht ausreicht. 
Das heißt: es hat den Mangel, nicht auszureichen, 
um Schaden zu verhüten. Einige der Einwände, die 
nicht von Ihnen persönlich, aber von einigen Ihrer 
Kollegen schriftlich schon geäußert wurden, stim-
men natürlich nicht. Ich darf deswegen darauf ein-
gehen. 

Es gibt durchaus Gründe, die für eine Zahlungs-
pflicht des Staates sprechen, wenn er verpflichtet 
war, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten; in-
sofern sind wir sicher einig. Die Forderungen kom-
men keineswegs nur von unserer Seite, sondern ich 
habe hier eine Pressemeldung des Deutschen Indu-
strie- und Handelstags, der just dies auch verlangt. 

Zum nächsten Punkt. Der Kollege Gerlach meinte 
im Mai dieses Jahres, als der Bundesminister den 
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Referentenentwurf — oder war es der Kabinetts-
entwurf? — vorstellte, sagen zu müssen, sein An-
satzpunkt sei insoweit völlig falsch. Der Staat solle 
das Demonstrationsstrafrecht verschärfen, und dann 
sei das Problem gelöst. Ich halte dies für einen ganz 
falschen Ansatzpunkt. Daß eine Verschärfung des 
Demonstrationsstrafrechts nichts bringt, das haben 
die Strafrechtssonderausschüsse der. vergangenen 
Legislaturperioden, wie ich meine, überzeugend 
nachgewiesen. Zum anderen müßten wir auch ein 
bißchen davon wegkommen ständig davon zu reden, 
daß solche Schäden, um die es hier geht, ausschließ-
lich von politisch motivierten Demonstranten ange-
richtet werden können. Die Sympathisanten unter 
den Kollegen mögen bitte verzeihen, aber es gibt 
auch Fußballfans und Rockmusikfans, die irgend-
wann einmal gewalttätig werden und Fahrzeuge ka-
puttmachen könnten. 

Insgesamt — um zusammenzufassen — bin ich 
der Meinung, daß es sich bei all den Punkten, die 
jetzt noch besprochen werden müssen, Herr Klein —, 
nicht lediglich um eine quantitative Hinzufügung 
eines Reformwerks an eine Bilanz der Soziallibe-
ralen Koalition handelt. Ich bin der Meinung, die 
Sache selbst lohnt sich. Wir haben Zeit, in dieser 
Legislaturperiode zügig und gründlich zu beraten. 
Und wenn ich Ihre schriftlichen und mündlichen 
Aussagen richtig würdige, sind wohl die Aussich-
ten ganz gut, noch in dieser Legislaturperiode zu 
mehr Chancengleichheit von Bürger und Staat auch 
auf diesem Gebiet zu kommen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen! Meine Herren! Auch diese Vorlage 
findet bemerkenswert wenig Interesse schon im Kol-
legenkreis. Die Damen und Herren auf den Tribünen 
wußten wahrscheinlich nicht, was sie hier erwartet. 
Ich bezweifle stark, daß sie sehr angetan sind von 
dem, was sie gehört haben, obwohl wir wirklich 
über eine sehr wichtige Sache reden. Aber wir tun 
das dann immer so, daß die Fachzeitschriften und 
diejenigen, die bisher schon in der Literatur darüber 
gearbeitet haben, von dieser Stelle aus noch ein 
Koreferat bekommen und das entsprechend zur 
Kenntnis nehmen, auch ihre eigene Würdigung gern 
zur Kenntnis nehmen. Ich fürchte, da haben einige 
vorschnell schon wieder etwas ausgelassen, was 
ihnen hinterher im Kollegenkreis leidtun wird. Das 
trägt zur öffentlichen Sichtbarmachung desjenigen, 
worum es eigentlich geht, verhältnismäßig wenig 
bei. Ich bin Herrn Richter Renk am Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof sehr dankbar, daß er in einem 
Artikel zu dieser Frage einiges herausgefunden hat, 
das ich lieber selbst herausgefunden hätte, woran 
uns dann aber andere Beschäftigungen jeweils zu 
hindern pflegen. 

Er hat nämlich erst einmal herausgestellt, daß die 
Sache damit angefangen hat, daß es heißt: The king 
can do no wrong. Das heißt: der Staat kann kein 
Unrecht tun. Folglich ist irgendeine Art von Staats

-

haftung abwegig. So hat das Ganze angefangen. Als 
man sich gesagt hat, die Interessen der Bürger ver-
langen dringend, daß man in besonders groben Fäl-
len des staatlichen unrechtmäßigen Handelns ihm 
irgendeinen Ersatz gibt, da hat man diesen Satz 
nicht etwa ad absurdum geführt und eine ganz neue 
Denkungsweise herbeizuführen versucht, sondern 
man hat sich auf das zurückgezogen, was lateinisch 
heißt: Si excessit privatus est. Das heißt: derjenige 
Beamte, der seine Rechte überschreitet, der im Rah-
men des staatlichen Handelns etwas Unrechtes, min-
destens aber etwas Falsches tut, der wird privat, der 
handelt gar nicht mehr staatlich. Das ist sehr pfiffig, 
wenn man den Staat so versteht, wie ich manche 
Konservative heute noch in Verdacht habe, daß sie 
den Staat verstehen, daß er nämlich tatsächlich kein 
Unrecht tun kann, auch wenn er nicht der König ist. 
Das ist aber ganz unpraktisch, wenn man sich die 
Rechtswirklichkeit anschaut. Ich möchte es einmal 
etwas „unrechtlich" sagen. Ich hatte einleitend schon 
darauf hingewiesen, daß wir vielleicht einmal versu-
chen sollten, das nicht so ganz rechtstheoretisch ab-
zuhandeln. 

Wenn man das also nicht völlig rechtstheoretisch 
ansieht, dann meine ich, daß Art. 34 des Grundge-
setzes in einem Widerspruch zu § 839 des Bürger-
lichen Gesetzbuches steht. In Art. 34 des Grundge-
setzes 'ist die berechtigte Forderung aufgestellt wor-
den, die soeben von mir genannten Grundsätze dahin 
umzukehren, daß der Staat grundsätzlich für das, 
was er dem Bürger an Unrecht zufügt, einzutreten 
hat. Das ältere Recht in dem Amtshaftungsparagra-
phen 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist aber be-
stehengeblieben, mit der Folge, daß Art. 34 in die 
Rechtswirklichkeit gar nicht hineinwirken konnte. 
Es ist dabei geblieben, daß sich der Anspruch des ge-
schädigten Bürgers gegen den einzelnen Beamten 
richten mußte und nur dann Erfolg haben konnte, 
wenn er dem einzelnen Beamten ein Verschulden 
nachgewiesen hat, wie es im übrigen auch der Syste-
matik des Bürgerlichen Gesetzbuches weitgehend 
entspricht. 

Dies ist meiner Meinung nach ein Widerspruch, 
den erst die Vorlage der Bundesregierung heute auf-
zulösen versucht. Dabei kommt es mir gar nicht auf 
die Einzelheiten, sondern auf das Verständnis zwi-
schen Bürger und Staat an, hergeleitet aus den von 
mir zitierten uralten und, wie wir meinen, völlig 
falschen Vorstellungen darüber, daß der Staat dem 
Bürger kein Unrecht tun kann, sondern ausgehend 
von einer grundliberalen — so behaupte ich nun ein-
mal als Freier Demokrat — Vorstellung davon, daß 
der Bürger dem Staat in den meisten Bereichen min-
destens partnerschaftlich gegenübertritt. Das ist in 
Art. 34 des Grundgesetzes verlangt, aber nie Wirk-
lichkeit geworden. 

Ich möchte jetzt auf einen Punkt abseits von den 
Einzelfragen kommen, die uns in den Ausschußbera-
tungen noch zu beschäftigen haben werden, einen 
Punkt, der noch nicht angesprochen worden ist. Ha-
ben wir es hier nicht mit einem Stück — das Wort 
wird Sie vielleicht überraschen — Dienstrechtsre-
form zu tun? Viele Menschen reden hinter sehr dicht 
und sorgfältig vorgehaltener Hand über Dienst- 
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rechtsreform, weil sie glauben, es gebe so viele Be-
amte und Angestellte des öffentlichen Dienstes, daß 
es politisch inopportun sei, über Dienstrechtsreform 
so zu sprechen, daß es jemand hören kann, wobei 
die Dinge, die schädlich oder mindestens verbesse-
rungswürdig sind, von allen sehr laut beklagt wer-
den, ohne daß man versucht, sich der Sache zu nä-
hern. Diese Einstellung halte ich deshalb für falsch, 
weil ich davon überzeugt bin, daß 90 bis 95 °/o, wahr-
scheinlich eher 99 % aller Beamten und Angestellten 
des öffentlichen Dienstes höchst tüchtige, arbeit-
same und verantwortungsbewußte Bürger sind, die 
sehr froh darüber wären, wenn wir den minimalen 
Bruchteil derjenigen, die diesem Bild nicht so sehr 
entsprechen, gelegentlich etwas besser anfassen 
könnten. Das wird aber nicht gesehen, sondern man 
meint, alle zu beleidigen, wenn man sich der Frage 
zuwendet, wie man den wenigen, die nicht so funk-
tionieren, wie wir das bei unserem öffentlichen 
Dienst gern hätten, entgegentreten kann. Ich meine, 
wir sollten hier etwas umdenken. 

Ich komme jetzt zu der Behauptung, die ich soeben 
im Zusammenhang mit einer Staatshaftung aufge-
stellt habe, die vom Einzelbeamten wegführt zur 
Haftung des Staates, von § 839 BGB alter Art zu 
einer Haftung des Staates, die darüber hinaus er-
freulicherweise erheblich erleichtert ist. Ich behaup-
te, daß das die Haftung des einzelnen Beamten ge-
genüber dem Bürger für das, was er tut, verstärken 
wird, und zwar deshalb, weil hier der Zugriff erst-
mals über das in den meisten Fällen nicht nachweis-
bare Einzelverschulden hinaus in der abstrakten 
Anspruchsgrundlage gegenüber dem Staat möglich 
wird und weil ich nicht glaube, daß sich dieser Staat 
damit zufriedengeben wird, daß er abstrakt gehaftet 
hat, sondern er wird dann durch die dafür Zustän-
digen auch einmal nachprüfen, wer es ihm einge-
brockt hat, daß er hier zahlen muß. Von dieser 
indirekten Weise verspreche ich mir eine durchaus 
praktikable und, wie man so schön neuhochdeutsch 
sagt, selbstregelnde Mechanik: in einer verstärkten 
Aufmerksamkeit des einzelnen für das, was er dem 
Bürger gegenüber tut oder läßt. Es wird nämlich 
praktisch erst dadurch, daß wir es mit diesem Ge-
setz abstrahieren und den Anspruch gegen den 
Staat geben. Die alte Regelung mit dem Anspruch 
gegen den einzelnen Amtsträger konnte überhaupt 
nicht praktikabel sein, weil kein Bürger in der Lage 
ist, gegenüber der geschlossenen Phalanx, die sich 
zusammenschließt, wenn einer, der hier im öffent-
lichen Bereich scheinbar gehandelt hat, in An-
spruch genommen werden soll, wirklich mit Erfolg 
vorzugehen. 

Tatsache ist doch, daß die Verantwortung im 
öfffentlichen Bereich weitestgehend atomisiert wird 
durch das Herauf- und Heruntergeben von Schrift-
stücken und das Anbringen von bunten Strichen der-
jenigen, die da mit einem Strich jeweils einen Teil 
der Verantwortung übernehmen, ohne im übrigen 
zum Entscheidungsprozeß etwas Wesentliches beizu-
tragen. Wenn ich aber dann einen aus dieser Ent-
scheidungskette herausgreifen will — nach dem 
alten § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches —, so ist 
das völlig unmöglich, weil die anderen da ihre Stri-
che gemacht haben und der in Anspruch Genom

-

mene dann sagt: Der war auch mit dabei und der 
und der ebenfalls. Wo ist hier ein persönliches Ver-
schulden? Unmöglich festzustellen! 

Wenn ich jetzt abstrahiere und sage: der Staat 
haftet zunächst einmal, insbesondere deshalb, weil 
er seinen Bereich so, mit der Atomisierung der 
Verantwortung, eingerichtet hat und zunächst ein-
mal offenbar auch weiter bestehen läßt, dann habe 
ich den Zugriff. Anschließend wird sich dann außer-
halb des Gesetzes die praktische Wirkung zeigen, 
eine, wie ich meine, sehr nützliche Wirkung. Es wird 
sich nämlich zeigen, daß diejenigen, die sich da ge-
genseitig die Verantwortung abgenommen haben 
und nach dem alten § 839 BGB auch jederzeit gut 
dafür wären, zu beweisen, daß der in Anspruch Ge-
nommene keine Verantwortung hat, dann, wenn sie 
unter sich sind, wenn feststeht, daß der Schaden ab-
strakt eingetreten ist — der Staat muß zahlen —, 
sehr wohl und sehr schnell herauszufinden ver-
stehen, wer den Schaden tatsächlich gestiftet hat. 
Da will ich doch gern darauf verzichten, öffentlich 
herauszufinden, wer es gewesen ist, wenn ich sicher 
sein kann, daß in diesem Bereich der öffentlichen 
Verwaltung dadurch, daß ich etwas anonymisiere, 
in Wirklichkeit die Sache viel deutlicher personali-
siert wird. 

Ein etwas kompliziert anmutender Umweg, aber 
eine Überlegung, die, glaube ich, der Praxis viel 
gerechter wird als etwas abstraktere Vorstellungen, 
die gelegentlich verkündet werden. Wenn wir auf 
diese Weise etwas dazu beitragen können, daß die 
Dinge konkreter werden und daß das Verhältnis 
von Staat und Bürger sei es auch auf einem, wie 
ich darzulegen versucht habe, zunächst etwas merk-
würdig anmutendem Umweg — direkter und ver-
antwortungsbewußter wird und auch diejenigen in 
der öffentlichen Verwaltung, die vielleicht doch 
nicht so ganz wie die Masse ihrer Kollegen verant-
wortungsbewußt handeln, hinterher zur Verantwor-
tung gezogen werden, dann haben wir hier etwas 
sehr Vernünftiges getan. 

Diesen Gesichtspunkt wollte ich heute hier ein-
mal darlegen, bevor wir in den Ausschüssen an eine 
Reihe von Einzelheiten gehen, zu denen ich jetzt 
nicht mehr Stellung nehmen möchte. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Debatte. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
auf Drucksache 8/2080 dem Rechtsausschuß — feder-
führend — und an den Innenausschuß — mitbe-
ratend — sowie den Gesetzentwurf auf Drucksache 
8/2079 an den Rechtsausschuß — federführend —, 
den Innenausschuß — mitberatend — und den 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 der Geschäftsord-
nung zu überweisen. — Ich sehe keinen Wider-
spruch. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, den nächsten Punkt 
der Tagesordnung werden wir in 20 Minuten nicht 
abwickeln können. Für die Fragestunde liegen nur 
noch 17 Fragen vor; sie wird daher sicherlich nur 
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etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen. Des-
halb würde ich Ihnen vorschlagen, jetzt in die Mit-
tagspause einzutreten. Ist das Haus damit einver-
standen? — Wir setzen dann die Sitzung um 14 Uhr 
mit der Fragestunde fort. Gegen 14.30 Uhr werden 
wir voraussichtlich zur Behandlung des nächsten 
Punktes der Tagesordnung kommen. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung von 12.40 bis 14.00 Uhr) 

Vizepräsident Stücklen: Die unterbrochene Sitzung 
wird fortgesetzt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

— Drucksache 8/2117 — 

Zunächst kommen wir zu den Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bun-
deskanzleramts. Zur Beantwortung steht uns Herr 
Staatssekretär Bölling zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 73 des Abgeordneten Dr. Kunz 
(Weiden) auf: 

Hält die Bundesregierung es mit der gebotenen Neutralität des 
Amts für vereinbar, daß der vom Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung herausgegebenen Informationsschrift „Frau-
en" ein Zettel in roter Farbe beiliegt mit dem Hinweis, daß 
„von den 1 006 317 Mitgliedern der SPD ... 217 881 Frauen" 
sind, „das sind ca. 21 v. H.", und wenn ja, mit welcher Be-
gründung, wenn nein, was hat sie veranlaßt oder was gedenkt 
sie zu veranlassen? 

Bitte schön. 

Bölling, Staatssekretär, Chef des Presse- und In-
formationsamtes der Bundesregierung: Herr Abge-
ordneter Dr. Kunz, Ihre Frage kann ich vorbehaltlos 
mit Ja beantworten. Eben wegen der gebotenen 
Neutralität sah sich das Bundespresseamt in diesem 
Fall zu der Berichtigung eines Druckfehlers •ver-
anlaßt. 

Durch einen telefonischen Übermittlungsfehler 
war irrtümlich eine zu hohe Migliederzahl der So-
zialdemokratischen Partei Deutschlands auf Seite 114 
des Handbuchs „Frauen", wo alle im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien dargestellt werden, 
angegeben worden. Entsprechend war der Anteil 
der Frauen zu hoch errechnet worden. Es war die 
selbstverständliche Pflicht unseres Amtes, Herr Ab-
geordneter, diese Zahlenangaben richtigzustellen, 
eben um den Vorwurf zu vermeiden, daß hier wo-
möglich manipuliert worden sei. 

Druckfehler dieser Art — das wissen Sie selber — 
kommen trotz größter Sorgfalt in allen Redaktionen 
— in Regierungsredaktionen und auch in Zeitungs-
redaktionen — immer wieder vor. In diesem Fall 
wurde der Druckfehler leider erst entdeckt, als die 
Broschüre bereits im Druck vorlag, so daß nur mit 
Hilfe des sogenannten Einlegezettels der Sachver-
halt richtiggestellt werden konnte. 

Es handelt sich hier ganz bestimmt nicht um eine 
besonders raffinierte Form der Werbung zugunsten 
einer Regierungspartei, sondern schlicht um die 
sachliche Korrektur eines Irrtums, wie er im Druck-
und Verlagswesen immer wieder mal vorkommt. 

Im übrigen darf ich die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung zitieren. Dort war in der Glosse eines der 
Regierung wahrlich nicht besonders wohlwollenden 
Autors festgestellt worden, die Broschüre sei — ich 
zitiere — „streng objektiv", so sehr, daß man sogar 
die Adresse der Frauenvereinigung der CDU ver-
rät. 

Es ist selbstverständlich, Herr Abgeordneter, daß 
in der nächsten Auflage dieser Irrtum korrigiert 
sein wird. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, was hat dann das Bundespresseamt veranlaßt, 
im Gegensatz zur Übung den Korrekturvermerk 
nicht als solchen zu kennzeichnen, sondern deutlich 
in roter Farbe nur diesen Hinweis zu bringen? 

Bölling, Staatssekretär: Das war bei uns — wenn 
Sie so wollen — eine politische Überlegung, aber 
eigentlich eine solche, die Sie anerkennen müßten, 
nämlich dem Eindruck des einen oder anderen 
Lesers von vornherein entgegenzuwirken, daß wir 
hier vielleicht — wie Ihr Fraktionskollege Mende 
angedeutet hat — auf eine besonders raffinierte Art 
Schleichwerbung vorhaben. Im übrigen bin ich der 
Meinung: Wenn so etwas von irgend jemand im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gewollt würde, 
hielt ich das nicht für raffiniert, sondern für beson-
ders töricht. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 
Bitte. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, ich möchte insistieren. Warum haben Sie auf 
diesem Vermerk nicht den Hinweis angebracht, daß 
es sich um eine Korrektur handelt? 

Bölling, Staatssekretär: Wenn man diesen Ein-
legezettel, dieses Korrigendum, ansieht, wird, 
glaube ich, auf einen Blick klar, daß hier zwei Zah-
len miteinander verwechselt worden sind; und das 
Wort „Achtung" läßt einen jeden Leser sofort ver-
muten, daß etwas Wichtiges mitgeteilt wird. Und 
das Wichtige ist die Korrektur einer falschen Zahl. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU] : Großartig! — 
Dr.  Kunz [Weiden] [CDU/CSU] : Da kann 

man nur Hochachtung haben!) 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
hätten Sie vielleicht doch die Güte, dem Haus zu 
erklären, aus welchen Gründen hier von der Übung 
sämtlicher mir bekannten Zeitschriften- und Buch-
verlage abgewichen wird, die, wenn sie solche 
Einlegezettel zur Berichtigung eines Druckfehlers 
einlegen lassen, dies immer mit dem Vermerk tun: 
„Druckfehlerberichtigung. Auf Seite soundso heißt 
es irrtümlich soundso; statt dessen muß es richtig 



8446 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 107. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. September 1978 

Jäger (Wangen) 
soundso heißen." Warum ist von dieser jedem 
Leser vertrauten Form abgewichen und eine Form 
gewählt worden, die auch dem unbefangenen Leser 
signalisieren können, wie hoch doch und wie er-
freulich und ansehnlich der Anteil der Frauen in der 
SPD  ist — wobei ich gar nichts Negatives finden 
möchte —? 

Bölling, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, dar- 
über mag ich mit Ihnen gar nicht streiten. Vielleicht 
sollte man, wenn einmal tatsächlich wieder ein sol-
cher Druckfehler geschieht, statt des Wortes „Ach-
tung" „Berichtigung" schreiben. Sie werden mir aber 
zugestehen: Dies ist ein für die stärkste Regie-
rungspartei gar nicht günstig wirkender Druckfehler. 
Wir mußten die Zahl in dieser Berichtigung doch 
nach unten korrigieren. 

Sie können mir also wirklich glauben, daß es sich 
nicht — wie Sie offenbar in Übereinstimmung mit 
Herrn Mende zu argwöhnen scheinen — um ein 
besonders raffiniertes Werbemanöver gehandelt hat. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
nachdem wir uns immer noch mit dem grammatika-
lisch falschen Begriff eines früheren Mitgliedes ei-
ner Bundesregierung, der Konzertierten Aktion, 
herumschlagen müssen — es müßte konzertante 
Aktion heißen —, darf ich Sie fragen, ob Sie bereit 
sind, Ihr „Korrigendum" dahin gehend zu korrigie-
ren, daß Sie „Korrigatum" sagen. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU) 

Bölling, Staatssekretär: Das zu tun bin ich gegen-
über einem humanistisch gebildeten Lehrer sofort 
bereit. 

Vizepräsident Stücklen: Eine letzte Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Broll, bitte. 

Broil (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, halten Sie 
eine fehlerhafte Nachricht in einem Organ der Bun-
desregierung für etwas so Seltenes und — anderer-
seits — für etwas so Wichtiges, daß Sie extra in 
leuchtendem Rot darauf hinweisen müssen? 

Bölling, Staatssekretär: Ich kann nicht verstehen, 
warum Sie auf dieses milde Rot allergisch reagiert 
haben. 

Außerdem ist die Quote der Druckfehler in den 
Schriften der Bundesregierung erfreulicherweise sehr 
gering, so daß wir — zu Ihrer Genugtuung auch 
selten rote Zettel zu verwenden brauchen. 

Vizepräsident Stücklen: Wir kommen zum Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit. Zur Beantwortung der Fragen 
steht uns der Parlamentarische Staatssekretär Zan-
der zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 58 des Abgeordneten Broll auf: 
Welche Gründe haben die Bundesregierung bewogen, ihre 

„Information über Empfängnisregelung für junge Paare in Bil-
dern, herausgegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung Köln", unter dem Titel „Muß-Ehen muß es nicht 
geben" ausgerechnet mit „Bravo" herauszugeben? 

Zander, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit: Herr Kollege 
Broll, die Broschüre „Muß -Ehen muß es nicht ge-
ben" ist Teil einer breit angelegten Kampagne über 
Familienplanung, die von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung seit Jahren durchgeführt 
wird und sich nicht nur an Erwachsene, sondern vor 
allem an Jugendliche wendet. 

Die Zahl der unerwünschten Schwangerschaften 
nimmt bei Jugendlichen ständig zu. Um junge Men-
schen vor solchen, ihre Entwicklung vielfach nega-
tiv beeinflussenden Zwängen zu bewahren und sie 
in die Lage zu versetzen, verantwortlich mit ihrer 
Sexualität umzugehen, ist eine rechtzeitige und um-
fassende Aufklärung über alle Fragen der Sexuali-
tät und Partnerschaft unverzichtbar. 

Um diejenige Zielgruppe Jugendlicher zu errei-
chen, für die eine solche Aufklärung besonders 
dringlich ist, weil sie z. B. in Elternhaus und Schule 
nicht ausreichend informiert worden sind, sind Wege 
erforderlich, die über die bei der Bundeszentrale 
sonst üblichen Verteilungswege hinausgehen. Die 
Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „Bravo" ist ver-
einbart worden, weil dadurch die erwünschte Auf-
klärung auf breiterer Basis an die Jugendlichen her-
angetragen werden kann, die auf anderem Wege 
schwierig zu erreichen sind. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Broil (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß eine Ausgabe der Zeitschrift „Bravo" 
von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Schriften am 12. Januar 1978 für jugendgefährdend 
erklärt worden ist? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Die Tatsache ist mir 
nicht unbekannt. 

Wir haben die Zusammenarbeit nur gewählt, um 
eine besondere Gruppe von Jugendlichen zu errei-
chen, an die wir sonst nicht herangekommen wären. 
Dafür hat sich „Bravo" allgeboten. Diese Zusammen-
arbeit beinhaltet in keiner Weise in irgendeiner 
Form eine Qualifizierung der sonstigen Inhalte die-
ser Zeitschrift. . 

Vizepräsident Stücklen: Noch eine Zusatzfrage, 
bitte. 

Broil (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, glauben 
Sie nicht, daß eine Zusammenarbeit dieser Art, die 
im Impressum zum Ausdruck kommt, schon einen 
Werbeeffekt für diese sehr gefährliche Jugend-
zeitung beinhaltet?  

Zander, Parl. Staatssekretär: Wir haben die Ab-
sicht, im kommenden Jahr auch diese Broschüre in- 
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haltlich zu überarbeiten und werden uns dann auch 
auf Grund der Erfolgskontrolle dieser besonderen 
Aufklärungsarbeit diese Frage überlegen. Es kann 
durchaus sein, daß wir zu dem Ergebnis kommen, 
diese Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte sehr. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, haben Sie Grund zu der Annahme, daß im 
Bereich der ,,Bravo"-Leser — diesen Personenkreis 
haben Sie zur weiteren Verbreitung Ihrer Informa-
tionen genommen — besonders viele Muß-Ehen 
vorkommen? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Diesen Anlaß haben 
wir nicht. Wir haben nur Anlaß, zu vermuten, daß 
die Leserschaft dieser Zeitschrift einen Kreis von 
Jugendlichen umfaßt, die sonst auf den Verteilungs-
wegen der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung schwer zu erreichen sind. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Wortmel-
dungen. 

Ich rufe die Frage 59 des Abgeordneten Broll auf: 
Hält die Bundesregierung diese „Information" für geeignet, 

daß sie — wie geschehen — in der Mittelstufe von Schulen ver-
teilt wird? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Broll, 
die Broschüre ist für die Zielgruppe Jugendlicher 
ab 15 Jahren bestimmt und von der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung für die außerschu-
liche Verteilung ausschließlich an Jugendverbände 
vorgesehen. Welche Materialien an Schulen genutzt 
werden, bestimmt die Schule — in Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Behörden — selbst. Die 
Bundesregierung begrüßt es, wenn die Informations-
materialien der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung zum Thema Familienplanung im Rahmen 
des Unterrichts an Schulen verwandt werden. Die 
dabei vermittelten Kenntnisse über Methoden der 
Empfängnisregelung sind geeignet, der ständigen 
Zunahme ungewollter Schwangerschaften bei Ju-
gendlichen entgegenzuwirken. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Broil (CDU/CSU) : Da ich in meiner Frage, Herr 
Staatssekretär, auch auf die Bewertung, die die Bun-
desregierung dieser Broschüre selbst zukommen 
läßt, abgestellt habe, möchte ich Sie noch fragen: 
Glauben Sie denn wirklich, daß dies im Sinne einer 
rein technischen Aufklärung der richtige Weg ist, 
um Jugendliche mit Verantwortung im sexuellen 
Bereich zusammenzubringen? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Broll, 
Sie fragen mich, was ich glaube. Das ist in diesem 
Fall nicht relevant. Relevant ist das, was uns sozial-
pädagogische und sexualpädagogische Fachleute sa-
gen, und die halten dieses Material für geeignet. 

Im übrigen habe ich Sie darauf hingewiesen, 
daß wir die Wirksamkeit, den Erfolg solcher Maß-
nahmen selbstverständlich ständig überprüfen und 
daß wir für Mitte des nächsten Jahres — gemein-
sam mit einschlägig qualifizierten Fachleuten — 
eine entsprechende Überarbeitung ins Auge gefaßt 
haben. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Broil (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, was nen-
nen Sie in diesem Zusammenhang „Erfolg"? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Wenn das Ziel er-
reicht werden kann, Jugendliche zu einer verant-
wortlichen Partnerschaft und Sexualität zu ver-
anlassen, um damit auch das Ziel zu erreichen, die 
Zahl der unerwünschten Schwangerschaften Jugend-
licher zu reduzieren. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Gerster. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
muß ich Ihrer Antwort nicht entnehmen, daß Sie in 
diesen Fragen Sozialpädagogen und ähnlichen Fach-
leuten blind folgen, ohne selbst zu überprüfen, was 
für die Jugendlichen wirklich geeignet ist? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Bei solchen Entschei-
dungen, Herr Kollege, sind wir auf den Rat von 
Fachleuten angewiesen. Darauf angewiesen zu sein 
bedeutet natürlich nicht, daß man dem Rat von Fach-
leuten blind folgt. Aber man wäre sicher töricht, 
wenn man solche Entscheidungen ohne den Rat von 
Fachleuten träfe. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Wortmel-
dungen mehr. 

Die Frage 60 wird auf Wunsch des Fragestellers, 
des Abgeordneten Kuhlwein, schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 61 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Hammans auf: 

Welche Schritte hat die Bundesregierung unternommen oder 
vorgesehen, um festzustellen, welche Methoden der vorklinischen 
und klinischen Arzneimittelprüfung im Sinne des Ausschuß-
berichts des letzten Bundestages zum AMG auf Grund des ge-
sicherten und unbestrittenen Kernbereichs der Wissenschaft zur 
Prüfung von Arzneimitteln auf Unschädlichkeit und Wirksam-
keit notwendig, uneingeschränkt aussagekräftig, ethisch und 
strafrechtlich unbestritten unbedenklich und unter Berücksich-
tigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel auch angezeigt sind? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Hammans, die Bundesregierung hat  in  ihrem Ak-
tionsprogramm zur Förderung von Forschung und 
Entwicklung im Dienste der Gesundheit Forschungs-
und Entwicklungsmaßnahmen für Methoden zum 
Nachweis der Wirksamkeit und Entwicklung von 
pharmakologisch-toxikologischen Standard-Verfah-
ren im Rahmen der Untersuchungen zur Arzneimit-
telunbedenklichkeit aufgenommen. 
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Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, im 
Hinblick darauf, daß einerseits die Ergebnisse noch 
nicht vorliegen, andererseits aber das Arzneimittel-
gesetz in Kraft ist, möchte ich Sie fragen, wie beim 
Antrag auf Zulassung eines Arzneimittels die Ab-
lehnung des Antrags im Falle einer Mängelrüge be-
gründet wird, wenn der gesicherte Stand der Wissen-
schaft nachgewiesen werden soll? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Hammans, bei dem Forschungsprogramm, das ich er-
wähnt habe, hat man eine Reihe von speziellen Arz-
neimitteln im Auge. Ich vermute, daß man hinsicht-
lich einer Vielzahl von Arzneimitteln diese Entschei-
dungen ohne diese speziellen Kriterien treffen kann. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Ich darf noch einen 
Schritt weitergehen und Sie ganz konkret fragen: 
Welchen Sinn soll z. B. die Prüfung von Teratogenität 
haben, wenn das Risiko der schwangeren Frau, des 
Embryos durch diese Untersuchungen nicht meßbar 
vermindert werden kann, wie dies anläßlich des 
Symposions im BGA ganz deutlich wurde? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Hammans, Sie haben in Ihrer Frage eine medizinisch

-

fachliche Bewertung vorgenommen, die ich im Au-
genblick nicht nachprüfen kann. Ich kann also daher 
auch Ihre Frage nicht beantworten. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 62 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Hammans auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, selbst einen Beitrag zur 
Kostendämpfung im Gesundheitswesen zu leisten durch Entla-
stung der letztlich vom Sozialversicherten über den Arznei-
mittelpreis zu zahlenden Entwicklungskosten neuer Arzneimittel 
von Ausgaben für sinnlose bzw. für den kranken Menschen 
nicht relevante Prüfungsroutine in der vorklinischen und klini-
schen Prüfung (s. Kritik des Pharmakologen Franz Gross u. a.) 
über eine nachdrückliche Initiative zur Aktualisierung der Zwei-
ten EG-Arzneimittelprüfrichtlinie zum Zweck der Beschränkung 
auf die Methoden, deren Relevanz für die Unbedenklichkeit 
und Wirksamkeit von Arzneimitteln einwandfrei und auch in 
offener Diskussion nachgewiesen ist und die zum unbestrittenen 
und gesicherten Bestand der Wissenschaft gehören? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Hammans, die Bundesregierung wird dafür Sorge 
tragen, daß die Zulassung von Arzneimitteln in einer 
Weise gehandhabt wird, die der vom Gesetzgeber 
geforderten Arzneimittelsicherheit Rechnung trägt. 
Es ist selbstverständlich, daß Unterlagen nach den 
§§ 22 bis 24 des Arzneimittelgesetzes nur in dem 
Umfang verlangt werden, die dieser Forderung an-
gemessen sind. 

Inwieweit die betreffende EG-Prüfrichtlinie auf 
Grund der von mir soeben genannten Forschungen 
aktualisiert werden muß, wird nach Vorliegen der 
Forschungsergebnisse zu prüfen sein. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
kann nicht, weil im Augenblick die Relevanz der 
Übertragung der Ergebnisse von Tierversuchen auf 
den Menschen nicht gegeben ist, davon gesprochen 
werden, daß man die Arzneimittelhersteller jetzt zu 
Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zwingt? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Davon kann keine 
Rede sein, Herr Kollege Dr. Hammans. 

Vizepräsident Stücklen: Letzte Zusatzfrage. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Wer trägt die Kosten, 
die auf Grund der Forderungen der EG-Richtlinien 
bei den Herstellern durch die Untersuchungen ent-
stehen? 

Zander, Parl. Staatssekretär: Nach geltendem 
Recht ist es so, daß die Hersteller sie zu tragen 
haben. Ob sich auf Grund der Forschungsergebnisse, 
die ich eben angesprochen habe, und einer mög-
lichen Überarbeitung der EG-Richtlinie dann Ko-
stensenkungen ergeben, kann ich im Augenblick 
nicht beurteilen, weil ich die Ergebnisse dieser an-
gesprochenen Untersuchungen nicht kenne. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Verkehr und für das Post- und Fernmelde-
wesen auf. Zur Beantwortung steht uns Herr Parla-
mentarischer Staatssekretär Haar zur Verfügung. 

Ich rufe Frage 63 des Herrn Abgeordneten Witt-
mann (Straubing) auf: 

Hält die Bundesregierung angesichts der erschreckend hohen 
Zahl tödlicher Verkehrsunfälle von jungen Menschen eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung für jugendliche Führerscheininhaber 
für ein wirksames Mittel, um die jungen Auto- und Motorrad-
fahrer zu mehr Besonnenheit im Straßenverkehr zu bewegen? 

Haar, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen: Ich bitte, die beiden Fragen wegen 
des Sachzusammenhangs gemeinsam beantworten 
zu dürfen, Herr Präsident. 

Wittmann (Straubing) (SPD) : Einverstanden. 

Vizepräsident Stücklen: Einverstanden. Dann rufe 
ich auch die Frage 64 des Herrn Abgeordneten Witt-
mann (Straubing) auf: 

Welche anderen Maßnahmen erwägt die Bundesregierung, um 
die Selbstgefährdung und die Gefährdung anderer Verkehrsteil-
nehmer durch junge Führerscheininhaber abzubauen? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
hat Zweifel, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
für junge Führerscheininhaber angemessenen Nutzen 
erwarten läßt und praktikabel ist. Eine nur für ein-
zelne Verkehrsteilnehmer geltende Geschwindig-
keitsbegrenzung würde zur Behinderung des Ver-
kehrsflusses und zu zusätzlichen Überholmanövern 
führen. Für die Verkehrssicherheit wären solche 
Auswirkungen, wie Sie selbst wissen, Herr Kollege, 
nachteilig. 
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Pari. Staatssekretär Haar 
Ich darf hier auch auf die gerade Jugendlichen 

eigene erhöhte Risikobereitschaft und die bei jun-
gen Menschen bestehende Neigung, nicht überzeu-
gende Verbote unbeachtet zu lassen, hinweisen. Die 
Bundesregierung ist sehr besorgt über die hohe 
Unfallbelastung bei den Fahranfängern im Alter 
zwischen 18 und 25 Jahren, zumindest soweit es 
sich um eine relativ kurze Fahrpraxis handelt. 

Praktikabel und erfolgversprechend erscheinen 
gegenwärtig zwei Maßnahmen: Die Schulverkehrs-
erziehung sollte intensiviert werden, um eine Ein-
stellungsänderung und damit eine Verminderung 
der Risikobereitschaft zu erreichen. Außerdem wer-
den für verkehrsauffällige junge Fahranfänger ver-
haltensorientierte Nachschulungsprogramme ent-
wickelt, die auf die speziellen Einstellungs- und 
Verhaltensdefizite eingehen. Diese Versuche werden 
im Laufe dieses Jahres in vier Bundesländern abge-
schlossen. Dann werden wir zu weiteren Entschei-
dungen. kommen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Wittmann (Straubing) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wären Sie bereit, wiederholt in der Öffentlichkeit 
statistische Todes- und Unfallzahlen bekannzugeben, 
um die jungen Menschen auf die Risiken und Ge-
fahren hinzuweisen? In meiner Jugend hat man da-
von gesprochen, daß die jungen Menschen im Krieg 
auf den Schlachtfeldern verbluten. Heute müssen 
wir davon ausgehen, daß unsere Jugend auf den 
Straßen stirbt. Es muß unsere Aufgabe sein, immer 
wieder als Warner und Mahner zu mehr Vorsicht 
aufzutreten. 

Vizepräsident Stücklen: Jetzt müßte die Frage an-
gegliedert werden: „Sind Sie bereit, die Jugend dar-
auf hinzuweisen?" 

Wittmann (Straubing) (SPD) : Sind Sie bereit? 

(Heiterkeit) 

Haar, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, durch 
eine Sonderauswertung amtlicher Unfallstatistiken 
und -befragungen ist bekannt, daß Fahrer mit bis 
zu zwei Jahren Fahrpraxis etwa zwei- bis dreimal 
so oft in Unfälle verwickelt werden wie diejenigen 
Autofahrer, die ihren Führerschein länger als sechs 
Jahre besitzen. Es wurde auch festgestellt, daß Fah-
rer im Alter von 25 bis 55 Jahren, die ihren Führer-
schein weniger als zwei Jahre besaßen, keine we-
sentlich höhere Unfallquote aufwiesen als gleich-
altrige Fahrer mit längerer Praxis. Insoweit muß 
das regional, länderweise unterschiedlich beurteilt 
werden, was die Quoten und die Statistiken aussa-
gen. Aber ich will gerne darauf hinweisen, daß wir 
in einer Konferenz der Verkehrsminister wie der 
Innenminister der Länder auf Ihre Anregung zu-
rückkommen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die Frage 65 des Herrn Abgeordneten 
Merker auf: 

Kann die Bundesregierung darüber Auskunft geben, auf wie-
viel Streckenabschnitten der Bundesstraßen der Verkehrsdurch-
fluß so stark ist, daß der Mittelungspegel von 75 dB (A) am 
Tag und 65 dB (A) bei Nacht, wie im Verkehrslärmschutzgesetz 
als Grenzwert für Schallschutzmaßnahmen vorgesehen, erreicht 
wird? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, eine ähn-
liche Anfrage lag als Drucksache 8/1044 vom 19. Ok-
tober 1977 vor. Der Bundesminister für Verkehr hat-
te die Länder seinerzeit mit Rundschreiben vom 
28. November letzten Jahres gebeten, zu den auf-
geworfenen Fragen Stellung zu nehmen, da der Bun-
desregierung hierüber keine Informationen vorla-
gen. Dabei hat sich herausgestellt, daß wegen feh-
lender statistischer Unterlagen entsprechende Erhe-
bungen einen unverhältnismäßig hohen Verwal-
tungsaufwand erfordern würden. 

Die Bundesländer haben inzwischen gebeten, von 
dieser Aufgabe entbunden zu werden. Überdies 
wäre der Wert derartiger Erhebungen fraglich, da 
die Lärmbelastungen auf das zu schützende Objekt 
bezogen werden und damit außer vom Verkehrs-
durchfluß vom Abstand der zu schützenden Objekte, 
von der Art der Bebauung und auch von anderen 
Einflüssen abhängen. 

Im übrigen: Sie wissen, es gibt Mischgebiete, für 
die ohnehin die statistische Erfassung auch für die-
jenigen, die in den Ländern Verantwortung tragen, 
äußerst schwierig wäre. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 
 

Merker (FDP) : Herr Staatssekretär, können Sie 
mir dann bitte Auskunft darüber geben, wieso es in 
der Information des Herrn Bundesministers für Ver-
kehr möglich gewesen ist, eine nahezu exakte Ko-
stenermittlung dafür durchzuführen, wie hoch die 
Kosten für den Lärmschutz an bestehenden Bundes-
fernstraßen, darüber hinaus an Landstraßen und an 
Gemeindestraßen wären? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Es gibt keinen Zwei-
fel, daß es sich hier um Schätzungen aus den Län-
dern und Großstädten handelt, die in einem Zehn-
jahresprogramm zusammengefaßt und auf der 
Grundlage abgestimmt sind, daß es Bundesstraßen-
ortsdurchfahrten in der Baulast des Bundes in einer 
Länge von etwa 5 162 km gibt. Es liegen uns im 
Augenblick keine Einzelangaben der anderen Bau-
lastträger vor. Aber Sie können davon ausgehen, 
daß die zu erwartenden Kosten, wenn einmal die 
Lärmgrenzen festgelegt sind, natürlich einigermaßen 
zuverlässig zu schätzen sein werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Merker (FDP) : Herr Staatssekretär, können Sie 
mir bitte erklären, wieso eine Kostenschätzung mög-
lich ist, wenn keine Schätzung der Kilometerzahlen 
möglich ist? 
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Haar, Parl. Staatssekretär: Sie haben Kilometer- 
zahlen, aber sie haben nicht die von Ihnen erfragte 
Aufschlüsselung in Wohngebiete, Mischgebiete und 
Industriegebiete. Die Länder haben uns darum ge-
beten, davon vorläufig Abstand zu nehmen. Ich bin 
überzeugt: Wenn einmal verlangt wird, die Aufwen-
dungen in Mark und Pfennig anzugeben, die von den 
Baulastträgern in einem bestimmten Zeitraum ent-
sprechend den Entscheidungen des Parlaments zu er-
bringen sind, dann wird eine solche Erhebung in den 
Regionen wohl etwas leichter zustande kommen, Im 
Augenblick haben die Länder darum gebeten, davon 
noch entbunden zu werden. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Dann rufe ich die Frage 66 des Abgeordneten 
Conradi auf: 

Teilt die Bundesregierung die inzwischen durch Reihenver-
suche bestätigte Ansicht zahlreicher Verkehrsfachleute, daß 
hochgesetzte Bremslichter an Kraftfahrzeugen die Zahl der Auf-
fahrunfälle wesentlich verringern können, und ist die Bundes-
regierung bereit, entgegenstehende Vorschriften der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung rasch zu ändern, um den Einbau 
hochgesetzter Bremslichter zu ermöglichen? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, es ist 
beabsichtigt, im Rahmen einer in Vorbereitung be-
findlichen Verordnung zur Änderung der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung u. a. auch zwei zu-
sätzliche Bremsleuchten für Kraftfahrzeuge und An-
hänger zuzulassen. Diese zusätzlichen Bremsleuch-
ten sollen höher als 1 000 mm über der Fahrbahn 

) angebracht sein. 

Ob diese Leuchten später für alle Fahrzeuge vor-
geschrieben werden, hängt auch davon ab, wie sie 
sich im Verkehr bewähren und ob die anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften be-
reit sein werden, die Richtlinie 76/756 EWG über 
den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignalein-
richtungen entsprechend zu ändern. Auch hier sind 
wir natürlich im europäischen Maßstab etwas ge-
bunden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Conradi (SPD) : Kann ich aus Ihrer Antwort, Herr 
Staatssekretär, entnehmen, daß auch die Bundes-
regierung der Auffassung ist, daß hochgesetzte 
Bremsleuchten die Sicherheit vor Auffahrunfällen 
verstärken, und können Sie mir sagen, in welchem 
Zeitraum Sie eine Änderung der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung erwarten, die solche zusätz-
lichen Bremsleuchten möglich macht? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, der Bun-
desminister für Verkehr hat die Absicht, entspre-
chend Ihrer Anregung und der Einsichten der Fach-
leute diese Verordnung zur Änderung der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung voraussichtlich im er-
sten Halbjahr 1979 zu verkünden. Sie wird am Tage 
nach der Verkündung in Kraft treten. Von diesem 
Tage an soll der Anbau solcher zusätzlicher Brems-
leuchten zulässig sein. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe die 67 des Abgeordneten Conradi auf: 
Wie beurteilt die Bundesregierung die Sicherheitswirkung der 

in skandinavischen Ländern verbreiteten Abstandshalter an 
Fahrrädern, trifft die Feststellung des ACE zu, daß die StVZO 
der Anbringung solcher Abstandshalter entgegensteht, und wenn 
ja, tritt die Bundesregierung für eine Änderung der entgegen-
stehenden Regelung in der StVZO ein? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
ist der Ansicht, daß die in Finnland gebräuchlichen 
Abstandshalter an Fahrrädern einerseits einen Bei-
trag zur Verkehrssicherheit leisten, aber anderer-
seits auch Gefährdungen anderer Verkehrsteilneh-
mer, insbesondere auf gemeinsamen Rad- und Geh-
wegen, verursachen könnten. 

Die zur Zeit gültige Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung bestimmt, daß an Fahrrädern nur die vor-
geschriebenen und für zulässig erklärten Beleuch-
tungseinrichtungen angebracht sein dürfen. Demnach 
sind die an einigen Modellen von Abstandshaltern 
angebrachten weißen und roten Rückstrahler nicht 
zulässig. Im Rahmen einer in Arbeit befindlichen 
Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung ist jedoch vorgesehen, 'zusätzlich 
angebrachte weiße und rote Rückstrahler an Fahr-
rädern zuzulassen. 

Die Bundesregierung ist der Ansicht, daß unter 
Abwägung der Vor- und Nachteile Abstandshalter 
versuchsweise für einen Zeitraum von zwei Jahren 
zugelassen werden sollten, um damit auch Erfah-
rungen im nationalen Bereich zu sammeln. Zu die-
sem Vorschlag werden zur Zeit die obersten Landes-
behörden gehört. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Conradi (SPD) : Herr Staatssekretär, trifft die in 
der Zeitschrift des ACE aufgestellte Behauptung zu, 
nach der ein Klempner, der ein 80 cm langes Rohr 
hinten auf seinem Fahrrad querklemmt, straffrei 
bleibt, jedoch jemand, der einen Abstandshalter zur 
zusätzlichen Sicherheit an sein Fahrrad anmontiert, 
gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
handelt und folglich bestraft werden kann? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich kenne diesen Ein-
zelfall im Augenblick nicht, er ist mir nicht gewär-
tig. Aber ich will das gerne prüfen lassen, Herr 
Kollege. 

Ich darf in diesem Zusammenhang einen allge-
meinen Hinweis geben. Gegen sogenannte Abstands

-

halter werden folgende Argumente ins Feld ge-
führt: Sie können auf gemeinsamen Rad- und Geh-
wegen eine Gefährdung der Fußgänger darstellen, 
sie können sich in den Speichen anderer Fahrräder 
verfangen. Ferner können sie andere Fahrzeuge, 
die neben Radfahrwegen parken, beschädigen. Die 
an einigen Modellen von Abstandshaltern ange-
brachten weißen und roten Rückstrahler sind nach 
der zur Zeit, gültigen StVZO nicht zulässig, jedoch 
ist im Rahmen einer in Arbeit befindlichen Verord-
nung zur Änderung der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung vorgesehen, zusätzlich angebrachte 
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Rückstrahler — also weiß nach vorn, rot nach hin-
ten — zuzulassen. Eigene Konstruktionen können 
also, wie Sie aus dieser Argumentation ersehen, 
Gefährdungen für andere herbeiführen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Conradi (SPD) : Herr Staatssekretär, können Sie 
mir noch mitteilen, mit welchen Strafen ich bzw. 
meine Kinder zu rechnen haben, nachdem ich die 
Fahrräder meiner drei Kinder mit aus Finnland mit-
gebrachten Abstandshaltern ausgerüstet habe? 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Erst die Im

-

munität aufheben! — Heiterkeit) 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich kann mir nicht vor-
stellen — ich habe mitgeteilt, daß wir national 
einen Versuch zur Ergänzung der Straßenverkehrs

-

Zulassungs-Ordnung einleiten und mit den obersten 
Straßenbehörden diese Fragen erörtern —, daß Sie 
Probleme haben werden, wenn Sie die Abstands

-

halter jetzt schon eingeführt haben. Ich weise aller-
dings darauf hin: Auch ein Mitglied. des Deutschen 
Bundestages sollte mit gutem Beispiel vorangehen. 

(Conradi [SPD] : Darum bemühe ich mich, 
Herr Staatssekretär!) 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe Frage 68 des Abgeordneten Tillmann auf: 
Ist es trotz vielfach vorgetragener Wünsche nicht möglich, die 

nach § 128 Luftfahrt-Personal-Verordnung durchzuführenden Prü-
fungen, zum Beispiel für den Erwerb von Luftfahrerscheinen 
für den Segelflug, an Wochenenden oder schul- bzw. arbeits-
freien Wochentagen abzulegen, auch wenn der Vorsitzende des 
Prüfungsrates, der nach § 128 Abs. 4 der Verordnung über Luft-
fahrtpersonal Zeit und Ort der Prüfung zu bestimmen hat, Ange-
höriger einer Luftfahrtbehörde sein muß, und was spricht ggf. 
dagegen, daß ein Angehöriger einer Luftfahrtbehörde zum 
Zwecke der Durchführung von Prüfungen seinen Dienst auch 
außerhalb der normalen Dienstzeit seiner Behörde versieht, 
wenn er dafür an normalen Arbeitstagen vom Dienst freige-
stellt wird? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich bitte, die beiden 
Fragen wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantworten zu dürfen, wenn der Herr Kollege ein-
verstanden ist. 

(Tillmann [CDU/CSU]: Einverstanden!) 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe also auch Frage 
69 des Abgeordneten Tillmann auf: 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die gegenwärtige 
Übung, nach der die in einer Luftfahrtbehörde tätigen Vorsitzen-
den eines Prüfungsrates durch die Festlegung der Prüfungszeit auf 
einen normalen Arbeitstag zwei ehrenamtliche weitere Mitglie-
der des Prüfungsrates und jeweils ca. 15 Prüflinge dazu zwin-
gen, für die Prüfung Schulbefreiung oder Arbeitsurlaub mit ent-
sprechenden Kosten zu erwirken, ein Zeichen besonderer Bürger-
freundlichkeit der Verwaltung ist, und ist die Bundesregierung 
bereit, auf eine Änderung der jetzigen Praxis hinzuwirken? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Haar, Parl. Staatssekretär: Prüfungen von Bewer-
bern um die hier angesprochenen Luftfahrerscheine, 
z. B. für Privatflugzeugführer, Segelflugzeugführer, 
Motorseglerführer, Berufsflugzeugführer 2. Klasse 
oder Fallschirmspringer, werden gemäß § 31 des 

Luftverkehrsgesetzes in Bundesauftragsverwaltung 
von den Luftfahrtbehörden der Länder durchgeführt, 
denen auch jeweils die Prüfungsratsvorsitzenden 
angehören. 

Die Bundesregierung wird Ihre Frage, Herr Kol-
lege, zum Anlaß nehmen, den zuständigen Länder-
ausschuß zu bitten, Ihren Vorschlag zu überprüfen. 
Über das Ergebnis werde ich Sie zu gegebener Zeit 
unterrichten. Der Bundesminister für Verkehr hat 
die Absicht, in den Gesprächen mit den Ländern, 
die zuständig sind, in jedem Falle eine positive 
Lösung anzuregen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage. 

Tillmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können 
Sie mir auch sagen, wann es dazu kommen wird, 
daß Sie den Länderbehörden dieses Problem vor-
legen? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich kann Ihnen sogar 
den Termin sagen. Diese Besprechung findet am 15., 
16. und 17. November 1978 — im Zusammenhang 
mit anderen aktuellen Fragen — statt. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage? 

Tillmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, erwar-
ten Sie, daß die Länder in dieser Frage Ihrer posi-
tiven Anregung folgen werden? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich kann der Stellung-
nahme der Länder — ich bitte Sie um Verständ-
nis — heute nicht vorgreifen. Ich kann Ihnen ledig-
lich versichern, daß die zuständigen Herren des 
Bundesverkehrsministeriums im Auftrag des Bun-
desverkehrsministers bei dieser Erörterung in je-
dem Falle auf eine Lösung im Sinne Ihrer Anfrage 
hinwirken. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe Frage 71 des Herrn Abgeordneten Ger-
ster (Mainz) auf. 

Trifft es zu, daß der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesverkehrsminister, Haar, auf einer Parteiveranstaltung in 
Nieder-Olm (Allgemeine Zeitung vom 16. September 1978) ge-
sagt hat, die Gemeinde Nieder-Olm könne nun doch einen zwei-
ten Autobahnanschluß im südlichen Bereich ihrer Gemarkung 
erhalten, und was hat die Bundesregierung gegebenenfalls zur 
Aufgabe ihrer bisher ablehnenden Haltung in dieser Frage 
veranlaßt? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich bin im Rahmen 
meiner Ausführungen in der Turn- und Festhalle 
in Nieder-Olm am 14. September auch auf die ört-
liche Problematik im Zusammenhang mit dem Neu-
bau der A 63 eingegangen. Ich habe dabei mit Hin-
weis auf den geführten Schriftwechsel nochmals die 
Gründe dargelegt, die zur Ablehnung einer zusätz-
lichen Anschlußstelle südlich von Nieder-Olm in Zu-
sammenarbeit mit der zuständigen Landesstraßen-
bauverwaltung geführt haben. Von einer Änderung 
der Haltung des Bundes in dieser Sache war nicht 
die Rede. 
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In der weiteren Diskussion kamen u. a. auch kri-

tische Fragen bezüglich der geplanten Westtangente 
auf. Dazu gewann ich den Eindruck, daß eine noch-
malige Beratung im Ortsgemeinderat unter Beteili-
gung der Fachleute von entscheidendem Vorteil 
sein könne. Unter der Voraussetzung der Teilnahme 
der dafür zunächst zuständigen Landesstraßenbau-
verwaltung wurde auch die Entsendung eines sach-
kundigen Vertreters des Bundesministers für Ver-
kehr zugesagt. 

Aus meiner Erinnerung darf ich Ihnen vielleicht 
noch folgende Information geben. Vertreter aller 
drei im Gemeinderat vertretenen Fraktionen haben 
auf dieser Veranstaltung einmütig die Auffassung 
vertreten, ein vor einiger Zeit einmütig gefaßter 
entgegengesetzter Beschluß müsse auf Grund der 
gemachten Erfahrungen geändert bzw. in jedem 
Fall auf Grund neuer Einsichten nochmals überprüft 
werden. Inzwischen hatte ich Gelegenheit, diese 
Frage auch mit Herrn Minister Holkenbrink im Hin-
blick auf die erwähnten örtlichen Erfahrungen zu 
erörtern. Er hat mir die Teilnahme eines Beamten 
der Landesstraßenbauverwaltung an dieser Bespre-
chung zugesichert. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ich darf Sie noch einmal bitten, konkret zu antwor-
ten. Haben Sie auf dieser Veranstaltung zugesagt, 
daß ein zweiter Autobahnanschluß gebaut wird — ja 
oder nein —, und sollten Sie dies nicht zugesagt ha-
ben, wie kommt es dann zu Ihrer Erklärung, Sie wür-
den an der Einweihung dieser Autobahnabfahrt teil-
nehmen? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich habe den anwesen-
den Herren gewünscht, daß ihre Mehrheitsauffas-
sung, die sich offensichtlich öffentlich deutlich arti-
kuliert hat, zu einer Veränderung der Gesamtpla-
nung auf Grund von Entscheidungen des Gemeinde-
rates führe, wenn die beteiligten Ressorts einer sol-
chen Veränderung zustimmen. Ich gehe davon aus, 
daß sich die Mehrheitsmeinung aller drei Fraktionen 
durchsetzt und damit dort eine Südanschließung 
möglich ist, vielleicht unter Verzicht auf die bis 
jetzt vorgesehene Planung. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich Sie dann bitten, zur Kenntnis zu nehmen, 
daß alle politischen Kräfte in der Gemeinde und 
Verbandsgemeinde Nieder-Olm von Anfang an, seit 
Beginn der Diskussion, dafür eingetreten sind, daß 
ein zweiter Autobahnanschluß geschaffen wird, so 
daß auf kommunaler Ebene gar keine neue Situation 
eingetreten ist, und darf ich Sie bitten, doch nicht 
meiner Frage auszuweichen: Will die Bundesregie-
rung jetzt diesen zweiten Anschluß, oder will die 
Bundesregierung diesen Anschluß nicht? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ich mache Ihnen einen 
Vorschlag, Herr Kollege. Ich habe vor einigen Ta- 

gen einen Brief des dortigen Bürgermeisters bekom-
men, der die Position in etwa umreißt, die die Mehr-
heit des Gemeinderats einnimmt. Sie erhalten Durch-
schriften des weiteren Schriftwechsels; dann sind 
Sie auf dem laufenden. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU] : Entschuldi

-

gung, das ist keine Antwort!) 

Vizepräsident Stücklen: Sie haben keine weiteren 
Zusatzfragen, Herr Abgeordneter. 

Ich rufe die Frage 72 des Abgeordneten Dr. Becker 
(Frankfurt) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, eine eigene bundeseinheitliche 
Telefonnummer für den ärztlichen Notfalldienst einzurichten, um 
den betroffenen Patienten das Aufsuchen der Notfallnummer zu 
erleichtern? 

Haar, Parl. Staatssekretär: In der Bundesrepublik 
Deutschland sind die Länder Träger der Notdienste; 
sie müßten die Entscheidung über die Einführung 
eines ärztlichen Notfalldienstes mit bundeseinheit-
licher Rufnummer treffen und gegebenenfalls ein 
Konzept für diesen Notdienst erstellen. Die Deut-
sche Bundespost ist bereit, die technischen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen bekannt, daß auf Grund der 
Auflage für die Ärzteschaft, Notfalldienste für die 
ärztliche Betreuung der Bevölkerung einzurichten, 
bereits Notfalldienste im gesamten Bundesgebiet be-
stehen und daß dabei in der Stadt A eine sechsstel-
lige Notfallnummer, in 'der Stadt B wieder eine an-
dere Notfallnummer besteht und die Bevölkerung 
deshalb die Telefonbücher wälzen muß, um die ent-
sprechende Nummer zu finden, und sind Sie bereit, 
wenn die Entscheidung bei den Ländern liegen 
sollte, dort darauf hinzuwirken, daß bundeseinheit-
lich gleiche Notfallnummern eingeführt werden, wie 
es ja bei ,der Toto-Ansage oder anderen Telefon-
diensten der Fall ist? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, es muß 
bei meiner grundsätzlichen Erklärung bezüglich der 
Zuständigkeiten bleiben. Die Länder sind Träger die-
ser Notdienste. Daß es hier Bemühungen um eine 
Koordinierung gibt, die wir unterstützen, ist klar. 
Sie können aber von folgendem ausgehen. Wenn 
eine Verständigung zwischen den Ländern erfolgt, 
wie es bei der bisherigen Diskussion um Notruf-
dienste und dergleichen geschehen ist, dann werden 
in jedem Falle 'die technischen Voraussetzungen von 
der deutschen Bundespost dafür geschaffen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Da diese An-
gelegenheit anscheinend in  die  Kompetenz der Ge-
sundheitsministerkonferenz fällt, in der die Bundes-
regierung auch einen Sitz hat, frage ich Sie: Sind 
Sie bereit, bei Ihrer Kollegin in der Bundesregierung 
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Dr. Becker 
darauf hinzuwirken, daß sie diese Initiative bald er-
greift? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Ein Dialog wie dieser 
in der Fragestunde wird von allen Ressorts der Bun-
desregierung verfolgt. Sie dürfen versichert sein, 
daß Ihre Anregung vom zuständigen Ministerium 
aufgegriffen wird. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Jäger (Wangen). 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
da diese Angelegenheit für einzelne Menschen von 
lebensrettender Bedeutung sein kann, frage ich Sie: 
Hat die Bundesregierung bereits eine Initiative er-
griffen, um die Länder an einen Tisch und zu einem 
einheitlichen Beschluß zu bringen? 

Haar, Parl. Staatssekretär: Diese Frage war bis-
lang schon Gegenstand von Gesprächen im Zusam-
menhang mit der Verbesserung der Situation der 
Träger der Notdienste, Herr Kollege. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Forschung und Technologie auf. Zur Beantwor-
tung steht uns der Parlamentarische Staatssekretär 
Stahl zur Verfügung. 

Wir kommen zunächst zur Frage 74 des Herrn 
Abgeordneten Ueberhorst: 

Trifft es zu, daß Großforschungszentren des Bundes im Zu-
sammenhang mit dem von der DWK geplanten nuklearen Ent-
sorgungszentrum Aufgaben übernehmen, und, falls ja, welche 
Auswirkungen hat das für die Erhaltung einer unabhängigen 
Beurteilungskapazität der staatlichen Großforschungszentren? 

Stahl, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Forschung und Technologie: Herr Kollege Ueber-
horst, das Kernforschungszentrum Karlsruhe wird 
im Rahmen seiner einschlägigen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten mit der Deutschen Gesellschaft 
zur Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen mbH 
im Hinblick auf das geplante nukleare Entsorgungs-
zentrum zusammenarbeiten. Eine entsprechende Ko-
operationsvereinbarung, die auch finanzielle Fragen 
regelt, soll bis Ende 1978 abgeschlossen werden. Ein 
derartiger Einsatz von Forschungs- und Entwick-
lungskapazitäten der Großforschungseinrichtungen 
für anwendungsorientierte Arbeiten ist wünschens-
wert. 

Die unabhängige Beurteilungskapazität des Kern-
forschungszentrums Karlsruhe soll in bezug auf die 
Arbeiten zur Planung des Entsorgungszentrums 
durch die Zusammenarbeit zu einem möglichst frü-
hen Zeitpunkt ihren Niederschlag finden. Sie bleibt 
auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit der DWK 
in vollem Umfang erhalten. Es wird dafür Sorge 
getragen, daß über die Arbeiten zum nuklearen Ent-
sorgungszentrum hinaus ausreichende Forschungs-
und Entwicklungskapazitäten für alternative Ver-
fahrensmöglichkeiten und insbesondere für die not 

wendige begleitende Sicherheitsforschung zur Ver

-

fügung stehen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Ueberhorst (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Ihre Antwort so verstehen, daß es weder in dem von 
Ihnen angesprochenen Fall Karlsruhe — DWK noch 
bei weiteren möglichen Kooperationsvereinbarun-
gen zu einer problematischen Doppelfunktion von 
Forschungszentren kommen kann, wonach das Zen-
trum einerseits mit der und für die DWK durch-
setzungsorientiert für das Entsorgungszentrum ar-
beiten muß und andererseits gleichzeitig für den 
Bundestag, für die Bundesregierung oder mögliche 
andere Stellen auch noch unabhängig gutachterliche, 
beurteilende Tätigkeiten ausüben soll? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Ueber-
horst, ich glaube, es ist durchaus wünschenswert, 
daß die Großforschungseinrichtungen bei derartigen 
Projekten mit der einschlägigen Wirtschaft bzw. den 
einschlägigen Gesellschaften zusammenarbeiten. Auf 
Grund dieses Tatbestandes ist es auch möglich, daß 
neue Erkenntnisse schneller als vorher in künftige 
Technologien einfließen. Die Unabhängigkeit bleibt 
trotzdem gewahrt. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Ueberhorst (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich Sie 
fragen, ob die Bundesregierung bereit wäre, den 
von Ihnen angesprochenen Vertrag und, wie gesagt, 
auch weitere mögliche vergleichbare Verträge dem 
zuständigen Parlamentsausschuß für eine Überprü-
fung zuzuleiten? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Ueber-
horst, die Bundesregierung ist bereit, dem Parlament 
nach Abschluß der Verhandlungen, die bis etwa 
Ende 1978 laufen werden, Rede und Antwort zu 
stehen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Laufs. 

Dr. Laufs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, welche 
Folgen hätte der Verzicht auf die Mitarbeit der 
Großforschungszentren des Bundes für die Verwirk-
lichung des Entsorgungszentrums? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Laufs, 
ich habe soeben sehr eindeutig erklärt, daß eine Zu-
sammenarbeit wünschenwert ist. Im Rahmenvertrag 
zwischen dem Kernforschungszentrum Karlsruhe 
und der DWK, die in Rede steht, sind die einzelnen 
Modalitäten geregelt. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra

-
fragen. 

Frage 75 des Herrn Abgeordneten Dr. Steger wird 
auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident Stücklen 
Ich rufe Frage 76 des Herrn Abgeordneten Dr. 

Laufs auf: 
Aus welchen Gründen schlägt die Bundesregierung vor, die 

Mittelzuweisungen aus dem Haushalt für Forschung und Tech-
nologie für die Finanzierung von regionalen Rechenzentren ge-
genüber dem Plan des 3. DV-Programms 1976-79 drastisch zu 
kürzen? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. Laufs, 
es trifft nicht zu, daß die Mittel für die Finanzierung 
von regionalen Rechenzentren gegenüber dem Plan 
des 3. DV-Programms drastisch gekürzt worden 
sind. Im Zeitraum von 1976 bis 1979 werden 142 Mil-
lionen DM bereitgestellt werden; das sind 15 % we-
niger als ursprünglich geplant. Die Mittel haben bis-
her ausgereicht und werden auch im Jahre 1979 aus-
reichen, die durch die Kommission für Rechenanla-
gen der Deutschen Forschungsgemeinschaft fachlich 
befürworteten Beschaffungen mitzufinanzieren. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Laufs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da nach 
meinen Informationen die Mittel für das nächste 
Jahr von 46 Millionen DM auf 37,6 Millionen DM 
gekürzt worden sind, möchte ich die Bundesregie-
rung fragen, ob sie mir darin zustimmen kann, daß 
diese reduzierten Mittelzuweisungen nicht ausrei-
chen werden, um die Finanzierung des Zuwachses 
an Rechnerkapazitäten sicherzustellen, für den die 
DFG-Kommission für Rechenanlagen als minimale 
Zielvorgabe die Verdoppelung in sieben Jahren 
nannte. 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Laufs, 
die Zahlen für 1979 sehen so aus: In dem 3. DV-Pro-
gramm sind 46 Millionen DM, im Haushaltsentwurf 
1979 sind 38 Millionen DM vorgesehen. Das Re-
gionalprogramm wurde als Sondermaßnahme einge-
leitet, um den Anfang der 70er Jahre bestehenden 
Nachholbedarf bei der Rechnerausstattung der 
Hochschulen zu decken. Dieses Ziel scheint fast er-
reicht zu sein. Daher ist für das Programm nach 
1979 noch eine Auslaufphase vorgesehen. 

Bei der Planung dieser Phase soll ein Gutachten 
zum Rechenbedarf bis 1984 berücksichtigt werden, 
das auf Bitten von Bund und Ländern durch die DFG 
gegenwärtig erstellt wird. In dieser Phase sollen be-
sonders krasse regionale Ungleichheiten behoben 
werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Laufs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Ihnen die Befürchtungen bei den regionalen Rechen-
zentren bekannt, daß die deutsche rechenintensive 
Forschung gegenüber der Industrie und dem Aus-
land ins Hintertreffen geraten wird, weil die regio-
nalen Großrechenanlagen hinsichtlich ihres Preis-
Leistungs-Verhältnisses und auch ihrer Rechenlei-
stung durch diese Politik der Bundesregierung nicht 
auf dem Stand der Zeit gehalten werden können? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Derartige Äußerungen, 
Herr Kollege Dr. Laufs, sind mir nicht bekannt. Ich 

darf nochmals darauf aufmerksam machen, daß für 
DV-Beschaffungen im Regionalprogramm bis zum 
31. Dezember 1977 einschließlich des DV-Sonder-
programms insgesamt 290,6 Millionen DM ausgege-
ben worden sind. Weitere Klagen sind nicht be-
kannt. Wenn Sie in dem einen oder anderen Falle 
von einem Rechenzentrum eine spezielle Klage vor-
liegen haben, bitte ich Sie, mir diese vorzutragen. 
'Ich bin gern bereit, sie nachprüfen zu lassen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, der 
Bundesrechnungshof hat die Großrechnerpolitik ge-
rade wegen der deutschen Universitäten gerügt, Sie 
aber haben vorhin gesagt: Der Bedarf scheint ge-
deckt. Wie können Sie diese beiden Dinge unter 
einen Hut bekommen? 

Stahl, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. Ham-
mans, ich habe bei Ihrer Frage nicht ganz richtig 
verstanden, worauf sie sich im besonderen bezog. 
Der Bundesrechnungshof geht, wenn er etwas bean-
standet oder etwas in Frage stellt, auf einen ganz 
speziellen Punkt ein, der aus Ihrer Frage nicht er- 
sichtlich war. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfra-
ge. Wir sind am Ende der Fragestunde. 

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Ich rufe 
Tagesordnungspunkt 13 auf: 

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Klein (Göttingen), Dr. Pinger, Dr. Eyrich, 
Erhard (Bad Schwalbach), Klein (München), 
Dr. von Geldern, Kunz (Berlin) und der Frak-
tion der CDU/CSU eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Verbesserung des Schut-
zes der Urheber von Lichtbildwerken 

— Drucksache 8/2064 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß 

Das Wort hat der Abgeordnete Pinger. 

Dr. Pinger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir erfüllen mit der Vorlage die-
ser Novelle ein Gebot der Gerechtigkeit. Wer näm-
lich ein Werk der Literatur, der Wissenschaft und 
Kunst herstellt, hat nach geltendem Urheberrecht 
einen Schutz bis zu seinem Tode und darüber hin-
aus bis 70. Jahre nach seinem Tode für die Hinter-
bliebenen. Wer dagegen als künstlerisch tätiger 
Berufsfotograf ein Lichtbildwerk herstellt, ist be-
reits 25 Jahre nach Herstellung des Werkes nicht 
mehr gegen die Ausbeutung seiner Leistung ge-
schützt. Damit verlieren schöpferisch tätige Foto-
grafen auch bereits auf dem Höhepunkt ihres Schaf-
fens den rechtlichen Schutz für ihre früheren Werke. 
Es geht ihnen die Altersversorgung verloren, und 
nach ihrem Tod ist auch den Angehörigen, die oft 
keine ausreichende Alterssicherung haben, die Nut-
zung ihres Archivs weitgehend entzogen. 
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Dr. Pinger 
Die Ungerechtigkeit dieser Diskriminierung der 

Schöpfer von Lichtbildwerken wird im Grunde von 
niemandem bestritten. Gegen eine Novellierung 
hören wir den Einwand, daß noch im Jahre 1965 die 
Reform des Urheberrechts einvernehmlich verab-
schiedet worden sei, und seither habe sich die 
Sachlage nicht geändert. 

Nun, erst seit wenigen Jahren werden neue tech-
nische Verfahren allgemein angewendet, die ohne 
weiteres die Übernahme von Lichtbildwerken aus 
einer Vervielfältigung ermöglichen, ohne daß der 
Vervielfältiger im Besitz des Negativs zu sein 
braucht. Insbesondere ermöglicht der nahezu raster-
lose Tiefdruck im Rotationsverfahren bei Massen-
auflagen eine hervorragende Qualität. Im Gegen-
satz zu früher ist es also jetzt ohne für den Laien 
erkennbaren Qualitätsverlust möglich, Illustratio-
nen ohne weiteres zu übernehmen. Dadurch hat sich 
eine damals ungeahnte Verschärfung der Urheber-
rechtsproblematik bei Lichtbildwerken ergeben. Zu-
dem kann erst seit kurzem überhaupt von einem 
nennenswerten Markt für künstlerische Fotografien 
gesprochen werden. Wer also behauptet, die Situa-
tion sei heute nicht anders als 1965, der verschließt 
die Augen vor der Wirklichkeit oder kennt sie nicht. 

Nach unserem Gesetzentwurf erhält auch das ein-
fache Lichtbild den verlängerten normalen Schutz 
des Urheberrechtsgesetzes. Damit vermeiden wir 
die in der Praxis außerordentlich schwierige Ab-
grenzung zwischen Lichtbildwerk und einfachem 
Lichtbild. Aber, meine Damen und Herren, der kul-
tische Werkbegriff der persönlich -geistigen Schöp-
fung ist ohnehin, wie ein Blick auf das Kunst-
geschehen unseres Jahrhunderts lehrt, weitgehend 
überholt. Wohl auch deswegen hat der Rechtsalltag 
ihn seit Jahrzehnten nicht mehr ernst genommen. 
Ich will das ganz anschaulich machen: Der Urheber 
des Schlagertextes „Bella, bella Marie" oder „Balla-
balla" oder irgendwie eines derartigen banalen Tex-
tes erhält in der Praxis der Gerichtsbarkeit den 
Schutz für diese seine „Leistung" bis zu 70 Jahren 
nach seinem Tode, während derjenige Berufsfoto-
graf, der unbestritten künstlerisch wertvolle Licht-
bildwerke erstellt hat, den gleichen Schutz nicht 
genießt. 

,Weshalb nun der Widerstand gegen die so drin-
gend notwendige Novellierung? Es wird einge-
wendet, man könne es  aus Gründen des gesell-
schaftlichen Interesses nicht hinnehmen, daß auch 
das einfache Lichtbild urheberrechtlich geschützt 
werde. Hier ist zu fragen, welches konkrete gesell-
schaftliche Interesse das sein soll, wer überhaupt 
einen Schaden dabei hätte. Millionen einfache Licht-
bilder werden geknipst, und diese hätten in der Tat 
den verlängerten Schutz. Aber interessant wird doch 
die Schutzfristenfrage erst dann, wenn die Entschei-
dung über die Publizierung dieses Bildes getroffen 
ist, und das betrifft eben das normale Lichtbild nicht. 
Publiziert wird ein Bild erst dann, wenn in irgend-
einer Weise der Werkcharakter vorhanden ist. 
Diese Eigenart mag in seinem dokumentarischen 
Charakter liegen, wobei sich schon wieder die 
Frage stellt, ob die Entscheidung eines Fotografen, 
eine ganz bestimmte Sache oder Person aufzuneh-
men, zu dokumentieren, nicht bereits ein geistiger 

Filter ist, der ein persönliches, schöpferisches Ele-
ment bei der Entstehung des Lichtbildes darstellt. 

Der Verlängerung der Schutzfrist wird speziell 
entgegengehalten: Der Fortschritt der Menschheit 
beruhe darauf, daß jedes Individuum auf den Lei-
stungen anderer aufbaue, diese übernehme und fort-
entwickle, was nicht zu bestreiten ist. Aber es ist 
doch zu fragen, inwiefern der technische und gei-
stige Fortschritt gehemmt werden könnte, wenn 
beispielsweise dokumentarisch wertvolle einfache. 
Lichtbilder einem längeren urheberrechtlichen 
Schutz unterworfen werden. Es gibt kein stichhalti-
ges Argument gegen die notwendige Gesetzesände-
rung, und auch ein Blick ins benachbarte Ausland 
zeigt, daß hier überwiegend längere Schutzfristen 
vorhanden sind als bei uns, etwa in den Benelux-
Staaten, in Frankreich, in Großbritannien, Oster-
reich oder der Schweiz. 

Ich möchte zusammenfassend zur Schutzfristen

-

frage Fernando Wassner aus der „Frankfurter All-
gemeinen" zitieren: 

Wenn das Recht aber weder bei Büchern noch 
bei Musik oder bildender Kunst zwischen 
„hoch" und „niedrig" entscheidet, dann kann 
es auch die Fotografie großzügig behandeln, zu-
mal damit den Fotografen geholfen und nie-
mandem ernstlich geschadet wird. 

Ich möchte nur noch kurz ein paar Worte zu den 
anderen von uns vorgeschlagenen Änderungen hin-
zufügen. Während eine Verwertungsgesellschaft auf 
Grund der neueren Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes einen Pauschsatz für die Kosten des 
Verwaltungsaufwands bei Verfolgung von Rechts-
verletzungen erhält, ist der verletzte einzelne Ur-
heber auf den oft unmöglichen Nachweis sämtlicher 
einzelner Kosten verwiesen. Wir wollen den ein-
zelnen Urheber mit unserer Novellierung insoweit 
den Verwertungsgesellschaften gleichstellen. 

Ein weiteres Problem stellt die Rechtsunsicherheit 
bei der Frage der Namensnennung der Urheber von 
Lichtbildwerken dar. Denn trotz des Rechts des 
Urhebers eines Lichtbildwerkes, zu bestimmen, daß 
sein Werk mit einer Urheberbezeichnung zu ver-
sehen ist, berufen sich Herausgeber und Verleger 
oft auf eine angebliche Gepflogenheit eines still-
schweigenden Verzichts der Urheber auf ihr Na-
mensnennungsrecht. Wir wollen mit unserer Novel-
lierung klarstellen, daß eine ausdrückliche schrift-
liche Zustimmung erforderlich ist, und damit sicher-
stellen, daß der Name erwähnt wird, wenn der Ur-
heber Wert darauf legt. 

Das letzte Problem: Die Verwertungsgesellschaft 
„Bild — Kunst" ist ohne eine Auskunftspflicht der 
Verleger oft nicht in der Lage, von sich aus festzu-
stellen, wer der Urheber von Bildillustrationen ist. 
Um sowohl die Interessen der Urheber besser zu 
schützen als auch die Interessen der Verleger zu 
berücksichtigen, soll im Gesetz über die Wahr-
nehmung von Urheberrechten eine' Bestimmung ein-
gefügt werden, die die Auskunftspflicht für Ver-
leger regelt, gleichzeitig aber auch eine Pflicht zur 
Erstattung der Unkosten. 
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Dr. Pinger 
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

Diese Novelle beseitigt die Benachteiligung der 
künstlerisch tätigen Fotografen gegenüber anderen 
Künstlern. Sie ist dringend geboten, weil sich die 
Situation der Urheber von Lichtbildwerken seit 1965 
grundlegend gewandelt hat. Sie verletzt in keinerlei 
Hinsicht allgemeine oder spezielle Interessen. Die 
Novelle beseitigt eine unhaltbare Diskriminierung 
und trägt wesentlich zur eigenständigen Alters-
sicherung einer bedeutenden Gruppe von Künstlern 
bei. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Weber. 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir haben das Vergnügen, daß 
wir — nach der 9. Novelle zum Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb — von der CDU/CSU nun-
mehr innerhalb kürzester Zeit zum zweitenmal einen 
Gesetzentwurf vorgelegt bekommen, der eindeu-
tig die Handschrift eines Verbandes oder einer In-
teressengruppe trägt. Sie machen es sich dabei sehr 
einfach. Sie nehmen das Konzept dieses Vereins, 
bringen es als Gesetzentwurf ein, ohne sich mit den 
Bedenken zu befassen, die in früheren Erörterungen 
lang und breit — auch von Mitgliedern Ihrer Frak-
tion — in diesem Hause vorgetragen worden sind. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter We-
ber, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Pinger? 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Ja, bitte. 

Dr. Pinger (CDU/CSU) : Herr Kollege Weber, mich 
würde erstens interessieren, wo wir den Gesetzent-
wurf zum UWG gefunden haben sollen, welcher 
Verband uns diesen zugeschickt haben soll. Zwei-
tens möchte ich Sie gerne fragen, ob es nicht durch-
aus legitim ist, die Interessen von einzelnen Grup-
pen zu berücksichtigen, wenn sie berechtigt sind. 

Dr. Weber (Köln) (SPD) : Der Entwurf zum UWG 
entspricht wortwörtlich dem Entwurf der Mittel-
standsvereinigung der CDU. Da die Mittelstandsver-
einigung der CDU Gott sei Dank noch nicht als 
Fraktion in diesem Parlament vertreten ist, muß ich 
annehmen, daß sie ein Verein ist. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU — Becker 
[Nienberge] [SPD] : Sie ist hier vertreten!) 

— Ich mache es Ihnen doch gar nicht zum Vorwurf, 
daß Sie Interessengruppen vertreten. Ich stelle nur 
fest, daß man es so machen kann. Sie sollten dann 
aber wenigstens den Versuch unternehmen, alles 
das, was an Rechtsharmonisierung und umfassender 
Problemstellung notwendig ist, mit in einen solchen 
Entwurf einzubringen. Sie haben eines von vielen 
Problemen angeschnitten, aber doch nicht gelöst. 
Wer ist der Urheber bei zufälligen Bildwerken, wer 
sind seine Erben? Wer entscheidet darüber, wem 

das Bild gehört und wer einen urheberrechtlichen 
Anspruch hat? Vergegenwärtigen Sie sich einmal 
die Situation: Wenn unser Bundeskanzler vor 55 
Jahren auf dem Bärenfell fotografiert worden ist, so 
war das Bild damals kein Lichtbildwerk. Nach 
55 Jahren, als er Bundeskanzler geworden ist, soll 
es nun auf einmal ein Lichtbildwerk sein. 

Wir werden den Gesetzentwurf an den Rechts-
ausschuß überweisen und dort beraten müssen. Ich 
möchte aber bereits in dieser ersten Runde einige 
der Probleme aufzeigen und darlegen, daß es erstens 
auf dem Gebiete des Urheberrechts nicht nur dieses, 
sondern viel dringlichere Probleme zu lösen gibt, 
die Sie überhaupt nicht angesprochen haben, und 
daß zweitens Ihre Lösungsversuche bruchstückhaft 
sind. 

1965 bei der Urheberrechtsreform und 1972 bei 
der Beratung über die Urheberrechtsnovelle sind die 
Probleme, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf anspre-
chen, eingehend erörtert worden. Bei der Urheber-
rechtsreform haben sich Rechtsausschuß und Parla-
ment in Kenntnis aller Tatsachen — das können Sie 
nachlesen; die Tatsachen sind damals genauso vor-
getragen worden wie heute von Ihnen — für eine 
25jährige Schutzfrist sowohl für Lichtbildwerke als 
auch für Lichtbilder ohne Werkcharakter entschie-
den. Kein neues Argument ist vorgetragen worden. 
Andere Gruppen aber, die von dem Urheberrecht 
durch die technische Fortentwicklung in viel stärke-
rem Maße betroffen worden sind, haben in der Zwi-
schenzeit rechtlich fundierte Lösungsvorschläge un-
terbreitet, Tatsachenforschungen angestellt und die 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Änderung auch 
anhand solcher Tatsachen dargetan. Ich denke z. B. 
an die äußerst umfangreichen Untersuchungen des 
Börsenvereins, der die brennenden Fragen des Urhe-
berrechts herausgestellt hat; das Fotokopierunwesen 
urheberrechtlich in den Griff zu bekommen, die 
Leerkassettengebührenpflicht zu regeln und über-
haupt das gesamte Urhebervertragsrecht einer Lö-
sung zuzuführen. Und Sie wissen doch, daß im Bun-
desjustizministerium umfangreiche Vorarbeiten zur 
Novellierung des Urheberrechtsgesetzes geleistet 
werden. 

Wir Sozialdemokraten verkennen durchaus nicht, 
daß das Urheberrecht und die im Urheberrecht lie-
gende Eigentumsgarantie verfassungsrechtlichen 
Schutz genießen. Aber es gibt ja keinen vorgegebe-
nen und absoluten Begriff des Eigentums, sondern 
Inhalt und Funktion des Eigentums müssen wir wirt-
schaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen vernünftig anpassen. Wir haben — wie 
das Bundesverfassungsgericht gesagt hat — die Auf-
gabe, Inhalt und Schranken des Eigentums zu be-
stimmen. Da begegnen einander zwei verfassungs-
rechtliche Grundsätze, nämlich der des Anspruchs 
auf eine umfassende Bildung und der des Anspruchs 
auf Schutz des Eigentums. 

Wir haben zumindest erwarten können, daß Sie 
sich mit den schon früher geäußerten Bedenken ge-
gen die von Ihnen vorgeschlagenen Verlängerung 
der Schutzfrist befassen. Das Urheberrechtsgesetz 
hält sich jetzt im Rahmen des Art. 7 Abs. 4 der 
Revidierten Berner Übereinkunft, die für Lichtbild- 
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werke eine Mindestschutzdauer von 25 Jahren seit 
der Herstellung vorsieht. Lesen Sie doch im Aus-
schußbericht aus der 4. Wahlperiode die Passage —
ich zitiere —: 

Der Ausschuß hat erwogen, im Hinblick auf die 
Schutzfristverlängerung in § 67 auch die Schutz-
frist für Lichtbildwerke angemessen zu verlän-
gern. Dies hätte indessen zur Folge, daß Licht-
bildwerke einen längeren Schutz genießen wür-
den als Lichtbilder ohne Werkcharakter. Denn 
eine gleichzeitige Verlängerung auch des für 
solche Lichtbilder vorgesehenen Leistungs-
schutzrechtes erscheint nicht gerechtfertigt. Der 
Ausschuß empfiehlt daher, es für Lichtbildwerke 
bei der vorgesehenen, dem geltenden Recht ent-
sprechenden Schutzfrist von 25 Jahren zu be-
lassen. 

Bei der Novellierung 1971/1972 ist auch aus den 
Reihen der CDU/CSU eine Verlängerung der Schutz-
pflicht nicht beantragt worden. 

Die Unterscheidungsschwierigkeiten dauern, mei-
ne ich, heute noch fort. Sie haben gesagt: Um diesen 
schwierigen Prozeß der Differenzierung zwischen 
Lichtbildern und Lichtbildwerken zu umgehen, wol-
len wir nur noch von Lichtbildern sprechen. Eine 
Verlängerung der Schutzpflicht für Lichtbilder ohne 
Werkcharakter wäre aber unter dem Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung schwer zu rechtfertigen. Denn 
sie würde zu einer Bevorzugung der Lichtbildner 
gegenüber anderen Leistungsschutzberechtigten füh-
ren. Voraussetzung für jeden Urheberrechtsschutz ist 
doch jeweils, daß es sich überhaupt um persönliche 
geistige Schöpfungen, mithin um Werke im Sinn des 
Urheberrechts handelt. Arbeitsergebnisse, die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, sind im Gegensatz 
zu Lichtbildern dann eben überhaupt nicht oder, so-
weit es sich nicht um neue und eigentümliche Mu-
ster oder Modelle handelt, nur nach kostenpflichti-
ger Hinterlegung für eine Dauer von höchstens 15 
Jahren geschützt. 

Dann sprechen Sie die Schadenersatzregelung an. 
Auch diese scheint mir, zumindest in dieser pau-
schalierten Form, wie sie hier vorgesehen wurde, 
überflüssig zu sein. Daß bei unberechtigter Verviel-
fältigung und Verbreitung eines urheberrechtlich 
geschützten Fotos in der Praxis als Schadenersatz 
nur das Honorar zu zahlen ist, das vorher hätte ver-
einbart werden müssen, mag in vielen Fällen zu-
treffen. Dem verletzten Lichtbildner ist es jedoch 
unbenommen, einen ihm etwa entstandenen höhe-
ren Schaden konkret zu berechnen oder die Heraus-
gabe des Verletzergewinnes zu verlangen. Außer-
dem kann — wenn die Urheber ihre Rechte durch 
eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lassen — 
im Wege der konkreten Schadensberechnung auch 
ein angemessener Teil der Kontroll- und Über-
wachungskosten der Verwertungsgesellschaft gegen-
über dem Verletzer geltend gemacht werden, und 
zwar pauschaliert, wie der Bundesgerichtshof mehr-
fach festgestellt hat. Dadurch würde der von Ihnen 
gewünschte Abschreckungseffekt schon nach gelten-
dem Recht erreicht werden. 

Nun sagen Sie in Ihrem Entwurf: Die Urheberbe-
zeichnung muß veröffentlicht werden. Wir billigen 

keineswegs die vielfach geübte Praxis, daß diese Ur-
heberbezeichnung nicht veröffentlicht wird. Aber 
auch dabei gibt doch § 13 des jetzt geltenden Urhe-
berrechtsgesetzes schon einen umfassenden Rechts-
schutz. Die Schwierigkeiten ergeben sich vielmehr 
nur aus der schwachen Verhandlungsposition ins-
besondere auch des Bildjournalisten. Die Verbessern 
Sie durch Ihren Entwurf überhaupt nicht. Insoweit 
handelt es sich um eine urhebervertragsrechtliche 
Frage, die bei der geplanten Reform des Urheber-
vertragsrechts geprüft werden wird. 

Das gilt letzlich auch für die in Ihrem Entwurf 
bruchstückhaft angesprochene Frage von Auskunfts-
ansprüchen. 

Ich darf abschließend etwas zu zwei Punkten sa-
gen, die Sie überhaupt nicht berücksichtigt haben 
und die zeigen, daß dieser Gesetzentwurf eben nur 
mal so schnell als Entwurf hingeschrieben worden 
ist. Die Frage der Urhebernennung ist schon nach 
geltendem Recht sowohl für Arbeitnehmer — und 
das sind Bildjournalisten auch häufig — als auch — 
seit der Einfügung des § 12 a in das Tarifsvertrags-
gesetz im Jahre 1974 — für arbeitnehmerähnliche 
Personen einer Regelung durch Tarifverträge zu-
gänglich. Dadurch könnte das angesprochene Un-
gleichgewicht der Verhandlungspartner für diesen 
Personenkreis weitgehend ausgeglichen werden. 

(Abg. Dr. Pinger [CDU/CSU] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

— Ich bin fast am Ende meiner Redezeit, Herr Kol-
lege Pinger. Es tut mir leid. 

Sie haben den Grundgedanken des Tarifvertra-
ges überhaupt nicht erwähnt. Eine tarifvertragliche 
Regelung, die die beanstandete Übung für diesen 
Personenkreis beseitigt, könnte auch für andere 
Lichtbildner von Vorteil sein, weil dann ein still-
schweigender Verzicht auf Urheberbenennung nicht 
mehr aus einer allgemeinen Gepflogenheit hergelei-
tet werden könnte. 

Noch eine abschließende Bemerkung zu dem, was 
Sie in den Vordergrund gestellt haben: Sie begrün-
den Ihre Gesetzesinitiative damit, daß die Alters-
versorgung dieser Personengruppe durch Ihren Ge-
setzentwurf ausreichend gesichert werden solle. Die-
se Begründung ist in dieser Form unbrauchbar und 
auch nicht richtig. Auch Künstler und die von Ihnen 
angesprochenen Bildjournalisten fahren besser, 
wenn sie sich dem Schutz der Solidargemeinschaft 
anvertrauen. Deshalb hat die sozialliberale Regie-
rung am 2. Juni 1976 einen Gesetzentwurf zur 
Künstlerversicherung eingebracht, der die Einbezie-
hung der freiberuflichen Künstler, also auch der 
Autoren und Lichtbildner, in die gesetzliche Renten-
versicherung vorsieht, wobei die Beiträge zur Künst-
lersozialkasse in einem Umlageverfahren von den 
Kulturträgern aufgebracht werden. Schließlich hatte 
und hat auch dieser Personenkreis durch die von 
dieser sozialliberalen Koalition ermöglichte Öff-
nung der Rentenversicherung die Möglichkeit, sich 
eine eigenständige und gesicherte Altersversorgung 
zu schaffen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Engelhard. 

Engelhard (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Diskussion um den Umfang und die 
Lücken urheberrechtlichen Schutzes hat wieder voll 
begonnen. Es melden sich ja nicht nur die Fotogra-
fen — wie hier — mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf zu Wort, sondern es melden sich darüber 
hinaus die Autoren, Komponisten und Verleger im 
Bereich der Literatur und Musik. Nun wird viel-
leicht eine nicht so ins einzelne gehend orientierte 
Öffentlichkeit sofort die mißtrauische Frage stellen, 
ob hier überspannte Schutzrechte beansprucht wer-
den sollen. Ich möchte diese Frage verneinen. Denn 
in einer Ordnung, die in den Grenzen des allge-
meinen Wohls Eigentum umfassend gewährleistet, 
werden wir — Regierung wie Parlament — als Ver-
antwortliche immer in besonderer Weise darauf be-
dacht sein müssen, Eigentum — und eigentumsähn-
liche Rechte —, das sich nicht in Zahlen oder in 
den sonst üblichen Maßeinheiten ausdrücken läßt, 
nämlich geistiges Eigentum, in besonderer Weise zu 
schützen. 

Nun hat ja das Urheberrechtsgesetz von 1965 
einen guten Schutz gebracht. Nur hat man bei den 
damaligen Beratungen wohl vieles, was an tech-
nischen Entwicklungen in den letzten Jahren auf 
uns zugekommen ist, noch nicht so gesehen oder 
noch nicht so ernst genommen. Denn wer hätte ge-
dacht, daß 1977 allein 88 Millionen Leerkassetten in 
unserem Lande verkauft worden sind, Leerkasset-
ten, die im wesentlichen dazu dienen, auch ur-
heberrechtlich geschützte Musikwerke zu überspie-
len! Wer hätte daran gedacht, daß sich das Foto-
kopierwesen 1978 so weit entwickelt haben würde, 
daß — nur der urheberrechtlich geschützte Teil ge-
nommen — in diesem Jahre fünf Milliarden ur-
heberrechtlich relevante Vorlagen fotokopiert wor-
den sind! In sehr naher Zukunft werden Techniken 
praxisreif sein, die dies dann auf elektronischem 
Wege mit ganz anderen Übertragungsverfahren 
noch wesentlich erleichtern werden. 

Auf demselben Hintergrund wird man meines Er-
achtens den Wunsch der Fotografen sehen müssen. 
Denn sie hatten ja früher als Alleinbesitzer des 
Negativs das tatsächliche volle Herrschaftsrecht 
über ihr Werk. Aber seitdem — Herr Dr. Pinger hat 
es erwähnt — es ohne weiteres fehlerfrei möglich 
ist, von beliebigen Vervielfältigungen die Über-
nahme von Bildern zu bewerkstelligen, fehlt dem 
Urheber dieser Schutz. Die Fotografen wollen mit 
diesem Gesetzentwurf eine ganze Reihe gesetz-
licher Erleichterung zur besseren Durchsetzung der 
Rechte, die Sie heute bereits besitzen. Darüber 
werden wir uns — das kann nicht die Aufgabe die-
ser ersten Lesung sein — im Ausschuß sehr ein-
gehend zu unterhalten haben. 

Der materielle Kern des vorliegenden Entwurfs 
ist der Wunsch der Lichtbildner nach Gleichstellung 
mit den Urhebern anderer geistiger Schöpfungen 
hinsichtlich der Dauer der Schutzfrist. 

Nun sollten wir uns sicherlich davor hüten, die 
Diskussion um das Wesen der Fotografie neu zu be

-

ginnen. Ich habe mir die Mühe gemacht und festge-
stellt, daß noch in juristischen Lehrbüchern für die 
Universitäten aus den 50er Jahren zum früheren 
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der 
bildenden Künste und der Fotografie von 1907 
nachzulesen ist, daß in Wirklichkeit Fotografien 
keine Schöpfungen seien, sondern bloße Leistun-
gen. Sie seien keine Ausdrucksform des individuel-
len Geistes, sondern sie gäben lediglich auf tech-
nischem Wege einen Gegenstand der Außenwelt 
wieder. Mag's richtig sein, mag's nicht richtig sein. 
Wir wissen, daß in einer gewissen Geringschätzung 
der Technik man ehedem davon ausging, das Ge-
schäft des Fotografen oder, vornehmer ausgedrückt, 
des Lichtbildners sei dies: an seiner Kamera die 
richtige Entfernung einzustellen, im richtigen Win-
kel anzuvisieren, sodann bei der Betätigung des 
Auslösers nicht zu wackeln und ganz am Anfang 
nicht vergessen zu haben, auch wirklich einen Film 
einzulegen. 

(Dr. Schäfer [Tübingen [SPD] : Und -  die rich- 
tige Belichtung!) 

So ungefähr die Vorstellung der Öffentlichkeit ehe-
dem von der Aufgabe eines Fotografen. Diese Auf-
fassung ist heute ganz sicherlich überwunden. 

Der Grund, warum man seinerzeit, 1965, im jetzt 
geltenden Urheberrechtsgesetz die Schutzdauer für 
Lichtbildwerke und Lichtbilder aber auf 25 Jahre 
beschränkt hat, sind die beträchtlichen Schwierig-
keiten der Abgrenzung zwischen den Lichtbildwer-
ken und einfachen, nicht schöpferischen Lichtbildern. 
Nun hat allerdings schon in der „Juristenzeitung" 
1955 auf Seite 231 Kleine in einer Besprechung des 
damaligen Regierungsentwurfs zum jetzt geltenden 
Urheberrechtsgesetz darauf hingewiesen, daß man 
mit dem Versuch einer Abgrenzung ästhetischen Ge-
dankengängen Rechnung tragen würde, die man an-
sonsten von diesem Gesetz geflissentlich fernhal-
ten wolle. Wenn dies so ist, dann ist es sicherlich 
angebracht zu überlegen, ob es nicht unbillig ist, 
bei vergleichenden Urheberrechtsdiskussionen hin-
sichtlich der Literatur und der Musik immer nur un-
sterbliche Werke von .letzter Vollendung im Hinter-
kopf zu haben, umgekehrt aber bei der Fotografie 
immer an das Billig- und Gebrauchsfoto für das 
Familienalbum oder die Brieftasche zu denken. Die 
Probleme des Qualitätsunterschiedes werden wir 
rechtlich nie lösen können. Diese Probleme lösen 
sich ganz einfach in der Praxis deshalb, weil im 
Regelfall beim Einfachfoto überhaupt kein wirt-
schaftliches Interesse daran bestehen wird, Urheber-
rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Daß dies im 
Einzelfall auch einmal anders kommen mag, ist eine 
andere Frage. Aber es wird wenige Fotografen ge-
ben, die einen späteren Bundeskanzler bereits als 
Baby vor die Linse bekommen, um nach 55 Jahren 
hieraus das große Geschäft machen zu können. Wir 
wissen ja im ganzen Bereich der Kunst, daß hier 
nicht nur Begabung und letzte innere Vollendung 
der Persönlichkeit den Ausschlag geben, sondern 
man mit dem, was man bringt, auch immer im Zeit-
geist richtig liegen und das Glück der Stunde nüt-
zen muß, wo es sich einem darbietet. Dies gilt also 
auch in anderen Bereichen. Ich erinnere daran: Wer 
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ist unter uns und wer ist draußen im Lande, der 
nicht bei passender oder unpassender Gelegenheit 
einmal einige Knüppelverse gereimt oder Bestabt 
hätte, ohne deswegen gleich auf die Idee zu kommen, 
einen Verleger aufzusuchen oder sich nach außen 
deutlich gleich als Dichter oder Schriftsteller zu füh-
len 

Wir sollten den vorliegenden Entwurf im Rechts-
ausschuß sehr gewissenhaft beraten. Wegen der an-
deren Probleme, die drängen, erwarten wir Unter-
stützung und Initiative seitens der Bundesregierung, 
die von maßgeblichen Herren auch bereits zugesagt 
ist, damit wir auch im Zusammenhang mit den wich-
tigen Fragen des Kopierrechts und den Fragen der 
Leerkassetten zu entsprechenden Entwürfen kom-
men, deren wir uns dann in der Beratung annehmen 
können. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Der 
Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf auf 
Drucksache 8/2064 an den Rechtsausschuß zu über-
weisen. — Ich sehe keinen Widerspruch; das Haus 
ist damit einverstanden. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Czaja, Dr. Hupka, Dr. Wittmann (Mün-
chen), Dr. Becher (Pullach), Dr. von Bismarck, 
Frau Pieser, Müller (Berlin), Dr. Hennig, 
Sauer (Salzgitter), Schmidt (Wuppertal) und 
der Fraktion der CDU/CSU eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Ä nderung des 
Lastenausgleichsgesetzes 
— Drucksache 8/1532 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. von Bismarck, Dr. Czaja, Dr. Wittmann 
(München), Dr. Hupka, Sauer (Salzgitter), Re-
genspurger und der Fraktion der CDU/CSU 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Fortsetzung der Eingliederung von Vertriebe-
nen und Flüchtlingen 
— Drucksache 8/1518 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

c) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Neunundzwan-
zigsten Gesetzes zur Ä nderung des Lasten-
ausgleichsgesetzes (29. ÄndG LAG) 
— Drucksache 8/2078 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Innenausschuß (federführend) 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Ab-
geordnete Wittmann. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! 
In seiner Regierungserklärung des Jahres 1974 hat 

der Bundeskanzler erklärt, die Kriegsfolgengesetz-
gebung sei abgeschlossen. Das sollte damals bedeu-
ten, in der Kriegsfolgengesetzgebung sollte es keine 
Verbesserungen mehr geben. Es kamen nicht nur 
keine Verbesserungen von seiten der Bundesregie- 
rung und der Koalitionsfraktionen, sondern wir ha-
ben jetzt durch die Hinausschiebung des Anpas-
sungstermins bei der Unterhaltshilfe praktisch eine 
Verschlechterung. 

Meine Damen und Herren, diese Anpassung ist 
notwendig geworden, weil man meint, daß die Un-
terhaltshilfe, die Kriegsschadenrente, gleichgezogen 
werden muß mit den übrigen Rentenleistungen, ob-
wohl ja bekannt ist, daß die Kriegsschadenrente 
nicht aus der Sozialversicherung gezahlt wird, son-
dern aus dem Lastenausgleichsfonds. 

Man mag dazu stehen, wie man will; Tatsache ist, 
daß hier ein höherer Betrag eingespart wird. Wir 
sind der Meinung, daß, falls es zu dieser Verschie-
bung des Anpassungstermins kommt — der Gesetz-
entwurf der Bundesregierung liegt ja vor —, die 
Einsparungen entsprechend den Regelungen bei der 
Kriegsopferversorgung dafür verwendet werden sol-
len, strukturelle Verbesserungen anzubringen. Ich 
glaube, das entspräche der Gerechtigkeit, denn wir 
können im Kriegsfolgenbereich nicht mit zweierlei 
Maß messen. 

Die Fraktion der CDU/CSU schlägt vor, die An-
rechnungsbestimmungen bei der Kriegsschadenrente 
zu verbessern. Diese Bestimmungen sind längst 
überholt. Man braucht z. B. nur daran zu denken, 
daß beispielsweise bei Mieteinnahmen ein Freibe-
trag von lediglich etwa 40 DM zugelassen ist. Das 
ist beim heutigen Mietenniveau geradezu absurd 
und lächerlich. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : So ist es!) 

Wir beantragen in unseren Gesetzentwürfen wei-
terhin vor allem auch die  Änderung der Antragsfrist 
bei Aufbaudarlehen; übrigens eine Maßnahme, die 
im Endergebnis keineswegs zu Lasten des Aus-
gleichsfonds geht. Sie wissen, die Mehrheit in die-
sem Hause hat im Haushaltsstrukturgesetz die An-
tragsfrist für landwirtschaftliche und sonstige Auf-
baudarlehen auf fünf Jahre herabgesetzt, mit dem 
Ergebnis, daß eigentlich niemand, vor allem nie-
mand unter den Spätberechtigten oder Spätaussied-
lern, in der Lage ist, diese Darlehen in Anspruch zu 
nehmen und im landwirtschaftlichen Bereich eine 
Nebenerwerbstelle zu erwerben oder aber ein Auf-
baudarlehen für den Wohnungsbau zu erhalten. 
Denn es war und ist unmöglich, innerhalb von fünf 
Jahren das Eigenkapital aufzubringen, das notwen-
dig wäre, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Nach 
unserem Antrag wird also die Frist auf zehn Jahre 
verlängert. Ich begrüße es sehr, daß die Bundesre-
gierung und, ich hoffe, dann auch die Koalitions-
fraktionen diesem unserem Antrag zustimmen. Ich 
freue mich, daß hier eine gewisse Einsicht in das 
Notwendige vorhanden ist. 

Die Bundesregierung glaubt in ihrer Gegenäuße-
rung zu der Stellungnahme des Bundesrats zu ihrem 
Gesetzentwurf monieren zu müssen, daß die An-
rechnungsbestimmungen — vor allem bei der 
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Kriegsschadenrente und bei den ehemals Selbständi-
gen — von uns in dieser Form verändert worden 
sind. Sie meint — das schlägt sie ebenso wie wir 
vor —, daß man mit einer Verbesserung beim So-
zialzuschlag auskommen könne. Das aber genügt 
nach unserer Auffassung keineswegs. Denn wir müs-
sen eines sehen. Der Lastenausgleich ist, wie seine 
Präambel sagt, nicht etwa nur eine soziale Leistung, 
sondern es soll ein Ausgleich von Lasten sein. Wir 
sind deshalb der Meinung, daß gerade die Berechtig-
ten, die ehemals selbständigen Landwirte usw., die 
sich später noch etwas geschaffen haben, die ein 
kleines Häuschen oder vielleicht die eine oder an-
dere Nebeneinnahme haben, nicht gleichmacherisch 
mit den reinen Unterhaltshilfeempfängern quasi in 
einen Topf geworfen werden können. Wir sind der 
Meinung, daß hier nicht die Gleichmacherei das 
Wort haben soll, sondern man soll durchaus die nach 
der Vertreibung erbrachte Leistung anerkennen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich darf noch einmal betonen: Auch wir sind für die 
Erhöhung des Sozialzuschlages. Aber wir sind nicht 
für eine Gleichmacherei bei Menschen, die nach der 
Vertreibung noch etwas geleistet haben. Das gilt 
vor allem für unsere vertriebenen Landwirte. 

Es hat einmal findige Rechner gegeben, die her-
ausgefunden haben, daß ein vertriebener Landwirt 
im Lastenausgleich den Wert eines Baumes für 
einen ganzen Hektar  einschlagfähigen Wald be-
kommt. Daran sieht man, daß die Entschädigungen 
nicht so sind, daß ein ehemals Selbständiger — denn 
die Kriegsschadenrente wird ja aus der Lasten-
ausgleichsentschädigung berechnet — eine einiger-
maßen erträgliche Rente bekommt. 

Die Bundesregierung und die Regierungsparteien 
rühmen sich immer, daß zwischen 1969 und 1978 
die Unterhaltsleistungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz auf etwa 122,6 °/o gestiegen sind. Das ist kein 
Alibi für eine erfolgreiche Politik auf diesem Ge-
biet. Denn der Preisindex und die Inflation haben 
diese 22 °/o schon längst hinweggefegt, so daß prak-
tisch eine Verschlechterung gegeben ist. Denn ge-
rade bei der Einführung der Dynamisierung wurde 
nicht dafür gesorgt, daß die Unterhaltshilfe in ihrem 
Niveau den übrigen Rentenleistungen wenigstens 
einigermaßen angeglichen wurde. Im Durchschnitt 
gerechnet blieb sie bei jeder Dynamisierung weiter 
im Rückstand. 

Man kann sich bei den strukturellen Verbesse-
rungen, die wir vorschlagen, nicht etwa darauf zu-
rückziehen, daß der Ausgleichsfonds demnächst defi-
zitär wird, d. h., daß ab 1980 der Bundeshaushalt 
eingreifen muß, um die Finanzierung dieser Leistun-
gen zu sichern. Einmal hat man systemwidrig wei-
tere Geschädigtengruppen in den Lastenausgleich 
hineingenommen. Ich glaube, daran waren alle Frak-
tionen beteiligt. Aber in späterer Zeit konnte die 
Zusage, andere Finanzierungsquellen z. B. für die 
SBZ-Flüchtlinge zu schaffen, infolge der Haushalts-
lage des Bundes nicht mehr eingehalten werden. 
Zweitens hat man— durch die Inflation bedingt — 
die  Leistungen in der Unterhaltshilfe über das ur-
sprünglich berechnete Maß hinaus erhöhen müssen. 
Meine Damen und Herren, dafür kann man nicht 

allein die Vertriebenen, die ihre Ansprüche gegen 
den Lastenausgleichsfonds haben, verantwortlich 
machen und zahlen lassen. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Man hätte zur rechten Zeit für neue Finanzierungs-
quellen für den Lastenausgleich oder für die Über-
nahme der Leistungen in andere Bereiche sorgen 
können und müssen. Wir sollten gemeinsam hier-
über nachdenken — ich will das ganz klar sagen —, 
daß jenseits der Abgaben und Steuern Quellen 
gefunden werden, um den Rest des Lastenausgleichs 
wenigstens teilweise zu finanzieren. Ich sehe hier 
Möglichkeiten, will sie aber hier im Plenum nicht 
ausbreiten, weil es längerer Erörterungen bedürfte. 

Meine Damen und Herren, wir predigen überall 
die gemeinsame Verantwortung aller Demokraten, 
bei der Terrorismusbekämpfung, in der Finanz-, in 
der Steuer- und in der Wirtschaftspolitik. Wir soll-
ten die Gemeinsamkeit der Fraktionen vor allem 
dann üben, wenn es darum geht, den Menschen, 
die noch als Opfer des Krieges und der Nachkriegs-
zeit unter uns leben und sich keine weitere, neue 
Existenz schaffen können, weil sie zu alt sind, zu 
helfen, daß sie einen einigermaßen zufriedenstellen-
den Lebensabend verbringen können. Es sind Men-
schen, die nicht wegen jeder Kleinigkeit zu einem 
Amt laufen und Leistungen fordern, sondern die ihr 
Schicksal tragen. Nach dem Verlust der Heimat 
auch noch die materielle Not, das wollen wir diesen 
Menschen nicht zumuten. Wir bitten deshalb die 
anderen . Fraktionen in diesem Hause, in den Aus-
schüssen mit uns zusammen die Strukturverbesse-
rungen in der Lastenausgleichsgesetzgebung so zu 
beraten, daß wir zu einem menschlich vertretbaren 
Ergebnis kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Jaunich. 

Jaunich (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der Kollege Wittmann 
hat hier zur Begründung der beiden Entwürfe der 
Union ein paar Ausführungen gemacht, denen ich 
aus meiner Sicht begegnen will. Zunächst einmal, 
Herr Kollege Dr. Wittmann, ist es schlechterdings 
unverständlich, wie Sie davon sprechen können, 
daß die Verbesserungen zwischen 1969 und 1978 
für diesen Personenkreis bei der Unterhaltshilfe, 
die sich auf rund 123 % beziffern, 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Von 100 auf 123%!) 

durch Inflation aufgezehrt worden sein sollen. Dies 
ist doch wohl niemandem deutlich zu machen. Wenn 
Sie das dann vielleicht auch noch in die Zukunft 
hinein verlängern und an die 2,2 % Preissteigerung 
denken, die wir zwischenzeitlich erreicht haben, dann 
wird das nahezu lächerlich. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Ich möchte mich mit allem Nachdruck und mit aller 
Entschiedenheit dagegen verwahren, daß Sie hier 
den Eindruck zu suggerieren versuchen, diese Bun- 
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desregierung und die sie tragenden Fraktionen be-
trieben eine negative Weiterführung der Lastenaus-
gleichsgesetzgebung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Müller 
[Berlin] [CDU/CSU] : Hören Sie mal die 

Betroffenen!) 

— Herr Müller, mit denen spreche ich. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Ist es nicht klar, 
daß es 1969 100 % waren und daß es jetzt 

128 %sind?) 

— Sie werden doch wohl noch rechnen können. 
Rechnen Sie doch bitte die Prozentsätze dagegen, 
die bei den Preiserhöhungen eingetreten sind. Sie 
können dann doch nicht allen Ernstes eine solche 
Bewertung aufrechterhalten wollen. 

Sie haben zum Schluß Ihrer Ausführungen gesagt, 
daß wir mit dieser Gruppe unseres Volkes, die ein 
so schweres Schicksal hinter sich hat, nicht leicht-
fertig umgehen sollten. Dabei haben Sie u nsere 
volle Unterstützung. Wir gehen mit diesem Perso-
nenkreis nicht leichtfertig um. Wir lassen aber 
auch nicht zu, daß hier Versprechungen offeriert 
werden, die nicht einzuhalten sind; wir lassen nicht 
zu, daß so mit diesem Personenkreis Schindluder ge-
trieben wird. 

Was die Lastenausgleichsgesetzung anlangt, so 
haben wir derzeit eine Inflation von Gesetzentwür-
fen. Im Bundesrat liegen aus drei Bundesländern 
Gesetzentwürfe vor. Ich möchte nur einen erwäh-
nen, den Gesetzentwurf des Landes Niedersachsen, 
der ja, wenn man das einmal durchrechnet, finan-
zielle Auswirkungen von mehr als 1 Milliarde DM 
haben wird. Er wird im Bundesrat nur mit spitzen 
Fingern angepackt. Dieser Entwurf ist durch das 
Land Niedersachsen am 10. Mai dieses Jahres ein-
gebracht worden, in einer sehr peinlichen Nähe zu 
den niedersächsischen Landtagswahlen. Hier wird 
auf dem Rücken einer Personengruppe Schindluder 
getrieben, die in der Tat ein schweres Schicksal hin-
ter sich hat. Das sollten wir vermeiden. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : An dem nieder- 
sächsischen Entwurf war die FDP auch be

-

teiligt!) 

Der dem Deutschen Bundestag vorliegende Ge-
setzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 
8/2078 sieht im wesentlichen die Verlegung des An-
passungstermins bei den Empfängern von Unter-
haltshilfe aus dem Lastenausgleich auf den 1. Januar 
jeden Jahres vor. Hierdurch wird die Übereinstim-
mung mit den Anpassungsterminen in der gesetz-
lichen Rentenversicherung und in der Kriegsopfer-
versorgung wiederhergestellt. Dieser Zusammen-
hang ist wohl auch unbestritten notwendig, da die 
sozialliberale Bundesregierung und die sie tragen-
den Fraktionen im Jahre 1972 entsprechend ihren 
gesellschaftspolitischen Vorstellungen für 400 000 
Berechtigte auch die Altersversorgung im Lasten-
ausgleich der jährlichen Dynamisierung zugeführt 
haben. In diesem Sinne werden seitdem die gesetz-
lichen Renten, die Kriegsopferrenten und die Unter-
haltshilfen aus dem Lastenausgleich einschließlich 
ihrer Zuschläge in gleicher Höhe angehoben. 

Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, 
daß die Unterhaltshilfeempfänger im Lastenausgleich 
fast 20 Jahre lang nur in jedem zweiten Jahr eine 
Erhöhung ihrer Renten erhielten und in dem da-
zwischenliegenden Jahr nur die sogenannten Frei-
beträge erhöht wurden. Wir Sozialdemokraten ha-
ben zusammen mit den Freien Demokraten in der 
25. Lastenausgleichsnovelle diesen unwürdigen Zu-
stand beendet. 

1972 — um einmal ein Beispiel zu nennen— erhielt 
ein alleinstehender ehemals Selbständiger einen 
Höchstbetrag von 370 DM. Heute erhält der gleiche 
Geschädigte 679 DM Unterhaltshilfe. Und da wollen 
Sie immer noch behaupten, das wäre durch Inflation 
aufgezehrt? Meinen Sie denn, daß alle, die das 
hören und lesen, nicht rechnen können? 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Czaja [CDU/CSU]: Das stimmt aber nicht! 
Sie müssen auch den Sozialzuschlag berück

-

sichtigen!) 

Ein ehemals selbständiges Ehepaar erhielt 1972 672 
DM, heute dagegen 1 101 DM. Das sind Erhöhungen, 
die mehr als 80 % in sechs Jahren ausmachen, ein 
Vielfaches also von den Preissteigerungsraten, die 
in dieser Zeit zu verzeichnen waren. 

Die Bundesregierung und die sie tragenden Frak-
tionen haben damit den durch den Krieg und seine 
Folgen besonders hart Betroffenen, die als ehemals 
Selbständige im Osten, Südosten und in der DDR 
ihre Existenz und damit ihre Altersversorgung ver-
loren haben, geholfen. Das  kann nicht oft genug 
wiederholt werden, weil diese Leistungen leider all-
zu schnell vergessen oder häufig genug verschwie-
gen werden. 

Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ist 
auch eine strukturelle Umgestaltung des am 1. Ja-
nuar 1972 eingeführten Sozialzuschlages zur Unter-
haltshilfe vorgesehen, die sich zugunsten dieser Be-
rechtigten entsprechend auswirken wird. Der Sozial-
zuschlag wird angehoben, um zu vermeiden, daß die 
Unterhaltsempfänger mit niedrigen Renten noch zu-
sätzlich Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen 
müssen. 

Verbesserungen werden auch für die Sowjetzo-
nenflüchtlinge mit Vermögensschäden in der DDR 
vorgenommen, soweit sich Kürzungen in der Haupt-
entschädigung wegen des Erlasses von Vermögens-
abgabe ergeben haben. 

Ich komme nunmehr zu dem Entwurf der CDU/ 
CSU-Fraktion auf Drucksache 8/1532 und zu den 
gleichen oder ähnlichen Anträgen, die von den B

-

Ländern im Bundesrat eingebracht worden sind. Die 
Opposition sieht in ihrem Entwurf u. a. vor, rück-
wirkend zum 1. Juli dieses Jahres die Einsparun-
gen, die sich durch die Verschiebung der Renten-
erhöhung ergeben, durch Verbesserungen voll in 
Anspruch zu nehmen. Die Minderausgaben, die nach 
Berechnungen der Bundesregierung für 1978 mit 
59 Millionen DM veranschlagt werden, sind es 
aber nicht allein. Wir alle und insbesondere die 
Geschädigten müssen wissen, daß die Verbesserun- 
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gen, wie sie die Union der Öffentlichkeit vorstellt, 
viele Hundert Millionen DM kosten werden; 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: In 20 Jahren!) 

denn eine Rente im Lastenausgleich, die heute ver-
bessert wird, wird auf dieser heute verbesserten, 
höheren Grundlage fortlaufend dynamisiert. Das 
müssen Sie in Ihre Berechnungen einbeziehen. 

Wenn Sie, Herr Dr. Wittmann, in Ihren Ausfüh-
rungen zum Schluß gesagt haben: Ich sehe da neue 
Finanzierungsquellen, die die Bürger nicht zusätz-
lich belasten — ja, weiß Gott, was soll es denn sein? 
Das ist doch ab 1980 fällig. Wird dann Manna vom 
Himmel regnen? Es wäre auch ganz nett, wenn Sie 
sich zu dieser Frage vielleicht ein wenig substan-
tieller äußern wollten. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Czaja? 

Jaunich (SPD) : Wenn das nicht auf meine Rede-
zeit angerechnet wird! 

Vizepräsident Stücklen: Sie haben 15 Minuten Re-
dezeit und keine Minute mehr. 

Jaunich (SPD) : Ich gestatte eine kurze Frage, bitte. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Kollege, ist Ihnen ent-
gangen, daß die eben von Ihnen genannten 59 Mil-
lionen DM Einsparungen nach Berechnung des Bun-
desfinanzministeriums für die Dauer von elf Jah-
ren 59 Millionen DM jährlich ausmachen? 

Jaunich (SPD) : Es sind abflachende Beträge in den 
Berechnungen der Regierung genannt. Aber dies hat 
doch alles wenig Sinn: Sie versuchen hier den Ein-
druck zu erwecken, als wenn der Bundeshaushalt 
irgendwann einmal eintreten müßte; tatsächlich 
muß er es ab 1980. Der Herr Kollege Dr. Wittmann 
stellt sich hierhin und sagt: Da gibt es zusätzliche 
Finanzierungsmöglichkeiten, ohne daß wir die Bür-
ger stärker belasten müssen. Da muß doch einmal 
klar gemacht werden, was. das bedeuten soll. 

Vizepräsident Stücklen: Gestatten Sie noch eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Witt-
mann? — Bitte schön. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr , Kolle-
ge, ist Ihnen entgangen, daß sich die Basisberech-
nungen hinsichtlich des Rückgangs der Zahl der 
Unterhaltshilfeempfänger verändert haben, so daß 
daher unter Umständen — das müßte noch genauer 
nachgerechnet werden; darum habe ich es nicht er-
wähnt — Einsparungen praktisch im Ausgleichs-
fonds erfolgen? 

Jaunich (SPD) : Sollen das Ihre zusätzlichen Finan-
zierungsinstrumente sein? 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : Un- 
ter anderem! — Dr. Schäfer [Tübingen] 

[SPD] : Sehr interessant!) 

Das ist in der Tat interessant. Darüber läßt sich 
trefflich reden. 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : Un

-

ter anderem!) 

— „Unter anderem"! Da kommt schon wieder so 
eine vage neue Behauptung. Unseriös, für unsere 
Beratungen sicherlich nicht als Grundlage zu ge-
brauchen! 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Dr. 
Wittmann [München] [CDU/CSU] : So seriös 

wie Sie selbst sind wir auch!) 

Wir werden im federführenden Ausschuß noch Ge

-

legenheit haben, hierüber eingehend zu debattieren. 

Sie wollen eine Verbesserung der Anrechnungs-
bestimmungen für Miet- und Kapitaleinkünfte bei 
der Unterhaltshilfe. Eine solche Erhöhung der Frei-
beträge würde doch dazu führen, daß sich der 
Unterschied in der Behandlung von Personen, die 
allein auf die Unterhaltshilfe angewiesen sind, ge-
genüber solchen, die daneben noch über Einkünfte 
der genannten Art verfügen, vergrößert. Um diese 
sozialpolitisch unausgewogene Sache an einem Bei-
spiel darzustellen, möchte ich folgendes bemerken. 
Ein Landwirt oder Gewerbetreibender hatte das 
Glück, sich nach 1945 ein Eigenheim mit einer oder 
mehreren Wohnungen bei zum Teil sehr günstiger 
Finanzierung zu beschaffen. Er muß ja deswegen 
nicht unbedingt fleißiger gewesen sein als ein ande-
rer, der . durch Umstände bedingt nicht dazu in die 
Lage versetzt worden ist, so daß Ihr Argument, 
wir würden hiermit dem Fleißigen nicht das ihm 
Zustehende geben wollen, doch in die Leere geht. 
Sie können nicht ernsthaft davon ausgehen, daß je-
dermann, wenn er nur gewollt hätte, in gleicher 
Weise hätte zur Eigentumsbildung beitragen kön-
nen. Der eine hat also zusätzliche Einnahme aus 
Miete oder Pacht und der andere hat dies nicht. Und 
wir, die wir solche Ungerechtigkeiten nicht in Kauf 
nehmen wollen, werden von Ihnen — das war ja 
auch nicht anders zu erwarten — deswegen soziali-
stischer Gleichmacherei gescholten. Wir alle for-
dern täglich von unseren Bürgern Eigeninitiative. 
Wir haben diesen Grundsatz in jahrzehntelanger 
Arbeit im Wohnungsbau, in der Landwirtschaft, im 
Gewerbe und überall mit günstigen Zins- und Til-
gungsbedingungen realisiert. Dies soll und wird 
auch so bleiben, wie die Bundesregierung dies für 
die mittelständische Wirtschaft, für die Aussiedler, 
für die Zuwanderer aus der DDR gerade in den letz-
ten Jahren immer wieder bewiesen hat. 

Wir Sozialdemokraten stehen seit mehr als 115 
Jahren in der Verpflichtung, sozial- und gesell-
schaftspolitisch ausgewogeh bestmöglich zu helfen. 
Hierin unterscheiden wir uns wahrscheinlich von 
Ihnen, meine Damen und Herren von der Opposi-
tion. Wir haben die Solidargemeinschaft aller ehe-
mals Selbständigen und Unterhaltsempfänger im 
Auge und können aus diesen Gründen nicht ein-
zelne weiter fördern und anderen nichts dazugeben. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Wir haben doch 
auch den sozialen Zuschlag!) 

Aber natürlich. 
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Das Anliegen der Opposition auf der Drucksache 

8/1518, die Antragsfrist für Aussiedler und Zuwan-
derer aus der DDR bezüglich notwendiger Darlehen 
auf zehn Jahren auszudehnen, ist eine Notwendig-
keit, die von der Sache her begründet ist, wie sich 
zwischenzeitlich herausgestellt hat. Wir haben uns 
bereits vor Monaten, ehe der Entwurf der Unions-
fraktionen vorlag, in Gesprächen mit Beteiligten 
und Betroffenen daraufhin dafür ausgesprochen. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : Das ist der Entwurf 
der CDU!) 

— Ich habe gesagt: bevor Ihr Entwurf vorlag. 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU]: 
Wann, wo, mit wem?) 

— Ich kann Ihnen sogar meinen Terminkalender zur 
Verfügung stellen, wenn Sie das wollen, aus dem 
hervorgeht, wo und. mit wem ich entsprechende Ge-
spräche geführt habe. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : Mit welchen Kon

-

sequenzen?) 

— Daß ich gesagt habe, wir werden dafür eintreten, 
diese Frist von fünf auf zehn Jahre zu verlängern. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Bundesregierung, der im Gesetzgebungsverfah-
ren durch den Bundesrat ein entsprechender Vor-
schlag zugegangen ist, hat in ihrer Gegenäußerung 
zugesagt, daß sie dies tun wird, daß sie dies im 
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf-
greifen wird. Wir, die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion und die freidemokratische Bundestags

-

fraktion werden bei den Beratungen im Innenaus-
schuß entsprechende Anträge hierzu einbringen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Nachdem unser An- 
trag vorlag!) 

— Ach, wissen Sie, wenn das alles so furchtbar 
wichtig und nötig ist — und ich bestreite die Not-
wendigkeit gar nicht —, dann muß ich Sie fragen: 
Warum haben Sie vieles von dem, was Sie heute 
lautstark beklagen, in der Vergangenheit nicht 
längst selbst realisiert? 

Ich muß zum Schluß kommen. 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : 
Höchste Zeit!) 

— Ich glaube schon, daß Ihnen das .  nicht schmeckt. 
Aber, meine Damen und Herren, der Feststellung: 

Die Gesetzgebung über die Abwicklung von 
Kriegs- und Nachkriegsfolgen sollte abgeschlos-
sen werden. Die Finanzlage des Bundes beweist, 
daß wichtige Aufgaben der Zukunftsvorsorge 
sträflich vernachlässigt würden, wenn die kom-
menden Jahre durch neue Zahlungen für die 
Vergangenheit belastet würden. Auch die gel-
tenden Regelungen müssen mit dem Ziel über-
prüft werden, die Ausgabeverpflichtungen mit 
der Einnahmeentwicklung des Bundes in Ein-
klang zu bringen 

müßten Sie doch auch heute noch verpflichtet sein; 
denn es war die Feststellung von Bundeskanzler 
Kiesinger in seiner Regierungserklärung vom 

16. Dezember 1966, die er seinerzeit im Benehmen 
mit dem damaligen Finanzminister Strauß und dem 
damaligen Bundesvertriebenenminister Herrn von 
Hassel abgegeben hat. Meine Damen und Herren, 
erinnern Sie sich doch bitte dessen, was Sie auf 
diesen Personenkreis bezogen in der Vergangenheit 
gesagt haben! 

Lassen Sie uns in aller Ruhe und Sachlichkeit die 
nötigen Beratungen, wie vom Ältestenrat vorge-
schlagen, im Innenausschuß — federführend — so-
wie — mitberatend — im Haushaltsausschuß zügig 
führen. Ich beantrage für meine Fraktion entspre-
chende Überweisung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Abge-
ordnete Wolfgramm. 

Wolfgramm (Göttingen) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine Damen! Meine Herren! Ich möchte eingangs 
feststellen, daß die FDP-Bundestagsfraktion nach wie 
vor den Beschluß des Bundeskabinetts vom 6. März 
1974 stützt, wonach die Wiedergutmachungs- und 
Kriegsfolgengesetzgebung grundsätzlich als abge-
schlossen betrachtet werden muß. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Grundsätzlich!) 

Diese Auffassung ist auch von der Mehrheit des 
Deutschen Bundestags anläßlich der Beratungen zum 
28. Lastenausgleichsgesetz zum Ausdruck gebracht 
worden. Aber, Herr Kollege Wittmann, wenn ich 
dazu gleich eine Anmerkung machen darf, auch zu 
Ihren Überlegungen zu den Verschlechterungen, die 
Sie meinen konstatieren zu müssen und die wir zu-
rückweisen, dann darf ich einmal die Regierungser-
klärung vom 13. Dezember 1966 des damaligen Bun-
deskanzlers Kiesingers im Einvernehmen mit 
Finanzminister Strauß und seinem Vertriebenen-
minister von Hassel zitieren. Mit Genehmigung des 
Präsidenten zitiere ich, Herr Kollege Wittmann: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ihr habt diesel- 
ben Ghostwriter!) 

Die Gesetzgebung über die Abwicklung von 
Kriegs- und Nachkriegsfolgen sollte abgeschlos-
sen werden. Die Finanzlage des Bundes beweist, 
daß wichtige Aufgaben der Zukunftsvorsorge 
sträflich vernachlässigt würden, wenn die kom-
menden Jahre durch neue Zahlungen für die 
Vergangenheit belastet würden. Auch die gel-
tenden Regelungen müssen mit dem Ziel über-
prüft werden, die Ausgabeverpflichtungen mit 
der Einnahmeentwicklung des Bundes in Ein-
klang zu bringen. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage? 

(Wolfgramm [Göttingen] [FDP]: Aber bitte 
sehr!) 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Kollege, ist Ihnen ent-
gangen, daß dies eine volle Bestätigung der wieder-
holt vom Finanzminister Strauß zum Ausdruck ge-
brachten Erklärung ist, daß durch ein Schlußgesetz 
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die Lastenausgleichsgesetzgebung abgeschlossen 
werden muß? 

Wolfgramm (Göttingen) (FDP) : Das haben Sie da-
mals erklärt. Das war immerhin 1966, wenn ich das 
anmerken darf. In der Zwischenzeit haben Sie keine 
zusätzlichen Überlegungen gebracht, was hier nun 
verbessert werden und was tatsächlich geschehen 
soll. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU] : Aber natürlich!) 

Ich möchte festhalten, Herr Kollege Czaja, daß die 
Überlegung, daß Sie hier zusätzliche Mittel herein-
fließen lassen wollen, auch zu Lasten des Bundes im 
Hinblick auf seine Bürgschaftsverpflichtung geht; 
der Bund haftet dafür. Dies ist damals in der Regie-
rungserklärung ganz klar ausgeschlossen worden; 
denn hier werden die finanziellen Folgen angespro-
chen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Es geht um die Ein

-

sparung von 59 Millionen für zehn Jahre!) 

Meine Damen und Herren, in der Begründung zu 
ihrem Gesetzentwurf weist die Bundesregierung 
noch einmal ausdrücklich auf ihren Grundsatzbe-
schluß von 1974 hin und führt weiter aus, daß diese 
grundsätzliche Aussage allerdings für den Bereich 
der Kriegsschadensrente nicht gelten könne — diese 
Meinung teilen wir voll —, „soweit bei dieser noch 
über Jahrzehnte hinaus laufenden Leistung Anpas-
sungsmaßnahmen — insbesondere an Entwicklun-
gen in anderen Bereichen des Sozialhilferechts — 
unabweisbar werden". Die Notwendigkeit der von 
der Bundesregierung vorgeschlagenen Anpassung 
ergibt sich für uns zwingend auch aus der mit dem 
Zwanzigsten Rentenanpassungsgesetz vollzogenen 
Hinausschiebung des Zeitpunktes, zu dem jeweils 
die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
anzupassen sind, um ein halbes Jahr ab 1978. Der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung beinhaltet hier 
im wesentlichen die Übereinstimmung des Anpas-
sungstermins für die Kriegsschadensrente mit dem 
Anpassungstermin in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und in der Kriegsopferversorgung durch 
Vorverlegung des Anpassungstermins. In diesem Zu-
sammenhang schlägt die Bundesregierung gleichfalls 
die Beseitigung von ungewollten Härten vor allem 
beim Sozialzuschlag zur Unterhaltshilfe vor. 

Die FDP-Fraktion stimmt diesen Überlegungen 
voll zu. Wir sind ebenfalls der Meinung, daß diese 
notwendigen Folgeänderungen — die, die sich aus-
schließlich aus dieser Anpassung ergeben — ent-
sprechend Berücksichtigung finden müssen. 

Die erste Lesung von Gesetzentwürfen ist sicher-
lich nicht der Zeitpunkt, in dem alle Einzelheiten 
der vorgeschlagenen Regelung vorgetragen werden 
sollen; denn wenn ich es recht sehe, wollen wir ja 
die Ausschüsse mit den Einzelheiten beschäftigen, 
um vielleicht noch eine oder andere Überlegung 
zusätzlicher oder abändernder Art hier gemeinsam 
zu prüfen und zu beraten. 

Soweit die CDU/CSU in ihrem Gesetzentwurf zur 
Fortsetzung der Eingliederung von Vertriebenen 
und Flüchtlingen eine Verlängerung der Antrags-
frist in § 323 Abs. 8 des Lastenausgleichsgesetzes 

vorschlägt, hat die Bundesregierung ihre Meinung 
durch ihre Zustimmung zur Stellungnahme des Bun-
desrates bereits zum Ausdruck gebracht, wenn ich 
das auch im Hinblick auf die vorangegangene Zwi-
schenfragenkontroverse in der Rede meines Vor-
gängers •noch einmal sagen darf. Wir teilen diese 
Überlegung und meinen, daß die Verlängerung der 
Antragsfrist für Darlehen tatsächlich dringend ge-
boten ist, weil innerhalb von fünf Jahren eben der 
Erwerb von Hausbesitz oder die Eingliederung in 
Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft nicht mög-
lich ist. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Also sind unsere 
Anträge nicht ganz schlecht!) 

Die Frist für die Aufbaudarlehen zu verlängern ist 
sicher ein berechtigtes Anliegen. 

Anders dagegen sieht es mit den Anträgen der 
CDU/CSU-Fraktion aus. Wir meinen, daß die Er-
höhung der Freibeträge auch für diejenigen, die 
schon Haus- und Grundbesitz haben, nicht gerecht-
fertigt ist. Eine weitere, zusätzliche Förderung wäre 
gegenüber denjenigen, die noch keinen Besitz ha-
ben, unausgewogen und damit auch nicht sozial. 
Das ist überhaupt keine Gleichmacherei, Herr Kol-
lege Wittmann, sondern das ist einfach eine berech-
tigte Differenzierung bei diesen Positionen, 

(Dr. Czaja [CDU/CSU] : Aber es gibt doch 
eingefrorene Freibeträge!) 

um hier nicht zu weiteren Ungleichheiten zu kom-
men. 

Wir meinen dabei allerdings auch, daß die Not-
wendigkeit für eine entsprechende Änderung im 
Bundesvertriebenengesetz für den aus bäuerlichen 
Verhältnissen stammenden Spätaussiedler geprüft 
werden muß. Der FDP-Fraktion erscheint es jeden-
falls sinnvoll, die Änderung von § 46 des Bundes-
vertriebenengesetzes im Hinblick auf die Verlänge-
rung der Aufbaudarlehensfristen mit in die Über-
legungen einzubeziehen. 

Zum Schluß darf ich noch einmal feststellen, daß 
wir die Überlegungen in den Ausschußberatungen 
sorgfältig prüfen werden, allerdings auch sehr sorg-
fältig, Herr Kollege Wittmann, die finanziellen Aus-
wirkungen und Ihre doch etwas geheimnisvollen 
Finanzierungsvorschläge. Sie haben auf die Aus-
schußberatungen verwiesen. Nun gut, wir sind ge-
spannt, wie Sie im Ausschuß Ihre Überlegungen dar-
legen werden. 

Wir Freien Demokraten meinen, daß die Vertrie-
benen und die Flüchtlinge einer der stabilsten Fak-
toren beim Wiederaufbau unseres Landes und bei 
der Errichtung dieses freiheitlichen Bundesstaates 
gewesen sind. Das Ansehen der Bundesrepublik 
Deutschland, ihr Wohlstand und ihr sozialer Friede 
sind von dem Beitrag der Vertriebenen und Flücht-
linge nicht zu trennen. Wir können aber nicht alle 
Verluste ausgleichen, und wir können auch die finan-
ziellen Kräfte unseres Landes für bestimmte Bereiche 
nicht auf Dauer überspannen. Über 30 Jahre nach 
Abschluß des Krieges können auch im Lastenaus-
gleich nur noch kleinere Korrekturen in Betracht 
kommen. Dafür werden, glaube ich, alle Verständnis 
haben müssen. Wir meinen, daß diese kleineren 
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Korrekturen, die heute zur Debatte stehen und zu 
denen wir unser Pro und Kontra hier grundsätzlich 
gesagt haben, im Interesse der Betroffenen eine zü-
gige Beratung und Verabschiedung der Novelle er-
fordern. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, die Gesetzentwürfe 
auf den Drucksachen 8/1532 und 8/1518 dem Innen-
ausschuß — federführend — und dem Haushalts-
ausschuß gemäß § 96 unserer Geschäftsordnung so-
wie den Gesetzentwurf auf Drucksache 8/2078 dem 
Innenausschuß — federführend — und dem Haus-
haltsausschuß zur Mitberatung und gemäß § 96 der 
Geschäftsordnung zu überweisen. Ist das Haus da-
mit einverstanden? — Ich höre keine gegenteilige 
Meinung. Es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Siebenten Ge-
setzes über die Erhöhung von Dienst- und 
Versorgungsbezügert in Bund und Ländern 
(Siebentes Bundesbesoldungserhöhungsgesetz) 
— Drucksache 8/2075 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Innenausschuß (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Regenspurger. 

Regenspurger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir müssen 
heute erleben, daß die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf vorlegt, der von den die Regierung 
tragenden Fraktionen von SPD und FDP in wichti-
gen Bereichen abgelehnt wird. Es scheint — dies 
zeigt sich an diesem Gesetzentwurf besonders deut-
lich — System zu werden, Verschlechterungen vor-
zusehen, anschließend zurückzunehmen und dann 
der staunenden Öffentlichkeit zu verkünden, wie 
wohlwollend man mit dem Bürger umgeht. 

Im Sommer erlebte man den ersten Akt dieses 
Schauspiels. Nachdem das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt hatte, daß kinderreiche Familien im 
öffentlichen Dienst finanziell unzureichend ausge-
stattet werden, wollte man dem Urteil kostenneutral 
über den Ortszuschlag Rechnung tragen. Der Orts-
zuschlag der Stufen 1 bis 4 sollte nur um 3,5 % 
statt um 4,5 % erhöht werden. Diese Maßnahme 
wäre eine erneute soziale Untat dieser Regierung 
gewesen. Sie hätte gerade die Bezieher kleiner 
Einkommen und die Versorgungsempfänger beson-
ders hart getroffen. 

Auf energische Proteste der CDU/CSU, des Be-
amtenbundes und der Gewerkschaften wurden plötz-
lich auch die Frakionen der SPD und der FDP ein-
sichtig. Nach dem Motto „Rein in die Kartoffeln, 
raus aus den Kartoffeln", womit man, nebenbei 
bemerkt, die gesamte Regierungspolitik überschrei

-

ben könnte, erfolgte die Anpassung um insgesamt 
4,5 % die wir begrüßen. 

Sicherlich betraf das Verfassungsgerichtsurteil 
nicht nur den öffentlichen Dienst, auch wenn es, 
rechtlich gesehen, eine Entscheidung war, die sich 
nur auf Beamte, Richter und Soldaten bezog, da die 
Verfassungsbeschwerde aus diesem Personenkreis 
vorgebracht wurde. Es stellt vielmehr ein vernich-
tendes Urteil über die gesamte Familienpolitik die-
ser Regierung dar. Was wäre wohl geschehen, wenn 
das Verfassungsgerichtsurteil in dieser Form nicht 
gekommen wäre? Wahrscheinlich überhaupt nichts 
in diesem Bereich! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Regierung muß sich in diesem Zusammenhang 
die Frage gefallen lassen, wie sie überhaupt zum 
geltenden Recht steht. Die Reihe der für die Regie-
rungsqualität bezeichnenden Urteile brauche ich 
wohl nicht im einzelnen aufzuzählen. 

(Zuruf der Abg. Frau Eilers [SPD]) 

— Soll ich sie alle zitieren? — Zum Glück — ich 
sage das als Nichtjurist — haben wir noch ein un-
abhängiges Verfassungsgericht, das manchen Re-
formern wieder einmal die Verfassungswirklichkeit 
in das Bewußtsein zurückruft. 

(Röhner [CDU/CSU] : Sehr wahr!) 

Der zweite Akt des Schauspiels begann für die 
Öffentlichkeit sichtbar vor wenigen Tagen. Offen-
sichtlich wegen der Nähe der Landtagswahlen in 
Hessen und Bayern, wegen drohender Protestaktio-
nen und dem damit eventuell verbundenen Verlust 
von Wählerstimmen erfolgte eine Kehrtwendung 
von dem von Koschnick so stark propagierten Kon-
zept der Absenkung der Anwärterbezüge. Erinnern 
wir uns: Im vergangenen Jahr stellten während der 
Beratungen zum Sechsten Bundesbesoldungserhö-
hungsgesetz die Koalitionsparteien den Antrag, die 
Anwärterbezüge zu senken. Wir haben damals nicht 
zugestimmt. Ich zitiere mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten, was der Kollege Berger für die CDU/ 
CSU bei der Beratung des Sechsten Bundesbesol-
dungserhöhungsgesetzes am 16. Juli 1977 ausführte: 

Wir werden daher den Gesetzentwurf ablehnen, 
wenn die Koalition an ihrem Vorhaben zur 
Neuregelung der Anwärterbezüge festhält. 

Zum Glück haben die unionsregierten Länder letzt-
lich die Realisierung des Regierungsvorhabens über 
den Bundesrat verhindert. 

In diesem Jahr kam auf Grund einer Empfehlung 
des Vermittlungsausschusses das Thema erneut auf 
den Tisch. Der vorgelegte Entwurf hätte in der 
Verwirklichung die Beamtenanwärter auf den Status 
von Schülern und Studenten zurückgestuft, obwohl 
die Betätigung der Anwärter in weiten Bereichen 
durch aktive praktische Mitarbeit geprägt ist und 
hierin gerade ihre Vorbereitung auf die Berufsaus-
übung besteht. Darüber hinaus wäre eine weitere 
Nivellierung erfolgt. 

Zwar wollte man mit den eingesparten Geldern 
Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst schaffen. 
Aber arbeitsmarktpolitische Erwägungen in Ver- 
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bindung mit besoldungspolitischen Überlegungen 
zu bringen ist nach meiner Auffassung mehr als 
problematisch. Mehr Ausbildungsplätze zu schaffen, 
ist sicher Aufgabe nicht nur der freien Wirtschaft, 
sondern auch der öffentlichen Hand. Allerdings er-
warte ich dabei von der Bundesregierung eine klare 
Aussage über Art und Zahl dieser zusätzlichen Aus-
bildungsplätze. Gleichzeitig erwarte ich die Aus-
sage, was mit den eventuell zuviel ausgebildeten 
Kräften geschehen soll, die nicht im öffentlichen 
Dienst verbleiben können. Als Umschüler von mor-
gen wären mir nämlich die Anwärter von heute zu 
schade. 

Wieder einmal hat sich also gezeigt, wer die rich-
tige Einschätzung der politischen Sachfragen besitzt. 
Hätten CDU und CSU nicht im vergangenen Jahr 
die Absenkung der Anwärterbezüge verhindert, 
wäre sie bereits 1977 durch SPD und FDP beschlos-
sen worden. 

(Broll [CDU/CSU]: Genauso ist es!) 

Die jetzt festzustellende, offensichtlich göttliche 
Eingebung bei den Fraktionen des Regierungslagers 
wäre folglich viel zu spät gekommen. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Immerhin 
göttlich!) 

— Immerhin — das attestiere ich — göttlich. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der bekannte 
Dienstmann!) 

— Der Dienstmann Aloysius; ja. Er ist also offen-
kundig nicht nur in München tätig. 

Darüber hinaus zeigt der von der Bundesregie-
rung vorgelegte Gesetzentwurf erneut, daß sach-
fremde Erwägungen in besoldungspolitische Ent-
scheidungen einbezogen werden, die letztlich die 
Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes nicht 
nur zunehmend gefährden, sondern auch zu einer 
Aushöhlung des Berufsbeamtentums führen können. 

(Heyenn [SPD]: Die bösen...!) 

— Ich weiß nicht, wer es war. Wenn Sie sich zu 
den Bösen zählen — ich überlasse es Ihnen. 

Die CDU/CSU wird allen Bestrebungen, die die 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
gefährden, zum Wohl der Bevölkerung entschlossen 
entgegentreten. Hier darf ich, weil gerade in jüng-
ster Zeit von führenden Politikern der SPD erneut 
die Diskussion darüber eröffnet wurde, unsere Hal-
tung zum sogenannten Extremistenbeschluß zum 
Ausdruck bringen. Verfassungsfeinde haben im 
öffentlichen Dienst nichts zu suchen. Beamte müssen 
nach den bestehenden Gesetzen dienen und dürfen 
nicht dagegenarbeiten. Systemveränderer mit Pen-
sionsanspruch sind für uns indiskutabel. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Außerdem müssen wir immer wieder erleben, daß 
gerade aus SPD-Kreisen abwertende Äußerungen 
über den öffentlichen Dienst gemacht werden. 

(Heyenn [SPD] : Was hat das mit Besol
-dungserhöhung zu tun?) 

— Habe ich hier das Wort? — Sicher gibt es wie 
überall auch im öffentlichen Dienst das eine oder 

andere schwarze Schaf. Es verdient aber festgestellt 
zu werden, daß wir in Deutschland eine leistungs-
fähige Beamtenschaft haben, die oft unter schwierig-
sten Bedingungen, bei Wind und Wetter, unter Ein-
satz ihres Lebens Dienst leistet. Daß die Beamten 
dabei u. a. Gesetze ausführen und vor dem Bürger 
begründen müssen — die Gesetze, die gerade in 
jüngster Zeit in so reichem Maß unter der SPD/FDP-
Stabführung produziert wurden —, möchte ich nur 
am Rand erwähnen. Ich hoffe, daß die Beamten-
schaft aus der Bevölkerung heraus bald wieder die 
Anerkennung findet, die ihr gebührt, nämlich ein 
unverrückbarer Bestandteil unserer freiheitlichen 
Gesellschaft zu sein, der krisenfest die Ordnung 
sicherstellt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Leider vermissen wir auch in dem vorgelegten 
Gesetzentwurf eine gerechte Berücksichtigung der 
Ruheständler. Unter anderem hat es die Regierung 
schon seit Jahren versäumt, den in den Mindestver-
sorgungsbezügen enthaltenen Festbetrag in die An-
passung einzubeziehen. Es ist für die CDU/CSU 
eine Selbstverständlichkeit, daß diejenigen, die ein 
Leben lang diesem Staat treu gedient und ihre Ar-
beitskraft für ihn eingesetzt haben,. im Alter auch 
eine gerechte, angemessene und angepaßte Versor-
gung erhalten. 

(V o r s i t z : Vizepräsident Dr. Schmitt

-

Vockenhausen) 

Sozialistisches Gedankengut — und ich hoffe nicht, 
daß dies hier zum Ausdruck kommen soll —, wo-
nach die nicht mehr produktiv Tätigen nicht soviel 
wert sind wie die noch produktiv Tätigen, lehnen 
wir nachdrücklichst ab. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Die sind 
doch produktiv!) 

Auch vermissen wir die Einlösung der schon seit 
Jahren gegebenen Zusagen zur Beseitigung der so-
zialen Härten und Mißstände im Bereich der 131er-
Gesetzgebung und des Gesetzes zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes. 

Es wäre sicher auch nötig gewesen, die im Rah-
men des Haushaltsstrukturgesetzes von 1975 vor-
genommene Heraufsetzung der Altersgrenze von 62 
auf 63 Jahre für freiwillige Zurruhesetzungen wie-
der zurückzunehmen. Damit wäre nicht nur eine 
Gleichschaltung mit den Ländern erreicht, sondern 
gleichzeitig auch einer arbeitsmarktpolitischen Not-
wendigkeit Rechnung getragen worden. Durch die 
Wiederherstellung des Rechtszustandes vor dem In-
krafttreten des Haushaltsstrukturgesetzes könnten 
durchaus auch im öffentlichen Dienst zusätzliche 
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Im 
Laufe der Beratungen werden wir auf diese Proble-
matik noch zurückkommen. 

Die CDU/CSU begrüßt — und dies darf ich ab-
schließend feststellen — die Einsicht der Koalitions-
fraktionen im Bereich des Ortszuschlages und der 
Anwärterbezüge. Wir hoffen aber auch darauf, daß 
der jetzt kundgetane Sinneswandel noch bis zu den 
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Beratungen im Innenausschuß anhält und nicht 
eine erneute Kehrtwendung festzustellen ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Professor Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf sollen die Bezüge der 
Beamten, Richter und Soldaten sowie der Versor-
gungsempfänger des Bundes, der Länder und der 
Gemeinden an die Entwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse, so 
wie es § 14 des Bundesbesoldungsgesetzes vorsieht, 
angepaßt werden. 

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt die Anhe-
bung von Grundgehalt und Ortszuschlag um 4,5 %. 
In dem ursprünglichen Gesetzentwurf sah die Bun-
desregierung vor, daß die Ortszuschläge in den Stu-
fen 1 bis 4 nur um 3,5 v. H. erhöht werden sollten. 
Bezüglich der Stufe 5 und aller höheren Stufen des 
Ortszuschlages wurden gleichzeitig durch Ergän-
zungsbeträge für das dritte und jedes weitere Kind 
Folgerungen aus dem Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 30. März 1977 gezogen. 

Die Einbringung des Entwurfs eines Achten Ge-
setzes zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
führt zu einer anderen Beurteilung dieser Lage. Dar-
auf werde ich nachher näher eingehen. 

Der Entwurf sieht auch vor, für neu eintretende 
Anwärter durch eine progressive Absenkung der 
Anwärtergrundbeträge, die sich in den einzelnen 
Laufbahnen unterschiedlich auswirkt, eine Regelung 
auf der Grundlage der Entschließung des Vermitt-
lungsausschusses vom 5. Oktober 1977 zu treffen. 

Hierzu ist zu bemerken: Die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion sieht es als vordringliche Auf-
gabe an, auch den jetzigen geburtenstarken Jahr-
gängen eine qualifizierte Ausbildung zu gewährlei-
sten und ihnen zusätzliche Beschäftigungsmöglich-
keiten zu eröffnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie wird im Anschluß an die Ergebnisse der im Auf-
trag der Regierungschefs von Bund und Ländern am 
4. November 1977 eingesetzten Bund-Länder-
Arbeitsgruppe prüfen, durch welche Maßnahmen 
die Aufnahmefähigkeit des öffentlichen Dienstes 
wirksam erhöht werden kann. Dabei müssen ausge-
wogene Gesamtlösungen angestrebt und einseitige 
Belastungen vermieden werden. 

Die Entscheidungen über eine etwaige Neurege-
lung der Anwärterbezüge können deshalb nur im 
Zusammenhang und nicht isoliert in diesem vorlie-
genden Gesetzentwurf behandelt werden. Die SPD-
Bundestagsfraktion hält es daher für erforderlich, 
die Beratungen darüber zurückzustellen. 

Korrekturen in den Bereichen der Mindestversor-
gung, beim Zusammentreffen von Einkommen und 
Pension, der Anrechnungsformel beim Bezug von 
zwei Pensionen im Witwen-Fall und der Unfallent

-

schädigung werden im Innenausschuß im einzelnen 
beraten werden müssen. 

Es erscheint uns auch notwendig, das Gesetz um 
den Inhalt des gleichzeitig vorgelegten Gesetzes zur 
Senkung der flexiblen Altersgrenze für Schwerbe-
schädigte zu ergänzen. 

Die Bundesregierung hat sich in dem vorliegen-
den Entwurf, der nachher in wesentlichen Punkten 
geändert wurde, darum bemüht, dem Beschluß des 
Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 
30. März 1977 nachzukommen. Wir respektieren die 
Verbindlichkeit des Beschlusses. Wir sehen eine 
Regelung vor, die dem Beschluß materiell entspricht 
und damit die Frage befriedigend löst. 

Der Beschluß vom 30. März 1977 verdient es, daß 
wir hier im Bundestag einiges zu den tragenden Vor-
stellungen des Bundesverfassungsgerichts sagen, 
wobei ich vorweg feststellen darf: Das Bundesver-
fassungsgericht hat die familien-, sozial- und steuer-
politische Konzeption des Familienlastenausgleichs 
nicht in Frage gestellt. Trotzdem kommt das Ver-
fassungsgericht zu zwei tragenden Leitsätzen, die 
ich vortragen will. Unter Nr. 3 heißt es: 

Art. 33 Abs. 5 GG, der heute auch im Zusam-
menhang mit den in Art. 6 GG und im Sozial-
staatsprinzip enthaltenen Wertentscheidungen 
der Verfassung zu sehen ist, verlangt, daß in 
der Lebenswirklichkeit die Beamten ohne Rück-
sicht auf die Größe ihrer Familie ,sich annä-
hernd das gleiche leisten' können. 

Unter Nr. 4 heißt es: 

Die derzeitigen Dienstbezüge der Beamten und 
Soldaten mit mehr als zwei Kindern in allen 
Besoldungsordnungen und -gruppen gewährlei-
sten diesen nicht mehr ein auch nur annähernd 
gleiches Lebensniveau wie ihren nicht durch 
die Kosten der Unterhalts und der Schul- und 
Berufsausbildung der Kinder belasteten rang-
gleichen Kollegen. 

Nun, meine Damen und Herren, das muß im 
einzelnen betrachtet werden. Nach Art. 33 Abs. 5 
des Grundgesetzes ist das Recht des öffentlichen 
Dienstes „unter Berücksichtigung der hergebrachten , 
Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln". 
Art. 33 besteht nicht für sich allein. Wir sind mit 
dem Bundesverfassungsgericht der Auffassung, daß 
sich die Verfassung als ein, wie das Verfassungs-
gericht sagt, „auf innere Widerspruchsfreiheit ange-
legtes Sinnganzes" darstellt; so die wörtliche Formu-
lierung des Gerichts. Im vorliegenden Fall bedeutet 
dies — auch hier folgen wir dem Beschluß des Bun-
desverfassungsgerichts —, daß bei der Anwendung 
des Art. 33 Abs. 5 „Wertentscheidungen, die aus 
anderen Bestimmungen der Verfassung zu entneh-
men sind, Rechnung zu tragen" ist. Um es deutlich 
zu sagen: Dies bezieht sich auf die Art. 3, 6 und 
20 des Grundgesetzes. Art. 3 bestimmt: „Alle Men-
schen sind vor dem Gesetz gleich." Art. 6 stellt Ehe 
und Familie unter den besonderen Schutz der staat-
lichen Ordnung. Art. 20 bestimmt, daß die  Bundes-
republik  Deutschland ein demokratischer und sozia-
ler Rechtsstaat ist. Die erwähnten Bestimmungen 
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gelten für alle Bürger. Die Gesetzgebung muß des-
halb so gestaltet sein, daß sie unter Beachtung die-
ser Bestimmungen allen Bürgern gerecht wird. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 1962 
entschieden, daß die hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums nicht schlechthin durch Art. 33 
Abs. 5 für gültig erklärt sind, daß sie vielmehr nur 
zu berücksichtigen sind, wo sie mit den Funktionen 
vereinbar sind, die das Grundgesetz dem öffent-
lichen Dienst in der freiheitlichen, rechts- und so-
zialstaatlichen Demokratie zuschreibt. 

1958 sagte das Bundesverfassungsgericht ganz 
richtig: 

Das Grundgesetz beläßt mithin in Art. 33 Abs. 5 
dem Bundesgesetzgeber einen weiten Ermes-
sensspielraum, um die Beamtengesetzgebung 
den Erfordernissen des freiheitlichen demokra-
tischen Staates und seiner fortschrittlichen. Ent-
wicklung anpassen zu können. 

Im gleichen Sinne hatte sich Grewe vor dem 39. 
Deutschen Juristentag dazu geäußert. Wir werden 
zu prüfen haben, ob das Verfassungsgericht in dem, 
was es jetzt ausspricht, seiner eigenen früheren 
Rechtsprechung gerecht wird. Denn hergebrachte 
Grundsätze berücksichtigen heißt nicht, frühere Re-
gelungen verbindlich zu übernehmen. Es kann auch 
nicht heißen, daß es für die Beamten einen öffent-
lich-rechtlichen Besitzstand geben kann. Es ist auch 
nicht zulässig, Grundsätze zu entwickeln, die mit 
unserer Gesamtverfassung nicht im Einklang stehen 
können. 

Wir anerkennen das Berufsbeamtentum. Wir wol-
len, daß es seine Funktion erfüllen kann. Die Be-
amten selbst wollen keine Privilegien; sie sind 
ein integrierter Teil unserer Gesellschaft. Alles 
staatliche Handeln ist .eine Tätigkeit, die notwen-
digerweise innerhalb der gesamten Gesellschaft er-
folgt, um dem einzelnen Bürger Entfaltungsmög-
lichkeiten zu geben und um die öffentliche Wohl-
fahrt zu fördern. Die Tätigkeit des Staates und da-
mit die der Beamten steht immer in Bezug zum 
privaten Handeln. Sie ist nicht höherrangig, sondern 
gleichrangig. Die Leistung des Beamten ist für das 
Funktionieren unserer gesamten Gesellschaft und 
Wirtschaft genauso erforderlich wie die Leistung 
jedes anderen Arbeitnehmers an seinem Arbeits-
platz. Jede Entwicklung, die einen Sonderstatus, der 
nicht im Einklang mit der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung steht, einleiten könnte, muß daher kor-
rigiert werden. 

Von daher gesehen muß ich auf einige Punkte des 
Gerichtsbeschlusses eingehen. Das Gericht sagt wört-
lich: 

Die wechselseitigen Ansprüche zwischen Dienst-
herrn und Beamten unterscheiden sich ihrer Art 
nach vom Anspruch auf Leistung und Gegenlei-
stung innerhalb des entgeltlichen Arbeits- und 
Angestelltenvertrages und stehen sich vor allem 
in anderer Weise gegenüber, als sich Leistung 
und Gegenleistung im entgeltlichen Arbeits-
und Angestelltenvertrag gegenüberstehen. 

Ich akzeptiere, daß das Beamtenverhältnis nicht 
durch Vertrag begründet wird, und ich akzeptiere, 
daß das Entgelt nicht durch Tarifvertrag festgestellt 
wird, sondern durch Gesetz. Aber ich bin der Auf-
fassung, daß der Beamte je nach seiner Qualifikation 
und der ihm übertragenen Funktion die dafür ange-
messene Bezahlung durch seinen Dienstherren zu er-
halten hat. Nicht umsonst haben wir in der Besol-
dungsordnung in 27 Stufen, meine Damen und Her-
ren, eine klare Unterscheidung der Leistung und der 
dafür zu gebenden Gegenleistung geschaffen. Ich 
bin nicht der Auffassung, daß es ausreicht, zu sa-
gen — wie das Gericht es tut —, der Beamte habe 
„seine volle Arbeitskraft lebenslang dem Dienst-
herrn zur Verfügung zu stellen". Und: „Der Dienst-
herr habe vor allem die Pflicht, den Beamten und 
seine Familie lebenslang amtsangemessen zu alimen-
tieren." Hier beschäftigt sich das Bundesverfassungs-
gericht mit einem Begriff, der neu ist und den es 
dann weiterentwickelt, nämlich mit dem Begriff der 
Beamtenfamilie.. Es ist sehr interessant, für unsere 
ganze Gesellschaft interessant, was das Bundesver-
fassungsgericht bezüglich der Beamtenfamilie sagt. 
Es sagt, „daß heute nach allgemeiner Anschauung 
zu den Bedürfnissen, die der arbeitende Mensch" 
— hier Gott sei Dank noch allgemein gefaßt — „soll 
befriedigen können, nicht nur die Grundbedürfnisse 
des Menschen nach Nahrung, Kleidung und Unter-
kunft, sondern im Hinblick auf den allgemeinen 
Lebensstandard und die allgemeinen Verbrauchs-
und Lebensgewohnheiten auch ein Minimum an 
,Lebenskomfort' gehört, z. B. Ausstattung des Haus-
halts mit den üblichen elektrischen Geräten ein-
schließlich seiner Unterhaltung, Radio- und Fernseh-
gerät samt laufender Kosten, Zeitungs- und Zeit-
schriftenbezug, Theaterbesuch und Besuch ähnlicher 
Veranstaltungen, Kraftwagen, Urlaubsreise, Bau-
sparvertrag, Lebensversicherung und Krankenver-
sicherung, Ausgaben für Fortbildung, soziale und 
politische Aktivitäten und vernünftige Freizeitbe-
schäftigung. Alimentation in der Wohlstandsgesell-
schaft", so wörtlich, „bedeutet mehr als Unterhalts-
gewährung in Zeiten, die für weite Kreise der Bür-
gerschaft durch Entbehrung und Knappheit gekenn-
zeichnet waren." 

Meine Damen und Herren, wir sind der Auffassung, 
daß das, was das Gericht als angemessen aufzählt, 
für alle Familien angemessen sein soll, und nicht für 
die Beamtenfamilie. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Für diejenigen, die davon sprechen, daß wir die 
Grenze des Sozialstaats erreicht hätten, ist hier 
eine interessante Aufzählung dessen, was wohl noch 
alles zu schaffen ist. Es kann keine Angemessenheit 
für Beamtenfamilien in dieser besonders herausge-
hobenen Art geben — das darf es nicht geben —, 
sondern nur eine Zielvorstellung, die, wie das Ge-
richt zunächst ganz richtig sagt, für den „arbeitenden 
Menschen" gelten soll. Dazu zähle ich — darüber 
sind wir uns einig; ich sehe es auch aus Ihrem 
Beifall — alle Bürger dieses Landes. Hier ist der 
erste uns alle sehr beschäftigende Punkt, wo ich 
sage: Wir müssen unsere politische Auffassung hier 
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deutlich sagen, damit das Verfassungsgericht nicht 
falsche Wege geht. 

Das Verfassungsgericht fährt dann nämlich fort: 

Führt eine Regelung eindeutig evidentermaßen 
dazu, daß die Familie wegen der größeren Zahl 
der Kinder und der mit ihrem Unterhalt und 
ihrer Erziehung verbundenen Ausgaben, also 
regelmäßig für die Jahre, in denen sie zum 
Haushalt gehören, auf den Abschluß eines Bau-
sparvertrags, auf die Anschaffung der üblichen 
Haushaltsmaschinen, auf die Teilnahme an kul-
turellen Veranstaltungen, auf Urlaub verzichten 
und sich im Zuschnitt ihres Privatlebens, bei-
spielsweise bei dem Kauf von Bekleidung, Ein-
schränkungen auferlegen muß, also in diesem 
Sinne bescheidener leben muß als der — be-
amten- und besoldungsrechtlich gleich einge-
stufte — ledige Beamte, 

— der Maßstab ist also der ledige Beamte — 

kinderlos verheiratete Beamte oder die Beam-
tenfamilie mit einem oder zwei Kindern, so ist 
der Grundsatz amtsangemessener Alimentierung 
für jene Familie mit größerer Kinderzahl ver-
letzt. 

Meine Damen und Herren, das heißt nichts an-
deres, als daß das Gericht eine Entwicklung in der 
Weise in Gang setzen will, daß der ledige Beamte 
für die Besoldung ausreichend eingestuft sein soll 
und daß die Kosten für die Kinder vom Staat voll zu 
tragen sind. 

Aber es gibt eine Entscheidung des Ersten Senats 
des Bundesverfasssungsgerichts vom 23. November 
1976. Dort ist folgendes gesagt: 

Das in Art. 6 I GG enthaltene Gebot, die Familie 
durch geeignete Maßnahmen zu fördern, geht 
nicht soweit, daß der Staat gehalten wäre, jeg-
liche die Familie betreffende Belastung auszu-
gleichen oder jeden Unterhaltspflichtigen zu 
entlasten. Pflege und Erziehung der Kinder sind 
das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht. Die individuelle, 
auch finanzielle Verantwortung der Eltern für 
ihre Kinder läßt die volle Berücksichtigung 
der Unterhaltsaufwendungen zu Lasten der All-
gemeinheit und der Gesamtheit der Steuerzah-
ler verfassungsrechtlich nicht als geboten er-
scheinen. 

Und was sagt der Zweite Senat dazu? Er kommt 
zu der Schlußfolgerung, dieses Urteil des Ersten 
Senats könne nicht herangezogen werden, denn es 
handele sich dort nicht um Beamtenrecht, sondern 
um Sozialrecht. 

Meine Damen und Herren, ich möchte hoffen, daß 
wir uns einig sind: Art. 6 des Grundgesetzes — För-
derung der Familie — macht keinen Unterschied, ob 
der Staat die Familie im Beamtenrecht fördert oder 
ob er sie im Sozialrecht fördert, sondern der Art. 6 
ist Art. 6 und steht unter der Überschrift „Grund-
rechte", nicht unter der Überschrift „Bund und Län

-

der" — Art. 33 des Grundgesetzes —. Das ist ein • 
wesentlicher Unterschied. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dann fährt das Verfassungsgericht ganz richtig 
folgendermaßen fort. Es bestreitet nicht, daß das 
Steuerrecht — man muß sich beinahe wundern; 
man hat ja schon ein bißchen Angst, daß sie etwas 
anderes tun — gleichermaßen für alle gilt. Wir sind 
der Auffassung, daß auch die Sozialgesetzgebung 
gleichermaßen für alle gilt. Wenn allen Bürgern für 
ihre Kinder Kindergeld gewährt wird, dann erfolgt 
dies aus demselben Staatshaushalt, aus dem auch 
die Beamten besoldet werden. 

Ich bin nicht der Auffassung, daß es dann, wie 
das Verfassungsgericht meint, einer rechtstechni-
schen Anrechnung des Kindergelds bedarf, sondern 
ich bin der Auffassung, daß wegen der Allgemein-
verbindlichkeit des Kindergelds diese Regelung 
automatisch überall mitgerechnet werden muß. 

Dies schließt letztlich das Bundesverfassungs-
gericht nicht aus, indem es sagt: 

Leistungen, durch die dem Beamten wie allen 
Bürgern die Sorge für sich und seine Familie 
teilweise abgenommen wird, sind verfassungs-
rechtlich unproblematisch. 

Aber dann sagt das Verfassungsgericht: 

Die Angemessenheit des Unterhalts nach Maß-
gabe des Alimentationsprinzips muß im Beam-
tengehalt selbst gewährt werden. 

Das vermag der normale Mensch nicht zu ver-
stehen und nicht zu billigen. 

Das Gericht fährt fort: 

Will der Gesetzgeber gewisse, allen Bürgern in 
gleicher Weise zufließende Sozialleistungen 
auch dem Beamten zuwenden, so können diese 
nicht an die Stelle dieses Teiles der Beamten-
besoldung und -versorgung treten und Besol-
dung und Versorgung um diesen Betrag gekürzt 
werden, indem man bestimmt, daß und in wel-
chen Umfang die Sozialleistung auf Gehalt und 
Versorgung anzurechnen ist. Die Besoldung 
des Beamten darf — auch hinsichtlich einzelner 
ihrer Bestandteile — nicht dem Gewährlei-
stungsbereich des Art. 33 Abs. 5 GG entzogen 
werden. 

Das Gericht beschäftigt sich dann rechnerisch — 
interessant, wenn ein Verfassungsgericht zu rech-
nen anfängt — mit dem Einkommen einiger Besol-
dungsgruppen. Das berührt mich einigermaßen son-
derbar. Der Deutsche Bundestag hat am 28. März 
1969 beschlossen, daß ein einheitlicher Familien-
lastenausgleich eingeführt werden soll. Das haben 
wir getan. Ich entnehme einer amtlichen Tabelle 
des Bundesfinanzministeriums, wie sich das dann 
ausgewirkt hat. Da sind die 50 DM Kindergeld weg-
gefallen, da sind die stufenweisen Steuerbegünsti-
gungen für Kinder und die Abzüge wie bei allen 
anderen weggefallen. Da haben die Beamten — wie 
alle anderen — Kindergeld bekommen. 
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Das wirkte sich dann folgendermaßen aus. Ich 

nehme jetzt den Stand von 1976. Damals wurden 
für das zweite Kind 70 DM und für das dritte Kind 
120 DM gegeben. Das wirkte sich so aus, daß bei 
einem Einkommen von 1 500 DM nach der Neurege-
lung eine Familie mit drei Kindern 44,40 DM mehr 
bekam, eine Familie mit sechs Kindern 197 DM. 
Eine Familie mit 3 000 DM Einkommen bekam 17,50 
DM mehr, mit sechs Kindern 142,40 DM. Eine Fa-
milie mit 5 000 DM Einkommen — das ist schon 
ganz ordentlich, das sind leider nicht so sehr viel — 
erhielt minus 5,50 DM — da ist das erste Mal eine 
Verringerung bei sechs Kindern gab es trotzdem 
noch eine Erhöhung. 

In der Zwischenzeit ist das Kindergeld auf 120 
DM erhöht worden und soll jetzt mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf auf 195 DM erhöht werden. 
Demnach sind die Zahlen, die ich eben genannt 
habe, überall um 95 DM zu erhöhen. 

Das kann es also nicht sein, warum das Verfas-
sungsgericht eine Verfassungswidrigkeit festgestellt 
hat. Das Verfassungsgericht hat ausdrücklich be-
stätigt, daß es dem Gesetzgeber anheimgegeben sei, 
die früher bestehende Kindergeldregelung zu be-
seitigen, da es keine Verfassungsgarantie auf eine 
bestimmte Art von Besoldung gebe. Denn — so das 
Verfassungsgericht — es gebe keinen Grundsatz 
im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG, wonach die Besol-
dung des Beamten sich aus Grundgehalt, Kinderzu-
schlag und Ortszuschlag zusammensetzen müsse, 
auch keinen Grundsatz, wonach die Beamten einen 
besonderen Anspruch auf ausreichende Alimenta-
tion ihrer Kinder hätten. „Der Gesetzgeber kann 
die Struktur der Besoldungsordnung, kann die Struk-
tur des Beamtengehalts, kann die . Zahlungsmodali-
täten innerhalb des Rahmens, den die verfassungs-
rechtlich garantierte Alimentationspflicht zieht, je-
derzeit pro futuro ändern, insbesondere auch die 
Gehaltsbeträge, solange sie nicht an der unteren 
Grenze einer amtsangemessenen Alimentierung 
liegen, kürzen." So das Bundesverfassungsgericht. 
Es fährt dann fort: „Einen verfassungsrechtlich ge-
sicherten Anspruch auf Erhaltung des Besitzstandes 
in bezug auf ein einmal erreichtes Einkommen gibt 
es nicht". — Nun, ich sagte schon, wir erhöhen das 
Kindergeld. 

Die Ausgestaltung des Begriffes „Alimentation" 
durch das Bundesverfassungsgericht gibt schon seit 
langem Anlaß — der Juristentag 1970 hat sich da-
mit befaßt —, das Verfassungsgericht sehr nach-
drücklich darum zu ersuchen, diesen Begriff erneut 
zu überprüfen. Den Begriff „Alimentation" hat das 
Verfassungsgericht ja auch bei einem Urteil ver-
wendet, das uns angeht, bei dem Diätenurteil. Da 
ist auch der Begriff „Alimentation" aufgetaucht, 
und er kann doch nicht zweierlei bedeuten. 

Ein sehr angesehener Verfassungsrichter hat da-
zu am 3. Mai dieses Jahres auf der Tagung der 
Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen folgen-
des gesagt — das mache ich mir gar nicht zu eigen; 
ich sage es gleich —: „Als wir das Urteil gemacht 
haben, waren wir, was Alimentierung anbetrifft, 
ganz offensichtlich mit Dummheit geschlagen. Das 

Wort ,Alimentierung hätte nie hineinkommen dür-
fen". Das sagt dieser Richter, das sage nicht ich. 

(Brandt [Grolsheim] [SPD]: Er hat trotzdem 
rechtl) 

— Ich widerspreche ihm nicht. Ich mache mir aber 
seine Anregungen zu eigen, wenn er dann fort-
fährt: Das könnte man ja korrigieren. Darauf möch-
te ich das Verfassungsgericht hinweisen. 

Nun kommt noch eine ganz grundsätzliche Frage. 
Das Verfassungsgericht sagt, der Gesetzgeber sei 
kinderfeindlich gewesen, die Gesamtbezüge würden 
dem nicht gerecht; und sie rechnen das aus. Wir ha-
ben, als wir nach der Bundestagswahl 1969 als Re-
gierungsfraktionen diese Fragen behandelten, als 
erstes ein Gutachten über die Besoldung — wir sag-
ten ausdrücklich: Besoldungsrückstände — von der 
Treufi — Treuhand- und Finanzgesellschaft — einge-
holt. Da gab es damals die Feststellung, daß es — 
das war 1969 — Rückstände gibt. Wir haben sie in 
den darauf folgenden Jahren in dem Zweiten und 
Dritten Besoldungsänderungsgesetz beseitigt. Dann 
haben wir ein neues Gutachten der Treufi einver-
langt, und dieses kam zu der Feststellung, daß es 
keinen Rückstand gibt. Es gibt seit dem Vorliegen 
dieses Gutachtens bis heute keine Stimme aus dem 
Gewerkschaftsbereich oder vom Beamtenbund, die 
die Aussage dieses Gutachtens angegriffen hat. 

(Zuruf des Abg. Broll [CDU/CSU]) 

— Vielen Dank für den Zwischenruf. Das wollte ich 
gerade sagen. Jetzt kommt es nämlich darauf an, zu 
vergleichen; das ist das Entscheidende. 

Da hat im Bundestag 1951 ein Sprecher der dama-
ligen Regierungskoalition — und das Bundesverfas-
sungsgericht hat ihn 1953 in ganz anderem Zusam-
menhang zitiert — ausdrücklich gesagt, die Beam-
ten seien im Vergleich zu den Beschäftigten der Pri-
vatwirtschaft im Rückstand. Wir waren uns im gan-
zen Haus die Jahre hindurch darüber einig, daß 
kein Gefälle zwischen Beamten und Angestellten 
sein darf. Dementsprechend haben wir in diesen 
Jahren die notwendigen Ergänzungen gemacht. Wir 
wollen aber auch nicht, daß nun durch eine solche 
Rechtsprechung ein neues, jetzt umgekehrtes Gefälle 
entsteht, daß die Beamten vom familienrechtlichen 
Status her ganz anders als die Beschäftigten in der 
Privatwirtschaft dastehen. Ich befinde mich dabei in 
guter Position; denn die Bundesregierung hat am 
4. Oktober 1962 — das waren also damals nicht 
Sozialdemokraten; aber wir haben von vornherein 
zugestimmt — beschlossen, die Bemühungen um 
gleiche familiengerechte Maßnahmen innerhalb des 
öffentlichen Dienstes zu verstärken. Wir haben seit-
her auf dem Gebiete des Tarifvertragsrechts kon-
quent die Maßnahmen aus dem Beamtenrecht über-
nommen und ebenso im Beamtenrecht die Abschlüs-
se auf dem Gebiet des Tarifvertragsrechts übernom-
men. Das heißt, daß wir seit jetzt 15 Jahren — getra-
gen von allen Fraktionen dieses Hauses — eine Ge-
samtbesoldungspolitik des öffentlichen Dienstes ge-
macht haben. Wir wollen aber nicht einen isolierten 
öffentlichen Dienst. Genau darum geht es jetzt. Wir 
wollen, daß die Privatwirtschaft und der gesamte 
öffentliche Dienst in einem vernünftigen und glei- 
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chen Maße am Wachstum teilnehmen. Da gibt es 
nicht den Versuch, mit dem einen oder anderen Ele-
ment über dieses Ziel hinauszuschießen. Deshalb 
bin ich froh, daß wir heute sagen können, wir erfül-
len materiellrechtlich inhaltlich den Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichtes. Wir machen uns den 
heute bekannt gewordenen Appell des Bundes-
justizministers an das Bundesverfassungsgericht zu 
eigen und weisen das Bundesverfassungsgericht 
nachdrücklich darauf hin und bitten es, in seinem 
eigenen Interesse nicht politische Entscheidungen 
im Wege des Gerichtsurteils zu fällen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

und bitten es, in seinem eigenen Interesse nicht 
Interessenausgleichsentscheidungen mit Rechtskraft 
zu fällen; denn wir kommen sonst in den fürchter-
lichen schweren Zwang, daß entweder wir Verfas-
sungsänderungen machen müssen oder daß sich das 
Gericht, weil die Entwicklung fortschreitet, selber 
korrigieren muß. Beides ist schlecht. Wir bitten das 
Gericht, den Verantwortungsraum des Parlaments 
im politischen Bereich zu respektieren, so wie das 
früher geschehen ist und wie das Präsident Dr. 
Wintrich 1956 ausdrücklich festgestellt hat. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir meinen aber darüber hinaus, daß man dem 
öffentlichen Dienst im ganzen keinen guten Dienst 
täte, wenn man die Gedanken, die in dem Urteil des 
Verfassungsgerichts stehen, fortführte ; denn der 
öffentliche Dienst ist ein Teil des gesamten Volkes, 
ein Teil der gesamten Gesellschaft. So möchten wir 
ihn auch behandelt wissen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Wir fah-
ren in der Aussprache fort. Das Wort hat der Abge-
ordnete Wendig. 

Dr. Wendig (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Ich werde mich 
ein wenig kürzer fassen, wobei ich allerdings ein-
räume, daß Ihre Darlegungen, Herr Kollege Schäfer, 
zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts es sicher-
lich wert sind, sehr nachdrücklich bedacht zu wer-
den. Ich komme darauf noch kurz zu sprechen. 

Der Entwurf der Bundesregierung für ein Sieben-
tes Bundesbesoldungserhöhungsgesetz enthält im 
Grunde genommen drei Schwerpunkte. Das ist ein-
mal die — ich möchte beinahe sagen normale — 
jährliche lineare Erhöhung von in diesem Jahr 
4,5%. Das ist zweitens die Einführung des erhöhten 
Kindergeldes für Beamte mit mehr als zwei Kin-
dern. Das ist drittens der Versuch — soweit wir den 
Regierungsentwurf zugrunde legen —, eine in sich 
abgestufte Absenkung der Bezüge für künftige An-
wärter vorzusehen. 

Der erste dieser drei Schwerpunkte beinhaltet, 
wie ich glaube — darauf ist ja auch keiner weiter 
eingegangen —, weder sachliche noch politische 
Probleme. Die lineare Erhöhung der Gehälter um 
4,5 % entspricht der bereits im Frühjahr getroffe-
nen tariflichen Regelung. Sie ist dem Rahmen der 

allgemeinen Gehalts- und Preisentwicklung dieses 
Jahres angemessen und, wie ich meine, gerecht. 

Mit der Erhöhung des Kindergeldes ab dem drit-
ten Kind entspricht der Regierungsentwurf dem be-
reits sehr ausgiebig zitierten Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 30. März des vergangenen 
Jahres. Ich möchte dazu nur ein paar Sätze sagen. 
Ich halte diese Maßnahme, nämlich die Erhöhung 
des Kindergeldes jetzt zu regeln, nach den Feststel-
lungen des Bundesverfassungsgerichts für zwingend. 
Ich meine, daß diese Regelung im zeitlichen Ablauf 
der Gestaltung dieser Materie, d. h. im Rahmen des 
Siebenten Bundesbesoldungserhöhungsgesetzes er-
folgen sollte. Bei dieser Entscheidung kann es mei-
nes Erachtens keine Rolle spielen, ob wir — inso-
weit stimme ich auch dem Herrn Kollegen Schäfer 
zu — einige gewichtige Ausführungen des Bundes-
verfassungsgerichts, z. B. zur Alimentationspflicht 
und anderem mehr, nicht in allen Punkten — ich 
will mich zurückhaltend ausdrücken — für richtig 
halten. 

Eine andere Frage ist, welche Konsequenzen wir 
insgesamt aus der Tatsache zu ziehen haben, daß 
eine ganz bestimmte Entwicklung in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts den Dispo-
sitionsraum des Parlaments mehr und mehr ein-
engt. Ich will das aber wirklich nur in einer Neben-
bemerkung zum Ausdruck bringen, weil ich eben 
der Ansicht bin, daß alle diese Überlegungen, die 
auch wir zu einem Teil anstellen, nichts an der Tat-
sache ändern, daß die Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts für die gesetzgebenden Körper-
schaften bindend sind. Wir müssen daher eine Lö-
sung finden, die der Forderung des Bundesverfas-
sungsgerichts nach Erhöhung des Kindergeldes 
Rechnung trägt. Deswegen werden die Freien Demo-
kraten die Bundesregierung in ihrem Bemühen un-
terstützen, diesen Komplex im Rahmen des vorlie-
genden Gesetzentwurfs zu lösen. Dabei halten wir 
es für richtig — das kann ich, glaube ich, mit einem 
Satz abtun —, daß die Bundesregierung von dem 
ursprünglichen Vorschlag abgewichen ist, zur Dek-
kung der Mehrausgaben die Ortszuschläge bei den 
anderen Beamten um nur 3,5 °/o zu erhöhen. 

Ein anderes Problem — dem möchte ich ein wenig 
mehr Zeit widmen, wenn auch nicht gar so viel — 
ist die Frage der Anwärterbezüge. Da wird auch die 
Fraktion der Freien Demokraten — das möchte ich 
noch einmal betonen — der Regierungsvorlage nicht 
folgen können. Herr Kollege Regenspurger — er 
ist gerade nicht im Saal, aber er hat mich vorher 
darauf angesprochen, und deshalb darf ich das er-
wähnen —, ich verstehe an sich die Kritik der Op-
position nicht, die es als etwas Unmögliches oder 
Verwerfliches ansieht, wenn eine der Parteien, die 
die Regierung tragen, von einem Vorschlag der 
Bundesregierung abweicht. Ich erinnere mich sehr 
genau an die Debatte zur Regierungserklärung 1976, 
als der Sprecher der Oppositionsfraktion hier gerade 
den Koalitionsfraktionen vorwarf, sie seien in der 
Gesetzgebung quasi nur Notare dessen, was die 
Bundesregierung beschließe. Was soll das? Wenn 
die Koalitionsfraktionen hier einmal von einer 
Regierungsvorlage abweichen, was soll denn dann 
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wohl richtig sein? Ich glaube, hier beweist sich ganz 
klar, wie unabhängig diese Koalitionsfraktionen 
auch gegenüber bestimmten Vorschlägen der Bun-
desregierung sind. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich möchte ein weiteres sagen. Es ist richtig, daß 
die Anregung bezüglich der Absenkung der An-
wärterbezüge auf einem einstimmigen Beschluß des 
Vermittlungsausschusses vom 5. Oktober 1977 be-
ruht. Ich will auch die ganze Vorgeschichte einmal 
beiseite lassen, meine Damen und Herren von der 
Opposition. Dies ist im Bundesrat von allen Ländern, 
d. h. auch von den CDU/CSU-regierten Ländern, mit-
getragen worden. Ich bitte, bei einer solchen Erwä-
gung einmal diesen Gedanken mit im Auge zu be-
halten. 

Weiter ist richtig, daß alles getan werden muß, 
um angesichts der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage, 
aber auch unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse, die in den Berufen mit staatlicher 
Monopolausbildung bestehen, zusätzliche Ausbil-
dungsplätze zu schaffen. Es erscheint uns indessen 
fraglich, ob es der richtige Weg ist, wenn man die 
hierfür erforderlichen Mittel aus dem Gesamtbereich 
der Anwärterbezüge herausschneidet. 

In diesem Zusammenhang möchte ich einmal eine 
Zahl nennen. Wir müssen doch wissen, was bei 
einer solchen Maßnahme in Bund und Ländern an 
zusätzlichen Ausbildungsplätzen wirklich bewegt 
wird. Vom Bund wissen wir es; es sollen etwa 500 
sein. Die Länder allerdings — das muß ich an die-
ser Stelle auch einmal sagen —, und zwar alle 
Länder, auch die von der Union regierten, haben 
bisher nicht erkennen lassen, in welchem Umfange 
sie bei einer solchen Lösung — vorausgesetzt, sie 
würde getroffen — zusätzliche Ausbildungsplätze 
werden schaffen können. Aber dies ist ja für die 
Frage der Anwärterbezüge im Grunde genommen 
nur ein Argument. 

In diesem Zusammenhang stand und steht für 
uns die weitere Frage und die Erwägung, ob nicht 
auf diesem Wege — das hatten wir schon im ver-
gangenen Jahr überlegt; das ist richtig — ein erster 
Einstieg in gewisse notwendig gewordene .struktu-
relle Veränderungen im öffentlichen Dienstrecht ge-
funden werden sollte. Ich verkenne nicht, daß dies 
auch ein sehr wichtiges Argument für eine baldige 
Lösung sein könnte. Die FDP-Bundestagsfraktion 
hat daher den vorliegenden Entwurf auch unter die-
sem Aspekt eingehend beraten. Wir sind nach sehr 
gründlichen Überlegungen schließlich zu dem Er-
gebnis gelangt, daß die Frage der Anwärterbezüge 
als strukturpolitische Maßnahme des öffentlichen 
Dienstrechts nicht in dem Zusammenhang mit einem 
Gesetz gesehen werden kann, das im wesentlichen 
nur die lineare Erhöhung der Dienstbezüge zum Ge-
genstand hat. Der sehr wichtige Bereich strukturel-
ler Maßnahmen ist viel zu breit angelegt und be-
darf der Darstellung in sehr viel größeren Zusam-
menhängen. Ich erinnere unter anderem daran, daß 
uns die konkrete Regelung der Fachhochschulausbil-
dung für den gehobenen Dienst und auch die noch 
nicht gelöste Frage der Monopolbildung in bestimm-
ten Berufen noch ins Haus steht. Aber auch eine 

I Behandlung nur dieser Frage wäre für den Kom-
plex „Einstieg in strukturelle Veränderungen" zu 
eng. 

Die FDP-Bundestagsfraktion geht deshalb von der 
Erkenntnis aus, daß eine solche Erörterung nur im 
Rahmen einer generellen Strukturreform des öffent-
lichen Dienstrechts geführt werden kann. Eine solche 
Regelung kann nach unserer Auffassung im übrigen 
nicht mit dem schwächsten Glied, d. h. mit den An-
wärtern, begonnen werden. Aus diesem Grunde 
schlagen wir vor, von der Absenkung der An-
wärterbezüge in diesem Zusammenhang jetzt abzu-
sehen. Wir sind der Meinung, daß die Regelung 
der Anwärterbezüge aus dem Gesetz herausgenom-
men werden sollte. Wir erwarten allerdings, daß 
erste notwendige Schritte auf dem Wege zu dieser 
strukturellen Reform des öffentlichen Dienstrechts 
bald unternommen werden. 

Meine Damen und Herren, unter dieser Voraus-
setzung werden wir diese Vorlage in den Aus-
schüssen beraten, zugleich in der Erwartung, hier 
sehr bald eine Lösung zu finden, die sowohl den 
berechtigten Interessen des öffentlichen Dienstes als 
auch den ebenso berechtigten Interessen der Öffent-
lichkeit entspricht. 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schlage Ihnen 
vor, die Vorlage an den Innenausschuß federfüh-
rend und an den Ausschuß für Bildung und Wissen-
schaft und an den Haushaltsausschuß — mitbera-
tend — und gemäß § 96 Geschäftsordnung zu über-
weisen. — Ich sehe und höre keinen Widerspruch; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. 
Reimers, Burger, Hasinger, Frau Geier, Gei-
senhofer, Köster, Frau Karwatzki, Braun, 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Dr. 
Hammans, Dr. Hüsch, Dr. Hoffacker, Picard 
und der Fraktion der CDU/CSU 

Modellversuch für Kinder- und Jugend 
 

— Drucksache 8/2056 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Aussthuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Ich erteile zur Begründung dem Antragsteller 
Herrn Abgeordneten Dr. Reimers das Wort. 

Dr. Reimers (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Psychisch kranke Kinder sind in 
unserem Gesundheitswesen so gut wie nicht vorge-
sehen. Anders läßt sich die Situation im Bereich der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie kaum deuten. Einem 
gewaltigen Bedarf an Hilfeleistungen steht ein küm-
merliches Therapieangebot gegenüber. 

Der Bericht zur Lage der Psychiatrie aus dem 
Jahre 1975 hat eine Reihe von Zahlen genannt. 
Nach den vorliegenden Untersuchungen ist davon 
auszugehen, daß 25 % eines jeden Schulanfänger-
jahrgangs Auffälligkeiten zeigen, die dringend auf- 
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geklärt werden müssen, oder, um es im Klartext zu 
sagen: rund 200 000 Schulanfänger müßten beraten 
oder behandelt werden. Die Enquete untergliedert 
diese Zahl; ich darf zitieren: „16,3 % wurden im 
ersten Schuljahr erheblich auffällig, 6 %wurden 
vom Schulbesuch zurückgestellt, 8,7 % wurden einer 
Sondereinrichtung zugeleitet." 

Meine Damen und Herren, die Enquete beschränkt 
sich bei der Kennzeichnung des Bedarfes leider auf 
die Daten eines Schulanfängerjahrgangs. Was aber 
die Folge ist, wenn man diesen Auffälligkeiten nicht 
nachgeht, das können wir tagtäglich in ganz anderen 
Statistiken nachlesen. Die Selbstmordziffer von  Kin

-

dern und Jugendlichen in der Bundesrepublik 
Deutschland ist seit 1965 bis heute von 360 auf 600 
Kinder und Jugendliche gestiegen. Hier muß man 
noch ein Vielfaches an Selbstmordversuchen hinzu-
rechnen. Der Multiplikator 10 ist sicherlich nicht zu 
niedrig gegriffen. In der Altersgruppe von 16 bis 20 
Jahren ist nach dem Unfall der Selbstmord die zweit-
häufigste Todesursache. 

Andere Daten beziehen sich auf die Alkoholab-
hängigkeit. Nach den neuesten Informationen muß 
damit gerechnet werden, daß mindestens 300 000 
Kinder und Jugendliche — vor allen Dingen Schü-
ler — bereits alkoholabhängig sind. 

Ein dritter Bereich ist die Drogenabhängigkeit. 
Von 1966 bis 1976 stieg sie insgesamt um 3 000 %, 
das heißt von 1 080 auf 35 122 Fälle. Es ist bekannt, 
daß sich der Einstieg in die Drogenszene in immer 
jüngere Jahrgänge vorverlegt. 1975 hatten wir in 
der Bundesrepublik 188 Rauschgifttote, 1976 waren 
es 377, fast alle im Alter von 18 bis 25 Jahren. 

Meine Damen und Herren, sicher wird man nicht 
in jedem Einzelfall einen direkten Zusammenhang 
zwischen psychisch nicht aufgeklärten Schädigungen 
und der Drogenszene oder aber den Selbstmordfäl-
len herstellen können. Aber insgesamt gesehen muß 
man doch von engen Wechselwirkungen ausgehen; 
dies bestätigen alle Experten. 

Wie sehen gegenüber diesem großen erkennbaren 
Hilfebedarf nun die konkreten und tatsächlichen 
Therapiemöglichkeiten in unserem Gesundheitswe-
sen aus? 

Zur klinischen Versorgung sagt die Enquete — ich 
darf zitieren —: 

Auch in der stationären Versorgung zeigt sich, 
daß die Kinder- und Jugendpsychiatrie eine ver-
hältnismäßig eigenständige Disziplin ist. Ein 
einigermaßen strukturiertes Versorgungssystem 
ist auch in Ansätzen nicht zu erkennen. Der 
Nachholbedarf ist hier besonders gravierend. 

Nicht weniger traurig sieht die Situation in der 
Versorgung durch Fachärzte aus. Ich zitiere: 

Eklatant ist der Mangel an Fachärzten für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie. Bislang sind bei 
einem langfristigen Bedarf von etwa 1 700 nur 
173 Facharztanerkennungen ausgesprochen wor-
den. Nur 28 Ärzte haben eine Praxis eröffnet. 

Das sind erschreckende Aussagen, wenn man sich 
klarmacht, wie wichtig es wäre, früh anzusetzen,  

gerade im Kindesalter psychischen Schädigungen 
entgegenzuwirken. Das volkstümliche Sprichwort 
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" 
gewinnt hier eine tragische Dimension. Wie viele 
psychisch schwere Schädigungen könnten durch 
Früherkennung, Frühbehandlung und Prävention 
verhindert oder aber entscheidend gemildert wer-
den? Die CDU/CSU-Fraktion empfindet diese Situa-
tion als eine Herausforderung zum Handeln. 

Was ist zu tun? Entscheidend für den Abbau der 
Unterversorgung ist ganz sicher die Weiterbildung 
von mehr jungen Medizinern zu Fachärzten der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Gegenwärtig be-
steht eine Hauptschwierigkeit darin, daß die vorhan-
denen jugendpsychiatrischen Einrichtungen zu kleine 
Stellenpläne haben und diejenigen, die zum Facharzt 
ausgebildet sind, im Interesse der Versorgungsauf-
gaben sehr lange an diesen Einrichtungen festgehal-
ten werden. 

Wir schlagen deshalb vor, im Rahmen eines Mo-
dellversuchs Weiterbildungsstipendien zur Verfü-
gung zu stellen, damit mehr Fachärzte ausgebildet 
werden können. Wir meinen, daß der Ausbau der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie ein so wichtiges ge-
sundheitspolitisches Ziel ist, daß die Bundesregie-
rung selbst nicht untätig bleiben darf. Ein zeitlich 
begrenzter Modellversuch, der den jugendpsychia-
trischen Einrichtungen zusätzliche Weiterbildungs-
stipendien zur Verfügung stellt, wäre ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. 

Meine Damen und Herren, in einem anderen Zu-
sammenhang wurde das Wort geprägt: Wir dürfen 
nichts versäumen und nichts verschulden. Im Be-
reich der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist dieses 
Wort bestimmt nicht weniger bedeutsam und nicht 
weniger am Platze. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: Damit ist 
der Antrag begründet. 

Wir treten in die Aussprache ein. Das Wort hat 
der Abgeordnete Fiebig. 

Fiebig (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Situation der psychiatrischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen in der Bundes-
republik Deutschland ist in dem vorliegenden An-
trag der Opposition unter Bezug auf den Bericht 
über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik 
völlig zutreffend geschildert. Mit der Psychiatrie

-

Enquete müssen wir also feststellen, daß nicht nur 
die ambulante und stationäre Versorgung psychisch 
kranker Erwachsener, sondern auch die der Kinder 
und Jugendlichen völlig unzureichend ist. 

Daher stimmen wir dem Vorschlag ,der Opposition 
zu, darüber nachzudenken, wie ein Modellversuch 
der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
psychiatrie gefördert werden kann, sei es im Rah-
men des Forschungsprogramms der Bundesregierung 
im Dienste der Gesundheit oder aus planmäßigen 
Etatmitteln des Bundesministeriums für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit. Wir sind gerne bereit, mit 
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Ihnen nach einem Weg zu suchen, wie dieser Mo-
dellversuch, Kinder- und Jugendpsychiater zu Fach-
ärzten weiterzubilden, gefördert werden kann. 

Ob allerdings Ihr Vorschlag, für eine begrenzte 
Zeit Ausbildungsstipendien bereitzustellen, die Zu-
stimmung unserer Kollegen im Ausschuß für Bil-
dung und Wissenschaft findet, wage ich zu bezwei-
feln. Aber ich will den Beratungen nicht vorgreifen. 
Wir werden das prüfen müssen. 

Ich hoffe, daß im Deutschen Bundestag bald Gele-
genheit sein wird, den Bericht der Bundesregierung 
zur Psychiatrie-Enquete zu bekommen und  ausführ-
lich zu diskutieren. Dann wird sich allen Fraktionen 
des Hauses die Grundsatzfrage stellen, wie wir ins-
gesamt zu einer besseren psychiatrischen Versor-
gung unserer Bürger kommen. Ich halte die Behand-
lung psychisch kranker Patienten in großen Anstal-
ten hergebrachter Art für überholt. 

(Beifall bei der SPD) 

Besser wäre eine Verbindung von stationärer und 
ambulanter Behandlung, die möglichst gemeindenah 
ist und den Patienten nicht aus seiner Familie und 
seinem sozialen Umfeld herausreißt. Hier ist die 
Krankenhausbedarfsplanung der Länder gefordert, 
die freie Bettenkapazitäten im Krankenhausbereich 
für die psychiatrische Versorgung vorsehen sollte. 
Auch sind Einrichtungen notwendig, in denen Ärzte, 
Psychiater, Psychotherapeuten und Sozialarbeiter 
zusammenarbeiten. Nicht nur die CDU, sondern auch 
wir fühlen uns zum Handeln herausgefordert. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hin-
weisen, daß das Gesundheitsministerium im Begriff 
ist, eine Forderung  der  Psychiatrie-Enquete zu er-
füllen, indem das Berufsbild des Psychotherapeuten 
geschaffen wird. Ein Referentenentwurf liegt vor, 
der zur Zeit mit den betroffenen Verbänden disku-
tiert wird. Die Erlaubnis zur Ausübung des Berufs 
„Psychotherapeut" setzt laut Entwurf ein abge-
schlossenes Psychologiestudium mit dem Schwer-
punkt „Klinische Psychologie", eine drei Jahre 
dauernde Zusatzausbildung mit praktischer Tätig-
keit und eine abschließende staatliche Prüfung vor-
aus. 

Wie notwendig die Schaffung weiterer Beratungs-
stellen mit qualifizierten Fachkräften, mit Ärzten, 
Psycho- und Sozialtherapeuten ist, mag ein Beispiel 
aus der Fachliteratur zeigen, das so oder ähnlich 
jeder unter uns schon erfahren hat. Ich zitiere aus 
der „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht", 
Heft 7, vom Juli dieses Jahres, ein Beispiel, das die 
Effektivität von Verhaltenstherapie demonstriert, um 
nur eine von vielen psychotherapeutischen Behand-
lungsmethoden anzuführen 

Petra, in der Hektik eines Geschäftshaushalts 
aufwachsend, tyrannisierte ihre Mutter. Wenn 
das achtjährige Schulkind nach Hause kam, 
läutete es Sturm, sagte dann aber, sobald die 
Mutter sich an der Sprechanlage meldete, es 
müsse gleich wieder weg. Die Treppen trampelte 
es so lautstark hoch, daß andere Mieter gestört 
wurden. Petra wollte nicht essen, und zwang 
man sie dazu, sich zu Tisch zu setzen, so ver

-

schüttete sie die Suppe. Sie überschwemmte die 
Küche, verstopfte die Toilette und zerriß die 
Post. Die geplagte Mutter hatte ausprobiert, was 
ihr an Erziehungsmethoden bekannt war: An-
schreien, Schlagen, verzweifeltes Weinen. Mit-
unter dachte sie an Selbstmord. Im Elterntrai-
ning ergab sich, daß das Verhalten. der Mutter 
vom Kind kontrolliert wurde. Das Mädchen ge-
wann mit seinen Untaten die ungeteilte Auf-
merksamkeit der Mutter. Bei der Erarbeitung 
der Ratschläge ging die Trainingsgruppe davon 
aus, daß die Mutter den Teufelskreis der Spiele 
ihrer Tochter durchbrechen mußte, vor allem 
durch Nichtbeachtung ihrer Streiche. Dies mag 
ihr schwergefallen sein, wenn man bedenkt, daß 
sie ungerührt zusehen sollte, wenn das Kind 

 drohte, die eingegangene Post zu zerreißen. An-
dererseits aber konnten bisher auch brutale Er-
ziehungsmaßnahmen kaum je eine Untat verhin-
dern. Mehrere Monate nach dem Training 
staunte die Mutter über den nachhaltigen Erfolg 
der neuen Erziehungsstrategie. Das Verhältnis 
zu ihrer Tochter hatte sich wesentlich ent-
spannt. 

Der Alltag einer Familie, die Hilfe braucht! 

Ich glaube, wir müssen vor allen Dingen die Lan-
desregierungen aller Bundesländer anregen, im Aus-
bau solcher Beratungsstellen weiter fortzufahren. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir schlagen vor, den Antrag der Opposition, 
Drucksache 8/2056, an den Ausschuß für Jugend, 
Familie und Gesundheit zu überweisen. Wir sagen 
intensive Beratung mit dem Ziel zu, ein positives 
Ergebnis zu finden, damit der Modellversuch der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie gefördert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das 
Wort hat  der  Herr Abgeordnete Eimer. 

Eimer (Fürth) (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Freie Demokratische Partei hat 
mit ihrem Gesundheitsprogramm von 1976 — übri-
gens dem ersten einschlägigen Programm der in 
diesem Hause vertretenen Parteien — auch Vor-
schläge zur besseren Versorgung psychisch Kranker 
und Behinderter gemacht. In einer eigenen These 
haben wir die Vorrangigkeit der psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Versorgung der Bevöl-
kerung unterstrichen. Mit diesen Forderungen zur 
Psychiatrie haben wir für unsere programmatischen 
Aussagen aus der ein Jahr zuvor vorgelegten um-
fangreichen Psychiatrie-Enquete Konsequenzen ge-
zogen. 

Dieser Bericht über die Lage der Psychiatrie in 
der Bundesrepublik Deutschland ist ohne Zweifel 
keine erfreuliche Lektüre. Die Enquete-Kommission 
hat leider auf vielen Gebieten der Psychiatrie — ge-
rade auch auf dem der Kinder- und Jugendpsychia-
trie erhebliche Defizite bei der an sich erforderlichen 
psychiatrischen und psychologischen Versorgung 
unserer Bevölkerung konstatieren müssen. 
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Unsere Fraktion begrüßt deshalb grundsätzlich, 

daß der vorliegende Antrag der Opposition ver-
sucht, gerade auf dem Gebiet der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie durch einen Modellversuch An-
stöße zu einer Weiterentwicklung unseres Versor-
gungsangebots zu geben. In der Psychiatrie-Enquete 
ist in der Tat von einem empfindlichen Mangel an 
Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie die 
Rede. Eine verstärkte Förderung der entsprechen-
den Weiterbildungsmöglichkeiten ist deshalb drin-
gend notwendig. 

Der Bericht macht allerdings auch deutlich, daß 
die psychiatrisch-psychologische Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen keineswegs allein von 
Ärzten geleistet werden kann. Die Fülle der hier 
vorkommenden Krankheitserscheinungen und psy-
chischen Anfälligkeiten bedarf eines weiteren Spek-
trums an fachlich qualifizierten Berufen zur Bewäl-
tigung dieser großen Versorgungsaufgabe. Hier 
sind neben den entsprechenden Fachärzten in erster 
Linie die Diplompsychologen zu nennen, insbeson-
dere die in klinischer Psychologie spezialisierten 
Psychologen. Daneben haben weiter die sogenann-
ten Psychagogen — die besonderen Psychothera-
peuten für Kinder und Jugendliche— ebenfalls ihre 
besondere Aufgabe zur Betreuung und Versorgung 
auffälliger Kinder und Jugendlicher. 

Ich wollte mit diesen kurzen Hinweisen eines 
deutlich machen: Die von dem Oppositionsantrag 
zu Recht angesprochene Lücke in der psychiatri-
schen und psychologischen Versorgung von  Kin

-

dern und Jugendlichen ist durch verstärkte Fort-
und Weiterbildung der Ärzte allein nicht zu schlie-
ßen. In unserem Gesundheitsprogramm haben wir in 
einer weiteren These über die nicht ärztlichen Be-
rufsgruppen im Gesundheitswesen deutlich zum 
Ausdruck gebracht, daß das heutige System, die 
Ausübung der Heilkunde allein Ärzten und Heil-
praktikern vorzubehalten, angesichts der vielen am 
Gesundheitswesen beteiligten und notwendiger-
weise noch zu beteiligenden Berufsgruppen nicht 
mehr zeitgemäß ist. Hier denken wir gerade auch 
an die Psychologen, denen in einem noch zu bestim-
menden Umfang das Recht eingeräumt werden muß, 
neben den Ärzten und als notwendige Ergänzung zu 
ihnen auf Grund ihrer besonderen Ausbildung, etwa 
in der klinischen Psychologie, zur psychiatrisch

-

psychologischen Versorgung der Bevölkerung bei-
zutragen. 

Deshalb verfolgen wir auch die Arbeit des Ge-
sundheitsministeriums an einem entsprechenden 
Gesetzentwurf über das Berufsbild eines Psycho-
therapeuten mit Aufmerksamkeit. Allerdings läßt 
der Referentenentwurf unserer Meinung nach zur 
Zeit noch viele Wünsche offen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich meine 
Überlegungen zusammenfassen. Die notwendige 
Verbesserung der psychiatrisch-psychologischen 
Versorgung unserer Bevölkerung — gerade der 
Kinder und Jugendlichen — ist nur durch ein ent-
sprechend breites Angebot miteinander zusammen-
arbeitender verschiedener Berufsgruppen zu errei-
chen. Wenn daher Modellversuche zur Verbesse-
rung dieser Lage unternommen werden, so sollten  

diese nicht, wie der Oppositionsantrag dies vor-
schlägt, auf eine Weiterbildungsmaßnahme für Fach-
ärzte beschränkt werden. In solche Versuche sind 
ebenfalls die hierfür mit zuständigen klinischen 
Diplompsychologen und Psychagogen mit einzube-
ziehen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache und schlage Ihnen vor, die Vorlage an 
den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit zu 
überweisen. — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Sozialgesetz-
buches (SGB) — Verwaltungsverfahren 
— Drucksache 8/2034 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Rechtsausschuß 
Innenausschuß 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß 1 96 GO 

Das Wort zur Begründung des Gesetzentwurfs hat 
der Parlamentarische Staatssekretär Hermann 
Buschfort. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Ihnen 
vorliegende Gesetzentwurf über das Verwaltungs-
verfahren hat zum Ziel, das Verfahren der Soziallei-
stungsträger zusammenzufassen und zu vereinfa-
chen. Nach dem Allgemeinen Teil und den Gemein-
samen Vorschriften für die Sozialversicherung, mit 
denen in der Praxis bereits erfolgreich gearbeitet 
wird, wird hiermit der dritte Schritt zur Verwirk-
lichung des Sozialgesetzbuchs getan. 

Die sozialliberale Koalition hat die Schaffung 
eines Sozialgesetzbuches als wesentlichen Pro-
grammpunkt herausgestellt. Mit dem Sozialgesetz-
buch soll das gesamte, wegen seiner rechtlichen Zer-
splitterung unübersichtlich gewordene Sozialrecht 
nach einheitlichen Grundsätzen zusammengefaßt 
werden. Bestandteile des Sozialgesetzbuchs sind die 
Bildungs- und Arbeitsförderung, die Sozialversiche-
rung, das soziale Entschädigungsrecht, dessen Kern 
die Kriegsopferversorgung ist, das Kindergeld, das 
Wohngeld sowie die Sozial- und Jugendhilfe. 

Bei der Erarbeitung des Sozialgesetzbuches ist 
sich die Bundesregierung bewußt, daß es nicht ge-
nügt, nur die einzelnen Leistungen in optimaler 
Weise den Bedürfnissen anzupassen. So eindrucks-
voll die Erfolge auf diesem Gebiet sind, sie müssen 
durch eine klare, auf den Bürger abgestellte Zusam-
menfassung der Verfahrensnormen ergänzt werden. 
Was nützt das beste Recht, wenn nicht der Gesetz-

geber das Instrumentarium für eine rasche und 
sichere Verwirklichung der Ansprüche zur Verfü-
gung stellt ! 



8476 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 107. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. September 1978 

Parl. Staatssekretär Buschfort 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die 

in zahlreichen Einzelgesetzen uneinheitlich geregel-
ten Verwaltungsvorschriften erstmals innerhalb der 
hundertjährigen Geschichte der deutschen Sozial-
gesetzgebung umfassend bereinigt und vereinheit-
licht. Wir haben wohl kaum in diesem Hause einen 
Gesetzentwurf beraten, durch den eine solch große 
Zahl von bestehenden Vorschriften entbehrlich ge-
worden ist. Hier haben Sie auch ein Beispiel für 
den Willen der Bundesregierung, die allenthalben 
beklagte Gesetzesflut einzudämmen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Zur Sicherstellung der erforderlichen Transparenz 
des Rechts und seiner besseren Anwendbarkeit für 
alle Benutzer wurde ein in sich abgeschlossenes, 
vollständiges Verfahrensrecht für die Soziallei-
stungsträger erarbeitet. Meine Damen und Herren, 
den hiergegen vom Bundesrat erhobenen Beden-
ken kann sich die Bundesregierung aus grundsätz-
lichen Erwägungen nicht anschließen. Wir alle be-
tonen die Notwendigkeit der Bürgernähe in der Ge-
setzgebung und Verwaltung. Ein Verfahrensgesetz, 
das — wie der Bundesrat vorschlägt — komplizierte 
und umfangreiche Verweisungen enthielte, wäre ge-
wiß für den Bürger nicht mehr verständlich. 

Daß das Verwaltungsverfahren vor allem. im Be-
reich der Sozialleistungen übersichtlich und ver-
hältnismäßig leicht lesbar sein muß, liegt auf der 
Hand. Es geht nicht an, daß zum Beispiel der Ren-
tenbezieher und der Kriegsbeschädigte, die sich 
über das Verwaltungsverfahren informieren wollen, 
auf ein Gesetz angewiesen sind, das zu einem nicht 
unerheblichen Teil aus Verweisungen besteht. 

Lassen Sie mich nunmehr auf einige Schwerpunkte 
des vorliegenden Gesetzentwurfs eingehen. 

Erstens. Zentrale Bedeutung kommt der Neuge-
staltung der Rücknahme und des Widerrufs von 
Verwaltungsakten zu. Der Kerngedanke dieser Re-
gelungen besteht darin, daß ein rechtswidriger be-
günstigender Verwaltungsakt nicht zurückgenom-
men werden darf, wenn der Leistungsempfänger auf 
den Bestand eines solchen Aktes vertraut hat. Die 
Abwägung zwischen dem Vertrauen auf der einen 
und dem öffentlichen Interesse an der Rücknahme 
des rechtswidrigen Verwaltungsaktes auf der ande-
ren Seite kann bei Verwaltungsakten mit Dauer-
wirkungen nur innerhalb von drei Jahren erfolgen. 
Wenn diese Frist abgelaufen ist, ist im allgemeinen 
eine Rücknahme nicht mehr möglich. 

Zweitens. Der Schutzgedanke, der im Interesse des 
Leistungsempfängers das gesamte Verfahrensrecht 
durchzieht, kommt auch an anderer Stelle deutlich 
zum Ausdruck. Erläßt die Behörde einen schrift-
lichen Verwaltungsakt, so ist der Beteiligte schrift-
lich darüber zu belehren, welchen Rechtsbehelf er 
einlegen kann. Es muß ihm auch mitgeteilt werden, 
bei welcher Behörde oder welchem Gericht er gegen 
den Verwaltungsakt vorgehen kann. Ferner sind 
ihm die Fristen und die Form eines solchen Rechts-
behelfs mitzuteilen. 

Drittens. Das Verhältnis der Verwaltung zum Bür-
ger soll gerade im Bereich der Sozialverwaltung von 
vollem Vertrauen geprägt sein. Der Beteiligte hat 

daher das Recht, seine Akten einzusehen. Soweit 
darin Angaben über gesundheitliche Verhältnisse 
eines Beteiligten enthalten sind, kann die Behörde 
den Inhalt der Akten statt dessen durch einen Arzt 
mitteilen lassen. 

Viertens möchte ich hervorheben, daß künftig 
demjenigen, der einen Widerspruch gegen einen 
Bescheid erfolgreich eingelegt hat, aus diesem 
Schritt keine Kosten entstehen. Ihm müssen die zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung notwendigen Aufwendungen erstattet 
werden. Mit dieser Vorschrift wird ein wesentlicher 
Beitrag zur Stärkung der Position des einzelnen im 
Hinblick auf die Durchsetzung und Verteidigung 
seiner Rechte geleistet. 

Fünftens. Schließlich trägt der Entwurf mit den 
Regelungen zur Amtssprache den Sprachschwierig-
keiten der ausländischen Arbeitnehmer in unserem 
Lande Rechnung. So sind z. B. Anträge in fremder 
Sprache bei den Leistungsträgern zulässig. 

Manches, was in dem Ihnen vorliegenden Ent-
wurf positiv-rechtlich niedergelegt ist, entspricht der 
heutigen Verwaltungspraxis. Vieles ist aber auch 
neu. Es wurde nach Vorarbeit durch die Sachver-
ständigenkommission und nach eingehender Dis-
kussion mit den beteiligten Bundesressorts, den 
Verbänden der Leistungsträger und den Ländern 
erarbeitet: Wichtige Grundsätze wurden in allge-
mein verständliche Normen gebracht. Dies bedeutet 
einen erheblichen Fortschritt, mehr Transparenz und 
eine Verbesserung der Stellung des einzelnen im 
Verfahren. Die besonderen Bemühungen der Bun-
desregierung richteten sich darauf, das Erfordernis 
nach Rechtssicherheit und nach materieller Gerech-
tigkeit in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 

Das Verwaltungsverfahren ist ein wesentlicher 
Abschnitt des Sozialgesetzbuchs. Die weiteren Ar-
beiten an der Einordnung des materiellen Rechts in 
das Sozialgesetzbuch setzen die Verabschiedung des 
Verfahrensrechts voraus. Ich wäre Ihnen, meine 
Damen und Herren, dankbar, wenn auch dieser zeit-
liche Gesichtspunkt bei der Beratung in den Aus-
schüssen berücksichtigt werden könnte. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Damit 
ist der Gesetzentwurf begründet. Wir treten in die 
Aussprache ein. Das Wort hat der Herr Abgeord-
nete Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die CDU/CSU-
Fraktion begrüßt im Grundsatz den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf mit der 
Zielsetzung — wie Sie es eben gehört haben —, 
das bisher in zahlreichen Einzelgesetzen geregelte 
sozialrechtliche Verwaltungsverfahren zusammen-
zufassen und zu vereinfachen. Wir sind mit der 
Bundesregierung auch darin einig, daß es das vor-
nehmste Ziel dieser Neuregelung sein muß, dem 
einzelnen Bürger diese für ihn so eminent wich-
tige Rechtsmaterie transparent zu machen und dar-
über hinaus einen Beitrag zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Rechtspraxis zu leisten. 
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Der allenthalben und zeitweise wohl auch durch-

aus zu Recht erhobene Vorwurf der Bürger an den 
Gesetzgeber, daß er immer unübersichtlichere und 
kompliziertere Gesetze schaffe, deren Verständnis 
und korrekte Anwendung häufig sogar dem Fach-
mann Schwierigkeiten bereiten, zwingt uns dazu, 
gerade dem Aspekt der allgemeinen Verständlich-
keit für den nicht rechtskundigen Laien eine höhere 
Priorität einzuräumen. Die nicht zu leugnende Tat-
sache, daß die Lebenswirklichkeit der modernen In-
dustriegesellschaft immer komplexer wird und sich 
notwendigerweise auch in den zu ihrer Normierung 
erlassenen Tatbeständen widerspiegelt, darf nicht 
als billiges Alibi für eine weitere wiederum nur 
dem Fachmann verständliche Regelung dienen, aber 
auch nicht dazu führen, hinter schillernden Begrif-
fen mittelbar einen Rahmen für eine langsame 
Systemveränderung zu schaffen. 

(Lachen bei Abgeordneten der SPD — Zu- 
rufe von der SPD: Das ist Ihr Trauma!) 

— Lachen Sie nur. 

Gerade auf dem Gebiet des Sozialrechts ist heute 
Transparenz und Allgemeinverständlichkeit beson-
ders wichtig. Wenn der Bürger, zu dessen Wohl die 
unübersehbar gewordene Fülle von Leistungen und 
Vorschriften im Rahmen unserer Sozialordnung ge-
währt wird, nicht zu einem mehr oder minder hilf-
losen Objekt bürokratischer Allmacht werden soll, 
weil er aus eigener Kenntnis und autonomem Wil-
lensentschluß zur Geltendmachung seiner Rechte 
nicht mehr imstande ist. 

Wir müssen bei aller grundsätzlichen Bejahung 
des Ziels zum weiteren Ausbau unserer Sozial-
ordnung — dazu gehört auch eine den modernen 
Anforderungen gerecht werdende Regelung des so-
zialrechtlichen Verwaltungsverfahrens — immer die 
Gefahr im Auge behalten, daß jede zusätzliche Re-
gelung die Abhängigkeit des einzelnen von der Ge-
währung oder der Versagung von Leistungen der 
Daseinsvorsorge vergrößert. Es bedarf deshalb 
dringend rechtsstaatlicher Vorkehrungen, die ver-
hindern, daß der in der Theorie anspruchsberech-
tigte Bürger eines sozialen Rechtsstaats in der täg-
lichen Praxis zum unwissenden und daher hilflosen 
Untertanen eines modernen Wohlfahrtsstaates um-
funktioniert wird. 

Meine Damen und Herren, die CDU/CSU wird 
deshalb — ich sage damit ja nichts Neues — in den 
bevorstehenden Ausschußberatungen den Regie-
rungsentwurf sowohl hinsichtlich seiner Gesamtkon-
zeption und Systematik als auch bezüglich der ein-
zelnen Vorschriften sehr sorgfältig daraufhin prü-
fen, ob er seinem hohen und von uns ausdrücklich 
gebilligten Anspruch gerecht wird und tatsächlich 
der Vermehrung der Rechtssicherheit und der 
Rechtsklarheit beiträgt, aber auch dem bestehenden 
System gerecht wird, wobei ich mich nochmals aus-
drücklich auf die Begründung des ersten Buches be-
rufe, in der es hieß — ich darf zitieren —: 

Die Zusammenfassung so verschieden struktu-
rierter Sozialleistungsbereiche ... in einem Ge-
setzbuch soll ... deren Wesen und Grundprin-
zipien nicht antasten. 

Dies gilt nach unserer Auffassung auch für das 
Verwaltungsverfahren. 

Die umfangreiche und sowohl im Grundsätzlichen 
als auch im Detail kritische Stellungnahme des Bun-
desrates gibt uns Anlaß, intensiv darüber nachzu-
denken, ob die von der Bundesregierung gewählte 
gesetzestechnische Konzeption einer weitreichenden 
Wiederholung von Vorschriften des allgemeinen 
Verwaltungsverfahrens im Sozialgesetzbuch wirk-
lich mit der erklärten Zielsetzung identisch ist. 

(Zuruf von der SPD) 

— Ich will mich heute hier nicht festlegen. Nur 
sollte uns das Anlaß sein, gründlich darüber nach-
zudenken und das kritisch zu überprüfen. 

Wir haben in der Vergangenheit leider des öfte-
ren erleben müssen, wie — begleitet von schönen 
Verheißungen, wie es eben auch geschehen ist, von 
mehr Transparenz, Vereinfachung, Gerechtigkeit 
und Demokratisierung, die die Vertreter der Bun-
desregierung und auch der sie tragenden Fraktionen 
im Munde führten —, Entscheidungen getroffen 
wurden, die sich in der Praxis in ihr Gegenteil 
verkehrten. Lassen Sie mich nur ein Beispiel als 
Begründung meiner Besorgnis aus dem vorliegen-
den Entwurf aufgreifen. In § 12 des ersten Buches 
heißt es völlig korrekt „Zuständig für die Sozial-
leistungen sind die in den §§ 18 bis 29 genannten 
Körperschaften, Anstalten und Behörden (Leistungs-
träger)", und in § 13 ff. ist korrekterweise stets von 
den Leistungsträgern die Rede und nicht von Be-
hörden, worunter der Bürger in der Regel — das 
möchte ich ganz besonders betonen — staatliche 
Stellen versteht, wie in § 1 des vorliegenden Ent-
wurfs, in dem es heißt: 

Behörde im Sinne des Gesetzbuches ist jede 
Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahrnimmt. 

Meine Damen und Herren, wir bestreiten gar 
nicht, daß einzelnen Organen — beispielsweise der 
Versicherungsträger —, soweit diese ihnen übertra-
gene Aufgaben öffentlicher Verwaltung und mit 
Wirkung nach außen wahrnehmen, Behördeneigen-
schaften zukommen. Im Verhältnis zueinander 
oder lediglich mit Innenwirkung ausgeführte Auf-
gaben führen jedoch nicht dazu, ihnen Behörden-
charakter zuzusprechen. Wie soll der ' einfache Bür-
ger dies unterscheiden? 

Warum sage ich das? Mit einer allzu starken Be-
tonung des Behördencharakters wird leider die 
schon jetzt weit verbreitete Mentalität, wonach der 
Staat ja alle Sozialleistungen gewährt, ungeachtet 
der Tatsache, daß deren Finanzierung und Selbst-
verwaltung von den Versicherten erfolgt, nur noch 
weiter gefördert. Ich habe manchmal den Eindruck, 
daß dieses vielleicht gewollt sein könnte, um so 
zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar den 
Rahmen für eine spätere einheitliche staatliche Ver-
sorgung vorzubereiten. 

Meine Damen und Herren, wir werden mit kriti-
schem Blick in den weiteren Beratungen darauf 
achten, daß die eingangs erwähnte Zielsetzung ver-
wirklicht wird. Um uns vor Enttäuschungen zu be- 
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wahren, werden wir — die Opposition — darauf 
drängen, daß bei den weiteren Beratungen der pra-
xisbezogene Sachverstand — die Verbände dürfen 
nicht nur für die Regierung zur Verfügung ste-
hen — ausführlich zu Worte kommt. 

Gerade bei einem derartig wichtigen und umfang-
reichen Entwurf muß die Gewähr für die Qualität 
der gesetzgeberischen Arbeit vor dem trügerischen 
Schein eines schnellen Erfolgs stehen. Wenn sich 
die Koalition von SPD und FDP dazu bereit findet, 
wird sie in der CDU/CSU einen kooperativen und 
fairen Partner finden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das 
Wort hat der Herr Abgeordnete Gansel. 

Gansel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit dem Gesetzentwurf zum Verwaltungs-
verfahren im Sozialrecht machen wir jetzt den drit-
ten Schritt auf dem mühseligen Weg zu einem ein-
heitlichen Sozialgesetzbuch. Wir Sozialdemokraten 
verwirklichen damit schrittweise die Forderung des 
Godesberger Programms aus dem Jahre 1959 nach 
einem einheitlichen und übersichtlichen Sozialge-
setzbuch. 

Dennoch sollte man sich bei diesem Gesetz, wie 
bei jedem Gesetz, und zwar nicht erst seitdem über 
die „Gesetzesflut aus Bonn" geklagt wird, die Frage 
stellen: Inwieweit dient es dem sozialen Fortschritt? 
Ist es überhaupt erforderlich? Würde man als Kri-
terien des sozialen Fortschritts die Sozialleistungs-
quote nehmen, also den Anteil sämtlicher Sozial-
leistungen am Bruttosozialprodukt, oder gar nur die 
Einführung neuer und höherer Sozialleistungen, so 
müßte man diese Frage negativ beantworten. 

Wozu das Ganze also überhaupt? Meine Damen 
und Herren, beim Sozialgesetzbuch geht es letztlich 
um nichts weniger als um mehr Lebensqualität in 
der Sozialpolitik. Die Sozialpolitik ist nach meiner 
persönlichen Meinung an eine Wende gekommen, 
nicht durch das Sozialgesetzbuch, sondern durch die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. So wie sich 
in der Wirtschaftspolitik die Einsicht durchsetzt, daß 
ihr Ziel nicht mehr so sehr die Erhöhung der Pro-
duktionszahlen sein darf — quantitativ —, sondern 
daß sie mehr qualitative Ziele haben muß, wie Um-
weltschutz, Humanisierung der Arbeit, Mitbestim-
mung und gerechtere Einkommensverteilung, so 
setzt. sich in der Sozialpolitik die Einsicht durch, 
daß nicht mehr die quantitative Erhöhung der 
Sozialleistungsquote Ziel Nr. 1 ist, sondern daß ihre 
effektivere und gerechtere Organisation die Auf-
gabe der nächsten Jahre sein muß. 

Die Sozialleistungsquote ist überhaupt eine sehr 
fragwürdige Größe. Allein die beabsichtigte Einfüh-
rung des Krankenversicherungsbeitrags der Rentner 
verändert sie um ± 0,8 %bei heute 31,5 °/o, obwohl 
sich für den Versicherten selber im Leistungsbereich 
überhaupt nichts ändern würde. Aber immerhin gibt 
die Sozialleistungsquote Auskunft über das, was die 
Bürger in einem Staat für das System der sozialen 
Sicherung zu tragen bereit sind. Sie ist deshalb zum  

besseren Ausbau des Sozialstaats in der erreichten 
Größe zu verteidigen. 

Meines Erachtens — ich wiederhole — geht es 
vor allen Dingen um eine effektivere und gerechtere 
Organisation dieser Sozialleistungsquote. Dabei 
geht es erstens darum, Lasten und Leistungen 
anders zu verteilen. Das ist die Aufgabe einer mate

-

riellen und notwendigerweise schmerzhaften Sozial-
reform. Wir haben heute zwei Beispiele dafür er-
lebt. Der Kollege Schäfer hat über das Urteil des 
Verfassungsgerichts zum Kindergeld für Beamte 
gesprochen. 

(Rawe [CDU/CSU]: Wenn Sie Pech haben!) 

— Wenn wir Pech haben, wenn unsere Bürger Pech 
haben. — Wir erleben einen ähnlichen Skandal im 
Bereich der Sozialhilfe, wenn die Länder stur blei-
ben. Nach dem gängigen Sozialrecht ist es so, daß 
bei der geplanten Erhöhung des Kindergeldes der 
Millionär für seine 25jährige Tochter, die in Genf 
studiert, 195 DM im Monat kriegen wird — 45 DM 
mehr als bisher beim dritten Kind —, dagegen bei 
der Frau, die drei kleine Kinder großzieht, deren 
Vater durchgebrannt ist und nicht den Unterhalt 
zahlt, und die deshalb Sozialhilfe bekommt, die Er-
höhung von 45 DM bei der Sozialhilfe wieder ab-
gezogen wird. 

Wenn man sagt, daß man am System nichts 
ändern soll — es ist in der Tat nicht die Aufgabe 
des Sozialgesetzbuches —, sich aber diese Auswir-
kung anguckt, dann muß man sagen: Ein System, 
das sich so auswirkt, ist falsch und müßte korrigiert 
werden. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Unser Problem ist, daß das Sozialrecht inzwischen 
ähnlich wie das Steuerrecht so verschachtelt ist, 
daß, bei einzelnen Gesetzesänderungen die Sekun-
därwirkungen oft nicht einmal mehr gesehen wer-
den. 

Ein anderes Beispiel ist die heutige Diskussion 
über die Lage der Jugend-Psychiatrie. Es ist doch 
wirklich eine Fehlentwicklung, daß auf der einen 
Seite die apparative Medizin immer perfekter wird 
und sich auf der anderen Seite die Psychiatrie in 
unserem Lande in einem elenden Zustand befindet. 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Herr 
Kollege, Sie gestatten die Zwischenfrage des Kolle-
gen Höpfinger? 

Gansel (SPD) : Bitte. 

Höpfinger (CDU/CSU) : Herr Kollege Gansel, wür-
den Sie zugeben, daß Ihr Beispiel erstens etwas 
verzerrt ist und zum anderen bei der Bundessozial-
hilfe die Festlegung der Regelsätze betrifft? Bei den 
Regelsätzen ist anzusetzen, nicht beim Sozialgesetz-
buch. 

Gansel (SPD) : Das ist vollkommen richtig, Herr 
Kollege. Wir kommen aber doch nicht an dem Pro-
blem vorbei, daß der Bundestag beschließt, für das 
dritte Kind das Kindergeld um 45 DM zu erhöhen, 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 107. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. September 1978 	8479 

Gansel 
) und daß jeder Bürger in einigermaßen gesicherten 

Einkommensverhältnissen dieses Geld ohne Rück-
sicht auf die Höhe seines Einkommens erhalten wird. 
Auf der anderen Seite entlasten sich die Gemeinden 
und die Länder dadurch, daß sie diesen Betrag bei 
der Sozialhilfe für kinderreiche Familien mit dem 
Ergebnis abziehen, daß sich dort nichts ändert. 

Wieviel komplizierter das noch wird, wenn man 
das Steuerrecht hinzunimmt, erkennt man daran, daß 
nach den Vorschlägen der Union auf diese Entwick-
lung noch ein zusätzliches Ausrufezeichen gesetzt 
werden würde, wenn bei Steuerfreibeträgen die gut 
verdienende Familie für ein Kind zusätzlich im Jahr 
um 500 DM entlastet werden würde, weniger gut 
verdienende Familien dagegen nur um zirka 130 DM. 
Das kann doch sozialpolitisch nicht vernünftig sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe das nur als Beispiel für die materiellen 
Probleme genannt, die vor uns stehen, gleichgültig 
ob Sie oder wir darüber werden entscheiden können. 

Aber beim Sozialgesetzbuch geht es zweitens um 
einen anderen Zusammenhang. Es geht nämlich auch 
darum, das Sozialrecht verständlich, überschaubar 
und praktikabel zu machen. Es geht um mehr Bür-
gernähe und uni weniger Bürokratie. Das eröffnet 
die Chance zur besseren Mitwirkung der Bürger, 
zur stärkeren Humanisierung der Sozialverwaltung. 
Wer heute im Dschungel unseres Sozialrechts Orien-
tierung vermittelt, leistet gewissermaßen sozialen 
Umweltschutz. 

Diese hehren Ziele wären leichter zu erreichen, 
könnte man Sozialreform durch Rechtsreform ma-
chen. Man kann es nicht. Dafür gibt es zur Zeit we-
der gesellschaftlichen noch parteipolitischen Konsens 
und noch nicht einmal politische Mehrheit. Wenn die 
Qualität des sozialen Rechtsstaats verbessert wer-
den soll, gibt es deshalb nach meiner Auffassung nur 
den Weg einer Doppelstrategie. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aha!) 

— Hören Sie zu. Ich glaube, das ist etwas, worüber 
wir wirklich sachlich miteinander diskutieren kön-
nen, weil wir teilweise gleiche Interessen haben. 

Im Bereich der Sozialreform wird es nach meiner 
Auffassung wohl nur unter dem Druck der Recht-
sprechung oder unter dem Druck der Finanzierungs-
probleme in den nächsten Jahren Teilreformen ge-
ben, die im politischen Konflikt durchgesetzt wer-
den müssen. Ich denke da an die Reform '84, wo wir 
sicherlich unterschiedliche Konzepte entwickeln wer-
den. Im Bereich der Rechtsreform geht es aber dar-
um, zu ordnen, zu sortieren, zu streichen, zu harmo-
nisieren und zu vereinfachen, um planvolle Sozial-
reform überhaupt erst zu ermöglichen. 

Es geht in diesem Bereich also weniger um Re-
form als um Kodifikation. Diese Kodifikation kann 
und sollte im Konsens geleistet werden, eben durch 
das Sozialgesetzbuch. Es liegt im gemeinsamen In-
teresse der hier vertretenen politischen Kräfte, wenn 
das Vorhaben des Sozialgesetzbuches ohne Miß-
trauen betrachtet wird. Die Kodifikation bereitet nur 
den Boden für die .Sozialreform, deren Weg die po-
litischen Kräfte dann entscheiden, planen und reali

-

sieren können, wenn sie die erforderlichen Konzep-
tionen und die politischen Mehrheiten dazu haben, 
wenn die Verhältnisse sie erzwingen. 

Meine Damen und Herren, mir schien es sinnvoll 
zu sein, diesen Zusammenhang bei der Diskussion 
des Sozialgesetzbuches aufzuzeigen, weil es dabei 
eigentlich nicht nur um eine technische Frage geht, 
sondern weil es sich hier um Schlüsselfragen in ei-
ner Entwicklungsphase der Sozialpolitik handelt, die 
zum Wendepunkt werden kann. 

Mit dem Gesetzentwurf zu einem Zehnten Buch, 
der heute vorliegt, wird erstmalig umfassend das 
Verwaltungsverfahren geregelt, also ein wesent-
licher Teil der Bürokratie, über die viel geredet wird. 
Ich möchte dazu folgendes feststellen. 

Erstens. Der Rechtsstaat verlangt ein Gesetz. Der 
Sozialstaat würde aber durch rechtlichen Perfektio-
nismus und perfekte oder gar totale Verrechtlichung 
eher gefährdet als geschützt werden. Es gibt einen 
Punkt, an dem aus mehr Gesetzen weniger Gerech-
tigkeit wird. Der Gesetzentwurf beschränkt sich des-
halb im wesentlichen auf die Regelung des Verfah-
rens von Verwaltungsakten und öffentlich-rechtli-
chen Verträgen. Dem Wunsch des Bundesrates, auch 
das einfache Verwaltungshandeln bei Dienst- und 
Sachleistungen zu reglementieren, konnte nicht ent-
sprochen werden. Diese Materie ist noch nicht reif 
für eine umfassende rechtliche Regelung. Der Bun-
desrat hat deshalb auch keine konkreten Vorschläge 
machen können. Im übrigen wäre in diesem Bereich 
eine Regelung auch so lange nicht wünschenswert, wie 
das Konfliktpotential zwischen Bürger und Verwal-
tung dadurch verringert werden kann, daß die Ver-
waltung schnell, bürgernah und großzügig — fast 
hätte ich gesagt: unbürokratisch — entscheidet. 

Zweitens. Die Sozialverwaltungen sollen durch 
den Gesetzentwurf in ihrer Arbeit nicht gegängelt 
werden. Sie erhalten eine sichere und .umfassende 
Arbeitsgrundlage. Deshalb auch der Verzicht auf Ge-
setzesverweisungen und unsere Absage an das 
Rumpfgesetz. Wir appellieren an die Bereitschaft, 
von Ermessensspielräumen selbstverantwortlichen 
Gebrauch zu machen und Großzügigkeit zu beweisen, 
die oft kostengünstiger als die Verweisung auf den 
Rechtsweg ist. Wenn das Verfahren schon bei der 
Antragstellung unter dem Aspekt der Beweissiche-
rung bei einem eventuellen späteren Rechtsstreit 
gesehen wird, dann muß es bürokratisch werden. 

Ich nenne ein Beispiel. Hermann Buschfort hat 
schon darauf hingewiesen, daß es sinnvoll ist, daß 
Anträge von ausländischen Arbeitnehmern auch in 
ihrer Heimatsprache gestellt werden, wenn der 
Sachbearbeiter diese Sprache beherrscht und den 
Antrag verstehen kann. Wenn nun der Bundesrat 
mit Hinweis darauf, daß Deutsch Amtssprache ist — 
was  ja nicht geändert werden soll — verlangt, daß 
von vornherein eine Übersetzung vorliegen muß, 
und weiter argumentiert, daß man das bei einem 
späteren Rechtsstreit sowieso brauche, dann macht 
er die Ausnahme zur Regel und trägt erheblich zur 
Bürokratisierung bei. 

(Beifall bei der SPD) 
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Gansel 
Wir müssen eben beim Detail ansetzen, wenn wir 
mit der Entbürokratisierung überhaupt vorwärts 
kommen wollen. 

Drittens. Die Rechtsstellung des Bürgers soll durch 
das Gesetz gestärkt werden. Wir werden bei der 
Beratung für weitere Verbesserungen sorgen. Dazu 
gehört sicherlich auch das, was Sie, Kollege Müller, 
zu dem Begriff der Behörde kritisch angemerkt ha-
ben. Wir nehmen das auf und sind bereit, das zu 
prüfen. Uns geht es ja genau nicht um eine obrig-
keitliche Verwaltungspraxis. 

Obwohl wir Verbesserungen der Rechtsstellung 
des Bürgers zum Ziel haben, muß ich offen sagen: 
Man kann nicht ausschließen, daß es auch einige 
Verschlechterungen geben wird. Es ist nun einmal 
nicht möglich, weniger Bürokratie zu verlangen und 
das gleichzeitig unter die Bedingung zu stellen, daß 
sich aber nichts ändern dürfe. Die Zeiten, in denen 
wir etwas ändern konnten, indem wir nur Zuwächse 
verteilten, sind wahrscheinlich — das ist keine Ent-
wicklung im sozialpolitischen, sondern im wirt-
schaftspolitischen Bereich, und zwar weltweit — 
vorbei. 

Viertens. Dieses Gesetz bringt weniger Bürokratie. 
Ich habe es einmal durchgezählt: 64 neue Paragra-
phen, gleichzeitig werden 200 Vorschriften in mehr 
als 25 Gesetzen gestrichen und etwa 100 Vorschriften 
geändert. Ich bin sicher, daß dieses nicht nur sta-
tistische Ergebnis von allen Beteiligten positiv auf-
genommen werden wird. 

Ich möchte noch eine besondere Bemerkung zur 
Problematik des Sozialgeheimnisses machen. Es war 
richtig und wichtig, daß wir in § 35 des Allgemei-
nen Teils das Sozialgeheimnis eingeführt haben, 
aber es war nicht ausreichend. Es hat Kritik von 
mehreren Seiten gegeben. Erstens haben Bundes-
regierung und Bundesrat an uns die Forderung 
gerichtet, zur Eintreibung von Justizforderungen, 
z. B. Geldbußen, das Sozialgeheimnis zu lockern. 
Zweitens hat es in der Öffentlichkeit Kritik gegeben; 
es sei schwieriger geworden, bei der Verfolgung von 
Unterhaltsansprüchen die Anschrift des Verpflichte-
ten zu ermitteln. Drittens hat der Datenschutzbe-
auftragte in einer Rede, die viel Aufmerksamkeit er-
regt hat, auf eine Fehlentwicklung hingewiesen. Ich 
zitiere: 

In einem Umfang, der noch zu klären ist, fin-
den Datenübermittlungen aus dem Bereich der 
Sozialverwaltung hinaus an andere Behörden, 
z. B. Polizei, Staatsanwaltschaften, Verfassungs-
schutz statt, die nicht auf einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Mitteilungspflicht beruhen, sondern 
durch übergesetzliche Rechtsgüterabwägung ge-
rechtfertigt werden sollen. 

Wir werden uns nicht scheuen, aus diesen Ent-
wicklungen und aus diesen Kritiken Konsequenzen 
zu ziehen. Wir werden unmißverständliche und not-
falls ausführliche Regelungen für das Sozialgeheim-
nis vorschlagen. Wir werden die Ausnahmen im Ge-
setz abschließend aufzählen — Enumerationsprin-
zip —, und wir werden den hohen Rang des Sozial-
geheimnisses für unsere Bürger deutlich machen. 

Ich empfinde es als einen Anachronismus, wenn ein 
deutsches Gericht in einem Beschluß ausführt, das 
Sozialgeheimnis sei nicht so schützenswert wie das 
Steuergeheimnis; denn — ich darf zitieren —: 

Niemand ist, jedenfalls soweit es die hier in 
Frage stehenden Gebiete der  Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenunterstützung betrifft, ver-
pflichtet, die Leistungen des Staates in An-
spruch zu nehmen, mithin die für die An-
spruchsgewährung nötigen persönlichen Anga-
ben zumachen. 

Das geschieht auf „freiwilliger" Basis. Und weil dies 
auf freiwilliger Basis geschieht — so wird gefol-
gert —, sei ja das Sozialgeheimnis auch nicht so 
wichtig. 

Wir sehen daran, daß auch hier Interessen eine 
Rolle spielen. Zu Recht hat deshalb der Kollege 
Klein im Rechtsausschuß für die Sozialdemokraten 
erklärt: 

Abhängig Beschäftigte sollen hinsichtlich der 
Auskunfts- und Offenbarungsmöglichkeiten 
nicht schlechter gestellt sein als die Selbständi-
gen, über die in der Regel bei den Trägern der 
sozialen Sicherung keine Sozialdaten vorliegen. 

Meine Damen und Herren, nachdem der Rechts-
ausschuß jetzt die Beratungen über das Sozialge-
heimnis vom Vierten Gesetz zur Änderung der Pfän-
dungsfreigrenzen abgekoppelt hat, werden wir diese 
Aufgabe im Rahmen dieses Gesetzes erfüllen müs-
sen. 

Ich will unsere Lösungsvorstellungen dazu nur 
skizzieren. Wir sind der Auffassung, daß Unterhalts-
ansprüche eigentlich wichtiger sind als Geldbußen, 
d. h., daß es wichtiger ist, der Mutter, die den Zahl-
vater sucht, zu ihrem Recht zu verhelfen als, der 
Justiz, die eine Geldbuße eintreiben will. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb sind wir hier zu einer Lockerung des Sozial-
geheimnisses bereit. 

Ich bin auch — das ist meine persönliche Auf-
fassung —, obwohl ich die Probleme sehe, der Auf-
fassung, daß es möglich sein muß, die Daten her-
auszugeben, die zur Festnahme eines schon identifi-
zierten Täters führen könnten, der ein Verbrechen 
begangen hat. Wir sind allerdings der Auffassung, 
daß es dann keine Weitergabe von Daten zur Straf-
verfolgung geben darf, wenn diese Daten eine unbe-
stimmte Vielzahl von Personen betreffen, wenn also 
im Zusammenhang mit einer bestimmten Fahndungs-
maßnahme nach sämtlichen Personen zwischen 30 
und 35 Jahren mit Goldzähnen im linken Oberkiefer 
gefragt wird, um ein Beispiel zu geben. So kann 
heute ja technisch gearbeitet werden. Wir sind auch 
nicht bereit, die Weitergabe von Daten zu präven-
tiven Zwecken des Verfassungsschutzes zu ermög-
lichen. Amtshilfe innerhalb des Sozialleistungsbe-
reichs sollte großzügig funktionieren, aber im Ver-
hältnis zu anderen Verwaltungsbereichen sollte 
man, um mit Adenauer zu sprechen, eher „pingelig" 
sein. Nur so kann das Vertrauen des Bürgers in sei-
nen Staat gestärkt werden. 
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Gansel 
Da dies eine ziemlich wichtige Angelegenheit sein 

wird, halte ich es auch für notwendig, daß Vor-
schläge der Fraktionen rechtzeitig an die Öffentlich-
keit gegeben werden, um die Diskussion mit Inter-
essierten und Betroffenen in Rechtsprechung, Ver-
waltung, Wissenschaft und vor allem in der Öffent-
lichkeit zu ermöglichen. Es sollte in diesem Hause 
nicht Praxis werden, daß wichtige materielle Geset-
zesänderungen die Öffentlichkeit erst dann errei-
chen, wenn der Ausschuß sie als Ergänzung zum Re-
gierungsentwurf beschlossen hat. 

Es hat gute Gründe, daß drei Lesungen vorge-
schrieben sind. Vor allen Dingen zwischen der er-
sten Lesung und der Ausschußberatung besteht für 
die Öffentlichkeit die Chance, sich dazu zu äußern. 
Wir müssen der Öffentlichkeit diese Chance sichern. 

Die SPD erwartet die konstruktive Mitarbeit der 
Opposition, damit der  Gesetzentwurf zügig beraten 
werden kann. Über ein Anhörverfahren sollten wir 
uns einmal in Ruhe unterhalten. Ich bin bisher im-
mer der Auffassung gewesen, Kollege Müller, daß 
der praktische Sachverstand durch den Bundesrat in 
die Gesetzesberatung einfließen sollte. Er hat ja 
immerhin 64 Anmerkungen zu dem Gesetz gemacht; 
wenn das nicht ausreicht, dann werden wir nach zu-
sätzlichen Informationsmöglichkeiten suchen müs-
sen. Aber die zügige 'Behandlung des .Gesetzes 
sollte nicht daran scheitern. 

Schließlich möchte ich die Bundesregierung auf-
fordern, die Arbeit an den weiteren Buchentwürfen 
energisch fortzusetzen — trotz aller Schwierigkei-
ten, die es allein schon im Bereich der Kompetenz-
abgrenzung gibt —, damit das Sozialgesetzbuch in 
den nächsten Jahren vollendet werden kann. Es 
wäre eine große Leistung der Parlamente — es ist ja 
jetzt schon der zweite Bundestag, der sich mit dem 
Sozialgesetzbuch beschäftigt —, wenn es möglich 
wäre, am Ende der nächsten Legislaturperiode die-
ses für alle Bürger wichtige Vorhaben in unserem 
Lande abzuschließen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Das 
Wort hat der Abgeordnete Hölscher. 

Hölscher (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bewundere die Phantasie und die 
Flexibilität des Kollegen Gansel, der aus der Not, 
die uns der Ältestenrat durch seinen weisen Be-
schluß verursacht hat, zu einer sehr trockenen Ma-
terie eine rhetorisch einigermaßen akzeptable Rede 
zu produzieren, insofern eine Tugend gemacht hat, 
daß er über Kindergeld, Sozialhilfe und Rentenfinan-
zen gesprochen hat. Diese Zusammenhänge sind 
sicher auch zu sehen, aber ich will hier nicht als 
Plagiator auftreten und mich in einigen Sätzen mit 
dem befassen, was hier zur Beratung in erster Le-
sung ansteht. 

Wir Freien Demokraten sehen in diesem dritten 
Paket, nämlich Regelung der Verwaltungsverfahren 
im Rahmen des Sozialgesetzbuches, eine Fortsetzung 
dessen, was bereits in den Regierungserklärungen 
der Jahre 1969 und 1973 versprochen wurde, näm

-

lich die Kodifikation eines Sozialgesetzbuches, um 1 
das gesamte Sozialrecht grundlegend zu vereinfa-
chen und für den Bürger überschaubarer und ver-
ständlicher zu machen. Wir haben ja im Jahre 1976 
bereits den Allgemeinen Teil verabschiedet und im 
Jahre 1977 die gemeinsamen Vorschriften; jetzt liegt 
die dritte Stufe, die Regelung der Verwaltungsver-
fahren, vor. 

Der FDP geht es darum, das in zahlreiche Einzel-
gesetze aufgesplitterte sozialrechtliche Verfahren 
zu vereinfachen, um 1. zu einem besseren Rechts-
verständnis der Bürger beizutragen, 2. seine Rechts-
stellung zu stärken, 3. die Rechtsanwendung durch 
Verwaltung und Rechtsprechung zu erleichtern und 
4. die Rechtssicherheit zu fördern. Entsprechend die-
ser Zielsetzung wird das geltende Verfahrensrecht 
bereinigt, modernisiert, vereinfacht und soweit wie 
möglich vereinheitlicht. 

Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisie-
rung sind für uns eine ständige Aufgabe der Politik. 
Die FDP-Fraktion wird sich dieser Aufgabe auch 
bei den weiteren Beratungen dieses Teils des So-
zialgesetzbuches stellen. 

Dabei werden wir Liberalen uns auch dafür ein-
setzen, daß der vorliegende Gesetzentwurf durch be-
sondere Datenschutzregelungen für die genannten 
Sozialleistungsbereiche ergänzt wird. Ich bin dem 
Kollegen Gansel dankbar, daß er für seine Fraktion 
auch die Notwendigkeit, hier noch einiges einzu-
fügen, angesprochen hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein Verfahrensgesetz wäre nach unserer Auffassung 
unvollständig, wenn es nicht auch den Schutz der 
Bürger vor einem Datenmißbrauch gerade durch die 
Sozialleistungsträger sicherstellte. Bei der Verab-
schiedung des Bundesdatenschutzgesetzes in der vo-
rigen Wahlperiode hat die FDP einen ergänzenden 
Datenschutz für Spezialbereiche gefordert. Die Not-
wendigkeit ergänzender Datenschutzregelungen für 
den Bereich der Sozialversicherung, wo ja beson-
ders sensible Daten anfallen, brauche ich — glaube 
ich — nicht näher zu betonen. Der Schutz unserer 
Bürger vor Eingriffen in die Persönlichkeitssphäre 
muß auch und gerade für den Geltungsbereich des 
Sozialgesetzbuches sichergestellt werden. Wir 
Freien Demokraten gehen davon aus, daß es uns 
bei den Ausschußberatungen gelingt — auch mit 
Hilfe der Opposition —, Lösungen für einen umfas-
senden Datenschutz in diesem Bereich zu erarbei-
ten, ohne den Einsatz technischer Mittel im Sozial-
leistungsbereich zu behindern. 

Da wir aber, meine Damen und Herren, uns nicht 
nur um die Vereinfachung der Verwaltungsverfah-
ren, sondern unserer eigenen Parlamentsarbeit 
ernsthaft bemühen sollten, will ich hiermit meine 
Ausführungen schließen; denn ich denke, alles 
Wichtige ist gesagt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: Meine 
Damen und Herren, ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, die Vorlage 
zu überweisen an den Ausschuß für Arbeit und 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Sozialordnung — federführend —, an den Rechts-
ausschuß, den Innenausschuß, den Ausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit, den Ausschuß für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, den Aus-
schuß für Bildung und Wissenschaft — mitbera-
tend — und schließlich an den Haushaltsausschuß —
mitberatend und gemäß § 96 der Geschäftsordnung. 
— Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 18 bis 25 unserer 
Tagesordnung auf: 

18. Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ande- 
rung des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit 
— Drucksache 8/1937 
Uberweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 
Rechtsausschuß 

19. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
das Gemeinschaftspatent und zur Änderung 
patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschafts-
patentgesetz — GPatG) 
— Durcksache 8/2087 — 
Uberweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Ausschuß für Wirtschaft 
Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 

20. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechts des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle 
— Drucksache 8/2024 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 
Haushaltsausschuß mitberatend und gemäß § 96 GO 

21. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu den 
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und der Arabischen Republik Ägypten, 
dem Haschemitischen Königreich Jordanien, 
der Arabischen Republik Syrien und der Li-
banesischen Republik 
— Drucksache 8/1998 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Ausschuß für Wirtschaft (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

22. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Güterkraftverkehrs-
gesetzes 
— Drucksache 8/2058 

Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 
Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

23. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 6. Mai 1976 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der De

-

mokratischen Volksrepublik Algerien über 
den Luftverkehr 

— Drucksache 8/1979 
Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 

Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

24. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Abkommen vom 30. April 1974 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Staat Kuwait über den Fluglinienverkehr 

— Drucksache 8/1980 — 

Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 

25. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
der Vereinbarung vom 23. Februar 1978 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich Schweden zur Durchführung 
des Abkommens vom 27. Februar 1976 über 
Soziale Sicherheit 

— Drucksache 8/1993 
Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 

Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Das Wort wird zu den Vorlagen nicht gewünscht. 
Ich bitte, die Überweisungsvorschläge des Ältesten-
rates der Ihnen vorliegenden Tagesordnung zu ent-
nehmen. Ich frage, ob das Haus mit den vom Älte-
stenrat vorgeschlagenen Überweisungen einverstan-
den ist. — Ich sehe und höre keinen Widerspruch. 
Es ist dann so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr den Punkt 26 unserer heutigen 
Tagesordnung auf: , 

Beratung des Antrags des Bundesministers 
für Wirtschaft Rechnungslegung über das 
Sondervermögen des Bundes „Ausgleichs-
fonds zur Sicherung des Steinkohleneinsat-
zes" — Wirtschaftsjahr 1977 — 

— Drucksache 8/2043 — 

Ich frage, ob das Wort gewünscht wird. — Das 
ist nicht der Fall. Der Ältestenrat schlägt Ihnen die 
Überweisung dieser Vorlage an den Haushaltsaus-
schuß — federführend — und an den Ausschuß für 
Wirtschaft — mitberatend — vor. — Ich sehe und 
höre keinen Widerspruch. Es ist so beschlossen.' 

Wir kommen dann zu dem Punkt 23 unserer Ta-
gesordnung: 

Beratung der zustimmungsbedürftigen Ver-
ordnung der Bundesregierung zur Ä nderung 
des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 27/78 —
Zollkontingent. für Walzdraht — 2. Halbjahr 
1978) 

— Drucksache 8/2092 — 

Das Wort wird nicht begehrt. Der Ältestenrat 
schlägt Überweisung an den Ausschuß für Wirt-
schaft vor. — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zu der Beratung des Zu-
satzpunktes: 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Strauß, Dr. Häfele, Dr. Sprung und der Frak-
tion der CDU/CSU 

Europäisches Währungssystem 

— Drucksache 8/2097 — 

Das Wort wird nicht begehrt. Der Ältestenrat 
schlägt vor, die Vorlagen an den Finanzausschuß - 
federführend — sowie an den Auswärtigen Aus-
schuß und den Ausschuß für Wirtschaft — mitbera

-

tend — zu überweisen. — Ich sehe und höre keinen 
Widerspruch. Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am 
Ende der heutigen Tagesordnung. Ich berufe die 
nächste Sitzung des Deutschen Bundestages für 
Mittwoch, den 4. Oktober 1978, 13 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17.53 Uhr) 

Berichtigungen 

105. Sitzung, Seite 8306 C, achte Zeile im 3. Absatz: 
Statt „Erzgräber „  ist „Erzberger" zu lesen. 

106. Sitzung, Seite 8392 A, 12. Zeile: Statt „Ostpoli-
tik" ist „Außenpolitik" zu lesen.  
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Adams * 28. 	9. 
Dr. van Aerssen* 28. 	9. 
Dr. Ahrens ** 5. 10. 
Dr. Aigner ' 28. 	9. 
Alber** 5. 10. 
Amrehn'* 5. 10. 
Dr. Bardens ** 5. 10. 
Dr. Barzel 28. 	9. 
Bayha 28. 	9. 
Dr. Bayerl * 28. 	9. 
Blumenfeld * 4. 10. 
Böhm (Melsungen) ** 5. 10. 
Frau von Bothmer ** 5. 10. 
Büchner (Speyer) ** 5. 10. 
Conrad (Riegelsberg) 28. 	9. 
Dr. Dollinger 28. 	9. 
Dr. Ehmke 28. 	9. 
Dr. Enders ** 5. 10. 
Dr. Evers ** 5. 10. 
Fellermaier * 28. 	9. 
Flämig * 28. 	9. 
Friedrich (Würzburg) 28. 	9. 
Gattermann 28. 	9. 
Frau Geier 28. 	9. 
Dr. Geßner ** 5. 10. 
Dr. Gruhl 28. 	9. 
Handlos**  5. 10. 
Hansen 28. 	9. 
Frau Dr. Hartenstein 5. 10. 
Hasinger 28. 	9. 
von Hassel ** 5. 10. 
Dr. Holtz *' 5. 10. 
Ibrügger * 5. 10. 
Jung * 28. 	9. 
Dr. h. c. Kiesinger 28. 	9. 
Dr. Klepsch ** 5. 10. 
Klinker * 28. 	9. 
Kratz 5. 10. 
Lagershausen** 5. 10. 
Lemmrich** 5. 10. 
Lemp * 28. 	9. 
Lenzer ** 5. 10. 
Lücker * 28. 	9. 
Marquardt **. 4. 10. 
Mattick ** 5. 10. 
Dr. Mende '* 28. 	9. 
Milz ** 5. 10. 
Möhring 28. 	9. 
Dr. Müller ** 5. 10. 
Müller (Mülheim) * 28. 	9. 
Müller (Wadern) * 28. 	9. 
Neuhaus 28. 	9. 
Nordlohne 28. 	9. 

für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht  

Abgeordnete() 	entschuldigt bis einschließlich 

Pawelczyk ** 4. 10. 
Dr. Pfennig ** 5. 10. 
Reddemann ** 5. 10. 	. 
Russe 28. 	9. 
Sauer (Salzgitter) 28. 	9. 
Saxowski 28. 	9. 
Dr. Schäuble ** 5. 10. 
Scheffler ** 5. 10. 
Schmidhuber ** 5. 10. 
Schmidt (Kempten) ** 5. 10. 
Schmidt (München) *  28. 	9. 
Schmidt (Wattenscheid) 28. 	9. 
Schmidt (Würgendorf) ** 5. 10. 
Schreiber * 28. 	9. 
Dr. Schwarz-Schilling 28. 	9. 
Dr. Schwencke (Nienburg) ** 5. 10. 
Dr. Schwörer * 28. 	9. 
Seefeld* 28. 	9. 
Sieglerschmidt * 28. 	9. 
Dr. Freiherr Spies von Büllesheim** 	5. 10. 
Dr. Starke (Franken) 28. 	9. 
Strauß 28. 	9. 
Frau Tübler 5. 10. 
Ueberhorst ** 5. 10. 
Dr. Vohrer ** 5. 10. 
Dr, Waffenschmidt 28. 	9. 
Frau Dr. Walz * 28. 	9. 
Wawrzik * 28. 	9. 
Wischnewski 28. 	9. 
Baron von Wrangel 28. 	9. 
Zeye*' 28. 	9. 
Ziegler 5. 10. 

Anlage 2 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordnneten Dr. Zeitel (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2099 Frage 65) : 

Trifft es zu, daß in den Steuerverwaltungen einer Reihe von 
Ländern interne Verwaltungsanweisungen herausgegeben wu

-

rden„ in deren Folge unter Umständen ganze mittelständische 
Berufszweige diffamiert werden (vgl. afz 81/78 „Steuerprüfung 
- eine staatlich gelenkte Existenzvernichtung?"), und inwieweit 
hat die Bundesregierung an diesen Verwaltungsanweisungen 
mitgewirkt? 

Der Bundesregierung sind keine internen Ver-
waltungsanweisungen der Landesfinanzbehörden be-
kannt, in deren Folge u. U. ganze mittelständische 
Berufszweige diffamiert werden. Unabhängig davon 
ist festzuhalten, daß die Bundesregierung an inter-
nen Verwaltungsanweisungen der Landesfinanzbe-
hörden nicht mitwirkt. 

* 

Anlage 3 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2117 Frage A 3) : 
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Wann ist die Bundesregierung bereit, generell ein Verbot 
der Einfuhr von Robbenfellen zu erlassen? 

Der internationale Handel mit wildlebenden Tie-
ren und mit Erzeugnissen, die aus diesen gewonnen 
werden, wird durch das Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen geregelt, dem die Bundesrepublik 
Deutschland als einer der ersten Staaten beigetreten 
ist. Dieses Übereinkommen sieht ein generelles Ver-
bot der .Einfuhr von Robben (Seehunden) sowie von 
Robbenerzeugnissen nicht vor. 

In den Anhängen zu dem Übereinkommen ist der-
zeit lediglich die Mönchsrobbe als eine — im Sinne 
des Übereinkommens — vom Aussterben bedrohte 
Art aufgeführt und unterliegt damit einem Handels-
verbot. Bei den in der Anfrage offensichtlich ange-
sprochenen in Kanada gejagten Sattelrobben handelt 
es sich nach den im Artenschutzübereinkommen ge-
troffenen Vereinbarungen weder um z. Z. von der 
Ausrottung bedrohte noch sonst ernsthaft in ihrem 
Bestand gefährdete Arten. Somit besteht unter dem 
Aspekt des internationalen Artenschutzes gegen-
wärtig keine Möglichkeit, die Einfuhr von Fellen der 
in Kanada in großer Zahl gejagten Sattelrobben zu 
unterbinden. 

Seit mehr als einem Jahr finden zwischen Bund 
und Ländern intensive Fachgespräche über die sog. 
Bundesartenschutzverordnung nach § 22 Abs. 4 
BNatSchG statt. Es ist daher zu hoffen, daß diese 
Verordnung, die der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, noch in diesem Jahr erlassen werden kann. 

Die Bundesartenschutzverordnung bildet eine 
wichtige Grundlage für die Import-Export-Verord-
nung nach § 23 BNatSchG, bei deren Erstellung auch 
die Frage der Aufnahme nichtheimischer Arten von 
wildlebenden Tieren sowie von Erzeugnissen, die 
aus diesen gewonnen werden, zu prüfen sein wird. 
Ob und inwieweit die Aufnahme eines Importver-
botes für Felle kanadischer Sattelrobben gerecht-
fertigt ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Im 
übrigen bedarf auch diese Verordnung der Zustim-
mung des Bundesrates. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Lattmann (SPD) 
(Drucksachen 8/2117 Fragen A 8 und 9) : 

Wie häufig sind nach Kenntnis der Bundesregierung jene 
Fälle, in denen Bewerber im Sommer 1978 für das Winter-
semester zwar von der Zentralstelle zur Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS) einen Studienplatz zugewiesen bekamen, aber 
dennoch ihr Studium nicht aufnehmen können, weil sie (z. B. 
durch Urlaub) die für sie überraschend kurzfristigen Einschreib-
termine (z. B. ab Zustellung um 14 Tage) versäumten? 

Wie können nach Auffassung der Bundesregierung solche 
bürokratisch-technischen Erschwernisse, die der Politik der 
Öffnung der Hochschulen" entgegenstehen und deren psycho-

logische Wirkungen auf die Bewerber nicht überschätzt werden 
können, vermieden oder zumindest verringert werden? 

Ihre Fragen beantworte ich wie folgt, wobei ich 
vorab betone, daß der Bund — wie Sie wissen — in 
den Gremien der Zentralstelle der Länder zur Ver-
gabe von Studienplätzen in Dortmund (ZVS) nur be- 

ratend mitwirkt und daher unmittelbar auf das Ver-
gabeverfahren keinen Einfluß nehmen kann. 

Der Anteil der Studienbewerber, die einen ihnen 
zugewiesenen Studienplatz nicht annehmen, ist in 
den ZVS-Studiengängen z. T. erheblich. Gründe hier-
für sind z. B., daß der zugewiesene Hochschulort 
nicht zusagt, daß zwischenzeitlich die Einberufung 
zur Bundeswehr erfolgte oder daß der Studien-
wunsch sich geändert hat. Die Fälle, in denen der 
Studienplatz deshalb nicht angenommen wird, weil 
die Einschreibefrist versäumt wird, sind äußerst 
selten. Das ergibt sich aus einer früher von der ZVS 
durchgeführten Umfrage. 

Es liegt im Interesse der Gesamtheit der Studien-
bewerber, daß die nicht angenommenen Studien-
plätze nach Ablauf der im Zulassungsbescheid mit-
geteilten Einschreibungsfrist umgehend an andere 
noch auf einen Studienplatz wartende Bewerber ver-
geben werden. Würden die Einschreibfristen zu lang 
bemessen, könnten nachrückende Studienbewerber 
nicht mehr rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn ihr Stu-
dium aufnehmen. 

Jedoch muß Bewerbern, die die Einschreibfrist aus 
Gründen versäumt haben, die sie nicht zu vertreten 
haben, eine Nachfrist eingeräumt werden. Ein vom 
Bewerber nicht zu vertretender Grund liegt nach 
Mitteilung der ZVS z. B. dann vor, wenn der Be-
werber für die Zeit seiner Abwesenheit zwar einen 
Vertreter für die Abgabe seines Einschreibungsan-
trages bestellt hat, die betreffende Hochschule je-
doch persönliches Erscheinen zur Einschreibung ver-
langt. Denn der Bewerber kennt vorher den Hoch-
schulort nicht, dem er von der ZVS zugewiesen wird. 

Das Einräumen einer Nachfrist wird nach Mittei-
lung der ZVS auch seit einigen Vergabeverfahren 
praktiziert. Dadurch müßten persönliche Härten ver-
mieden werden können. Das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft wird in den dafür zustän-
digen Ländergremien der ZVS für eine bewerber-
freundliche und unbürokratische Handhabung die-
ser Nachfristregelung eintreten. 

 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen A 10 und 11) : 

Trifft es zu, daß der Bundesminister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit durch Hauserlaß die Verwendung „neuer Fremd-
wörter" im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
untersagt hat, und wenn ja, welche vorrangigen Probleme haben 
den Bundesminister dazu bewogen? 

Wessen Bewußtseinslage und Sprachschatz werden bei dieser 
im Interesse der deutschen Sprache sicher begrüßenswerten Ak-
tion der Definition des Begriffs „neues Fremdwort" zugrunde 
gelegt? 

Zu Frage A 10: 

Nein, das trifft nicht zu. 

Zu Frage A 11: 	 

Die Beantwortung der Frage 10 erübrigt eine 
Antwort auf diese Frage. 
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Anlage 6 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Graf Huyn 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117Frage A 12) : 

Stimmt die Bundesregierung zu, daß für die Sowjetunion 
„Entspannung" ein anhaltender aggressiver Kampf um politische 
Vorteile und wachsenden Einfluß mit einer Vielfalt von Metho-
den zu bedeuten scheint? 

 

Die Bundesregierung sieht Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der westlichen und östlichen Auf-
fassung von „Entspannung". Wenn Generalsekretär 
Breschnew am 18. Januar 1977 in Tula Entspannung 
als ein bestimmtes Maß an Vertrauen und die 
Fähigkeit, die legitimen Interessen gegenseitig zu 
berücksichtigen, umschreibt, so können wir dem 
zustimmen. 

Beide Seiten sind sich auch darin einig, daß Ent-
spannung als Konzept realistischer Politik nicht die 
Verwischung der fundamentalen Gegensätze zwi-
schen Ost und West bedeutet. 

Entspannung ist demgemäß nicht mit der Beendi-
gung der politischen Auseinandersetzung gleichzu-
setzen. 

Die Bundesregierung ist stets von dieser Erkennt-
nis ausgegangen. Sie hat dabei die Tatsache in Rech-
nung gestellt, daß die Sowjetunion es spiegelbildlich 
sieht und dieser Sicht durch die Lehre von der 
„friedlichen Koexistenz" Ausdruck gibt, die wir un-
sererseits allerdings wegen ihrer partiell offensiven 
Natur ablehnen müssen. Die Bundesregierung ver-
kennt darüber hinaus nicht, daß die Sowjetunion 
ihre machtpolitischen Ziele nicht aufgegeben hat. 

Anlage 7 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage A 13) : 

Welche Voraussetzungen sind erforderlich, damit ein kultur-
historisch interessierter Verein, wie z. B. ein Geschichtsverein, 
als Besuchergruppe das Gelände und das Gebäude der deut-
schen Botschaft in Prag auf Grund seiner kulturgeschichtlichen 
Bedeutsamkeit besichtigen kann? 

Die Büros der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Prag und die Residenz des dortigen 
Botschafters sind in dem kunsthistorisch bedeutsa-
men — unter Denkmalschutz stehenden — Palais 
Lobkowicz untergebracht. Das Palais Lobkowicz 
wurde von deutscher Seite mit beträchtlichen Mit-
teln in mehrjähriger Arbeit renoviert und für die 
gegenwärtige Nutzung hergerichtet. 

Viele der in letzter Zeit sehr zahlreichen deut-
schen Pragbesucher haben sich für eine Besichti-
gung des Gebäudes interessiert, von dem nur die 
Straßenfront offen zugänglich ist. 

Leider kann diesem Wunsch nicht in allen Fällen 
stattgegeben werden. 

Einem kulturhistorisch interessierten Verein 
würde eine Besichtigung auf jeden Fall ermöglicht 

werden. Der Verein sollte allerdings der Botschaft 
den Besichtigungswunsch rechtzeitig mitteilen und 
eine Liste der Teilnehmer an der Besichtigung vor-
her der Botschaft zur Verfügung stellen. 

Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen und zu der 
Begleitung der Gruppe durch eigenes Personal 
mußte das Auswärtige Amt unsere Auslandsver-
tretungen verpflichten. 

Anlage 8 

Antwort 

des Staatsminister Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. Abelein 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Frage A 21) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, Nachbarn Deutsch-
lands seien an der Herstellung der Einheit Deutschlands nicht 
interessiert, und auf welche Nachbarstaaten trifft dies gegebenen-
falls zu? 

Unsere Nachbarn wissen, daß politisches Ziel der 
Bundesrepublik Deutschland  ist,  auf einen Zustand 
des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Ein-
heit wiedererlangt. 

Die Herstellung der deutschen Einheit wird das 
Ergebnis .eines langfristigen Prozesses sein, in dem 
sich das gegenseitige Vertrauen zwischen den Völ-
kern vertieft. Unsere Bündnispartner haben in die 
Haltung der Bundesrepublik Deutschland Vertrauen 
und unterstützen ihre Deutschlandpolitik. Auch ge-
genüber den östlichen Nachbarn Deutschlands sucht 
die Bundesregierung mit der durch die Ostverträge 
eingeleiteten Politik Vertrauen zu schaffen und zu 
vertiefen. 

Anlage 9 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Schröder 
(Lüneburg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen 
A 24 und 25) : 

Geht die Bundesregierung davon aus, daß die unterschied-
lichen Systeme der beiden Staaten in Deutschland bei deren 
Fortbestand leichter überwindbar seien als wenn versucht würde, 
die beiden Staaten aufzulösen? 

Sieht die Bundesregierung eine Zielvorstellung von der Wie-
dervereinigung Deutschlands mit dem Grundgesetz für verein-
bar an, die die Verwirklichung der Menschenrechte einschließ-
lich des Rechts auf freie urnd geheime Wahlen nicht einschließt? 

Zu Frage A 24: 

Unsere Deutschland- und Ostpolitik hat die deut-
sche Frage für eine Friedenslösung offengehalten. 

Wie im Brief zur deutschen Einheit niedergelegt, 
ist es politisches Ziel der Bundesrepublik Deutsch-
land, auf einen Zustand des Friedens in Europa hin-
zuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbst-
bestimmung seine Einheit wiedererlangt. 

Zu Frage A 25: 

Nein. 
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Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Häfele (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Frage A 34) : 

Welche Erfahrungen hat die Bundesregierung mit der Lohn-
steuerpauschalierung nadi § 40 b EStG seit dem Inkrafttreten 
dieser Vorschrift gemacht, und teilt die Bundesregierung die 
Auffassung, daß die Grenzbeträge von 2 400 DM bzw. 3 600 DM 
in Anpassung an die Geldwertentwicklung der letzten Jahre 
erhöht werden müssen? 

Die Bundesregierung ist gegenwärtig damit be-
faßt, die Erfahrungen bei der Durchführung des sog. 
Betriebsrentengesetzes zu sammeln und entspre-
chend der bei der Verabschiedung dieses Gesetzes 
vom Deutschen Bundestag gefaßten Entschließung 
in einem Bericht bis zum 31. Dezember 1978 zusam-
menzustellen. Dabei werden auch die steuerrecht-
lichen Vorschriften des Betriebsrentengesetzes mit 
erfaßt. Ich bitte Sie, diesen Erfahrungsbericht abzu

-

warten. 

Im übrigen gibt die Geldwertentwicklung der letz-
ten Jahre nach Auffassung der Bundesregierung 
keine Veranlassung, die gesetzlichen Grenzbeträge 
von 2 400 DM bzw. 3 600 DM für die Lohnsteuer-
pauschalierung nach § 40 b des Einkommensteuerge-
setzes zu erhöhen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
die Pauschalierungsgrenzen bei ihrer Einführung 
sehr großzügig bemessen worden sind.  

Anlage 11 

Antwort 
 

des Parl. Statssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Würtz (SPD) (Drucksache 
8/2117 Frage A 41) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Wunsch der britischen 
Regierung auf Beitritt zum europäischen Airbus-Konsortium? 

Die Bundesregierung begrüßt es, daß die britische 
Regierung sich jetzt entschlossen hat, den Beitritt 
von British Aerospace ins Airbus-Programm zu un-
terstützen. Die britische Regierung versucht damit, 
ihre frühere Entscheidung, aus dem europäischen 
Airbus-Programm auszuscheiden, zu korrigieren, 
nachdem das Airbus-Programm sich am Markt be-
währt hat. Der britische Beitritt zum Airbus-Pro-
gramm würde zur Stärkung der europäischen Luft-
fahrtindustrie wesentlich beitragen. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Hoffmann (Saarbrücken) 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Frage A 42) : 

Ist die Bundesregierung bereit, den Vertrag mit der ARBED 
über die zukünftige Entwicklung der saarländischen Stahlindu-
strie nur dann zu unterschreiben, wenn der Vertragstext ver-
bindliche Regelungen über die Abnahme saarländischer Kohle 
und über die Errichtung einer gemeinsamen Kokerei enthält? 

Die Vereinbarungen mit der ARBED über die Hil-
fen für zwei saarländische Stahlunternehmen sind 
am 22. September unterzeichnet worden. Sie enthal-
ten eine Verpflichtung der begünstigten Stahlunter-
nehmen, die traditionelle Lieferverbundenheit mit 
der Saarbergwerke AG über 1983 hinaus aufrecht-
zuerhalten, sofern die Saarkohle zu wettbewerbs-
fähigen Konditionen -unter dem Gesichtspunkt in-
ländischer Verhältnisse — angeboten wird. Außer-
dem ist in die Verträge die Erwartung der Bundes-
und der Landesregierung aufgenommen worden, daß 
die Pläne für den Ersatzneubau von Kokereikapazi-
täten vorangetrieben und die danach vorgesehenen 
Neubauten bei Vorliegen wettbewerbsfähiger Be-
dingungen an der Saar errichtet werden. Dadurch 
sind alle Voraussetzungen für die Sicherung des 
Saarkohleabsatzes an die Hütten über das Jahr 1983 
hinaus geschaffen worden. Die Details der Kohle-
lieferverträge müssen ausgehandelt werden, wenn 
die notwendigen Planungen weit genug gediehen 
sind. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Roth (SPD) (Drucksache 
8/2117 Frage A 43) : 

Bezieht sich der Auftrag der Bundesregierung vom 28. Juli 
1978 an die Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen, zu 
prüfen, durch welche Maßnahmen die Gründung neuer selbstän-
diger Existenzen gefördert werden kann, auch auf die freien 
Berufe, und sind irgendwelche Kriterien der Abgrenzung der zu 
fördernden Bereiche ins Auge gefaßt? 

Der Auftrag des Bundeskabinetts vom 28. Juni 
1978 an die Bundesminister für Wirtschaft und Fi-
nanzen, Vorschläge vorzulegen, ob und wie die 
Gründung neuer selbständiger Existenzen gefördert 
werden kann, schließt keinen Bereich aus. Erst wenn 
die Einzelheiten möglicher Förderungsmaßnahmen 
konkretisiert sind, kann der Kreis der Begünstigten 
festgelegt werden. Auch hierüber wird die Bundes-
regierung mit den freien Berufen und den übrigen 
zuständigen Verbänden in einen Gedankenaustausch 
eintreten. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Druck-
sache 8/ 2117 Frage A 44) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, welche Gründe dafür maß-
gebend sind, daß die Schweiz  M.  Angaben der Schweizerischen 
Vereinigung für Atomenergie) in der Arbeitsausnutzung ihrer 
Kernkraftwerke mit 85 v. H. an der Spitze der Weltrangliste 
liegt, und teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß die kleine-
ren Einheiten der 300- bis 600-MW-Klasse hier bessere Ergeb-
nisse erzielen als Anlagen der 1 300-MW-Klasse, und  welche 

 Folgerungen zieht sie gegebenenfalls daraus? 

Es trifft zu, daß die schweizerischen Kernkraft-
werke z. Z. eine sehr hohe Arbeitsausnutzung errei- 
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chen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß 
es sich lediglich um drei Kernkraftwerke handelt, so 
daß noch keine ausreichende statistische Basis ge-
geben ist, um den kleineren Einheiten generell bes-
sere Verfügbarkeitsdaten zuzuschreiben. Dies wird  
besonders deutlich, wenn man die Ausnutzungs-
dauer aller Kernkraftwerke (ca. 64 in der Welt 
ohne Comecon) der zitierten 300- bis 600-MW-Klasse 
betrachtet; sie betrug 1977 ca. 63 % Damit weist 
diese Kraftwerksklasse gegenüber dem Gesamt-
durchschnitt (ebenfalls 63 % in 1977) keine besse-
ren Ergebnisse auf. Wiederum auf Einzelbetrachtung 
abgestellt, liegen die z. Z. betriebenen Kernkraft-
werke der 1 300-MW-Klasse in der Bundesrepublik 
in bzw. über den angegebenen Durchschnittswerten. 

Ergänzend möchte ich noch darauf hinweisen, daß 
auch in der Schweiz die Tendenz in Richtung größe-
rer Blockeinheiten geht; die Leistung der derzeit in . 

 Planung bzw. im Bau befindlichen Kernkraftwerke 
liegt ausschließlich in der Größenordnung von 1 000 
MW. 

Anlage 15  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Lampersbach (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen A 45 und 46) : 

Kann die Bundesregierung mitteilen, in wieviel Fällen Eigen-
tum an Betrieben in der Bundesrepublik Deutschland bereits in 
die Hand von Firmen oder Organisationen aus kommunistischen 
Staatshandelsländern übergegangen ist (Falls Körting)? 

Sieht die Bundesregierung — im Zusammenhang mit dem 
Eigentumsübergang an deutschen Gesellschaften auf kommuni-
stische Firmen — Gefahren einer kommunistischen Infiltration, 
insbesondere Gefahren für die Belegschaft bzw. deren Rechte 
aus dem Mitbestimmungsgesetz, und wenn ja, welche Folge-
rungen zieht sie daraus? 

Zu Frage A 45: 

Der Bundesregierung ist — von einigen kleineren 
Handelsfirmen abgesehen — kein Fall der Über-
nahme von Eigentum an deutschen Unternehmen 
durch Unternehmen oder Organisationen der Staats-
handelsländer bekannt. Im Falle Körting ist mit 
Jugoslawien ein Land angesprochen, das nach sei-
ner Außenhandelsstruktur nicht zu den Staatshan-
delsländern gezählt werden kann und das im übri-
gen in sehr viel größerem Umfang deutsche Inve-
stitionen im eigenen Land zugelassen hat. Hierauf 
hat die Bundesregierung bereits in Beantwortung 
der schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Dr. 
Stercken hingewiesen. 

Zu Frage A 46: 

Die Bundesregierung sieht im Falle Körting den 
Versuch Jugoslawiens, auf diesem Wege u. a. zum 
weiteren Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen beizutragen. Gefahren der von Ihnen be-
fürchteten Art sind nicht erkennbar, zumal die Fir-
ma Körting Gesellschaft des deutschen Rechts bleibt. 

Anlage 16 	  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Immer (Altenkirchen)  
(SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen A 47 und 48) :  

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, 
gemeinsam mit den Bundesländern Indikatoren für einen Min-
deststandard von förderungswürdigen Fremdenverkehrsgebieten 
zu vereinbaren, damit in Zukunft ein ruinöser Wettbewerb zu 
Lasten privater Investoren wegen der Ausweisung zu großer 
Fremdenverkehrs- und Naherholungsräume mit z. T. sehr ge-
ringen Dauerbelegungschancen vermieden werden kann? 

Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die 
Entwicklungschancen eines schwach strukturierten Raums nicht 
ohne weiteres durch die Ausweisung als Fremdenverkehrs- oder 
Naherholungsgebiet garantiert werden kann und insbesondere 
die Berufschancen der Bevölkerung solcher Grenzräume infolge 
sehr geringer Qualifizierungs- und Aufstiegschancen im Frem-
denverkehrs- und Beherbergungsgewerbe in der Regel sehr 
gering sind, und welche Folgerungen zieht die Bundesregierung 
daraus?  

Zu Frage A 47:  

In ihrem tourismuspolitischen Schwerpunktpro-
gramm von 1975 hat die Bundesregierung ihre Ab-
sicht dargelegt, gemeinsam mit den Ländern diejeni-
gen Gebiete auszuweisen, die für eine touristische 
Nutzung 'besonders geeignet sind. Entsprechende 
Vorarbeiten werden z. Z. von der Ministerkonferenz 
für Raumordnung in Verbindung mit der Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung durchge-
führt. 

Dabei ist allerdings nicht an die Festlegung von 
Mindeststandards gedacht. Die touristische Nach-
frage ist außerordentlich .vielfältig und differenziert 
nach örtlichen Präferenzen, gewünschtem Preisni-
veau sowie Ausstattung von Orten und Regionen. 
Dem sollte ein entsprechend differenziertes und  da-  
mit  bedarfsgerechtes Angebot gegenüberstehen, wie 
es gerade für die deutschen Erholungsgebiete cha-
rakteristisch ist. 

Im übrigen dürfte der Auslastungsgrad der Kapa-
zitäten des Fremdenverkehrsgewerbes sowie der 
touristischen Infrastruktur weniger davon abhän-
gen, wie weit die Bundesländer die Grenzen der aus-

, gewiesenen Fremdenverkehrs- und Naherholungsge-
biete ziehen. Für die Auslastung sind in erster Linie 
die Saisonzeiten maßgebend, die weitgehend vom 
Klima, z. T. aber auch von institutionellen Faktoren, 
insbesondere der Schulferienregelung, bestimmt 
werden. 

Zu Frage A 48: 

Die Ausweisung von Fremdenverkehrsgebieten 
und die damit verbundenen Förderungsmöglichkei-
ten in strukturschwachen Räumen ist lediglich eine 
von mehreren Maßnahmen zur Verbesserung der 
Regionalstruktur. 

Davon unabhängig sind die Berufsaussichten in 
fast allen Tätigkeitsbereichen des Tourismus über-
durchschnittlich gut. Hierauf weist nicht nur die 
Tatsache hin, daß im Gastgewerbe nach wie vor 
eine große Zahl offener Stellen nicht besetzt werden 
kann, sondern auch die bemerkenswert hohen Stei-
gerungsraten bei den Ausbildungsverhältnissen 
(Steigerungsraten gegenüber dem jeweiligen Vor-
jahr 1976: + 9,33 %; 1977: + 24,1%). Insbesondere 
das Gastgewerbe bietet bei ausreichender Mobilität 
der Beschäftigten gute Aufstiegschancen. 
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Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Frage A 49) : 

Wie erklärt es die Bundesregierung, daß im östlichen Grenz-
landbereich der Bundesrepublik Deutschland die Benzinpreise 
besonders hoch sind, und was gedenkt sie gegen dieses Miß-
verhältnis zu anderen Gebieten zu unternehmen? 

Der Bundesregierung ist das Problem der Ent-
stehung und Entwicklung regional unterschiedlicher 
Benzinpreise in der Bundesrepublik bekannt. Sie hat 
bereits in der Vergangenheit mehrfach dazu Stellung 
genommen. Wesentliche Ursache für die Preisdiffe-
renzierungen sind nach Auffassungen der Bundes-
regierung vor allem die regional unterschiedlichen 
Kostenstrukturen, die sich u. a. aus einem gegenüber 
den Ballungsräumen deutlich geringeren Mengen-
umsatz und erhöhten Transportkosten ergeben. Bei 
Preisvergleichen wird überdies häufig übersehen, 
daß Servicetankstellen in ländlichen Räumen nicht 
mit SB-Tankstellen in Großstädten verglichen wer-
den können; auch deshalb müssen die in der Öffent-
lichkeit manchmal genannten hohen Preisdifferenzen 
erheblich relativiert werden. 

Sicherlich ist auch in den Ballungszentren, wo 
neben den großen Mineralölkonzernen die kleine-
ren Markengesellschaften, der unabhängige Mine-
ralölhandel und branchenfremde Anbieter (z. B. Ver-
brauchermärkte) auf relativ kleinem Raum konkur-
rieren, die Wettbewerbsintensität höher als in peri-
pheren Gebieten, in denen eine solche wettbewerbs-
stimulierende Marktstruktur nicht in gleichem Maße 
gegeben ist und auch nicht erreichbar wäre. Insge-
samt muß das bestehende Preisgefälle — wie bei 
anderen Waren- und Dienstleistungen in oft umge-
kehrter Richtung — auch als Ausdruck marktwirt-
schaftlicher Preisbildung angesehen werden. Im 
übrigen haben die Kartellbehörden die Möglichkeit, 
in Einzelfällen bei Preismißbräuchen einzuschreiten. 
Weitergehende Maßnahmen erscheinen der Bundes-
regierung nicht erforderlich. 

Anlage 18 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Kuhlwein (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Frage A 60) : 

Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, daß zwischen den 
Landesjugendämtern sogenannte schwarze Listen mit Namen von 
Sozialarbeitern kursieren, in denen auf Vorstrafen, Verdacht 
auf strafbare Handlungen oder „sonstige für schwerwiegend er-
achtete Gründe" aufmerksam gemacht wird, die einer Einstel-
lung entgegenstehen könnten, und welche Einwirkungsmöglich-
keiten hat die Bundesregierung auf diese Verfahrensweisen? 

Die Einstellung von Sozialarbeitern in den öffent-
lichen Dienst der Länder und Kommunen fällt in die 
ausschließliche Zuständigkeit dieser Körperschaften; 
auf sie hat der Bund keinen Einfluß. 

Der Bundesregierung sind über die zuständigen 
Landesdienststellen Informationen über Praktiken 
der von Ihnen geschilderten Art bisher nicht zuge-
gangen. 

Anlage 19 	
Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Frage A 75) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den einstimmigen Beschluß 
des US-Senats Energy and Natural Resources Comittee vom 
20. Juni 1978 in seiner Wirkung auf die weitere Entwicklung 
der Brüterforschung, insbesondere bezüglich alternativer Brüter-
linien (Sect. 2 e des Beschlusses), und inwieweit ergeben sich 
durch deutsch-amerikanische Vereinbarungen spezielle Rück-
wirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland? 

Der genannte Beschluß gibt einen Schritt in der 
Diskussion um die US-amerikanische Politik zur 
Entwicklung der Brütertechnologie wieder. Dieser 
Diskussionsstand ist inzwischen jedoch überholt 
durch einen neuen Kompromißvorschlag, der zwi-
schen Präsident Carter und Senator McClure aus-
gehandelt worden ist und der Bundesregierung nur 
in seinen Grundzügen bekannt ist; es ist zudem 
gegenwärtig nicht absehbar, ob der amerikanische 
Kongreß diesem Kompromißvorschlag folgen wird. 
Nach den der Bundesregierung vorliegenden Infor-
mationen beinhaltet der Vorschlag nicht die förm-
liche Einstellung des Clinch-River-Projekts, anderer-
seits aber den Plan, in den kommenden 3 Jahren 
ein gegenüber dem Clinch-River-Projekt verbesser-
tes Projekt entscheidungsreif durchzuplanen. Eine 
Bauentscheidung wäre damit nicht gefallen. Weiter 
liegen Informationen darüber vor, daß der Vorschlag 
für diese 3 Jahre Fördermittel von jährlich rd. 500 
Millionen US-$ für Brüterarbeiten vorsieht;. es liegen 
allerdings keine eindeutigen Informationen darüber 
vor, wie die Fördermittel auf verschiedene, z. Zt. 
diskutierte Brütertechnologien verteilt werden sol-
len. Im Vergleich dazu gibt die Bundesrepublik 
Deutschland jährlich etwas über 300 Millionen DM 
(einschließlich der Errichtung des SNR-300) aus. 

Die Diskussion um die Brüterentwicklung in den 
USA hat gegenwärtig einige Momente, die z. Zt. 
nicht abschließend bewertet werden können. Sie 
konzentriert sich seit längerem auf das Clinch-River-
Projekt. Darüber darf nicht übersehen werden, daß 
unabhängig von dieser Entscheidung die Brüterent-
wicklung in den USA nach wie vor intensiv ge-
fördert wird. Die Höhe der F+E-Aufwendungen 
für Brüter in den USA wird durch eine Entscheidung 
über das Clinch-River-Projekt in den nächsten Jah-
ren nur in geringem Umfang beeinflußt.  

Ein möglicher Verzicht auf das Clinch-River-Pro-
jekt sollte nicht überbewertet werden, weil 
— dieses Projekt bei vielen Experten als technisch 

veraltet gilt und 
— die USA mit der Fast-Flux-Test-Facility einen 

großen Schnellbrutreaktor von 400 MW thermi-
scher Leistung in Kürze in Betrieb haben werden. 

Unmittelbare Auswirkungen für unsere Entwick-
lung sieht die Bundesregierung nicht. 

Über die weitere Entwicklung der Brütertechno-
logie findet z. Zt. über die bestehenden bilateralen 
Vereinbarungen mit den USA hinaus auch im Rah-
men des Internationalen Programms zur Bewertung 
des Kernbrennstoffkreislaufs INFCE ein reger Ge-
dankenaustausch statt.  
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Anlage 20 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt

-

Vockenhausen (SPD) (Drucksache 8/2117 Frage B 1) : 
Ist die Bundesregierung bereit, wie die USA und Japan fest-

zulegen, daß alle vietnamesischen Bootsflüchtlinge, die von 
Schiffen unter deutscher Flagge aufgenommen werden, von der 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen werden? 

Schiffbrüchige Indochina-Flüchtlinge, die von 
einem Schiff unter deutscher Flagge aus Seenot 
gerettet worden sind und nicht in einem Drittland 
aufgenommen werden, können in der Bundesrepu-
blik Deutschland Aufnahme finden. 

Die deutschen Botschaften in den Ländern rund 
um das Südchinesische Meer, deren Häfen für das 
Anlandsetzen von Bootsflüchtlingen in Frage kom-
men, sind ermächtigt, entsprechende Aufnahme-
garantien notfalls auch ohne vorherige Einholung 
einer Weisung abzugeben. Voraussetzung dafür ist, 

a) die zweifelsfreie Gewißheit, daß es sich um 
schiffbrüchige Indochina-Flüchtlinge handelt, 

b) daß das rettende Schiff die deutsche Flagge 
führt. 

 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Schröder (Lüneburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 2 und 3) : 

Trifft es zu, daß der Leiter der Delegation der Bundesregie-
rung in der gemeinsamen Grenzkommission mit der DDR ge-
äußert hat, „daß es auf der Elbe beiden Seiten freistehe, das zu 
tun, was sie für richtig und rechtmäßig halten", und wenn ja, 
teilt die Bundesregierung die darin zum Ausdruck kommende 
Ansicht, und wie läßt sich diese Aussage gegebenenfalls mit dem 
Rechtsstandpunkt vereinbaren, demzufolge die Elbe bis zur 
Streichlinie der Buhnenköpfe am östlichen Ufer Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland ist? 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Einsatz von DDR-
Schußwaffen auf der Elbe und damit auf Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland, und was gedenkt die Bundesregierung 
zum Schutz deutscher Menschen auf der Elbe vor dem Einsatz 
derartiger DDR-Schußwaffen zu unternehmen? 

Zu Frage B 2: 

Die Grenzkommission hat den genauen Grenzver-
lauf im Elbe-Bereich bisher nicht einvernehmlich 
feststellen können. Dies hat zur Folge, daß mit Aus-
nahme des Verkehrsvertrages vom 26. Mai 1972 
und einiger praktischer Regelungen zur Schadens-
bekämpfung auch keine Vereinbarungen über an-
dere regelungsbedürftigen Einzelfragen im Elbe-
Abschnitt getroffen werden konnten. Der Leiter der 
Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der 
Grenzkommission hat diesen faktischen Zustand und 
die unterschiedlichen Auffassungen beider Seiten 
zur Rechtslage skizziert und darauf hingewiesen, 
daß er nur durch Übereinkünfte zwischen beiden 
Seiten überwunden werden kann. Diese Hinweise 
beruhen auf dem Rechtsstandpunkt der Bundes-
regierung, wonach für den Grenzverlauf auch im 
Elbe-Abschnitt allein die Vereinbarungen der frühe-
ren Besatzungsmächte maßgebend sind. 

Zu Frage B 3: 

Die Haltung der Bundesregierung zum Grenz-
regime der DDR ist bekannt und unverändert. Seit 
1973 ist auf der Elbe, auf der seit Jahrzehnten 
Streifenboote der Grenztruppen der DDR tätig sind, 
nicht mehr geschossen worden. 

Anlage 22 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Vogelsang (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Frage B 4) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in der Nacht zum 
17. September durch den Großbrand eines PVC-Lagers in 
Werther (Kreis Gütersloh) giftige Gase in einem Umfang frei 
wurden, daß die Bewohner anliegender Häuser evakuiert wer-
den mußten und vergiftetes Löschwasser in die Kanalisation 
geflossen ist mit entspredienden Folgen, und hält die Bundes-
regierung im Hinblick auf die Entwicklung giftiger Gase und 
Abwässer in Brandfällen die Sicherheitsvorschriften bei der 
Lagerung von PVC für ausreichend, und wie gedenkt sie diese 
gegebenenfalls zu verbessern? 

Mir ist bekannt, daß am 17. September 1978 
nachts in einem Kunststoffbetrieb ein PVC-Lager in 
Brand geraten ist. PVC selbst ist nur schwer ent-
flammbar. Es zersetzt sich jedoch unter Hitzeein-
wirkung und bildet Salzsäure. Diese wurde auch bei 
dem in Rede stehenden Brand freigesetzt und war 
Anlaß für eine vorsorgliche Evakuierung von etwa 
15 Anwohnern. Die Feuerwehr hat zunächst ver-
sucht, den Brand mit Wasser zu löschen mit der 
Folge, daß salzsäurehaltiges Wasser in die Kanali-
sation geflossen ist. Erst durch den Einsaz anderer 
Löschmittel konnte das Feuer unter Kontrolle ge-
bracht werden. Personenschäden sind nicht zu be-
klagen, jedoch sind Pflanzenschäden aufgetreten. 

PVC-Lager in Verarbeitungsbetrieben unterliegen 
nach landesrechtlichen Vorschriften — im vorliegen-
den Falle der Landesbauordnung Nordrhein-West-
falen vom 27. Januar 1970 (GV. NW S. 95) — einer 
baurechtlichen Genehmigung. Im Rahmen des durch-
zuführenden Genehmigungsverfahrens können zur 
Verhinderung von Gefahren besondere Anforderun-
gen an die Errichtung und den Betrieb des Lagers 
z. B. im Hinblick auf den Brandschutz gefordert 
werden. Aus diesen Gründen wird bei der Genehmi-
gung von gewerblichen Betrieben die für den 
Brandschutz zuständige Dienststelle gehört, die ge-
eignete Auflagen zur Aufnahme in die Baugeneh-
migung fordert. Damit ist das rechtliche Instrumen-
tarium zur Vermeidung solcher Brände vorhanden. 
Die Überwachung der Einhaltung dieser Vorschrif-
ten obliegt allein den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden. 

Anlage 23 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Walther (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Frage B 5) : 

Geht die Bundesregierung — wie die Informationsschrift der 
Hoechst AG Frankfurt/Main „Reine Wäsche — sauberes Wasser" 
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— davon aus, daß für die Beseitigung der in den Abwässern 
enthaltenen Phosphate sogenannte Fällungsreinigung die einzig 
sinnvolle Möglichkeit bedeutet? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß alle 
Möglichkeiten genutzt werden müssen, um die 
Phosphatbelastung der Gewässer zu verringern. Sie 
sieht — und soweit stimmt sie mit den Vorstel-
lungen und Publikationen der Hoechst AG überein 
— die Fällungsreinigung, insbesondere in Bela-
stungsschwerpunkten, wie an langsam fließenden 
und stehenden Gewässern, als notwendig und vor-
dringlich an. So hat sie z. B. durch Förderung aus 
den Rhein-Bodensee-Sanierungsprogrammen dafür 
Sorge getragen, daß solche Anlagen am Bodensee 
beschleunigt gebaut und in Betrieb genommen wur-
den, was bereits zu einer Verbesserung der Was-
serqualität des Bodensees geführt hat. 

Die Fällungsreinigung ist nicht nur nach Auffas-
sung der Bundesregierung keinesfalls die einzig 
sinnvolle Möglichkeit zur Verringerung der Phos-
phatbelastung der Gewässer. Eine weitere geeignete 
Maßnahme sieht sie in der geplanten Begrenzung 
des Phosphorgehaltes in Wasch- und Reinigungs-
mitteln, für die das Waschmittelgesetz vom 20. Au-
gust 1975 in § 4 Abs. 2 und 3 (BGB1. I S. 2255) bereits 
die gesetzliche Voraussetzung enthält. Der Refe-
rentenentwurf einer auf diese Vorschrift gestützten 
Rechtsverordnung wird, nachdem umfangreiche Vor-
arbeiten jetzt im wesentlichen zum Abschluß ge-
kommen sind, bis Jahresende vorgelegt werden. 

Bei ihren Überlegungen zu dieser Rechtsverord-
nung geht die Bundesregierung von dem umwelt-
politischen Grundsatz aus, daß die Reinhaltung der 
Gewässer — wo immer dies möglich ist — bereits 
an den Quellen der Verschmutzung anzusetzen hat, 
hier also im Bereich der Produktion der in die Um-
welt gelangenden Stoffe. Zweck der Rechtsverord-
nung ist es, eine Regelung über den Anteil an Phos-
phaten in Wasch- und Reinigungsmitteln zu treffen, 
um dadurch die Einleitung von Phosphaten in die 
Gewässer, an der die Waschmittel nach einer von 
der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker vorgelegten Phosphatstudie mit 
40-45 % beteiligt sind, stufenweise zu verringern, 
und zwar ab 1980 je nach Produkttyp um bis zu 
25%und danach um bis zu 50 °/o. 

Die Mengenbegrenzung der Waschmittelphos-
phate wird zunächst allgemein zu einer Verringe-
rung der Phosphatbelastung der Gewässer führen. 
An Belastungsschwerpunkten muß — wie eingangs 
dargestellt — ebenso die Fällungsreinigung einge-
setzt werden, um die Phosphate so weit wie mög-
lich aus dem Abwasser zu entfernen. 

Beide Maßnahmen werden sinvoll zusammenwir-
ken. 

 

Anlage 24 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 6, 7, 8 und 9) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Gefährlichkeit von 
Bränden von Kunstdünger-Lagerstätten, über die in jüngster Zeit 
in der Presse berichtet wurde, und welche Möglichkeiten hat die 
Bundesregierung, um hier vor allem Gefahren für Menschen zu 
verhindern? 

Ist der Bundesregierung bekannt, wieviel Tonnen Abfälle im 
Jahr 1977 in der Bundesrepublik Deutschland .produziert" und 
wie sie beseitigt wurden? 

Ist der Bundesregierung bekannt, was die Vernichtung dieses 
Abfalls kostete, und kann die Bundesregierung mitteilen, was die 
vernichteten Rohstoffe wert sind? 

In welchem Umfang und mit welchem Gewinn konnten Ab-
fall-Rohstoffe nach Kenntnis der Bundesregierung im Jahre 
1977 in der Bundesrepublik Deutschland wiederverwertet werden? 

Zu Frage B 6: 	  

Bei den in der letzten Zeit bekanntgewordenen 
Schwelbränden von Kunstdüngerlagerstätten han-
delte es sich um Läger landwirtschaftlicher Betriebe, 
in denen Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrat-
haltige Zubereitungen aufbewahrt wurden. 

Für die Lagerung von Ammoniumnitrat und am-
moniumnitrathaltigen Zubereitungen gilt die Verord

-

nung über gefährliche Arbeitsstoffe vom 8. Septem-
ber 1975 (BGB1. I S. 2493, s. insbesondere Anhang II 
Nr. 11 zu dieser Verordnung), soweit Arbeitnehmer 
beschäftigt sind. 

Diese Verordnung enthält eingehende Vorschrif-
ten über die Ausstattung der Lagerräume (z. B. Bau-
ausführung mit nicht brennbaren Baustoffen) sowie 
das Verhalten von Personen in diesen Räumen (z. B. 
kein Umgang mit offenem Feuer). 

Damit ist das rechtliche Instrumentarium zur Ver-
hinderung solcher Unfälle vorhanden. 

Die Überwachung obliegt der zuständigen Lan-
desbehörde. 

Zu Frage B 7: 

Unterlagen über das Abfallaufkommen im Jahre 
1977 liegen noch nicht vor. Abfallstatistische Erhe-
bungen für 1977 nach den §§ 3 und 4 des Gesetzes 
über Umweltstatistiken werden gegenwärtig durch-
geführt. Nachstehende Angaben beruhen auf Hoch-
rechnungen des Umweltbundesamtes •unter Zu-
grundelegung der statistischen Erhebung für 1975 
oder des Umweltgutachtens 1978 des Rates von 
Sachverständigen für Umweltfragen. 

1. Produzierendes Gewerbe 

Anfall insgesamt 	 ca. 127 Mio. t 

1.1 Inertmaterial 	 ca. 96 Mio. t 

1.2 Hausmüllähnliche Gewerbe

-

abfälle 	 ca. 8 Mio. t 

1.3 Produktionsspezifische Abfälle ca. 13.Mio. t 

1.4 Sonderabfälle 	 . ca. 3 Mio. t 

1.5 Industrieschlämme 	 7 Mio. t 

Beseitigung 

1.1 Inertmaterial:. 	Deponie ca. 100 % 

1.2 Hausmüllähnliche Gewerbe-
abfälle: 
Beseitigung erfolgt gemeinsam 
mit den Siedlungsabfällen (s. 
Punkt 2) . 
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1.3 Produktionsspezifische Abfälle: 
Deponie: nahezu 100 °/o; 
der Rest wurde verbrannt. 

1.4 Sonderabfälle: 
Deponie ohne Vorbehandlung ' 	ca. 40 % 

nach Vorbehandlung 	ca. 20 % 
Verbrennung ohne Vorbehandlung ca. 30 

%nach Vorbehandlung ca. 10 % 

1.5 Industrielle Schlämme: 
Deponie: nahezu 100 %; 
der Rest wurde verbrannt. 

 
2. Siedlungsabfälle 

Anfall insgesamt 	 ca. 20 Mio. t 

2.1 Haus- und Sperrmüll 	ca. 12 Mio. t 

2.2 Hausmüllähnliche Gewerbe

-

abfälle 	 ca. 8 Mio. t 
Beseitigung: 

Deponie 	 ca. 70 % 
Verbrennung 	 ca. 27 % 
Kompostierung 	 ca. 3 % 

3. Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen 
Anfall insgesamt 	 ca. 36 Mio. t 

(bei 5 °/o Trockenmasse) 
Beseitigung: 

Deponie 	 ca. 48 % 
Landwirtschaftliche Verwertung 
unmittelbar 	 . 	ca. 37 % 
Verbrennung 	 ca. 8 °/o 
Verklappung auf See 	 ca. 4 °/o 
Kompostierung 	 ca. 3 % 

4. Landwirtschaftliche Abfälle 
Anfall insgesamt 	 ca. 260 Mio. t 

Beseitigung: 
Landwirtschaftliche Verwertung 	ca. 98 % 
Deponie oder Verbrennung 	ca. 2 % 

5. Abfälle aus dem Bergbau 
Anfall insgesamt 	 ca. 80 Mio. t 

Beseitigung: 
Deponie nahezu 	 100 % 
Rest Verwertung in Straßenbau 
etc. (Bergbauabfälle unterliegen 
nicht den Vorschriften des Ab-
fallbeseitigungsgesetzes) 

Zu Frage B 8: 

Die für die Ermittlung der Gesamtkosten erfor-
derlichen Unterlagen sind zur Zeit noch sehr lük-
kenhaft. Unter Zugrundelegung der vorhandenen 
Anhaltspunkte lassen sich überschlägig die jähr-
lichen Gesamtkosten insgesamt mit ca. 4 Milliarden 
DM beziffern. 

Im einzelnen entfallen auf 
Abfälle aus dem produzierenden 
Gewerbe 	 ca. 900 Mio. t 

Siedlungsabfälle und hausmüllähn-
liche Gewerbeabfälle einschließ-
lich Sammlung und Transport ca. 2 430 Mio. t 
Schlämme aus kommunalen Klär

-

anlagen 	 450 Mio. t 

Bei der Ermittlung des Wertes der in den Ab-
fällen enthaltenen Rohstoffe können nur die Roh-
stoffe berücksichtigt werden, die mit einem ver-
tretbaren Aufwand gewonnen werden könnten. 
Großzügig interpretiert läßt sich der Wert der Se-
kundärstoffe aus Abfällen des produzierenden Ge-
werbes mit ca. 500 Millionen DM und der aus den 
Siedlungsabfällen mit ca. 300 Millionen DM ange-
ben. 

Bei diesen Zahlen muß berücksichtigt werden, 
daß die Gewinnung dieser Rohstoffe außerordent-
lich aufwendig und zum Teil mit nicht unerheb-
lichen Umweltbelastungen verbunden wäre. Unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen ist die schadlose 
Beseitigung der Abfälle vielfach billiger als die 
Alternative Separierung und Verwertung der Se-
kundärrohstoffe. 

Zu Frage B 9: 

Durch getrennte Sammlung bzw. Aussortierung 
von Papier, Glas und Weißblech aus Siedlungsabfäl-
len wurden im Jahr 1977 Sekundärrohstoffe im Wert 
von ca. 37 Millionen DM gewonnen. 

In der Landwirtschaft wurden entsprechend den 
Ausführungen zu Frage 2 Abfälle im Wert von ca. 
3,8 Milliarden DM in den Stoffkreislauf der Natur 
zurückgeführt. 

Über den Wert der zurückgewonnenen Sekundär-
rohstoffe aus Abfällen des produzierenden Gewer-
bes, sowie über die Höhe des beim Einsatz von Se-
kundärrohstoffen erzielten Gewinns kann die Bun-
desregierung keine Angaben machen. 

 

Anlage 25 

Antwort 

des Staaatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 10) : 

Entspricht nach der Auffassung der Bundesregierung die in 
amtlichen Antworten (z. B. vom 10. August 1978) und in einer 
Leserzuschrift an „Die Welt" niedergelegte Behauptung des Ge-
schäftsführenden Direktors der Bundeszentrale für Politische 
Bildung, wonach das Wiedervereinigungsgebot des Grundge-
setzes „in Konkurrenz zu anderen wichtigen Verfassungs-
gütern steht" und dies für die „unterrichtliche Weitergabe" in 
Frage kommt, der grundgesetzlichen Ordnung und billigt sie in 
Anbetracht des Beamtenrechts und der Bindung amtlicher Infor-
mationsschriften an Gesetz und Verfassung, daß ein Referent 
der Bundeszentrale für Politische Bildung in Informationsschrif-
ten (Nr. 2/77 „Aus Politik Zeitgeschichte") behauptet, daß 
man „edite Zweifel daran wird anmelden müssen, daß es gebo-
ten erscheint, an einem Begriff ,Deutsche Nation' festzuhal-
ten ..."? 

Die von Ihnen erwähnte Leserzuschrift in der 
Tageszeitung „Die Welt" vom 14. Juli 1978 enthält 
weder wörtlich noch sinngemäß die Aussage, daß 
das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes 
„in Konkurrenz zu anderen wichtigen Verfassungs-
änderungen steht". 

• 
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Direktor Schultheiß von der Bundeszentrale für 
politische Bildung hat allerdings in einem Privat-
dienstschreiben an den Hauptgeschäftsführer der 
Union der Vertriebenen und Flüchtlinge — Ost- und 
Mitteldeutsche Vereinigung — die Auffassung ver-
treten, daß es eine Konkurrenz des  Wiedervereini-
gungsgebots zu anderen Verfassungsgütern gibt. 
Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß 
die Wiedervereinigung nicht unter Inkaufnahme 
jedweder Folgen anzustreben ist. Diese Auffassung 
dürfte kaum strittig sein: So nennt etwa die Präam-
bel des Grundgesetzes unmittelbar neben der Ver-
pflichtung, die „nationale und staatliche Einheit zu 
wahren", das Ziel „als gleichberechtigtes Glied in 
einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen" und die Aufforderung, „in freier Selbstbe-
stimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden". Das Bundesverfasssungsgericht erwähnt 
das Wiedervereinigungsgebot nicht, ohne zugleich 
darauf hinzuweisen, daß den Verfassungsorganen 
„im Grundgesetz auch der Schutz der freiheitlich

-

demokratischen Grundordnung und ihrer Institu-
tionen zur Pflicht gemacht ist" (Grundlagenvertrags-
urteil BVerfGE 36, 1, 17 m. w. N.). 

Nach Auffassung der Bundesregierung sollte bei 
der Behandlung des Wiedervereinigungsgebotes im 
Schulunterricht und auch im Rahmen der politischen 
Bildung sein Verhältnis zu anderen Verfassungs-
gütern mitbehandelt werden. 

Wie bereits in den Antworten der Bundesregie-
rung auf Fragen der Abgeordneten Dr. Hupka (Pro-
tokoll der 10. Sitzung des Deutschen Bundestages 
vom 2. Februar 1977, Seite 435) und Graf Huyn 
(Protokoll der 12. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages vom 4. Februar 1977, Seite 554 Anlage 35) aus-
geführt ist, hat der Autor des Artikels in der Bei-
lage zur Wochenzeitung „Das Parlament" (B 2/77), 
der Referent in der Bundeszentrale für politische 
Bildung ist, in der Abhandlung seine Meinung und 
nicht die der Bundeszentrale dargestellt. In jeder 
Ausgabe der Beilage befindet sich auf Seite 2 fol-
gender Hinweis: 

Die Veröffentlichungen in der Beilage „Aus 
Politik und Zeitgeschichte" stellen keine Mei-
nungsäußerungen des Herausgebers dar; sie 
dienen lediglich der Unterrichtung und Urteils-
bildung. 

Das Verhalten des Beamten der Bundeszentrale 
verstößt nicht gegen Beamtenrecht. Das hat der 
damalige parlamentarische Staatssekretär des Bun-
desministers des Innern bereits in der Fragestunde 
am 2. Februar 1977 auf Zwischenfragen von Ihnen 
und von Herrn Abgeordneten Dr. Hupka zum Aus-
druck gebracht. 

Anlage 26 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wernitz (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Frage B 11) : 

Treffen Presseberichte zu, wonach das elektronische Informa-
tionssystem der Polizei „Inpol" an verschiedenen Orten der 
Bundesrepublik Deutschland infolge mangelnder Sicherungsmaß-
nahmen für Dritte zugänglich war bzw. ist, und wenn ja, sind 
hiergegen inzwischen geeignete Datensicherungsmaßnahmen er-
griffen worden, bzw. wird die Bundesregierung in der Innen-
ministerkonferenz darauf hinwirken, daß derartige Schwach-
stellen in Verbindung mit dem Inpol-System beseitigt werden? 

Durch die von Ihnen angesprochenen Pressebe-
richte ist in der Öffentlichkeit teilweise der Eindruck 
entstanden, daß die Datenbestände des INPOL-Sy-
stems unberechtigten Dritten im Wege des unmittel-
baren Zugriffs zugänglich waren. Dies entspricht je-
doch nicht den Tatsachen. 

Bei dem hier zugrundeliegenden Vorfall, hat ein 
Bielefelder Bürger unter Vorspiegelung einer Berech-
tigung wiederholt versucht, durch telefonische An-
fragen bei verschiedenen Polizeidienststellen, die die 
Datenbestände des INPOL-Systems über Terminal 
abfragen können, Auskünfte über Personen zu er-
halten. Er hat hierbei versucht, einen Kommunika-
tionsweg zu benutzen, der von den Polizeidienststel-
len in Anspruch genommen wird, die. nicht über ein 
eigenes Terminal verfügen und daher nicht umittel-
bar auf die Datenbestände des INPOL-Systems zu-
greifen können. 

Um zu verhindern, daß auf diesem Wege Infor-
mationen aus dem Datenbestand des INPOL-System 
telefonisch an Unberechtigte mitgeteilt werden, be-
steht im Bundeskriminalamt eine eindeutige Anwei-
sung, daß fernmündliche Ersuchen nur dann beant-
wortet werden dürfen, wenn durch Rückruf sicher-
gestellt ist, daß der Anrufer zur Entgegennahme der 
Information berechtigt ist. Die erteilte Auskunft ist 
ferner schriftlich festzuhalten. Ähnliche Sicherungs-
vorkehrungen sind auch für den Bereich der Länder-
polizeien getroffen worden. 

Nach Auffassung der Bundesregierung reichen 
diese Maßnahmen aus. Dagegen spricht auch nicht, 
daß nach den bisherigen Feststellungen bei dem hier 
zugrundeliegenden Vorfall in zwei Fällen eine Ne-
gativauskunft — „keine Erkenntnisse" — und in ei-
nem Fall eine relevante Personenauskunft erteilt 
wurden. Wenn es ausnahmsweise einem Unbefug-
ten durch Vorspiegelung einer Berechtigung gelingt, 
derartige Auskünfte zu erhalten, so ist dies nur 
dann denkbar, wenn der die Auskunft erteilende 
Beamte die bestehenden Vorschriften nicht beachtet. 

Um Fälle derartigen menschlichen Fehlverhaltens 
möglichst auszuschließen, gab dieser Vorfall Veran-
lassung, die zur Computerabfrage beim Bundeskri-
minalamt und den Polizeibehörden der Länder Be-
rechtigten erneut auf die bestehenden Vorschriften 
hinzuweisen. 

Anlage 27 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Kirschner (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Fragen B 12, 13 und 14) : 

Trifft die Meldung der dpa vom 12. August 1978 zu, wonach 
sich die Zahl der krebserzeugenden Stoffe im Rhein halbiert hat, 
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und wenn ja, um welche und wieviel Stoffe handelt es sich 
dabei? 

Welche Reststoffe sind noch im Rhein festzustellen, und wel-
ches sind die Ursachen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, welche krebserzeugenden 
Substanzen sich in anderen deutschen Gewässern finden? 

Zu Frage B 12: 

Nach den neuesten Ergebnissen der langjährigen 
wissenschaftlichen Untersuchungen, die Professor 
Dr. Borneff, Leiter des Hygieneinstituts der Univer-
sität Mainz, im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft 
der Länder zur Reinhaltung des Rheins durchgeführt 
hat, kann die dpa-Meldung vom 12. August 1978 
bestätigt werden. In die Untersuchung, die sich über 
einen Zeitraum von acht Jahren erstreckte und in 
diesem Jahr zum Abschluß kam, wurden sechs Stoffe 
der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffe, wie 3,4 — Benzpyren, 3,4 — Benzfluo-
ranthen, die als kanzerogen gelten, einbezogen. An 
allen zwölf Untersuchungsstellen vom Bodensee bis 
zum Niederrhein waren die Konzentrationen dieser 
Stoffe im Rheinwasser erheblich zurückgegangen, in 
einzelnen Fällen auch weit unter die Hälfte der ur-
sprünglichen Belastung. Der Grenzwert für diese 
Stoffgruppe, der nach der Trinkwasserverordnung 
auf 250 mg/m3  (Mikrogramm pro m3) festgesetzt ist, 
wird danach schon im Rohwasser vor der Aufberei-
tung unterschritten. 

Zu Frage B 13: 

Die fraglichen Stoffe kommen auch ohne mensch-
liches Zutun in der natürlichen Umwelt vor. Durch 
die Einleitung ungereinigter Abwässer waren in der 
Vergangenheit die Konzentrationen jedoch bedenk-
lich angestiegen. Die in den letzten Jahren energisch 
in Angriff genommenen Schutzmaßnahmen, insbe-
sondere der Bau von Kläranlagen, konnten bis heute 
schon die Belastung des Rheins durch diese gefähr-
lichen Stoffe entscheidend senken. Die Konzentra-
tionen liegen jetzt auf einem Niveau, das es ge-
stattet, mit den im Einsatz befindlichen Aufberei-
tungsverfahren, auch im Hinblick auf diese als krebs-
erzeugend geltenden Stoffe, einwandfreies Trinkwas-
ser herzustellen. Laufende und noch bevorstehende 
Maßnahmen auf der Grundlage des in der letzten 
Legislaturperiode modernisierten Wasserrechts so-
wie im Rahmen internationaler und supranationaler 
Gewässerschutzregelungen lassen in Zukunft noch 
weitergehende Sicherheitsmargen erwarten. 

Zu Frage B 14: 

Die polycyclischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffe haben teilweise natürlichen Ursprung und 
können daher in allen Gewässern nachgewiesen wer-
den. Der Bundesregierung ist jedoch nicht bekannt-
geworden, daß diese Stoffe in Oberflächengewässern, 
die der Trinkwassergewinnung dienen, in Konzen-
trationen aufgetreten sind, die nicht jederzeit eine 
sichere Versorgung gewährleistet hätten. Wie am 
Rhein werden in naher Zukunft auch an den anderen 
Gewässern weitere Verbesserungen zu erwarten 
sein. 

Anlage 28 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage der Abgeordneten Frau Matthäus

-M

aier (FDP) (Drucksache 7/2117 Frage B 16) : 

Kann die Bundesregierung einen Überblick darüber geben, in 
welchen Fällen seit 1950 Ermächtigungen nach § 353 c Abs. 4 
StGB zur Einleitung von Strafverfahren gegen Journalisten von 
der Bundesregierung gegeben wurden und wie diese Verfah-
ren verliefen? 

Um die Frage beantworten zu können, sind ca. 
80 einschlägige und verwandte Vorgänge seit 1950 
untersucht worden. Dennoch kann nicht ausge-
schlossen werden, daß das eine oder andere Verfah-
ren nach § 353 c StGB nicht erfaßt worden ist, weil 
die Strafverfahren nach § 353 c StGB wegen mög-
licher Tateinheit oder Tatmehrheit mit anderen 
Straftatbeständen nicht unter einem einheitlichen 
Aktenzeichen registriert worden sind. 

Mit diesem Vorbehalt bemerke ich: 

Insgesamt sind seit 1950 sechs Strafverfahren 
nach § 353 c StGB gegen Journalisten festgestellt 
worden, in denen die Bundesregierung die Ermäch-
tigung zur Strafverfolgung erteilt hat. Es handelte 
sich um folgende Fälle: 

1. Veröffentlichung vertraulicher Papiere aus dem 
Bundesministerium für Wirtschaft im Oktober 
1950. 

Das Ergebnis des Verfahrens konnte aus den 
vorhandenen Vorgängen nicht mehr festgestellt 
werden. 

2. Veröffentlichung über die sog. Berlin-Papiere im 
August 1971.  
Die Ermittlungsverfahren gegen drei Beschul-
digte wurden gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, 
weil bei einem Beschuldigten die Art der Kennt-
niserlangung vom Inhalt der Papiere nicht auf-
geklärt, einem anderen Beschuldigten eine Tat-
beteiligung nicht nachgewiesen werden konnte 
und hinsichtlich des dritten Beschuldigten Straf-
verfolgungsverjährung eingetreten war. 

3. Behandlung der sog. Berlin-Papiere in einer Sen-
dung am 28. Juli 1971. 

Das Ermittlungsverfahren wurde wegen Strafver-
folgungsverjährung eingestellt. 

4. Veröffentlichung von Schriftstücken des Bundes-
kriminalamts, die mit dem Verschlußgrad „VS-
Vertraulich" eingestuft waren, am 10. April 1975. 

Der Angeklagte wurde durch Urteil des LG Mün-
chen I vom 4. November 1977 wegen eines Ver-
gehens nach § 353 c StGB zu einer Geldstrafe von 
120 Tagessätzen zu je 150,— DM verurteilt. 

5. Veröffentlichung des wesentlichen Inhalts einer 
Anklageschrift wegen geheimdienstlicher Agen-
tentätigkeit am 13. November 1976 unter der 
Überschrift „Der angebliche Bankräuber Zink 
entpuppte sich als DDR-Spion". 



8496* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 107. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 28. September 1978 

Der Angeklagte wurde durch Urteil des AG 
Essen vom 20. April 1978 vom Vergehen nach 
§ 353 c StGB freigesprochen, weil ihm die Kennt-
nis von der Einstufung der Anklageschrift als 
Verschlußsache nicht nachgewiesen werden 
konnte. 

6. Veröffentlichung „Der Minister und die Wanze" 
über Papiere u. a. des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz, die mit dem Verschlußgrad „Ge-
heim" eingestuft waren, am 28. Februar und 
7. März 1977. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bonn hat we-
gen dieser Veröffentlichung und wegen der Ent-
gegennahme zahlreicher weiterer vertraulicher 
Papiere unter dem 15. Juni 1978 Anklage erho-
ben. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Kreile (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 17 und 18) : 

Ist die Bundesregierung bereit, nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung vom 19. April 1978 —
2 BvL 2/75 — die Verfassungsmäßigkeit des § 34 c Abs. 3 EStG 
und § 26 Abs. 6 KStG bestätigt hat, Initiativen dahin gehend zu 
ergreifen, daß der Pauschalierungserlaß vom Juli 1959 aktuali-
siert wird und daß dabei der Rahmen der Ermächtigungsvor-
schrift im Interesse der internationalen Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft voll ausgeschöpft wird? 

Auf welchen Betrag schätzt die Bundesregierung die Steuer-
ausfälle, die entstehen würden, wenn die Freibeträge des § 16 
EStG mit Wirkung ab 1980 entsprechend der Entwicklung der 
Investitionsgüterpreise fortgeschrieben würden? 

Zu Frage B 17: 

Die Bundesregierung begrüßt die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 19. April 1978 
— II BvL 2/75 —. Nach Beseitigung der Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit des § 34 c EStG kann 
nunmehr der schon fast 20 Jahre alte Pauschalie-
rungserlaß mit dem Ziel einer Aktualisierung über-
prüft werden. 

Es ist vorgesehen, die Frage demnächst mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder zu erörtern. 
Das Ergebnis wird zeigen, inwieweit der Rahmen 
des § 34 c Abs. 3 EStG im Interesse der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im inter-
nationalen Bereich auszuschöpfen ist. 

Zu Frage B 18: 

Nach Angaben im Statistischen Jahrbuch für 1978 
(S. 478) hat sich der Index für die Investitionsgüter

-

preise von 106,2 im Jahre 1971 auf 143,3 im Jahre 
1977 — also um rd. 35 v. H. erhöht. Die Steueraus-
fälle durch die zuletzt in 1971 angehobenen Frei-
beträge nach § 16 Abs. 4 EStG sind im Sechsten 
Subventionsbericht unter lfd. Nr. 3 (Landwirtschaft), 
53 (Gewerbl. Wirtschaft) und 110 (Freie Berufe) für 
1978 auf insgesamt rd. 40 Mio. DM geschätzt wor-
den. Eine Anhebung dieser Freibeträge um 35 v. H. 

-mußte danach rechnerisch zu zusätzlichen Steueraus-
fällen in der Größenordnung von rd. 15 Mio. DM 
führen. 

Da die Freibeträge nach § 16 Abs. 4 nur als ein 
Härteausgleich für die Veräußerung oder Aufgabe 
kleinerer Betriebe gedacht sind und Veräußerungs-
gewinne grundsätzlich nur dem halben Steuersatz 
nach § 34 EStG unterliegen, ist eine Erhöhung die-
ser Freibeträge nicht erforderlich. Zu beachten ist 
ferner, daß der Index für Investitionsgüterpreise 
nicht den technischen Fortschritt der Anlagegüter 
berücksichtigt und insofern als Maßstab für eine 
Fortschreibung der Freibeträge problematisch ist. 

Anlage 30 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Mertes (Gerolstein) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Frage B 19) : 

Sind der Bundesregierung Sachverhalte bekannt, die den Nach-
weis erbringen, daß die Regierung der DDR — mit der Ab-
sicht, auf diese Weise vertragswidrig eine zusätzliche Devisen-
quelle zu erschließen — unter Mißbrauch des Interzonenhandels-
abkommens Waren aus Drittländern in die Bundesrepublik 
Deutschland einschleust, und wenn ja, welche im einzelnen? 

Auf Grund der bisherigen Ermittlungsergebnisse 
ist der Bundesregierung bekannt, daß in jüngster 
Zeit koreanische Hemden und tschechoslowakische 
Hosen unter Mißbrauch des innerdeutschen Han-
dels über die DDR in das Bundesgebiet verbracht 
und zum Teil hier verkauft wurden. Vertragspartner 
dieser Geschäfte waren die Lindauer Firma Uni-
versum GmbH & Co. KG und der DDR-Außenhan-
delsbetrieb Textil-Commerz. 

Ob an der illegalen Einschleusung der Drittlands

-

ware weitere Stellen in der DDR beteiligt waren 
und welchem Zweck diese Geschäfte dienten, läßt 
sich erst beurteilen, wenn die Ermittlungen, die von 
der -Staatsanwaltschaft Hof in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Zoll- und Finanzbehörden geführt 
werden, abgeschlossen sind. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Riesenhuber (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 20 und 21) : 

Welche Folgerung zieht die Bundesregierung aus den Unter-
suchungen des IFO-Instituts, daß Energieersparnis der verarbei-
tenden Industrie entscheidend von der Investitionsfähigkeit der 
Industrie abhängt und daß wirtschaftliches Wachstum notwendig 
ist, um den spezifischen Energieverbrauch zu reduzieren? 

Sind nach Ansicht der Bundesregierung die gegenwärtigen 
Rahmendaten des Staats für die Investitionsfähigkeit der Wirt-
schaft ausreichend, um eine mit der Investitionsfähigkeit ver-
bundene Energieersparnis insbesondere im Industriebereich her-
beizuführen, und wie berücksichtigt sie den engen Zusammen-
hang zwischen Investitionsfähigkeit und Energieersparnis im 
Rahmen ihrer Energiepolitik? 

Zu Frage B 20: 

Die Energiepolitik der Bundesregierung befolgt 
seit langem die vom Ifo-Institut erneut bestätigte Er-
kenntnis, daß Investitionen vielfach eine wesent-
liche Voraussetzung für die Rationalisierung des 
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Energieeinsatzes der Industrie, aber nicht nur hier, 
sind. Sie fördert energiesparende Investitionen im 
gewerblichen Bereich insbesondere durch folgende 
Maßnahmen: 

— § 4 a Investitionszulagengesetz in der Fassung 
vom 3. Mai 1977 (BGBl. I S. 669) : 7,5% ige Zu-
lage für bestimmte energiesparende Investitio

-

nen. Vom 1. Januar 1975 bis 30. Juni 1978 wur-
den für insgesamt 1 700 derartige Investitions-
vorhaben mit einem Gesamt-Investitionsvolu-
men von 4,7 Mrd. DM Anträge gestellt. 

Hierfür werden voraussichtlich Investitionszula-
gen in Höhe von ca. 350 Mio. DM gewährt werden. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Än-
derung des Investitionszulagengesetzes, durch den 
u. a. die Erweiterung bestehender Fernwärmenetze 
begünstigt und der Katalog förderungsfähiger Inve-
stitionen erweitert wird, ist am 22. September 1978 
im Bundesrat verabschiedet worden. 

— § 4 b Investitionszulagengesetz in der Fassung 
vom 3. Mai 1977: 7,5 % ige Zulage für Investitio-
nen innerhalb bestimmter Fristen, darunter Groß-
projekte mit besonderer energiepolitischer Be-
deutung. In diesem Rahmen wurde im Bereich 
der Fernwärme ein Investitionsvolumen von 1,49 
Mrd. DM mit Investitionszulagen von ca. 112 
Mio. DM gefördert. 

— Zukunftsinvestitionsprogramm: 60 % der zur 
Förderung der verstärkten Nutzung der Ab-
wärme von Kraftwerken vorgesehenen Mittel 
(680 Mio. DM) sind bereits durch konkrete Pro-
jekte gebunden. 

— 4,35-Mrd.-Programm zur Förderung heizenergie-
sparender Investitionen: steuerliche Förderung 
des Anschlusses von Gebäudeheizungsanlagen 
an Fernwärme, des Einbaus von Wärmerückge-
winnungsanlagen, Wärmepumpen und Solaran-
lagen sowie der Vornahme wärmedämmender 
Maßnahmen. 

— Investitionskredite der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau für kleine und mittlere Unternehmen 
(Kreditvolumen 1974-1977: rd. 4,9 Mrd. DM, 
davon etwa 25 °/o für Maßnahmen, die auch der 
Energieeinsparung dienen). 

— Programm zur Förderung der beschleunigten 
Markteinführung energiesparender Technolo-
gien und Produkte (Bundesanzeiger Nr. 76 vom 
21. April 1978): Haushaltsmittel 1978: 8,5 Mio. 
DM. 

— Programm zur Förderung der Beratung mittlerer 
und kleiner Unternehmen über Möglichkeiten der 
Energieeinsparung (Bundesanzeiger Nr. 158 vom 
24. August 1978): Haushaltsmittel 1978: 2,5 Mio. 
DM. 

Schließlich unterstützt die Bundesregierung schon 
seit längerem Forschung, Entwicklung und Innova-
tion, insbesondere im Bereich energiesparender 
Technologien. Zuzüglich zu den für 1977 bis 1980 
vorgesehenen 391 Mio. DM sind hierfür 99 Mio. DM 
aus dem Programm für Zukunftsinvestitionen zur 

Verfügung gestellt worden. Im Entwurf für den Bun

-

deshaushalt 1979. und in der Finanzplanung 1980 
bis 1982 ist eine Aufstockung der Mittel vorgesehen. 

Zu Frage B21: 

Die Bundesregierung hat durch die Steuerbeschlüs-
se des Jahres 1977 sowie durch ihre Beschlüsse vom 
28. Juli 1978 zur Stärkung der Nachfrage und zur 
Verbesserung des Wirtschaftswachstums wesentliche 
Schritte getan, um die Wachstumsbedingungen zu 
verbessern und die Investitionsbereitschaft der deut-
schen Wirtschaft zu stärken. 

Hiermit sowie durch die zu Frage 20 genannten 
energie- und forschungspolitischen Maßnahmen sind 
auch die Rahmenbedingungen für eine Verstärkung 
der Investitionen zur rationellen Energieverwen-
dung in der Industrie verbessert worden. Initiative 
und Verantwortung für derartige Investitionen müs-
sen allerdings bei der Wirtschaft verbleiben. 

Anlage 32 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Hofmann (Kronach) 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen B 22 und 23) : 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um das starke 
Strompreisgefälle entlang der Achse Kiel, Braunschweig, Würz-
burg, Bamberg, Coburg, Hof, Bayreuth, Passau, d. h. zwischen 
dem Zonenrandgebiet mit den höchsten Strompreisen und den 
anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland, zu beseitigen? 

Sieht die Bundesregierung in einer noch stärkeren regionalen 
Differenzierung der Ausgleichsabgabe auf die Strompreise zu-
gunsten der Zonenrandwirtschaft ein wirksames Mittel, diese 
Strompreisunterschiede weiter abzubauen? 

Die Bundesregierung hat bereits im März dieses 
Jahres in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage be-
treffend regionale Strompreisdisparitäten (Bundes- 
tagsdrucksache 8/1654)dargelegt, daß sie nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten sieht, das Strompreisgefälle 
zwischen dem Zonenrandgebiet und den anderen 
Teilen der  Bundesrepublik noch weiter zu verrin-
gern. Dabei hat sie u. a. auf die Bedeutung des Zu-
baus kostengünstiger Stromerzeugungsanlagen im 
Grundlastbereich hingewiesen. 

Bei Strompreisen ist die notwendige Kostenorien-
tierung zu wahren. Die Bundesregierung hält es da-
her nicht für vertretbar, über- und unterdurch-
schnittliche Strompreise • durch eine allgemeine 
Preisangleichung zu beseitigen und dabei die viel-
fältigen unterschiedlichen strukturellen Gegeben-
heiten und deren Einfluß auf die Stromkosten völ-
lig außer acht zu lassen. 

Regionale Strukturprobleme müssen deshalb vor-
nehmlich mit ' den einschlägigen Instrumenten der 
regionalen Strukturpolitik gelöst werden. 

Die regionale Differenzierung der Ausgleichsab

-

gabe nach Bundesländern ist erst mit der Ende 1977 
in Kraft igetretenen zweiten Novelle zum Dritten 
Verstromungsgesetz eingeführt worden. Im Verlauf 
des Gesetzgebungsverfahrens waren die Probleme 
einer noch weitergehenden Regionalisierung mitbe- 
raten worden. Dabei hat sich gezeigt, daß keine so- 
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wohl rechtlich vertretbaren als auch praktizierbaren 
Abgrenzungskriterien gefunden wurden, um die Ab-
gabe z. B. nach einzelnen Versorgungsunternehmen 
oder anderen regionalen Gliederungen noch weiter 
zu differenzieren. Daher sieht die Bundesregierung 
in einer noch stärkeren regionalen Differenzierung 
der Ausgleichsabgabe kein geeignetes Mittel zum 
Abbau von Strompreisunterschieden. 

 

Anlage 33 	  

Antwort 

des  Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Wolfram (Recklinghausen) 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Frage B 24) : 

Was wird die Bundesregierung tun, um sicherzustellen, daß 
Energieversorgungsunternehmen, vor allem große mit Monopol-
stellung, energiepolitische und Investitionsentscheidungen tref-
fen, die dem erklärten Willen der Bundesregierung und des 
Parlaments, insbesondere in bezug auf den Bau neuer und zu-
sätzlicher Kohlekraftwerke, entsprechen? 

Zur Durchsetzung ihrer Energiepolitik setzt die 
Bundesregierung vor allem Rahmendaten, an denen 
sich auch die Investitionsentscheidungen der Wirt-
schaft orientieren. Entsprechend der schwierigen 
Wettbewerbsposition der 'deutschen Kohle hat die 
Bundesregierung besonders viele und intensive Maß-
nahmen zur vorrangigen Nutzung dieses heimischen 
Energieträgers vor allem in der Elektrizitätswirt-
schaft ergriffen. 

Zu diesem energiepolitischen Instrumentarium ge-
hört vor allem das Dritte Verstromungsgesetz mit 
seinen Hilfen für den Einsatz von Steinkohle zur 
Stromerzeugung und für Investitionen beim Bau 
von neuen Kohlekraftwerken. Ferner wird grund-
sätzlich keine Genehmigung für die Errichtung 
neuer 01- und Gaskraftwerke erteilt. Ein Auswei-
chen auf die  preislich attraktive Importkohle ist 
durch das bestehende Kohlezollkontingentgesetz 
verhindert. Am 6. September 1978 hat die Bundes-
regierung den Entwurf einer Novelle zum Bundes-
immissionsschutzgesetz verabschiedet, die die Beur-
teilung der immissionsrechtlichen Zulässigkeit von 
Investitionsvorhaben und damit diese Vorhaben 
selbst erleichtern wird. Innerhalb dieser vielfälti-
gen Maßnahmen der Bundesregierung bleibt die 
konkrete Investitionsentscheidung entsprechend un-
seren wirtschaftlichen Ordnungsprinzipien in der 
Verantwortung der Elektrizitätswirtschaft selbst. 

Im übrigen darf ich wegen anderer Einzelheiten 
Bezug nehmen auf meine Antwort vom 6. September 
1978 auf die Kleine Anfrage der Koalitionsfraktionen 
vom 28. Juli 1978 betreffend Verstromung deutscher 
Steinkohle. 

Anlage 34 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 25 und 26) : 

Ist der Bundesregierung etwa bekannt, daß die Regierung 
der CSSR tschechoslowakische Industriebetriebe in Ostbayern 
im Raum Schwandorf ansiedeln will? 

Ist die Bundesregierung bereit, der Wiedereinbeziehung der 
in früheren Jahren mangels ausreichender Bundesmittel aus der 
erweiterten Kohlefrachthilfe ausgeschlossenen Wirtschaftszweige 
(Zementindustrie und Geflügelschlächtereien) in diese Hilfsmaß-
nahme zuzustimmen? 

Zu Frage B25: 

Der Bundesregierung ist bisher nicht bekannt, daß 
die Regierung der CSSR eine Ansiedlung von Indu-
striebetrieben im Raume Schwandorf erwägt. Die 
Bundesregierung steht derartigen Formen der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit grundsätzlich auf-
geschlossen gegenüber, zumal sich darauf für die 
schwierige Wirtschaftslage im Raume Schwandorf 
wichtige Impulse ergeben könnten. 

Zu Frage B 26: 

Der Antrag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Verkehr auf Einbeziehung der 
erwähnten Güter liegt dem Bundesminister für Wirt-
schaft vor; er ist einer unter mehreren von dort 
übersandten Frachthilfeanträgen. 

In den Haushaltsjahren 1977 und 1978 wurden die 
Mittel für die Frachthilfe erhöht und sofort für Ver-
besserungen eingesetzt, an denen das Land Bayern 
einen erheblichen Anteil hatte. Ich erinnere an die 
Einbeziehung von Versendungen mit Lastkraftwa-
gen und an die Anhebung von Fördersätzen bei bis-
her gering eingestuften Gütern. Darüber hinaus ste-
hen gegenwärtig keine Mittel zur Verfügung. 

Für das Haushaltsjahr 1979 sind weitere Mittel 
beantragt. Wie weit die gesetzgebenden Körper-
schaften diese Mittel bereitstellen werden, kann 
heute noch nicht gesagt werden. Bei einem positi-
ven Ergebnis wird geprüft — und dies obliegt in 
erster Linie den bayerischen Stellen —, ob diesem 
oder einem der anderen Anträge die höchste Priori-
tät gegeben werden kann. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Zeitel (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 27 und 28) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die mittelständische 
Wirtschaft in einzelnen Sektoren große Gewinn- und Umsatz-
ausfälle hinnehmen muß, weil Plagiatmodelle ihrer Entwicklun-
gen oder aber Nachahmungen, die für den Abnehmer Substitu-
tionen darstellen, aus Italien und den Staatshandelsländern auf 
den deutschen Markt gebracht werden, und wie beurteilt die 
Bundesregierung diesen Tatbestand, und welche Folgerungen 
zieht sie daraus? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, ungerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen durch derartige Plagiatmodelle auf 
Grund eines größeren Schutzes von Geschmacksmustern und ge-
brauchsmusterangemeldeten Modellen, z. B. durch Verfahrens-
änderungen beim Recht der einstweiligen Verfügung zu ver-
mindern, und wenn ja, wird sie eine entsprechende Initiative 
ergreifen? 

Zu Frage B 27: 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß in einzel-
nen Wirtschaftsbereichen — z. B. in der Möbelindu-
strie und in der Keramikindustrie — deutschen Her- 
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steilem dadurch Absatzprobleme entstanden sind, 
daß Nachahmungen ihrer Waren und Entwicklun-
gen aus Italien und aus Staatshandelsländern auf 
den deutschen Markt gebracht worden sind. Aller-
dings dürfte der Umfang dieses Angebots nicht 
wesentlich von dem im internationalen Warenver-
kehr üblichen Ausmaß abweichen. Der Bundesregie-
rung liegen im übrigen keine Angaben über die 
dadurch eventuell entstandenen Umsatz- und Ge-
winneinbußen kleinerer und mittlerer Unternehmen 
vor. 

Zu Frage B28: 

Die Bundesregierung sieht aufgrund des in der 
Antwort auf die Frage Nr. 27 dargelegten Sachver-
halts derzeit keinen Anlaß, neue Verfahrensrege-
lungen oder sonstige Rechtsänderungen vorzuschla-
gen. Nach ihrer Auffassung reichen vielmehr die 
vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten aus, etwai-
gen durch Schutzrechtsverletzungen verursachten 
Wettbewerbsverzerrungen entgegenzuwirken. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 29, 30 und 31) : 

Ist der Bundesregierung bewußt, daß unter den Partnern der 
Europäischen Gemeinschaften der innerdeutsche Handel wegen 
der Sonderbedingungen skeptisch betrachtet wird, und ist sie 
sich bewußt, daß durch die Zunahme der Kompensationsgeschäfte 
mit der DDR diese Diskussion ständig angeheizt wird, weil da-
durch Waren aus dem Ostblock durch Schleuderpreise und Not-
verkäufe zu Verzerrungen auf dem Europäischen Markt führen, 
und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung des DIHT (vom 
29. August 1978) anläßlich der Leipziger Messe, daß die Wirt-
schaft der Bundesrepublik Deutschland von den Kompensations-
praktiken der DDR geschädigt wird, und daß dies sich beson-
ders für die kleineren und mittleren Unternehmen negativ aus-
wirkt, weil sie nicht in der Lage sind, Kompensationswaren zu 
übernehmen, andererseits aber ihre Verkäufe im Inland durch 
Kompensationsgeschäfte von Großfirmen beeinträchtigt werden? 

Hält die Bundesregierung nicht die Gesamtentwicklung des 
Welthandels für bedenklich, wenn sie indirekt die Kompensa-
tionspraktiken fördert, indem sie dafür Bundesbürgschaften zur 
Verfügung stellt, statt umgekehrt die Bürgschaften von normalen 
Geschäftspraktiken abhängig zu machen? 

Zu Frage B 29: 

Anläßlich des Abschlusses des Grundvertrags wur-
de der Fortbestand des „Protokolls über den inner-
deutschen Handel und damit zusammenhängende 
Fragen" zum EWG-Vertrag von allen Mitgliedstaa-
ten bestätigt. Die Bundesregierung sieht keinen An-
laß, diese Haltung der EG-Partner in Zweifel zu 
ziehen. 

Durch die Abwicklung von Gegen- bzw. Kompen-
sationsgeschäften wird der Sonderstatus des inner-
deutschen Handels nicht berührt. Zum einen sind 
Gegengeschäfte keine Besonderheit dieses Handels, 
zum anderen liegen der Bundesregierung auch keine 
Erkenntnisse vor, daß der Anteil solcher Geschäfte 
im innerdeutschen Handel im Vergleich zum Außen-
handel mit den übrigen Staatshandelsländern oder 
dem Außenhandel unserer EG-Partner mit der DDR 
besonders groß ist. Verzerrungen auf europäischen 

Märkten durch umfangreiche Verkäufe von Ost-
blockwaren zu „Schleuderpreisen" sind nicht mög-
lich, weil im Rahmen des Handels mit der DDR 
grundsätzlich nur Waren deutschen Ursprungs bezo-
gen werden können, die dem Preisniveau auf den 
Märkten der Bundesrepublik Deutschland entspre

-

chen müssen. 

Zu Frage B 30: 

Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU 
vom 5. Juli 1978 (BT-Drucksache 8/1975) ausgeführt 
wurde, konnte bislang eine Schädigung der einhei-
mischen Wirtschaft durch Kompensationsgeschäfte, 
die über die normalen und im Rahmen der inter-
national hinzunehmenden Auswirkungen anderer 
Importe hinausgegangen wären, nicht festgestellt 
werden. Dies gilt auch für Gegengeschäfte im Rah-
men des innerdeutschen Handels. 

Trotz dieser grundsätzlichen Aussage verkennt 
die Bundesregierung nicht, daß Gegengeschäfte für 
mittlere und kleine Firmen zu einer starken Bela-
stung und damit zu einem Handelshemmnis werden 
können, da sie — anders als Großunternehmen mit 
eigenen Vertriebswegen—die daraus bezogenen Wa-
ren in der Regel nicht selbst vermarkten können. 
Aus diesem Grund beobachtet die Bundesregierung 
die Entwicklung der Gegengeschäfte sorgfältig und 
wird — wie bereits in der Vergangenheit — kon-
krete Schwierigkeiten in den laufenden Verhandlun-
gen mit der DDR zur Sprache bringen. 

Zu Frage B 31: 

Staatliche Bürgschaften und Garantien gehören 
zum international üblichen und notwendigen Instru-
mentarium des Außenhandels, um die Exportfähig-
keit der deutschen Wirtschaft gegenüber internatio-
naler Konkurrenz zu gewährleisten; dies trifft auch 
für den innerdeutschen Handel zu. Würde die Bun-
desregierung die Gewährung von Bürgschaften ver-
weigern, so wäre damit die Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft gegenüber anderen westlichen 
Ländern vor allem im Investitionsgüter- bzw. Anla-
gengeschäft nachhaltig gefährdet. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Picard (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 32, 33 und 34) : 

Welche Stellungnahme gibt die Bundesregierung ab zu dem 
Memorandum der Stiftung Rehabilitation, Heidelberg, vom 
August 1978, wo es heißt, „ .. die Rehabilitation verträgt kei-
nen Stillstand"? 

Wie und wann gedenkt die Bundesregierung, der Rehabilita-
tion Behinderter noch entgegenstehende Bestimmungen in Ge-
setzen, Verordnungen etc. zu ändern bzw. zu beseitigen, um 
das Ziel zu erreichen, von dem das Memorandum spricht, näm-
lich 80 v. H. aller Behinderten im berufsfähigen Alter voll-
wertig einzugliedern? 

Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um  in  dem vom 
Memorandum so bezeichneten öffentlichen Bereich mindestens 
die gleiche Bereitschaft für die Rehabilitation Behinderter zu 
erreichen wie im privaten Bereich und eine entsprechende An-
zahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen? 
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Zu Frage B 32: 

Die Bundesregierung hat trotz der Erfolge, die seit 
Verkündung ihres Aktionsprogramms „Rehabilita-
tion" im Jahre 1970 insbesondere durch die Verbes-
serung der gesetzlichen Grundlagen der Rehabilita-
tion und den Auf- und Ausbau eines Netzes von 
Einrichtungen für alle Bereiche der Rehabilitation zu 
verzeichnen sind, stets darauf hingewiesen, daß das 
Erreichte Schritt für Schritt zeitgerecht weiterzuent-
wickeln ist. Sie hat betont, daß die Situation der Be-
hinderten — wo immer möglich — verbessert wer-
den muß. Dementsprechend hat sie gehandelt. Ich 
darf insbesondere auf folgendes hinweisen: 

— Am 12. August 1978 ist die Ausgleichsabgabe-
verordnung in Kraft getreten, die nähere Vor-
schriften über die Verwendung der Ausgleichs-
abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für 
die Arbeits- und Berufsförderung Schwerbehin-
terter enthält; 

— Am 13. September 1978 hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes über die unentgelt-
liche Beförderung Schwerbehinderter im öffent-
lichen Personenverkehr verabschiedet. 

— Die Gesetzesvorlage der Bundesregierung, die 
flexible Altersgrenze für Schwerbehinderte bis 
zum Jahre 1980 stufenweise auf das 60. Lebens-
jahr herabzusetzen, soll die Beschäftigungssitua-
tion der Behinderten günstig beeinflussen. 

— Am 22. August 1978 hat die Bundesregierung ein 
Forschungsprogramm „Menschengerechte Ge-
staltung der Arbeitsbedingungen für Behinderte" 
vorgelegt, mit dem neue Möglichkeiten für die 
Lösung von Problemen der Vorsorge und beruf-
lichen Rehabilitation geschaffen werden sollen. 

— Noch in diesem Jahr wird die Bundesregierung 
den Entwurf einer Rechtsverordnung über die 
fachlichen Anforderungen an Werkstätten für 
Behinderte vorlegen. 	  

Über andere Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der  Rehabilitation-  wird die Bundesregierung in ihrer 
Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der 
CDU/CSU zur Lage der Behinderten und zur Weiter-
entwicklung der Rehabilitation berichten. 

Zu Frage B 33: 

Das Memorandum der Stiftung Rehabilitation 
spricht davon, es sei unter bestimmten Vorausset-
zungen in überschaubarer Zeit möglich, das Ein-
gliederungsergebnis „auf die 80 0/o hin" zu steigern. 
Der Bundesregierung ist nicht bekannt, von welchen 
Annahmen die Stiftung Rehabilitation bei dieser 
Aussage ausgeht. Von anderen Fachleuten der Reha-
bilitation wird unter Hinweis auf die unerschied-
lichen Arten und Schweregrade der Behinderung 
bezweifelt, ob eine Eingliederungsquote von 80 °/o zu 
erreichen ist. Gleichwohl wird die Bundesregierung 
alles in ihrer Macht Stehende tun, um ein optimales 
Eingliederungsergebnis zu erzielen. Die gegenwärti-
gen gesetzlichen Bestimmungen stehen diesem Ziel 
nicht entgegen. Die Bundesregierung stimmt viel-
mehr der in dem Memorandum vertretenen Auffas-
sung zu, daß unser gegenwärtiges Rehabilitations- 

system genügend Spielraum dafür bietet, ein optima-
les Eingliederungsergebnis zu erreichen. Dies 
schließt nicht aus — und darauf hat die Bundes-
regierung immer wieder hingewiesen —, daß die 
für die Eingliederung und Wiedereingliederung der 
Behinderten in Arbeit, Beruf und Gesellschaft er-
forderlichen Vorschriften und Maßnahmen der Er-
gänzung und laufenden Anpasssung an die sich 
ständig ändernden Verhältnisse bedürfen. In ihrer 
Antwort auf die genannte Große Anfrage der CDU/ 
CSU-Fraktion wird die Bundesregierung Gelegenheit 
nehmen, auf eine Reihe bereits vorgenommener, be-
vorstehender oder geplanter Ergänzungen und An-
passungen hinzuweisen. 

Zu Frage B 34: 

In dem Memorandum der Stiftung Rehabilitation 
— und damit komme ich zu Ihrer dritten Frage — 
wird darauf hingewiesen, daß das große Reservoir 
an Beschäftigungsmöglichkeiten für Schwerbehin-
derte im „öffentlichen Bereich" liege, der sich aber 
bis heute der Beschäftigung von Schwerbehinderten 
nur unzureichend geöffnet habe. 

Nach Auffassung der Bundesregierung trifft diese 
Aussage insbesondere für den Bereich des öffent-
lichen Dienstes des Bundes nicht zu. Seit Inkraft-
treten des Schwerbehindertengesetzes ist der An-
teil der Schwerbehinderten im öffentlichen Dienst 
des Bundes erfreulicherweise ständig gestiegen — 
von  4,4 v. H. im Jahr 1975 über 4,9 v. H. im Jahre 
1976 auf 5,3 v. H. im Jahre 1977. Über die Be-
schäftigung Schwerbehinderter bei den einzelnen 
Bundesdienststellen am 1. Oktober 1977 hat die 
Bundesregierung den Deutschen Bundestag Anfang 
Juni 1978 unterrichtet (vgl. Drucksache 8/1892 
[neu]). Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
im Laufe des nächsten Jahres die Beschäftigungs-
quote von 6 v. H. erreicht sein wird. Im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Arbeit und So-
zialordnung sind 12 v. H. aller Beschäftigten Schwer-
behinderte. Im öffentlichen Dienst insgesamt (Bund, 
Länder, Gemeinden) betrug die Beschäftigungsquote 
im Jahr 1977 4,3 v. H., im Jahr 1976 4,8 v. H. Dem-
gegenüber lag die Beschäftigungsquote bei privaten 
Arbeitgebern unter der Quote im öffentlichen 
Dienst (1975 3,6 v. H.; 1976 3,9 v. H.; für 1977 liegen 
noch keine Zahlen vor). 

Die Bundesregierung ist ständig um eine Er-
höhung der Zahl der im öffentlichen Dienst des 
Bundes beschäftigten Schwerbehinderten bemüht. 
Vor einigen Wochen wurden interministerielle Ge-
spräche darüber aufgenommen, wie die Einstellung 
Schwerbehinderter in den Bundesdienst weiter ge-
fördert werden kann. Die Gespräche sind noch nicht 
abgeschlossen. 

Was die Beschäftigungsmöglichkeiten für Schwer-
behinderte im Bereich der Verwaltungen und Be-
triebe der Länder und Kommunen betrifft, so sind 
die Einwirkungsmöglichkeiten der Bundesregierung 
beschränkt. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten setzt 
sie sich jedoch für eine Vermehrung der Beschäfti-
gungsplätze für Schwerbehinderte auch in diesem 
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Bereich ein. So hat die Bundesregierung in den ge-
meinsam mit den Ländern und der Bundesanstalt für 
Arbeit durchgeführten Sonderprogrammen für 
Schwerbehinderte erhebliche Mittel auch für die 
Einstellung von Schwerbehinderten im Bereich der 
Länder und Kommunen bereitgestellt. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Frage B 35) : 

Hält die Bundesregierung es für vertretbar, daß wegen der 
Ablehnung einer finanziellen Beteiligung durch den Bund eine 
Ausladung der für das Jahr 1979 in München vorgesehenen 
Konferenz der American Society of Travel Agents (ASTA) er-
folgt, und teilt sie nicht die Meinung, daß der für die Bundes-
republik Deutschland entstehende Schaden in keinem Verhältnis 
zu dem eingesparten Finanzvolumen steht? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die 
Stadt München an ihrer Einladung des Kongresses 
der American Society of Travel Agents (ASTA) für 
den Herbst 1979 festhält, obwohl der Bund unmittel-
bar keinen finanziellen Beitrag zu den Kongreß

-k

osten leistet. Sie stützt sich dabei auf die Tatsache, 
daß die Stadt München den ASTA-Kongreß erst ein-
geladen hat, als sie auf Grund eines Fernschreibens 
des Bundesministeriums für Wirtschaft ebenso wie 
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr bereits wußte, daß sich der Bund nicht an 
den Kosten des Kongresses beteiligen wird. Presse-
berichte in Münchner Zeitungen lassen darauf 
schließen, daß München die Kosten insoweit selbst 
tragen wird. 

Bereits bei der Bewerbung von Berlin um den 
ASTA-Kongreß 1975 und 1977 war entschieden wor-
den, daß der Bund zu den Kongreßkosten keinen Zu-
schuß gewährt; eine Vielzahl vergleichbarer Veran-
staltungen und der stete Wunsch mehrerer deut-
scher Städte um die Ausrichtung solcher Kongresse 
müssen den Bund zur Zurückhaltung gegenüber 
finanziellen Förderungswünschen veranlassen. Die 
übereinstimmende Willensbekundung der Führungs-
spitzen aller im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien vom 19. Juni 1978 zur Berlin-Politik und zur 
Sicherung eines ständigen Präferenzvorsprunges für 
Berlin läßt auch keine Ausnahme zugunsten von 
München zu. 

Unabhängig davon hat die zu mehr als 95 % aus 
Bundesmitteln finanzierte Deutsche Zentrale für 
Tourismus (DZT) die Gewinnung des ASTA-Kon-
gresses 1979 für München wegen seiner besonderen 
tourismuspolitischen Bedeutung bereits im Rahmen 
ihres Satzungsauftrages mit einem Aufwand von rd. 
400 000 DM gefördert. Der DZT-Verwaltungsrat hat 
darüber hinaus am 25. September 1978 eigene Wer-
bemaßnahmen der DZT anläßlich des ASTA-Kon-
gresses mit einem Aufwand von weiteren 500 000 
DM beschlossen, wodurch München in gleicher 
Höhe entlastet wird. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Schedl (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 36) : 

Zu welchen Maßnahmen gibt der Bundesregierung die von 
der Bundesanstalt für Arbeit ermittelte Tatsache Anlaß, die 
gesetzlich für Schwerbehinderte reservierten Arbeitsplätze über-
schritten die Zahl der dafür vorhandenen Schwerbehinderten um 
fast die Hälfte, und wie rechtfertigt die Bundesregierung die 
Beibehaltung des danach überhöhten Pflichtsatzes von 6 Prozent, 
die zu einer allein auf Zufall beruhenden Abgabenbelastung 
führt, die auch bei einem Verhalten des Arbeitgebers, das den 
Absichten des Schwerbehindertengesetzes vollkommen entspricht, 
nicht vermieden werden kann? 

Es trifft nicht zu, daß die für Schwerbehinderte 
reservierten Arbeitsplätze, die sogenannten Pflicht-
plätze, die Zahl der für die Unterbringung Schwer-
behinderter erforderlichen Arbeitsplätze um fast die 
Hälfte überschreiten. Ein solches Ergebnis hat auch 
die Bundesanstalt für Arbeit nicht ermittelt. 

Richtig ist vielmehr, daß nach dem Ergebnis der 
Anzeigen der Arbeitgeber gemäß § 10 Abs. 2 des 
Schwerbehindertengesetzes im Jahre 1976 rd. 983 000 
Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Beschäfti-
gung Schwerbehinderter und ihnen Gleichgestellter 
vorzuhalten waren. Davon waren 671 000 mit 
Schwerbehinderten besetzt. Für die Besetzung der 
danach noch offenen Pflichtplätze waren im Jahre 
1976 vorhanden. 

— voll- und teilzeitarbeitslose Schwerbehinderte 
(rd. 40 000 Ende 1976), 

— die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterzu-
bringenden schwerbehinderten Schulabgänger so-
wie die 

— Abgänger von außerbetrieblichen beruflichen 
Bildungseinrichtungen wie den Berufsförderungs-  

—

und Berufsbildungswerken. 

Hinzu kommt die erhebliche Zahl jener Schwer-
behinderter, die im Jahre 1976 noch nicht als In-
haber von Pflichtplätzen erfaßt werden konnten, 
weil sie ihre Schwerbehinderteneigenschaft bei den 
Versorgungsämtern noch nicht hatten feststellen 
lassen. Somit trifft die Behauptung nicht zu, daß im 
Jahre 1976 312 000 Pflichtplätze für die Eingliede-
rung Schwerbehinderter in das Arbeits- und Berufs-
leben nicht benötigt wurden. Die Zahl offener Pflicht-
plätze in diesem Jahr war in Wirklichkeit erheblich 
niedriger. Sie stellte die notwendige Pflichtplatz

-

reserve dar, um Schwerbehinderten, die einen Ar-
beitsplatz oder Ausbildungsplatz suchen, die Chance 
zu einer angemessenen Eingliederung in das Ar-
beitsleben zu bieten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß viele dieser Schwerbehinderten so erheblich 
betroffen sind, daß Ihre berufliche Eingliederung 
nur gelingen kann, wenn sie zur Anrechnung auf 
mehr als einen Pflichtplatz zugelassen werden. 

Daraus folgt — und die zwischenzeitliche Ent-
wicklung seit 1976 bestätigt dies —, daß der Pflicht-
satz von 6 v. H. nicht überhöht ist. Seine Beibehal-
tung ist erforderlich, um alle Schwerbehinderten 
ihren Fähigkeiten und Neigungen gemäß auf ange-
messenen Arbeits- und Ausbildungsplätzen unterzu-
bringen. Die Erhebung einer Ausgleichsabgabe in 
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den Fällen, in denen Arbeitgeber ihrer gesetzlichen 
Pflicht zur Beschäftigung von Schwerbehinderten 
nicht nachkommen, ist nicht willkürlich. Sie hat pri-
mär den Sinn, die Kostenvorteile abzuschöpfen, die 
diejenigen Arbeitgeber haben, die Schwerbehinder-
te nicht beschäftigen. Würden diese Kostenvorteile 
nicht abgeschöpft, würden die Arbeitgeber benach-
teiligt, die ihrer gesetzlichen Pflicht zur Beschäfti-
gung loyal nachkommen und denen dadurch, zu-
mindest durch die Gewährung des gesetzlichen 
Zusatzurlaubs, kostenmäßige Belastungen erwach-
sen. Die Ausgleichsabgabe kann dadurch vermieden 
werden, daß Schwerbehinderte entsprechend dem 
Pflichtsatz von 6 v. H. beschäftigt werden. Hierfür 
stehen — wie ausgeführt — nicht nur mehr als 
50 000 voll- und teilzeitarbeitslose Schwerbehinder-
te, sondern auch schwerbehinderte Schulabgänger 
und Abgänger von außerbetrieblichen beruflichen 
Bildungs- und Rehabilitationseinrichtungen zu Ver-
fügung. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Frage B 37): 

Werden den Trägern der freien Wohlfahrtspflege nicht in dem 
vollen Umfang Ersatzdienstleistende zugewiesen, in dem diese 
Träger Plätze für Ersatzdienstleistende zur Verfügung stellen, 
und welche Gründe liegen gegebenenfalls dafür vor? 

Am 15. September 1978 standen für den Zivil-
dienst insgesamt 35 634 Zivildienstplätze zur Ver-
fügung, von denen der weitaus größte Teil von den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege bereitge-
stellt wird. 25 069 dieser Zivildienstplätze waren zu 
dem Stichtag besetzt. Somit könnten auf mehr als 
10 000 Zivildienstplätze Zivildienstpflichtige einbe-
rufen werden. 

Zu diesem Stichtag standen bei dem Bundesamt 
für den Zivildienst aber nur 7 142 Zivildienstpflich-
tige zur Einberufung zur Verfügung. Diese Zahl setzt 
sich wie folgt zusammen: 

— 2 927 Zivildienstpflichtige, die bereits einen 
Einberufungsbescheid erhalten haben, 

— 3 675 Zivildienstpflichtige, deren Einberufung 
zu einem späteren Diensteintrittstermin 
vorgesehen ist und die bereits eine Mittei-
lung über die beabsichtigte Einberufung 
erhalten haben, 

— 540 Zivildfenstpflichtige, die verfügbar sind 
und denen die beabsichtigte Einberufung 
in den nächsten Monaten mitgeteilt wird. 

Neben diesen 7 142 zur Einberufung verfügbaren 
Zivildienstpflichtigen liegt bei einem weiteren Teil 
der Zivildienstpflichtigen die Prüfung der Verfüg-
barkeit bereits mehr als 2 Jahre zurück. In solchen 
Fällen ist nach § 19 Abs. 4 Zivildienstgesetz jeder 
Dienstpflichtige vor der Einberufung zu hören. 
Diese Anhörung erfolgt im Rahmen der Ankündi-
gung der beabsichtigten Einberufung. Eine sofortige 

Einberufung aller heranstehenden Zivildienstpflich-
tigen ist somit nicht möglich. 

Ein weiterer Grund für die hohe Zahl der offe-
nen Zivildienstplätze liegt in der Tatsache, daß zur 
Zeit der weitaus größte Teil der verfügbaren Zivil-
dienstplätze nur zu belegen ist, wenn die Zivil-
dienststelle — also meist eine Institution der Freien 
Wohlfahrtspflege — mit dem Dienstpflichtigen ein 
Eignungsgespräch geführt hat und dem Bundesamt 
für den Zivildienst. ihre Zustimmung zur Einberu-
fung. des Dienstpflichtigen zuleitet. 

Bereits seit längerem wird für jeden verfügbaren 
Kriegsdienstverweigerer die Einberufung zum frü-
hestmöglichen Termin geplant. Dies gilt auch für 
Zivildienstpflichtige, deren Zurückstellung ausläuft 
oder deren Akten im zurückliegenden Monat von 
der ZivildienstverwaItung übernommen worden 
sind. 

Bei den Zahlen handelt es sich um die Wieder-
gabe der maschinell erfaßten Daten der Zivildienst-
pflichtigen. Aus den bisher nicht maschinell erfaß-
ten älteren Jahrgängen — in Betracht kommen ins-
besondere die Jahrgänge 1951-1953 — sind auf-
grund der bisherigen Bearbeitungsergebnisse kaum 
zusätzliche verfügbare Zivildienstpflichtige zu er-
warten. Im übrigen sehen die Bemühungen weiter 
vor, die Zahl der Zivildienstplätze trotz der zur Zeit 
geringen Zahl an zur Verfügung stehenden Zivil-
dienstpflichtigen zu erhöhen, damit — wie bereits 
früher — bei einer evtl. zu erwartenden Änderung 
des Prüfungsverfahrens für Kriegsdienstverweige-
rer für alle zur Einberufung heranstehenden Zivil-
dienstpflichtigen genügend Beschäftigungsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Stercken (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 38 und 39): 

Beabsichtigt die Bundesregierung, Sorge dafür zu tragen, daß 
deutschen Staatsbürgern, die ihren ersten Wohnsitz in den 
europäischen Gebieten der Europäischen Gemeinschaft haben, 
ein voller Anspruch auf die sozialen Leistungen des betreffenden 
Gastlands gewährt wird? 

Auf welche Weise und in welchem Zeitraum will die Bundes-
regierung die volle soziale Integration der Bürger aus den 
Staaten der EG in der Bundesrepublik Deutschland erreichen? 

Zu Frage B 38: 

Der Anspruch auf soziale Gleichbehandlung, so-
weit er nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaft gegeben ist, stellt in den einzelnen Mitglied-
staaten unmittelbar geltendes und daher vorrangig 
vor nationalen Rechtsvorschriften anzuwendendes 
Recht dar, auf das sich die Angehörigen der Mit-
gliedstaaten vor den nationalen Gerichten berufen 
können; über seine Auslegung und richtige An-
wendung im Rahmen solcher Verfahren wacht der 
Europäische Gerichtshof im Wege der Vorabent-
scheidung nach Art. 177 EWG-Vertrag. 

Die Bundesregierung rügt darüber hinaus jeden 
ihr bekannten Verstoß anderer Mitgliedstataen ge- 
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gen das Gemeinschaftsrecht, wenn ihre Staatsange-
hörigen davon betroffen sind, bei der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft, die nach dem EWG-
Vertrag verpflichtet ist, für die Einhaltung des Ge-
meinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten zu sor-
gen.  

Zu Frage B 39: 

Die Bundesregierung sorgt mit den ihr zur Ver-
fügung stehenden Mitteln dafür, daß die gemein-
schaftsrechtlich gebotene Integration auch in der 
Bundesrepublik Deutschland beachtet wird. Sie un-
terstützt aber auch alle Bemühungen der Europä-
ischen Gemeinschaft, Lücken zu schließen. So wer-
den beispielsweise in Brüssel zur Zeit Verordnungs-
vorschläge beraten, welche die Regelungen über 
Soziale Sicherheit, die gemäß Art. 51 EWG-Ver-
trag zur Erleichterung der Freizügigkeit der Wan-
derarbeitnehmer getroffen wurden, auf Selbstän-
dige ausdehnen sollen. 

Die Bundesregierung verkennt nicht, daß neben 
der rechtlichen Gleichstellung auch die faktische 
Integration gefördert werden muß. Für die auslän-
dischen Arbeitnehmer und ihre Familienangehöri-
gen sind Integrationshilfen vorgesehen, die insbe-
sondere auch für Gemeinschaftsangehörige aus Ita-
lien wirksam werden. 

Abschließend weist die Bundesregierung auf 
Punkt 11 des Schlußkommuniqués des Europäischen 
Gipfeltreffens in Paris am 9. und 10. Dezember 1974 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung Nr. 152 vom 13. 12. 1974) hin, wo-
nach von der Gemeinschaft zu untersuchen ist, unter 
welchen Voraussetzungen und innerhalb welcher 
Fristen den Bürgern der neun Mitgliedstaaten be-
sondere Rechte als Angehörige der Gemeinschaft 
zuerkannt werden könnten. Die Bundesregierung 
ist der Auffassung, daß die Integration eine Auf-
gabe der Gemeinschaft und, des Gemeinschafts-
gesetzgebers ist und deshalb einseitige Akte über 
das Bestehende hinaus den Angleichungsprozeß 
mehr belasten als fördern könnten und das zur Zeit 
nicht bestehende Gleichgewicht europäischer Wan-
derungsbewegungen noch mehr stören würden. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift- 
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün

-

chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Frage B 40) : 
Ist die Behauptung richtig, daß bei bestimmten Einkommens-

höhen zweier verdienender Ehepartner im Falle der Arbeits-
losigkeit eines Partners das Gesamtnettoeinkommen aus Gehalt 
und  Arbeitslosengeld höher ist als der Nettoverdienst vorher? 

Das Arbeitslosengeld beträgt 68 v. H. des von dem 
Arbeitslosen zuletzt verdienten regelmäßigen Netto-
arbeitsentgelts. Danach ist es grundsätzlich ausge-
schlossen, daß bei bestimmten Einkommenshöhen 
das  Gesamtnettoeinkommen von Arbeitnehmer-Ehe-
gatten aus Arbeitsentgelt und Arbeitslosengeld je

-

weils das vor Eintritt der Arbeitslosigkeit erzielte 
Gesamtnettoeinkommen übersteigt. Wegen der Ein-
kommensteuerfreiheit des Arbeitslosengeldes kann 
es bei kürzerer Dauer der Arbeitslosigkeit allerdings 
vorkommen, daß das Arbeitslosengeld — zusammen 
mit den sich infolge der Einkommensteuerfreiheit er-
gebenden Steuererstattungen — ungefähr dem zu-
letzt verdienten Nettoarbeitsentgelt entspricht. Die 
Bundesregierung prüft gegenwärtig, ob und wie 
diese Auswirkungen vermieden werden können. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten MHz  (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 41 und 42) : 

Welche Maßnahmen sind mit welchem Kostenaufwand zur 
Rekultivierung des Truppenübungsplatzes Schavener Heide, 
Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, seit 1976 im einzelnen 
durchgeführt worden? 

Wie soll der Truppenübungsplatz Schavener Heide in Zukunft 
militärisch genutzt werden, und wird es der Bevölkerung er-
möglicht, das Waldgelände zumindest zeitweise zu betreten? 

Zu Frage B 41: 

Die Bundeswehr hat den StOÜbP1 Schavener 
Heide am 1. September 1976 von den belgischen 
Streitkräften übernommen. Durch die fast 20jährige 
intensive Benutzung bei Übungen mit Rad- und Ket-
tenfahrzeugen und ohne eine ständige Geländeunter-
haltung war die Bodenbedeckung der Freifläche 
(50 v. H. der Gesamtfläche) nahezu völlig zerstört 
worden. Die Erosion hatte bereits erhebliche Schä-
den verursacht.. Mit den Rekultivierungsmaßnah-
men wurde deshalb unverzüglich begonnen. Bis zum 
Jahresende werden rd. zwei Drittel der Freiflächen 
des StOÜbPl mit einem Kostenaufwand von rd. DM 
160 000,— wieder begrünt sein. Die Restfläche wird 
bis Herbst 1979 hergerichtet werden. Zur Schonung 
und Erhaltung der rekultivierten Freiflächen wird 
auch ein Teil der auf dem Übungsplatz vorhandenen 
Wege als ständige Fahrstrecken befestigt werden. 
Hierfür sind bisher rd. DM 525 000,— aufgewendet 
worden. 

Der StOÜbP1 Schavener Heide soll dann durch 
die im Raum um Euskirchen stationierten und noch 
zu stationierenden Bundeswehr-Einheiten wieder voll 
genutzt werden. Die belgischen Streitkräfte haben 
auf Grund der Übernahmevereinbarung auf diesem 
Platz wöchentlich ein Mitnutzungsrecht von zwei 
Tagen. 

Zu Frage B 42: 

Die Bundeswehr ist grundsätzlich bereit, nach Ab-
schluß der Rekultivierungsarbeiten und nach einer 
Übergangszeit von einem Jahr, die zur Festigung 
der Rekultivierungsarbeiten erforderlich ist, den 
StOÜbP1 Schavener Heide an übungsfreien Tagen, 
insbesondere Wochenenden der Allgemeinheit für 
Spaziergänge auf eigene Gefahr zugänglich zu ma-
chen. Eine frühere Freigabe von Teilflächen ist lei-
der nicht möglich. Ob eine frühere Nutzung der bei- 
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den wichtigsten Verbindungsstrecken möglich ist, 
wird unter dem Gesichtspunkt geprüft, daß ein Be-
treten der Flächen neben den Wegen für die Über-
gangszeit auch ausgeschlossen sein muß. 

Anlage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dauberts-
häuser (SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen B 43 und 
44) : 

Welche Abstimmungsmöglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
um eine zusätzliche Belastung der Bundesfernstraßen in den 
Hauptverkehrszeiten durch militärischen Kolonnenverkehr zu 
vermeiden? 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, militärische 
Schwerlasttransporte von BAB-Routen fernzuhalten, die bereits 
durch Massierung von Baustellen den zügigen Verkehr belasten? 

Militärischer Kolonnenverkehr mit mehr als 30 
Kraftfahrzeugen ist eine übermäßige Straßenbenut-
zung nach der Straßen-Verkehrs-Ordnung (StVO), 
die der Erlaubnis durch die zuständige Straßenver-
kehrsbehörde bedarf. Marschweg und Marschzeit 
für die erlaubnispflichtigen Märsche werden unter 
besonderer Berücksichtigung der regionalen Ver-
kehrslage zwischen den zivilen und militärischen 
Verkehrsdienststellen stets sorgfältig abgestimmt, 
um Störungen des allgemeinen Verkehrsablaufes 
möglichst zu vermeiden. 

Für die Planung und Durchführung von Schwer

-

lasttransporten gelten grundsätzlich die gleichen 
Bestimmungen wie für den Kolonnenverkehr. Es ist 
meist nicht möglich, Schwerlasttransporte abseits der 
dafür besonders geeigneten Autobahnen durch das 
übrige Straßennetz zu führen, weil die Tragfähigkeit 
und die Fahrbahnbreite der Straßen und Brücken 
dies nicht zulassen. 

Eine derartige Streckenführung kann zudem zu 
schwerwiegenden Verkehrsbehinderungen auf den 
Bundes- und Landstraßen und zu einer nicht uner-
heblichen Belästigung der Anwohner in den Orts-
bereichen führen, die in keinem Verhältnis zu den 
geringfügigen Behinderungen auf den Autobahnen 
und in deren Baustellenbereichen stehen. 

Zusammenfassend ist zu bemerken: 

Die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften schrei-
ben das Erlaubnisverfahren für den militärischen Ko-
lonnen- und Schwerlastverkehr zwingend vor. Dies 
Verfahren hat sich bewährt. Die zivilen und militä-
rischen Verkehrsdienststellen arbeiten eng zu-
sammen. Sie beobachten sorgfältig die Entwicklung 
des Verkehrsablaufes und treffen alle Maßnahmen, 
um Störungen — besonders während der Verkehrs-
spitzen — auszuschalten. Das in diesem Jahr für die 
Dauer der Hauptreisezeit durch das BMVg angeord-
nete Fahrverbot für LKW auf Bundesautobahnen 
von jeweils Freitag 12.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr 
bewirkte, daß während der Ferienreisezeit Kolonnen 
der Bundeswehr keine nennenswerten Verkehrsstö-
rungen ausgelöst haben. 

Die Bundesregierung hält eine weitergehende Ein-
schränkung des für das Erhalten der Einsatzbereit-
schaft der Streitkräfte unerläßlichen militärischen 
Kolonnen- und Schwerlastverkehrs für nicht vertret-
bar. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schöf-
berger (SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen B 45 und 
46) : 

Trifft es zu, daß mit dem Befehlshaber im Wehrbereich VI, 
seinem Stellvertreter, dem G 1-Offizier der 4. Jägerdivision 
und einem Hauptfeldwebel gleich vier Soldaten der Bundes-
wehr in Uniform als offizielle Delegation zum Parteitag der CSU 
am 17. Juni 1978 befohlen worden sind, wiewohl nach den Be-
stimmungen über das Uniformtragen bei politischen Veranstal-
tungen (VMBl. 1965, S. 257), Absatz I Satz 3, nicht mehr Solda-
ten zu befehlen sind, als es die Wahrnehmung der dienstlichen 
Aufgabe erfordert, und welche dienstlichen Aufgaben hat ge-
gebenenfalls jeder einzelne der vier Mitglieder der offiziellen 
Delegation wahrgenommen? 

Wer hat gegebenenfalls gemäß den Bestimmungen über das 
Uniformtragen bei politischen Veranstaltungen, Absatz IV, über 
die Zusammensetzung der offiziellen Vertretung der Bundes-
wehr auf dem Parteitag der CSU am 17. Juni 1978 entschieden, 
und ist bei der Feststellung des dienstlichen Interesses der in 
Absatz I Satz 4 der Bestimmungen angeordnete strenge Maßstab 
angelegt worden? 

Zu Frage B 45: 

Es ist zutreffend, daß an der Veranstaltung 4 Sol-
daten in Uniform als offizielle Vertreter der Bun-
deswehr teilgenommen haben. Zu der ursprünglich 
vorgesehenen Delegation des Wehrbereichskomman-
dos VI von 3 Soldaten trat später noch der G1-Offi-
zier der 4. Jägerdivision in Vertretung seines Divi-
sionskommandeurs hinzu. Über die Zusammenset-
zung der Delegation hatte im vorliegenden Fall der 
Befehlshaber im Wehrbereich VI in eigener Zustän-
digkeit zu entscheiden. 

Zu Frage B 46: 	  

Bei den Parteitagen der anderen im Deutschen 
Bundestag vertretenen Parteien ist in der Vergan-
genheit hinsichtlich der Stärke der offiziellen Dele-
gation ähnlich verfahren worden. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Pfeffermann 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Frage B 47) : 

Trifft es zu, daß Dienststellen der Bundeswehr Bücher, die 
Repräsentanten der FDP verteilen", mit Begleitschreiben vom 

5. September 1978 des hessischen Staatsministers Karry zur 
Weitergabe an Berufssoldaten erhalten haben, und wenn ja, 
wie verfahren die Dienststellen der Bundeswehr mit diesen 
Büchern, und hält die Bundesregierung dieses Verfahren für zu-
lässig? 

Es ist zutreffend, daß bei einigen territorialen 
Dienststellen der Bundeswehr Kinderbücher mit 
einem Anschreiben des Hessischen Ministers für 
Wirtschaft und Technik, Herrn Herbert Karry, einge-
troffen sind. Dies erfolgte im Rahmen einer „Kinder- 
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buchaktion" der Liberalen-Karl-Hermann-Flach-Stif-
tung, deren erster Vorsitzender Herr Minister Karry 
ist. In dem Anschreiben wird gebeten, die Bücher 
an die Kinder von Berufssoldaten zu verteilen. 

Die Kommandeure wurden angewiesen, die Bücher 
im Hinblick auf den Wahlkampf in Hessen. nicht zu 
verteilen. Sie werden in einem persönlichen Schrei-
ben an Minister Karry den Erhalt der Bücher bestä-
tigen und in geeigneter Form darauf hinweisen, daß 
die geltenden Bestimmungen eine Verteilung auf 
dem Dienstwege nicht erlauben. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Würzbach 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 48 und 49) : 

Hält die Bundesregierung es für Soldaten und deren militäri-
sche Vorgesetzte für zumutbar, daß in der Rendsburger Rüdel-
kaserne bei der Heeresflugabwehrschule mit mehreren tausend 
Lehrgangsteilnehmern im Jahr die vor fünf Jahren begonnenen 
Umbauarbeiten an der dringend benötigten Kantine noch immer 
nicht abgeschlossen sind? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu veranlassen, damit nun-
mehr endlich dieser Bau zügig fertiggestellt und zur Benutzung 
freigegeben wird? 

Zu Frage B 48: 

Die lange Bauzeit für die Erstinstandsetzung und 
den Umbau der Wirtschaftsgebäude Nord und Süd 
in der Rüdel-Kaserne zu neuen Wirtschaftsgebäu-
den, Heimgebäuden für Mannschaften und Unter-
offiziere ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, 
daß wegen der teilweisen Aufrechterhaltung des 
Küchenbetriebes die vorgesehenen Arbeiten nur ab-
schnittsweise durchgeführt werden konnten. Beim 
Wirtschaftsgebäude Süd kommt hinzu, daß wegen 
während der Bauarbeiten aufgetretener baulicher 
Schwierigkeiten Nachträge zum ursprünglichen Ko-
stenvoranschlag (Haushaltsunterlage — Bau —) auf-
gestellt und genehmigt werden mußten. 

So stellte sich z. B. heraus, daß tragende Holzbal-
ken in den Decken ersetzt werden mußten. Außer-
dem bewirkten zusätzliche Forderungen, wie Ein-
bau einer Truppenbücherei in den ehemaligen Fri-
sörräumen, Änderungen bei der Heimbetriebsleiter-
wohnung und geänderte Richtlinien für die Gestal-
tung von Mannschaftsheimräumen, weitere Verzöge-
rungen. Zwischenzeitlich sind die Um- und Ausbau-

, arbeiten bis auf die Zimmererarbeiten abgeschlos-
sen. Leider ist auf die Ausschreibung für die Ver-
gabe dieser Arbeiten kein Angebot eingegangen, so 
daß eine Neuausschreibung erforderlich wurde. Das 
Ergebnis dieser Ausschreibung bleibt abzuwarten. 

Zu Frage B 49: 

Das Bundesministerium der Verteidigung wird 
alles daran setzen, daß diese zur Fertigstellung des 
Heimgebäudes noch erforderlichen Arbeiten so 
schnell wie möglich ausgeführt werden. Hiermit 
kann im Verlaufe des Frühjahres 1979 gerechnet 
werden. 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 50 und 51) : 

Welche Planungen bestehen hinsichtlich der Errichtung von 
Übungsplätzen für den Standort Wetzlar (Lahn 2) der Bundes-

wehr? 

Sind der Bundesregierung Meldungen über die Errichtung 
eines Militärflugplatzes in der Ortslage Hohenahr (Lahn-Dill-
Kreis) oder Umgebung bekannt? 

Zu Frage B 50: 

Den im Standort Wetzlar stationierten Bundes-
wehreinheiten stehen zwei am Ortsrand von Wetz-
lar gelegene Standortübungsplätze iur Verfügung. 
Diese beiden Plätze reichen im Hinblick auf Art und 
Stärke der Einheiten in Wetzlar nicht aus, den Aus-
bildungsauftrag zu erfüllen. 

Zur Erweiterung und Verbesserung der Übungs-
möglichkeiten war der Erwerb eines Geländes süd-
lich von Wetzlar bei den Ortschaften Oberwetz, 
Griedelbach und Vollnkirchen in Betracht gezogen 
worden. Der Hessische Minister des Innern hatte 
aber im Anhörungsverfahren nach dem Landbe-
schaffungsgesetz hiergegen erhebliche Bedenken 
geäußert. 

Deshalb ist nunmehr vorgesehen, die beiden vor-
handenen Übungsplätze nach Möglichkeit zu erwei-
tern. Hierbei ist maßgebend, was zur Erfüllung des 
Ausbildungsauftrages unerläßlich ist. 

Zur Zeit wird untersucht, ob die für die Erweite-
rung der beiden vorhandenen Plätze in Betracht ge-
zogenen Flächen den militärischen Belangen Rech-
nung tragen. Diese Prüfung wird in Kürze abge-
schlossen sein, so daß dann gegebenenfalls das An-
hörungsverfahren nach dem Landbeschaffungsgesetz 
eingeleitet werden kann. In diesem Verfahren wird 
die Hessische Landesregierung die betroffenen Ge-
meinden (Gemeindeverbände) anhören und unter an- 
gemessener Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Raumordnung, insbesondere der landwirtschaftlichen 
und der wirtschaftlichen Interessen sowie der Be-
lange des Städtebaues und des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege zu dem Vorhaben Stellung 
nehmen. 

Zu Frage B 51: 

Es ist nicht beabsichtigt, in der Ortslage Hohen-
ahr/Lahn-Dillkreis oder Umgebung einen Militär-
flugplatz zu errichten. Anderslautende Pressemel-
dungen sind unzutreffend. 

Anlage 49 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Möllemann 
(FDP) (Drucksache 8/2117 Fragen B 52 und 53) : 
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Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele Offiziere und 
Beamte der Bundeswehr welcher Dienstgrade nach ihrem Aus-
scheiden aus dem aktiven Dienst eine Beschäftigung bei welchen 
Firmen, die mit dem Bereich des Bundesministers der Verteidi-
gung auf dem Gebiet der Rüstung und Ausrüstung zusammen-
arbeiten bzw. sich um eine solche Zusammenarbeit bemühen, 
übernommen haben bzw. bei diesen Firmen beschäftigt sind, 
und welche Folgerungen zieht sie gegebenenfalls aus dem be-
kannten Sachverhalt? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß wegen der 
Gefahr von Interessenkollisionen und im Blick auf das Ansehen 
der Bundeswehr zusätzlich zu bestehenden Vorschriften prakti-
kable gesetzliche Vorkehrungen im Rahmen des Artikels 12 GG 
getroffen werden sollten, und wenn ja, wird sie eine entspre-

chende Initiative ergreifen? 

Zu Frage B 52: 

Die Gesamtzahl derjenigen ehemaligen Bundes-
wehrangehörigen (Soldaten, Beamte und Angestell-
te), die nach dem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst eine Tätigkeit in der Wirtschaft aufgenom-
men haben, ist nicht bekannt. Dies ist in der der-
zeitigen Rechtslage begründet, nach der eine gene-
relle Anzeigepflicht für solche Tätigkeiten nicht 
besteht. 

Bekannt hingegen ist die Zahl ehemaliger Bundes-
wehrangehöriger, die bei ihrer Tätigkeit in der 
Wirtschaft zugleich auch als Gesprächs- oder Ver-
handlungspartner in den Geschäftsverkehr mit der 
Bundeswehr eingeschaltet werden sollen. Eine der-
artige Einschaltung ist nach einem Erlaß zustim-
mungsbedürftig. 

Insoweit sind seit 1967 über 700 Anträge auf 
Zustimmung gestellt worden. Davon sind wegen 
konkreter Gefahr einer Interessenkollision rund 
120 Anträge abgelehnt worden. Bei all diesen Ein-
zelantragsverfahren sind letzte Dienstgrade oder 
Amtsbezeichnungen sowie die jeweiligen Firmen 
bekannt. 

Zu Frage B 53: 

Auf Anregung des Bundesministers der Verteidi-
gung prüft der Bundesminister des Innern zur Zeit, 
ob in das Bundesbeamtengesetz und das Beamten-
rechtsrahmengesetz eine Regelung eingefügt werden 
kann und soll, nach der ausgeschiedenen Beamten 
ein Tätigwerden für Unternehmen, mit deren An-
gelegenheiten sie während ihrer aktiven Dienstzeit 
befaßt waren, auf eine bestimmte Zeit nach Be-
endigung des Beamtenverhältnisses untersagt wer-
den kann. Eine entsprechende Regelung wird für 
den Soldatenbereich erwogen. 

Im Hinblick darauf, daß für Beamte und Soldaten 
— wie für jeden Staatsbürger — als Grundrechts-
träger aufgrund der Artikel 2 Abs. 1 und 12 Abs. 1 
des Grundgesetzes grundsätzlich das Recht gewähr-
leistet ist, außerhalb ihrer Arbeitszeit ihre Arbeits-
kraft entgeltlich zu verwerten, muß die Ausgestal-
tung einer solchen Regelung verfassungsrechtlich 
sorgfältig abgewogen werden. 

Mit den obersten Bundesbehörden und den zu-
ständigen obersten Landesbehörden sind Erörterun-
gen aufgenommen worden. Eine Initiative der Bun-
desregierung ist  abhängig von dem Ergebnis der 
eingeleiteten Untersuchungen. 

Anlage 50 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Zander auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2113 Frage B 54) : 

Hat die umfangreiche Reihe deutschfeindlicher Resolutionen, 
die im deutsch-polnischen Jugendforum in Bonn, zu dem von 
polnischer Seite nur eine kommunistische Zwangsjugendorgani-
sation zugelassen und nicht organisierte Jugendliche ausge-
schlossen waren, auf der unter Einfluß von kommunistisch infil-
trierten Organisationen und ihren Helfern die Beschränkung 
der Meinungsfreiheit und des Gleichheitssatzes für die Opfer 
der Massenvertreibung unter Einmischung und Verletzung der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland so gefordert wurde, daß freiheitliche deutsche poli-
tische Jugendorganisationen die Teilnahme an der Schlußab-
stimmung ablehnten, auf der die Vertreibungsverbredien an 
Deutschen einseitig und ausdrücklich ebenso wie der antideut-
sdie Nationalismus zahlreicher amtlicher Pressestimmen ver-
schwiegen wurde, der Verständigung der Völker gedient? 

Die Bundesregierung teilt die in die Frage einge-
schlossene Wertung des Deutsch-Polnischen Jugend-
forums nicht. Sie ist der Auffassung, daß derartige 
Veranstaltungen der Verständigung der Völker die-
nen. 

Schlußerklärungen von Veranstaltungen politisch-
ideologisch unterschiedlich ausgerichteter Jugend-
organisationen — wie dem Deutsch-Polnischen Ju-
gendforum vom 22. bis 26. Mai 1978 — sind immer 
Kompromisse, die im Interesse einer Weiterentwick-
lung der Zusammenarbeit geschlossen werden. Sie 
werden im übrigen von den Deutschen Jugendorga-
nisationen ,— in diesem Fall vom Deutschen Bundes-
jugendring — in voller Unabhängigkeit geschlossen. 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß „frei-
heitliche politische deutsche Jugendorganisationen" 
die Teilnahme an der Schlußabstimmung wegen in-
haltlicher Bedenken abgelehnt haben. Ihr ist ledig-
lich bekannt, daß die Mitgliedsorganisationen des 
Ringes politischer Jugend — Junge Union, Jung-
sozialisten und Jungdemokraten — auf dem 
Deutsch-Polnischen Jugendforum Gaststatus hatten 
und die Junge Union unter Berufung auf diesen Gast-
status an der Abstimmung über das Abschlußkom-
munique nicht teilnahm. 

Anlage 51 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 55 und 56) : 

Wieviel medizinische Forschungsprojekte werden von der Bun-
desrepublik gefördert, bei denen Doppelblindversuche durchge-
führt werden, wie oft und von wem ist dabei die ethische und 
strafrechtliche Unbedenklichkeit eindeutig geklärt worden —
auch nach den strengen Kriterien von Fincke und der in Tokio 
revidierten Deklaration von Helsinki? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu ergrei-
fen, um die Anzahl der kontrollierten klinischen Versuche, die 
gegen das Interesse der beteiligten Patienten gerichtet sind, 
wirksam zu verringern und zu verhindern, daß sich Ärzte oder 
Arzneimittelhersteller durch die Forderung der Zweiten EG- Prüfrichtlinie, daß die Wirksamkeit von Arzneimitteln grund-
sätzlich durch den kontrollierten klinischen Versuch bewiesen 
werden solle, zu ethisch bzw. nach Fincke strafrechtlich fragwür-
digem Handeln veranlaßt fühlen? 
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Zu Frage B 55: 

Von der Bundesregierung werden zur Zeit keine 
medizinischen Forschungsprojekte dieser Art ge-
fördert. 

Zu Frage B 56: 

Nach Auffassung der Bundesregierung gewährlei-
sten die §§ 40 und 41 des Arzneimittelgesetzes einen 
ausreichenden Interessenschutz derjenigen Perso-
nen, die sich für eine klinische Prüfung zur Verfü-
gung stellen. 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß auch 
kontrollierte klinische Versuche entsprechend der 
EG-Prüfrichtlinie nicht gegen ethische und straf-
rechtliche Grundsätze verstoßen dürfen. 

Wie ich bereits in der Beantwortung einer An-
frage von Herrn Abgeordneten Hansheinrich 
Schmidt (Protokoll der 105. Sitzung, Seite 8363) mit-
geteilt habe, werde ich die Gesundheitsbehörden der 
Länder bitten, bei der Durchführung des Arzneimit-
telgesetzes der Einhaltung der Vorschriften über die 
klinische Prüfung mehr als bisher ihre besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Anlage 52  
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen B 57 und 58) : 

Wann erfolgen die Ausschreibungen für den Teilabschnitt der 
neuen B 44 Stockstadt/Dornheim, soweit der Bau der Trassen-
führung nach Abschluß des Planfeststellungsverfahrens rechts-
kräftig ist? 

Hat die Lufthansa die Entwicklungsmöglichkeiten des euro-
päisch-chinesischen Luftverkehrs auch inzwischen in Peking an 
Ort und Stelle geprüft, um mittelfristig rechtzeitig Peking in ihr 
Flugliniennetz einzubeziehen? 

Zu Frage B 57: 

Die Arbeiten zur Aufstellung der Ausschreibungs-
unterlagen für den südlichen, rechtskräftig planfest-
gestellten Streckenabschnitt der B 44 zwischen Dorn-
heim und Stockstadt sind, wie mir die hessische 
Straßenbauverwaltung mitgeteilt hat, im Gange. 

Unter der Voraussetzung, daß die Vereinbarungen 
mit den zahlreichen Leistungsträgern über die Ko-
stenbeteiligung noch in diesem Jahr abgeschlossen 
werden können, soll die Ausschreibung der Bau-
arbeiten Anfang 1979 erfolgen. 

Zu Frage B 58: 

Die Lufthansa ist dabei, auf Grund der zwischen-
zeitlich eingetretenen Entwicklung die technischen 
und wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen bal-
digen Anflug von Peking erneut zu prüfen und wird 
hierzu demnächst auch eine Delegation nach Peking 
entsenden. 

Anlage 53 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten . Daubertshäuser (SPD) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 59 und 60) : 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß durch eine 
transparentere Gestaltung des Auskunftsverfahrens bei der 
Flensburger Verkehrssünderkartei eine wesentliche verkehrs-
erzieherische Wirkung im Sinne der Verkehrssicherheit ent-
steht, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie darauf? 

Hat die Bundesregierung die Absicht, das jetzige Auskunfts-
verfahren zu entbürokratisieren und die Auskunft allgemeinver-
ständlich darzustellen? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß es 
dem berechtigten Informationsinteresse des einzel-
nen Kraftfahrers dient, das Auskunftsverfahren 
transparenter zu gestalten. Damit kann u. U. auch 
eine verkehrserzieherische Wirkung verbunden 
sein. 

In die derzeit stattfindende Überarbeitung des 
Mehrfachtäter-Punktsystems ist daher auch das Aus-
kunftsverfahren aus dem Verkehrszentralregister 
mit einbezogen worden. 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Rühe (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2117 Frage B 64) : 

Kann die Bundesregierung Meldungen bestätigen, nach denen 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ein Zu-
schuß für den notwendigen Neubau von drei Rettungsbooten ab-
gelehnt wurde, weil dies nicht im Sinne der einschlägigen 
Richtlinien sei, und ist die Bundesregierung gegebenenfalls be-
reit, die ergangene Entscheidung zu überprüfen und eine Schiff-
fahrtshilfe zu gewähren? 

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) hat nicht — wie Anfang September 
1978 verschiedentlich in der Presse zu lesen war — 
beim Bundesminister für Verkehr eine finanzielle 
Unterstützung ihrer in Fahrt befindlichen drei großen 
Seenotkreuzer beantragt. Sie  überlegt vielmehr den 
Bau eines weiteren Rettungskreuzers, für den sie 
Mittel bereits angesammelt hat. Zur teilweisen Fi-
nanzierung dieses Neubaus hat die DGzRS eine 
Schiffahrtshilfe (Neubauzuschüsse) beantragt, wie 
sie nach der Zweckbestimmung ,des entsprechenden 
Haushaltstitels jedoch nur für gewerbsmäßig ge-
nutzte Handelsschiffe im .Rahmen von Schiffahrts-
förderungsprogrammen des Bundes gewährt wer-
den können. Die Gesellschaft ist deshalb auf andere 
Möglichkeiten und Hilfen bei der Finanzierung des 
Neubaues aus öffentlichen Mitteln hingewiesen 
worden. 

Anlage 55 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2117 Frage B 65) : 
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Verschweigt die Bundesregierung Einzelheiten von geplanten 
Auflassungen von Haltestellen im Zuge von Modellvorhaben 
der Deutschen Bundesbahn im Bereich der Bundesbahndirektion 
Nürnberg — und wenn ja, weshalb —, obwohl über diese Pla-
nungen die Bundesbahndirektion Würzburg bereits schriftlich 
z. B. die eventuelle Auflassung der Bahnhöfe Gambach und 
Wernfeld bestätigte, und ist die Bundesregierung nun auch be-
reit, die Planungen mit Details zu erläutern, wie dies in meiner 
Anfrage vom 18. September (Drucksache 8/2099, Nr. 168) erbeten 
war? 

Wie mir die Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn auf Anfrage erneut bestätigte, wird die 
Entscheidung über neue Teststrecken im Regional-
eilzug-System erst Ende dieses Jahres getroffen 
werden. Im übrigen ist für Planungen dieser Art 
allein die Deutsche Bundesbahn zuständig. 

Anlage 56 

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Fragen B 66 und 67): 

Welche Richtlinien und Verfahren der Bürger- bzw. Behörden-
beteiligung gelten bei der Beseitigung von Baumbeständen an 
Bundesstraßen, und wurde gegen diese Bestimmungen bei der 
Baumfällaktion des Landesstraßenbauamts an der B 58 zwischen 
Haltern—Lippramsdorf und Dorsten--Wulfen verstoßen? 

Inwieweit, in welchen Abschnitten und für wie lange ist der 
Bau der A 31 (Emslandlinie) durch negative Ratsbeschlüsse der 
betroffenen Gemeinden wie Klagen anliegender Bürger behin-
dert, und wirkt sich dies auf den Bau im Bereich Dorsten aus? 

Zu Frage B 66: 

In Ausübung der den Ländern gemäß Art. 90 
Grundgesetz obliegenden Verwaltung der Bundes-
fernstraßen hat das Land Nordrhein-Westfalen be-
reits "vor Jahren „Richtlinien für den Bestand von 
Straßenbäumen" erlassen. In diesen Richtlinien sind 
Kriterien und Beteiligungsverfahren für Baumfällun-
gen geregelt. Nach Auskunft des Landes Nordrhein-
Westfalen wurden bei dem aus Verkehrssicherheits-
gründen notwendigen Fällen der Bäume an der B 58 
diese Richtlinien beachtet. 

Zu Frage B 67: 

Das Land Nordrhein-Wetsfalen führt zur Zeit in 
den Bereichen der Gemeinden Bottrop — Kirchhel-
len — Dorsten für den Bau der A 31 Planfeststel-
lungsverfahren durch. 

Nach Auskunft des Landes liegen in diesen Ver-
fahren keine gegen die A 31 gerichteten Einwen-
dungen der betroffenen Gemeinden vor. Es ist zur 
Zeit nicht abzusehen, ob Bürger gegen den noch zu 
erlassenden Planfeststellungsbeschluß klagen wer-
den und ob ggf. dies den Bau der A 31 verzögern 
könnte. 

Anlage 57 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Langguth (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Fragen B 68 und 69) : 

Welche Gründe liegen vor, daß im Zusammenhang mit der in 
Kürze erfolgenden Aufnahme des Betriebs der S-Bahn von 
Stuttgart über Esslingen nach Plochingen an lediglich zwei Halte

-

stellen, nämlich in Oberesslingen und in Plochingen, Autopark-
plätze für S-Bahnbenutzer (Park-and-Ride-Plätze) eingerichtet 
werden sollen, jedoch nicht in Esslingen (Hauptbahnhof), Ess-
lingen-Mettingen, Esslingen-Zell und Altbach? 

Welche Gründe liegen vor, daß die bisher lediglich für Ober-
esslingen und Plochingen geplanten Park-and-Ride-Plätze noch 
nicht rechtzeitig zur Eröffnung der S-Bahn am 1. Oktober 1978 
zur Verfügung stehen, daß in beiden Fällen noch nicht einmal 
der Baubeginn feststeht, und was gedenkt die Deutsche Bundes-
bahn zu tun, daß in absehbarer Zeit die notwendigen Parkplätze 
zur Verfügung stehen? 

Zu Frage B 68: 

Das Investitionsprogramm für P +R-Plätze an S

-

Bahnhaltestellen wurde — unter Berücksichtigung 
der vorhandenen, zum Teil nicht ausgelasteten Park-
plätze — von einer Arbeitsgruppe der Verbund-
kommission in Abstimmung mit der Deutschen 
Bundesbahn (DB) und den Kommunen erarbeitet. 
Nach diesem vom Bundesminister für Verkehr auf 

1 Antrag des Landes Baden-Württemberg und der DB 
genehmigten Programm ist in Esslingen Hbf, Ess-
lingen-Mettingen, Zell und Altbach entsprechend 
dem ermittelten Bedarf der Ausbau von zusätzlichen 
P + R -Anlagen nicht vorgesehen. 

Zu Frage B 69: 

Dem Antrag des Landes Baden-Württemberg auf 
Zustimmung zum Ausbau der P+R-Plätze liegt u. a. 
folgende Erklärung zugrunde: 

„Die Gemeinden haben sich bereit erklärt, die 
P+R-Anlagen im Auftrag der DB zu bauen und 
später die Unterhaltung und Betriebspflicht zu über-
nehmen. Entsprechende Vereinbarungen zwischen 
DB ,  und Gemeinden werden abgeschlossen, sobald 
dem Vorhaben endgültig zugestimmt wurde. Ein 
Mustervertrag ist bereits erarbeitet." 

Der Bundesminister für Verkehr hat im August 
1977 dem Ausbau der P+R-Plätze zugestimmt. Nach 
Auskunft der DB war die Stadt Esslingen bisher 
jedoch nicht bereit, eine Vereinbarung nach den 
erarbeiteten Mu stern mit der DB abzuschließen. 
Für die P +R-Anlage in Plochingen konnten bisher 
die Planungen noch nicht abgeschlossen werden. Die 
DB wird mit den Städten Esslingen und Plochingen 
weiter in Verbindung bleiben. 

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2117 Fragen B 70 und 71): 

Wie begründet die Bundesregierung die im § 9 des Bundes-
fernstraßengesetzes festgelegten Mindestabstände für Hochbau-
ten und andere bauliche Anlagen? 

In welchen begründeten Fällen sind Ausnahme zulässig? 

Zu Frage B 70: 

Die Anbauverbotszone (§ 9 Abs. 1 FStrG) und die 
Anbaubeschränkungszone (§ 9 Abs. 2 FStrG) sind 
im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs erforderlich. Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs hängen nicht allein vom Straßenzustand 
ab, sondern in einem wesentlichen Maße auch von 
den baulichen Verhältnissen im Nachbarbereich der 
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Straße. Das ist desto mehr der Fall, je dichter und 
schneller der Verkehr oder je enger die räumliche 
Beziehung zwischen Nachbargrundstück und Straße 
ist. Daraus ergibt sich sowohl die Abstufung in Ver-
bots- und Beschränkungszone als auch die unter-
schiedliche Bemessung dieser Schutzzonen an Bun-
desautobahnen und an Bundesstraßen. Störend wirkt 
jede Sichtbehinderung und jede Ablenkung des 
fließenden Verkehrs durch bauliche Anlagen sowie 
jeder über Zufahrten und Zugänge auf die Durch-
gangsstraße fließende Verkehr. Erschweren können 
bauliche Anlagen den beabsichtigten Ausbau der 
Straße zur Anpassung an eine bereits eingetretene 
oder zu erwartende Verkehrsentwicklung. 

Zu Frage B 71: 

Ausnahmen vom Anbauverbot (§ 9 Abs. 1 FStrG) 
kann die Straßenbaubehörde nach § 9 Abs. 8 FStrG 
zulassen, wenn das Verbot im Einzelfall zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen 
(Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Ausbau-
absichten, Straßenbaugestaltung) vereinbar ist oder 
wenn das Wohl der Allgemeinheit die Abweichung 
erfordert. Im Falle der Anbaubeschränkung (§ 9 
Abs. 2 FStrG) ist bereits die Versagung der Zustim-
mung der Straßenbaubehörde zur Baugenehmigung 
an die Voraussetzung gebunden, daß sie wegen der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Aus-
bauabsichten oder der Straßenbaugestaltung erfor-
derlich ist (§ 9 Abs. 3 FStrG) andernfalls ist die 
Zustimmung zu erteilen. 

Die Beurteilung hängt jeweils von den Umständen 
des Einzelfalles ab. 

Anlage 59 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Immer (Altenkirchen) 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen B 72 und 73) : 

Inwieweit kann dafür Sorge getragen werden, daß im Falle 
einer Errichtung der Ortsumgehung Hasselbach im Zuge der 
Bundesstraße 8 durch die notwendige Trassierung der später 
notwendige Bau einer Umgehung des Ortes Weyerbusch nicht 

• erschwert oder sogar unmöglich gemacht wird? 

Inwieweit ist die Bundesregierung in der Lage und bereit, im 
Rahmen einer Neukonzeption für die großräumigen Verkehrs-
verbindungen unter Beibehaltung der Haushaltsansätze einerseits 
weniger wichtige Bundesstraßen im Einvernehmen mit den Län-
dern in Landesstraßen, wichtige Verbindungen im Rang von 
länderübergreifenden Landesstraßen jedoch in Bundesstraßen 
umzuwidmen? 

Zu Frage B 72: 

Unterlagen über die angesprochenen Bauvorhaben 
im Zuge der Bundesstraße 8 im Bereich Hasselbach-
Weyerbusch liegen dem Bundesminister für Ver-
kehr noch nicht vor. Nach Auskunft der für die Pla-
nung im Auftrag des Bundes zuständigen Landes-
straßenbauverwaltung von Rheinland-Pfalz werden 
z. Z. die Möglichkeiten für eine kleine Ortsumge-
hung Hasselbach untersucht. Für diese Maßnahme 
ergeben sich durch die Berücksichtigung auch einer 
Ortsumgehung von Weyerbusch besondere Schwie-
rigkeiten. Deshalb soll für Weyerbusch nur von 

einem Ausbau der Ortsdurchfahrt ausgegangen wer-
den. 

Zu Frage B 73: 

Im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, der 
eine gesetzliche Grundlage darstellt, ist der Bedarf 
an Maßnahmen für den Ausbau des Bundesfernstra-
ßennetzes festgelegt. Für die Erfüllung dieses Be-
darfs kann neben dem Aus- und Neubau von Bun-
desfernstraßen grundsätzlich auch die Übernahme 
bzw. Umstufung (erforderlichenfalls mit Ausbau) 
einer vorhandenen Straße aus dem nachgeordneten 
Straßennetz in Betracht kommen. Eine weitergehen-
de generelle Aussage kann nicht gemacht werden. 
Die Entscheidung im Einzelfall kann nur nach einge-
hender Überprüfung der gegebenen Verhältnisse ge-
troffen werden. Die Bereitstellung von Mitteln rich-
tet sich in jedem Fall nach den tatsächlich erforder-
lichen Maßnahmen. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (München) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Frage B 74) : 

Welchen Status soll nach Auffassung der Bundesregierung die 
Schiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau-Kanal erhalten? 

Die Schiffahrtsstraße Main-Donau-Kanal ist eine 
nationale Wasserstraße. 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Bindig (SPD) (Druck-
sache 8/2117 Fragen B 75 und 76) : 

Welche konkreten Baumaßnahmen sollen mit dem im Haus-
haltsplan für das Jahr 1979 angesetzten Betrag in Höhe von 
11 Millionen DM im Zuge der A 881 Singen—Konstanz (Schwei-
zer Grenze) (Kapitel 12 10 Titel 741 17) finanziert werden? 

Welche Strecken, Teilstrecken und Bahnen von Bundesfernstra-
ßen in den Kreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Biberach 

hat das Land Baden-Württemberg dem Bund im Rahmen der 
zur Zeit laufenden Arbeiten zur zweiten Fortschreibung des 
Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen zur Aufnahme in die 
höchste Dringlichkeit vorgeschlagen, und hat das Land Baden- 
Württemberg diese Vorschläge zusätzlich mit Hinweisen ver-
sehen, welche der Vorschläge besonders dringlich sind, falls 
nicht alle Vorschläge zur Aufnahme in die höchste Dringlich-
keitsstufe realisiert werden können? 

Zu Frage B 75: 

Mit dem im Entwurf für den Bundeshaushalt 1979 
angesetzten Betrag von 11 Millionen DM für den 
Neubau der A 881 Singen—Konstanz (Schweizer 
Grenze) soll der Baubeginn des Streckenabschnitts 
Singen—Allensbach (6 Millionen DM) und die Fort-
setzung der Bauarbeiten an der Rheinbrücke Kon-
stanz (5 Millionen DM) finanziert werden. 

Zu Frage B 76: 

Das Land Baden-Württemberg hat dem Bundes-
minister für Verkehr als Grundlage für die Über-
prüfung des Bedarfsplanes zunächst alle die Maß- 
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nahmen gemeldet, die bis 1985 fertiggestellt oder in 
der Baudurchführung weit fortgeschritten sein wer-
den. 

Der Bundesminister für Verkehr hat die Länder 
in einer Minister-Besprechung am 12. September 
1978 aufgefordert, die darüber hinaus aus ihrer Sicht 
wichtigen und vordringlichen Bauvorhaben bis zum 
1. November 1978 zu melden. 

Der Eingang der Anmeldungen bleibt zunächst ab-
zuwarten. 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Hoffmann (Hoya) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 77 und 78): 

Hält es die Bundesregierung für vertretbar, daß im Zuge der 
• Wegweisung auf der Autobahn Hannover—Helmstedt jeglicher 

Hinweis auf die Stadt Wolfsburg fehlt? 

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, ein wie gro-
ßer Teil des Verkehrsaufkommens auf der Autobahn Hannover—
Helmstedt die Stadt Wolfsburg als Fahrziel hat? 

Zu Frage B 77: 

Es trifft nicht zu, daß an der Bundesautobahn A 2 
Hannover—Helmstedt ein Hinweis auf die Stadt 
Wolfsburg fehlt. 

Wolfsburg ist aus Richtung Hannover an der 
Anschlußstelle Braunschweig-Ost und aus Richtung 
Helmstedt an der Anschlußstelle Königslutter als 
Ausfahrtziel angezeigt. 

Zu Frage B 78: 

Der Bundesregierung sind Zahlen bzw. Unter-
lagen über den Anteil des Zielverkehrs Wolfsburg 
am Gesamtverkehr der BAB A 2 (Hannover—Helm-
stedt) nicht bekannt. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2117 Frage B 79): 

Inwieweit beeinträchtigen Rostschutzanstriche und Abwässer 
der Auflieger in der Geltinger Bucht die Wasserqualität in der 
Urlaubsbucht an der nördlichsten deutschen Förde? 

In der Geltinger Bucht liegen zur Zeit 13 Fracht-
schiffe auf. Für jedes Fahrzeug wird vom zuständi-
gen Wasser- und Schiffahrtsamt eine schiffahrt-
polizeiliche Genehmigung mit bestimmten Auflagen 
erteilt und außerdem ein Nutzungsvertrag abge-
schlossen. In den Nutzungsverträgen ist ausdrück-
lich ausgeführt, daß der Unternehmer (Reederei) 
verpflichtet ist, Abfälle aller Art (einschl. 01- und 
Schmierstoffrückstände) an Bord zu sammeln und 
an Land abzugeben. Diesen Auflagen wird von den 
Besatzungen nachgekommen, so daß eine Beein-
trächtigung der Wasserqualität insoweit nicht ein-
treten kann. 

Die von den Schiffen üblicherweise verwandten 
Rostschutz- und sonstigen Anstriche haben keine 
aktiven Auswirkungen auf die Gewässer. Es kann 
deshalb ausgeschlossen werden, daß die Wasser-
qualität hierdurch beeinträchtigt wird. 

Im übrigen sind für die Reinhaltung der Gewäs-
ser die Länder, in diesem Falle das Land Schleswig-
Holstein zuständig. Bisher sind von Schleswig- Hol-
stein keine Beanstandungen in dieser Angelegenheit 
bekanntgeworden. 

Anlage 64 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Schäuble (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117Fragen B 80, 81, 82 und 88): 

Wird die Einführung eines anerkannten Berufsbilds für die 
Ausbildung im einfachen nichttechnischen Postdienst im Jahr 
1979 die Deutsche Bundespost veranlassen, die Zahl der Aus-
bildungsplätze im einfachen nichttechnischen Postdienst — und 
gegebenenfalls in welchem Umfang — zu erhöhen, um damit 
einen Beitrag zur Übewindung des Mangels an Ausbildungs-
plätzen zu leisten? 

Wann ist mit der entsprechenden Einführung eines anerkann-
ten Berufsbilds im mittleren nichttechnischen Postdienst zu rech-
nen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Beförderungsstau im 
gehobenen und im höheren nichttechnischen Postdienst? 

Wann ist mit einer Vereinheitlichung der Bundeslaufbahnver-
ordnung auch für den Postdienst zu rechnen? 

Zu Frage B 80: 

Im Hinblick auf die künftige Ausbildung der 
Nachwuchskräfte für den einfachen Postdienst in 
einem Ausbildungsverhältnis nach dem Bundesbil-
dungsgesetz hat die Deutsche Bundespost in den 
letzten Jahren die Einstellungen von Hauptschulab-
gängern stark erhöht: 

1974: rd. 2 300 

1975: rd. 1 800 

1976: rd. 1 900 

1977: rd. 3 000 

1978: rd. 4 000 

An eine weitere Erhöhung der Nachwuchsquote 
für den einfachen Postdienst in den nächsten Jahren 
ist nicht gedacht, weil kein entsprechender Bedarf 
besteht. 

Zu Frage B81: 

Die Ausbildungsgänge für die Nachwuchskräfte 
der mittleren nichttechnischen Beamtenlaufbahn 
sind vom Bundesminister des Innern als Ausbil-
dungsgänge für die Gewinnung von Nachwuchskräf-
ten anerkannt. Zur Zeit wird aber die Frage geprüft, 
ob es möglich ist, die Ausbildung der Angestellten 
(insbesondere der weiblichen) in eine Ausbildung 
nach beamtenrechtlichen Bestimmungen umzugestal-
en. Aussagen lassen sich über den voraussichlichen 
Zeitpunkt einer etwaigen Umgestaltung der  bisheri-
gen Ausbildung zur Zeit nicht machen. 
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Zu Frage B 82: 

Ein Beförderungsstau, d. h. lange Wartezeiten bis 
zur Übertragung eines Beförderungsamtes, tritt 
zwangsläufig dann auf, wenn bei ausgeschöpften 
Stellenobergrenzen eine ungleichmäßige Altersstruk-
tur in einer Laufbahn vorliegt, so daß nur wenige 
Planstellen durch Abgänge zurückfließen, jedoch 
eine hohe Anzahl von Beamten auf Beförderungen 
wartet. Entsprechendes gilt für den sogenannten 
Verwendungsstau, bei dem ein Engpaß an Beförde-
rungs-Dienstposten vorliegt. Den Klagen der Beam-
ten über Beförderungs- oder Verwendungsstau liegt 
die Annahme zugrunde, der Dienstherr müsse für 
die Beamten eine mittlere Berufserwartung sicher-
stellen, d. h., eine mittlere Wartezeit für die Beförde-
rung in die nächsthöhere Besoldungsgruppe dürfte 
nicht überschritten werden. 

Derartige Gedanken über garantierte Beförde-
rungserwartungen sind jedoch sowohl dem Lauf

-

bahnrecht als auch dem geltenden Besoldungsrecht 
mit  den Stellenobergrenzen des § 26 Bundesbesol-
dungsgesetz fremd. Auch die Weiterentwicklung 
des Grundsatzes der funktionsgerechten Besoldung 
gemäß § 18 Bundesbesoldungsgesetz wird die be-
klagten Schwierigkeiten nicht beseitigen, sondern 
eher noch verschärfen. Eine Verlängerung der War-
tezeiten zur Beförderung in  das  erste Beförderungs-
amt ist außerdem durch die Entbündelung der Plan-
stellen durch das Haushaltsstrukturgesetz (Art. 1, 
§ 1 Abs. 3 HStruktG) verursacht. 

Z. Z. finden Gespräche zwischen den beteiligten 
Ressorts statt, die klären sollen ob die Wartezeiten 
im gehobenen nichttechnichen Dienst der  Deutschen 
Bundespost länger sind als die Wartezeiten, die sich 
aus den besoldungsrechtlichen Bestimmungen über 
den Anteil der Beförderungsämter bei gleichmäßiger 
Altersschichtung ergeben würden, ob deshalb Maß-
nahmen geboten sind und ob ggf. eine gewisse Er-
leichterung im Rahmen bestehender besoldungs-
rechtlicher Möglichkeiten geschaffen werden kann. 

Zu Frage B 83: 

Die Bundeslaufbahnverordnung gilt für alle Bun-
desverwaltungen gleichmäßig. Die Deutsche Bundes-
post hält die Bestimmungen der Bundeslaufbahnver-
ordnung ein. 

Anlage 65 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Fuchs (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 84) : 

Beabsichtigt der Bundespostminister, die Postschalter als An-
nahmestellen für Lotto und Toto zu nutzen und andere bisher 
privaten Firmen vorbehaltene Dienste einzuführen, und hält ge-
gebenenfalls die Bundesregierung solche Absichten mit markt-
wirtschaftlichen Grundsätzen, insbesondere mit der Erhaltung 
mittelständisch Unternehmen, für vereinbar? 

Die Deutsche Bundespost beabsichtigt nicht, die 
Postschalter als Annahmestellen für Lotto und Toto 
zu nutzen. Sie wird wie bisher ihr Dienstleistungs-
angebot markt- und kundenorientiert gestalten und 

dabei die Grundsätze der Politik der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere auch der Wirtschafts-
politik, beachten. 

Anlage '66 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Dr. Hartenstein 
(SPD) (Drucksache 8/2117 Fragen B 85, 86, 87 
und 88) : 

Trifft es zu, daß die Deutsche Bundespost die Absicht hat, 
auf bestimmten Strecken ihre Paketpost mit eigenen Lastkraft-
wagen zu befördern statt mit der Deutschen Bundesbahn? 

Gibt es Strecken, auf denen der Pakettransport schon auf diese 
Weise durchgeführt wird, und wenn ja, welches sind diese 
Strecken? 

Wie werden diese Maßnahmen gegebenenfalls begründet, und 
gibt es Pläne zu einem weiteren Ausbau der Paketbeförderung 
durch Lastkraftwagen bei der Deutschen Bundespost? 

Wie hoch sind bereits vorhandenen und eventuell weiteren 
Einnahmeausfälle der Deutschen Bundesbahn durch die Ver-
lagerung des Pakettransports auf die Straße? 

Zu Frage B 85: 

Im Interesse einer optimalen Beförderungsdauer 
für Postsendungen wird . die Deutsche Bundespost 
auch künftig nicht darauf verzichten können, im 
Anfangs- und Endverkehr sowie im Nahverkehr die 
Postbeförderung allgemein — nicht nur die der 
Pakete — von der Schiene auf die Straße zu ver-
lagern. 

Im Fernverkehr hält die Deutsche Bundespost 
auch weiterhin daran fest, die Sendungen grund-
sätzlich auf dem Schienenwege zu befördern. 

Zu Frage B 86: 

Die Umstellung der Postsachenbeförderung von 
der Schiene auf die Straße wurde bereits vor Jahr-
zehnten eingeleitet und erfaßte den Flächenverkehr 
in allen Teilen der Bundesrepublik. 

ZuFrageB 87: 

Die Gründe für die Verlegung der Postsachen-
beförderung liegen zum Teil in Rationalisierungs-
maßnahmen der Deutschen Bundesbahn: 

— Die Elektrifizierung und Beschleunigung der 
Züge im Nahverkehr führte zu Haltezeitverkür-
zungen, die es den Bahnposten nicht mehr er-
laubten, an den Stationen größere Mengen von 
Ladung auszutauschen. 

— Als Nahverkehrszüge wurden Triebwageneinhei-
ten und Wendegarnituren eingesetzt, die keine 
Bahnpostwagen mehr mitführen konnten. 

— Die für die Postbeförderung wichtigen Verkehrs-
verbindungen frühmorgens und spätabends wur-
den eingeschränkt und auf vielen Strecken ganz 
eingestellt. 

— Auf Nebenstrecken wurde der Schienenverkehr 
durch Busbetrieb ersetzt. 

Hinzu kommen postbetriebliche Gründe. Das stän-
dig steigende Postaufkommen ist rationell nur zu 
bewältigen durch Konzentration der Bearbeitung im 
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Abgangs- und Zielgebiet auf leistungsfähige Fern-
verkehrsknoten mit fest umrissenen Einzugs- und 
Versorgungsbereichen. Die im Fernverkehr auf dem 
Schienen- und Luftweg erzielten Beschleunigungen 
in der Postbeförderung müssen auch im Nah- und 
Kurzstreckenverkehr wirksam werden. So brachte 
u. a. der Haus-Haus-Verkehr von Postamt zu Post-
amt eine wesentliche Verbesserung der Betriebsab-
läufe, spürbare Laufzeitverbesserungen und schließ-
lich auch erhebliche Kosteneinsparungen. 

Zu Frage B 88: 

Die Umstellung steht unter dem Zwang größt-
mögliche Schnelligkeit in der Beförderung von 
Postsendungen zu erzielen oder zu erreichen. Zah-
lenmäßige Angaben darüber, welche Einnahmen 
der Deutschen Bundesbahn zufließen würden, wenn 
alle Transporte noch auf der Schiene durchgeführt 
würden, hätten allenfalls einen rechnerischen Wert. 
Dagegen ist die Entwicklung der Postbeförderung 
auf der Schiene seit 1955 durch folgende Zahlen 
gekennzeichnet: 

An Achskilometervergütung zahlte die Deutsche 
Bundespost an die Deutsche Bundesbahn 

1955 für rd. 346 Millionen Achskilometer 
rd. 84 Millionen DM 

1975 für 	343 Millionen Achskilometer 
308 Millionen DM und 

1977 für 	352 Millionen Achskilometer 
330 Millionen DM. 

Anlage 67 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 89) : 

Welche Gründe haben das Bundesministerium veranlaßt, zu 
verfügen, daß einerseits vor der Vorstellung eines neuen Kunst-
stoffernsprechhäuschens am 29. September 1978 in Limburg durch 
den Bundespostminister an anderen Orten der Bundesrepublik 
Deutschland keine weiteren aufgestellt werden dürfen, anderer-
seits aber sichergestellt werden muß, daß die Erprobungsserie 
von 200 Stück bis zum 6. Oktober 1978 in Betrieb genommen 
werden soll, und ist dies in unmittelbarem Zusammenhang mit 
den hessischen Landtagswahlen zu sehen? 

Die Inbetriebnahme neuer technischer Einrichtun-
gen ist ein Mittel der Selbstdarstellung des Unter-
nehmens Deutsche Bundespost in der Öfentlichkeit. 
Derartige Öfffentlichkeitsarbeit kann jedoch nur 
erfolgreich sein, wenn die Einrichtungen nicht vor 
der öffentlichen Übergabe in Betrieb genommen 
werden. 

Deshalb wurden die Oberpostdirektionen gebeten, 
im Interesse einer frühzeitig beginnenden Erpro-
bung — und damit im Interesse der Postkunden — 
die  Aufstellungsorte so vorzubereiten, daß die ge-
samte Serie von 200 Fernsprechhäuschen, die sich 
gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt, in der 
Woche vom 2. bis 6. Oktober 1978 aufgestellt und 
so schnell wie möglich in Betrieb genommen wird. 

Bundesminister Gscheidle wird das neue Fern-
sprechhäuschen in Bonn der Öffentlichkeit vorstel-
len. Ein Zusammenhang mit der hessischen Land-
tagswahl ist damit ausgeschlossen. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Schrift- 
lichen Fragen des Abgeordneten Jäger (Wangen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2117 Fragen B 90 und 91) : 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über das gegen-
wärtige Schicksal des in der DDR inhaftierten durch sein „Mani-
fest eines Christen im Sozialismus" bekannt gewordenen Inge-
nieurs Rainer Bäurich, und hat sie bei der DDR-Regierung be-
reits Schritte unternommen, um auf seine Freilassung hinzu-
wirken? 

Trifft die im DDR-Fernsehen gemeldete Nachricht zu, daß zu-
sammen mit den Berlinern Jürgen Hering und Regina 
Kieser das kleine Kind Regina Kiesers festgenommen und in 
einem Ost-Berliner Kinderheim untergebracht worden sei, und 
was hat  die  Bundesregierung bejahendenfalls unternommen, um 
gegen diesen rechtswidrigen Zugriff gegen ein unschuldiges 
Kind vorzugehen? 

Zu Frage B 90: 

Rainer Bäurich ist am 7. April 1978 vom Bezirks-
gericht Dresden nach §§ 106 und 108 StGB/DDR zu 
5 Jahren und 6 Monaten Freiheitsentzug verurteilt 
worden. 

Nach letzten Erkenntnissen befindet sich Rainer 
Bäurich in der Haftanstalt Brandenburg. 

Die Bundesregierung hat ihn in die besonderen 
Bemühungen um politische Häftlinge in der DDR 
mit dem Ziel einbezogen, die vorzeitige Entlassung 
aus der Haft — möglichst in die Bundesrepublik 
Deutschland — zu erreichen. 

Zu Frage B 91: 

Es trifft zu, daß Frau Regina Kieser festgenommen 
worden ist. Ihr Sohn Vincent, geb. 9. November 
1976, befindet sich seit diesem Ereignis in einem 
Kinderheim in der DDR. Von einer „Festnahme" 
kahn man insoweit nicht sprechen. 

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Deutschen Demokratischen Re-
publik ist im Interesse des Kindes am 21. und 
22. September 1978 beim Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten der DDR vorstellig geworden. 
Das Ministerium teilte am 26. September 1978 mit, 
daß das Kind in der laufenden Woche, voraussicht-
lich am 28. September 1978, den Behörden der Bun-
desrepublik Deutschland überstellt werden würde; 

Mit den Angehörigen von Frau Kieser bestand 
laufend Kontakt. 

Anlage 69 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Würzbach (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 92) : 
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Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß für das ge-
plante' „Deutsche Polar-Institut" zur raschen und systematischen 
Entwicklung deutscher Antarktisforschung durch die schon be- 

' stehenden wissenschaftlichen, personellen und apparativen Ka-
pazitäten durch günstige Raum- und Verkehrsbedingungen und 
durch Vorarbeiten des dann benachbarten wissenschaftlichen 
Potentials des Instituts für Meereskunde und des geologisch

-

paläontologischen Instituts und noch weiterer fachlich verwand-
ter Institute die Universität Kiel als Standort sich geradezu 
anbietet, und wird die Bundesregierung diese umfassenden Vor-
züge bei der Festlegung des Standorts berücksichtigen? 

Für die Ansiedlung des geplanten deutschen Po-
larforschungsinstituts liegen Bewerbungen von meh-
reren Bundesländern vor. Die Frage des Instituts-
rahmens und seines Standortes wird im Zusammen-
hang mit der Erarbeitung des wissenschaftlichen 
Programms für den Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland zur Antarktisforschung geklärt, dabei 
werden die zuständigen Bundes- und Landesbehör-
den beteiligt, sowie weitere Gespräche mit den 
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen ge-
führt. Die Verhandlungen dauern an. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schrift- 
liche Frage des Abgeordneten Rühe (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 93) : 

Trifft es zu, daß Bundesminister Dr. Schmude in Hamburg 
Kritik an der Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirt-
schaft über die Leistungsfähigkeit der Schüler geäußert hat, und 
wenn ja, teilt die Bundesregierung diese Kritik, und welche 
Unterlagen und Belege kann die Bundesregierung gegebenen-
falls anführen für die These von Bundesminister Dr. Schmude, 
nach der die Schüler heute mehr leisten als früher? 

Herr. Bundesminister Schmude hat in Hamburg 
keine Kritik an der Untersuchung des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft über die Leistungsfähigkeit 
der Schüler geäußert. 

Während eines Gesprächs anläßlich seines Be-
suchs bei der Gesamtschule Mümmelmannsberg in 
Hamburg hat ein Vertreter der Industrie- und Han-
delskammer Hamburg auf Prüfungsergebnisse von 
Schülern hingewiesen, nach denen Rechnen und 
Schreiben in vielen Fällen mangelhaft sei. 

In einer persönlich-reflektierenden Bemerkung 
kommentierte Herr Bundesminister Schmude diesen 
Sachverhalt mit dem Hinweis auf die rasche Verän-
derung und den wachsenden Erkenntnisstand der 
Wissenschaften heute, die ihre Auswirkungen auf 
den Unterricht in der Schule hat. Bestimmte Lern-
inhalte, vor allem in den Fächern Mathematik und 
Deutsch, werden früher in den Unterricht aufge-
nommen. Hinzu treten neue Aspekte aus der Umwelt 
und der Arbeitswelt. 

Diesen veränderten und sich ständig weiter ver-
ändernden Anforderungen der Schule müssen die 
Schüler sich stellen, und unter Berücksichtigung die-
ser Gesichtspunkte sollte die Leistungsfähigkeit der 
Schüler gesehen und beurteilt werden. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß 
der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 
beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln ein 

Forschungsprojekt unter dem Titel „Überprüfung 
von Qualifikationsprofilen der Absolventen des Se-
kundarbereichs I in bezug auf Qualifikationsanforde-
rungen der Ausbildungsbetriebe für berufliche Bil-
dungsgänge" in Auftrag gegeben hat, in dem durch 
den Einsatz wissenschaftlicher Erhebungsinstrumente 
verläßliche Aussagen über die Erwartungen von 
Ausbildungsbetrieben an Leistungen der Schulen 
erhoben werden sollen. 

Anlage 71 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Biehle (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 94) : 

Wird die Bundesregierung die Tatsache, daß das Bremer Land-
gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen 16 Hochschul-
lehrer, die zu den Herausgebern der Dokumentation „Buback

-

ein Nachruf" gehörten mit der Feststellung ablehnte, diesen 
Hochschullehrern fehle Einsicht in die Realität der Bundesrepu-
blik Deutschland und ihrer rechtsstaatlich-demokratischen Ord-
nung, in der Kultusministerkonferenz aufgreifen und anregen, 
daß von den zuständigen Bundesländern Vorsorge getroffen wer-
den sollte, daß die an unseren Hochschulen tätigen Lehrkräfte 
über ein Mindestmaß an politischem Grundwissen „über die 
Realität der Bundesrepublik und ihrer rechtsstaatlich-demokra-
tischen Ordnung" verfügen? 

Der Bundesregierung ist der Ihrer Frage zu-
grunde liegende Sachverhalt nicht im einzelnen, 
sondern nur aufgrund von Pressemeldungen be-
kannt. Danach ist gegen den Ihrer Frage zugrunde 
liegenden Beschluß des Bremer Landgerichtes von 
der Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt wor-
den. Da die Bundesregierung nicht in ein schwe-
bendes Verfahren eingreifen will und kann, sehe 
ich mich im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der 
Lage, Ihre Frage zu beantworten. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Stercken (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2117 Frage B 95) : 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus der in-
zwischen in Afghanistan eingetretenen Lage für ihre technische 
Hilfe beim Ausbau des afghanischen Rundfunks? 

Die Bundesregierung gewährt Afghanistan für den 
Ausbau des Rundfunks zur Zeit keine Technische 
Hilfe. Finanzielle Hilfe für diesen Zweck hat die 
Bundesregierung der afghanischen Regierung im 
Abkommen vom 19. Mai 1977 unter dem Vorbehalt 
der Prüfung zugesagt. Beiden Regierungen liegt seit 
Januar 1978 eine aus deutscher Technischer Hilfe 
finanzierte Studie der Deutschen Welle über die Er-
weiterung des afghanischen Rundfunknetzes vor. 
Die Überlegungen, ob zur Durchführung dieser Vor-
schläge Mittel der deutschen Finanziellen und/oder 
Technischen Zusammenarbeit eingesetzt werden sol-
len, sind noch nicht abgeschlossen. 
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